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1 Einleitung 

1.1 Planungsanlass und Zielsetzung 

Die Buhck GmbH & Co. KG betreibt im Bereich der Gemeinde Wiershop ein Ab-

fallwirtschaftszentrum (AWZ) und die Gewinnung von Rohstoffen (Bodenabbau). 

Zum Abfallwirtschaftszentrum gehören u.a. die genehmigte Deponie OST für Ab-

fälle der Deponieklasse DK0 und die planfestgestellte Deponie JAHN der Depo-

nieklasse DKII.  

Da für die Deponie der DK II in Wiershop ein unverändert hoher und langfristiger 

Bedarf besteht, beabsichtigt die Buhck GmbH & Co. KG auf einer Erweiterungsflä-

che südlich der heute auf den Flurstücken 12/2, 12/5, 81 und 26/3 der Flur 4, Ge-

markung und Gemeinde Wiershop betriebenen Deponie JAHN zur Zukunftssiche-

rung ihre betrieblichen Aktivitäten sowohl im Bereich Rohstoffgewinnung als auch 

Abfallbeseitigung (Deponierung) fortzuführen. Anlass für das beantragte Planfest-

stellungsverfahren ist somit die geplante Erweiterung der DKII-Deponie Wiershop 

(Deponie JAHN) auf den südlich angrenzenden Flurstücken 29/1 der Flur 4 sowie 

27/1 und teilweise 21/4 der Flur 5, Gemarkung und Gemeinde Wiershop. Die Flä-

che der südlich an die Deponie JAHN angrenzenden Flurstücke beträgt rd. 9,9 ha. 

Auf diesen findet zuvor auf rd. 9,2 ha der Bodenabbau SÜD statt, bei dem ebenfalls 

die Südböschung der Deponie JAHN auf den Flurstücken 81 und 26/3 mit abge-

baut wird. Hierdurch soll das zwischenzeitlich begrenzte Volumen der Deponie 

JAHN für den zukünftigen Bedarf erweitert werden. 

Für die Deponieerweiterung (als sogenannte Deponie Jahn-SÜD bezeichnet) wird 

aufgrund der Vorgaben der Deponieverordnung zur Gestaltung des Oberflächen-

gefälles eine Änderung der Geländemodellierung in Form einer Überhöhung des 

Ursprungsgeländes (Hügelform) erforderlich. Die Erweiterungsfläche schließt sich 

im direkten Anschluss ohne Zwischendamm an die heutige Südgrenze der Depo-

nie JAHN an, die Form der Oberfläche des bestehenden Deponiekörpers und des 

Erweiterungsbereichs wird zu einem landschaftsbildverträglichen Gesamtkörper 

zusammengeführt. 

Des Weiteren ist die Umsetzung der Vorgaben des LAGA ATA Ad-hoc Ausschus-

ses zur „Entlassung von Deponien aus der Nachsorge“ zur Verdickung der Rekul-

tivierungsschicht der Deponie JAHN vorgesehen. Infolgedessen erfolgt für die De-

ponie JAHN eine Änderung des Oberflächenabdichtungssystems durch Verstär-

kung der mineralischen Dichtungskomponente sowie der Rekultivierungsschicht 

und diesbezüglich eine Anpassung des planfestgestellten Rekultivierungskonzep-

tes. Aufgrund dessen besteht die Vorhabenfläche sowohl aus der Fläche von rd. 

9,9 ha des geplanten Bodenabbaus SÜD und geplanten Deponie Jahn-SÜD als 

auch der Fläche von rd. 22 ha der planfestgestellten Deponie JAHN. Die Gesamt-

größe der Vorhabenfläche beträgt somit rd. 32 ha. 
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Es ist darauf hinzuweisen, dass die Deponieerweiterung der Deponieklasse II, so-

genannte Deponie Jahn-SÜD, abschnittweise in der ebenfalls schrittweise entste-

henden Abbaugrube des Bodenabbaus SÜD stattfindet. 

In diesem Zusammenhang werden ein Genehmigungsverfahren gemäß § 11a 

LNatSchG für den geplanten Bodenabbau SÜD bei der Unteren Naturschutzbe-

hörde des Kreises Herzogtum Lauenburg (UNB) sowie parallel ein abfallrechtli-

ches Planfeststellungsverfahren gemäß § 35 KrWG1 für den Bau und Betrieb eines 

erweiterten Deponiebereichs der Deponieklasse DKII im südlichen Anschluss an 

die heutige Deponie JAHN (Deponie Jahn-SÜD) beim Landesamt für Landwirt-

schaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (LLUR) 

durchgeführt. Bei dem abfallrechtlichen Planfeststellungsverfahren werden zusätz-

lich die Änderungen der 2011 planfestgestellten Deponie JAHN berücksichtigt. 

Gemäß § 35 Abs. 2 KrWG in Verbindung mit Punkt 12.2.1 der Anlage 1 UVPG2 

"Liste der UVP-Pflichtigen Vorhaben" besteht für die Errichtung und den Betrieb 

einer Deponie der Deponieklassen I und II mit 10 t oder mehr je Tag oder mit einer 

Gesamtkapazität von 25.000 t oder mehr eine generelle UVP-Pflicht. Hierbei ist 

eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vorschriften des UVPG durchzufüh-

ren. Als Grundlage für die Umweltverträglichkeitsprüfung ist ein UVP-Bericht zu 

erstellen. 

In einem ersten Schritt wurde der Untersuchungsrahmen mit fachlich betroffenen 

Behörden, benachbarten Gemeinden und Verbänden (z.B. Naturschutzverbände, 

Jagdverband) erörtert. Aufbauend auf den Ergebnissen des Scoping-Termins im 

November 2018 beauftragte die Buhck GmbH & Co. KG unser Büro mit der Erar-

beitung des vorliegenden UVP-Berichts. 

Aufgrund des inhaltlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenwirkens der An-

tragsinhalte für das Genehmigungsverfahren gemäß § 11a LNatSchG und des ab-

fallrechtlichen Planfeststellungsverfahrens gemäß § 35 KrWG werden im vorlie-

genden UVP-Bericht die folgenden Vorhaben betrachtet: 

• Bodenabbau SÜD, 

• Bau und Betrieb der Deponie Jahn-SÜD und 

• Änderung der Deponie JAHN.  

 

 

1 KrWG vom 24.02.2012, zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 9 G. v. 20.07.2017, BGBl. I S. 

2808 

2 UVPG vom 24.02.2010, zuletzt geändert durch Art. 117 V. v. 19.06.2020, BGBl. I S. 1328 
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1.2 Rechtliche Grundlagen 

Gemäß § 3 UVPG i.V.m. § 2 Abs. 1 und 2 UVPG umfasst die Umweltverträglich-

keitsprüfung die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der erheblichen Auswir-

kungen eines Vorhabens auf die Schutzgüter 

• Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit, 

• Pflanzen, Tiere und die biologische Vielfalt, 

• Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 

• kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie 

• Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern. 

Die wesentlichen Kriterien, nach denen die Schutzgüter zu beurteilen sind, sind in 

§ 1 des Bundesnaturschutzgesetzes festgelegt. Darüber hinaus bilden das Was-

serhaushaltsgesetz (WHG), das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), das 

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) und weitere landesrechtliche Vorgaben 

die wesentlichen Rechtsgrundlagen. 

In § 16 Abs. 1 und 3 UVPG sind die Mindestinhalte des UVP-Berichtes aufgeführt, 

u.a.: 

1. eine Beschreibung des Vorhabens mit Angaben zum Standort, zur Art, zum 

Umfang und zur Ausgestaltung, zur Größe und zu anderen wesentlichen Merk-

malen des Vorhabens, 

2. eine Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich 

des Vorhabens,  

3. eine Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen 

das Auftreten erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens 

ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden soll, 

4. eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen das Auftreten erheb-

licher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, ver-

mindert oder ausgeglichen werden soll, sowie eine Beschreibung geplanter Er-

satzmaßnahmen, 

5. eine Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des 

Vorhabens, 

6. eine Beschreibung der vernünftigen Alternativen, die für das Vorhaben und 

seine spezifischen Merkmale relevant und vom Vorhabenträger geprüft worden 

sind, und die Angabe der wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl unter 

Berücksichtigung der jeweiligen Umweltauswirkungen sowie 

7. eine allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung des UVP-

Berichts. 
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1.3 Übersicht über vorliegende Fachgutachten und Planungen 

Im Rahmen der Planungen zum AWZ, zur Deponie JAHN und Deponie OST wur-

den mehrere Fachgutachten bzw. Planungen und Antragsunterlagen erstellt, die 

auch bei der Bearbeitung der UVP herangezogen werden. Darüber hinaus fließen 

Ergebnisse von Gutachten und Planungen in den UVP-Bericht mit ein, die im räum-

lichen Umfeld des AWZ erstellt wurden. 

• Brien-Wessels-Werning: Abfallwirtschaftszentrum Wiershop. Landschaftspfle-

gerischer Begleitplan, 1996. 

• Buhck GmbH & Co. KG; Wunder Kies GmbH & Co. KG: Verkehrskonzept für 

den Standort Wiershop, 1997. 

• Brien-Wessels-Werning: Faunistische Bestandsaufnahme der nachtaktiven 

Schmetterlinge, 2003. 

• Brien-Wessels-Werning: Faunistische Bestandsaufnahme der Käfer, 2003. 

• Christier/Bomplitz: Bestandsaufnahme und Bewertung der Vegetation, 

2003/2004. 

• Brien-Wessels-Werning: Faunistische Bestandsaufnahme der Brutvögel, Am-

phibien, Reptilien, Libellen, Tagfalter, Heuschrecken, Schwebfliegen, Bienen 

und Wespen, 2004. 

• Brien-Wessels-Werning: Abfallwirtschaftszentrum Wiershop - Bestandsauf-

nahme Flora und Fauna - Zusammenfassung der Einzelgutachten, 2004. 

• Planungsgruppe Landschaft: Landschaftsplan Wiershop, 2005. 

• Ingenieurbüro Sachs & de Buhr: Antrag auf Planfeststellung zur wesentlichen 

Änderung der Deponie Jahn auf den Flurstücken 12/5 und 81, Flur 4 in Wier-

shop (Tieferlegung der geologischen Barriere), 2007 

• Brien-Wessels-Werning: Umweltverträglichkeitsstudie zur wesentlichen Ände-

rung der Deponie Jahn auf den Flurstücken 12/5 und 81, Flur 4 in Wiershop 

(Tieferlegung der geologischen Barriere), Mai 2007 

• Brien-Wessels-Werning: Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zur wesentli-

chen Änderung der Deponie Jahn auf den Flurstücken 12/5 und 81, Flur 4 in 

Wiershop (Tieferlegung der geologischen Barriere), Mai 2007 

• Brien-Wessels-Werning: Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zur Errichtung 

einer Abfalllagerhalle im AWZ Wiershop, 2008 

• Ingenieurbüro Sachs & de Buhr: Antrag auf Plangenehmigung der wesentlichen 

Änderung der Deponie Jahn auf den Flurstücken 12/5 und 81 (ehem. 14/1), Flur 

4 in Wiershop (Osterweiterung), 06/2008. 

• VSÖ-Arbeitsgemeinschaft: Andreas Haack, Büro für ökologisch-faunistische 

Planung und Stephan Gürlich, Büro für koleopterologische Fachgutachten: Po-

tenzialabschätzung und artenschutzfachliche Voreinschätzung zur geplanten 
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Knickbeseitigung im Zuge der Deponie-Erweiterung der Firma Buhck GmbH & 

Co. KG in Wiershop (Grube Jahn), Mai 2008. 

• Froelich & Sporbeck: Umweltverträglichkeitsstudie zur B 5 Ortsumgehung 

Geesthacht - Karten zu den faunistischen und floristischen Kartierungen, Mai 

2008. 

• Ingenieurbüro Sachs & de Buhr: Planfeststellungsverfahren zur Änderung der 

Deponie Jahn, Zusammenfassung des Erläuterungsberichts, Stand 09/2008. 

• Brien-Wessels-Werning: Wesentliche Änderung der Deponie Jahn auf den Flur-

stücken 12/5, 81 und 26/3, Flur 4 in Wiershop. Landschaftspflegerischer Be-

gleitplan (Osterweiterung), August 2008 

• Brien-Wessels-Werning: Zusätzlicher Kiesabbau auf den Flurstücken 81 und 

26/3, Flur 4 in Wiershop. Landschaftspflegerischer Begleitplan, Oktober 2008. 

• Brien-Wessels-Werning: Abfallwirtschaftszentrum Wiershop. Planfeststellungs-

verfahren zur Änderung der Deponie Jahn. Bericht und Vorschlag zum Unter-

suchungsrahmen gemäß § 5 UVPG, September 2008. 

• VSÖ-Arbeitsgemeinschaft Andreas Haack und Stephan Gürlich: FFH-Vorprü-

fung zur geplanten wesentlichen Änderung der Deponie Jahn der Firma Buhck 

GmbH & Co. KG in Wiershop, Stand März 2010. 

• VSÖ-Arbeitsgemeinschaft Andreas Haack und Stephan Gürlich: Faunistische 

Potenzialabschätzung zur geplanten wesentlichen Änderung der Deponie Jahn 

der Firma Buhck GmbH & Co. KG in Wiershop, Stand März 2010. 

• VSÖ-Arbeitsgemeinschaft Andreas Haack und Stephan Gürlich: Fachbeitrag 

Artenschutz zur geplanten wesentlichen Änderung der Deponie Jahn der Firma 

Buhck GmbH & Co. KG in Wiershop, Stand April 2010. 

• Visualisierungen von den Standorten 1 bis 6 (Standorte siehe Plan Nr. 3) mit 

den Darstellungen der Ist-Situation 2008, dem Genehmigungsstand 1997 De-

ponie Jahn / 2004 Deponie II / 2008 Abfalllagerhalle / am Rappenberg und der 

beantragten Deponie Jahn. 

• Gesellschaft für Freilandökologie und Naturschutzplanung GFN: B 5 Ortsumge-

hung Geesthacht. Faunistisches Fachgutachten. Stand 04.04.2012. 

• BRUG Büro für Rohstoff- und Umweltgeologie GmbH: Hydrogeologisches Gut-

achten. Stand 2013. 

• Brien-Wessels-Werning: Abfallwirtschaftszentrum Wiershop. Antrag auf Ertei-

lung einer Genehmigung zum Abbau von oberflächennahen Bodenschätzen in 

der Gemarkung Wiershop, Flur 5, Flurstück 40/1 gemäß § 17 BNatSchG i.V.m. 

§ 11 LNatSchG. Landschaftspflegerischer Begleitplan, September 2014/Sep-

tember 2015. 

• Ingenieurbüro Sachs & de Buhr: Antrag gemäß § 17 BNatSchG i.V.m. § 11 

LNatSchG auf Erteilung einer Genehmigung zum Abbau von oberflächennahen 



Bodenabbau SÜD, Änderung OA Deponie JAHN, geplante Deponie Jahn-SÜD Wiershop UVP - Bericht 

  
 Seite 17 von 264 

Bodenschätzen in der Gemarkung Wiershop, Flur 5, Flurstück 40/1, September 

2014. 

• Ingenieurbüro Sachs & de Buhr: Antrag gemäß § 35 Abs. 3 KrWG (Plangeneh-

migung) auf Erteilung einer Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer 

Deponie der Deponieklasse 0 auf dem Flurstück 40/1, Flur 5 in der Gemarkung 

Wiershop, September 2014. 

• Arbeitsgemeinschaft Andreas Haack und Stephan Gürlich 2014: FFH-Vorprü-

fung zum geplanten Abbau von oberflächennahen Bodenschätzen der Fa. 

Buhck GmbH & Co. KG in Wiershop, September 2014. 

• Arbeitsgemeinschaft Andreas Haack und Stephan Gürlich 2014: FFH-Vorprü-

fung zur geplanten Errichtung einer Deponie der Deponieklasse 0 (sog. „Depo-

nie Ost“) der Fa. Buhck GmbH & Co. KG in Wiershop, September 2014.  

• Arbeitsgemeinschaft Andreas Haack und Stephan Gürlich 2014: Faunistische 

Potenzialabschätzung zum geplanten Abbau von oberflächennahen Boden-

schätzen der Firma Buhck GmbH & Co. KG in Wiershop. September 2014. 

• Arbeitsgemeinschaft Andreas Haack und Stephan Gürlich 2014: Faunistische 

Potenzialabschätzung zur geplanten Errichtung einer Deponie der Deponie-

klasse 0 (sog. „Deponie Ost“) der Fa. Buhck GmbH & Co. KG in Wiershop. 

September 2014. 

• Arbeitsgemeinschaft Andreas Haack und Stephan Gürlich 2014: Fachbeitrag 

Artenschutz zum geplanten Abbau von oberflächennahen Bodenschätzen der 

Firma Buhck GmbH & Co. KG in Wiershop. September 2014. 

• Arbeitsgemeinschaft Andreas Haack und Stephan Gürlich 2014: Fachbeitrag 

Artenschutz zur geplanten Errichtung einer Deponie der Deponieklasse 0 (sog. 

„Deponie Ost“) der Fa. Buhck GmbH & Co. KG in Wiershop. September 2014. 

• Brien-Wessels-Werning: Antrag auf Umwandlung von Wald nach § 9 LWaldG 

Schleswig-Holstein. September 2014. 

• Brien-Wessels-Werning: Antrag auf Erteilung einer Wasserrechtlichen Erlaub-

nis gemäß § 8 WHG zur Umlegung eines verrohrten Gewässers in Wiershop, 

Gemarkung Wiershop, Flur 5, Flurstücke 37, 50, 38/1, 40/1, 31/3, 49/3 und 14/4 

in Wiershop. September 2014/Juli 2015. 

• Brien-Wessels-Werning: Abfallwirtschaftszentrum Wiershop. Antrag auf Ertei-

lung einer Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Deponie der De-

ponieklasse 0 in der Gemarkung Wiershop, Flur 5, Flurstück 40/1. Landschafts-

pflegerischer Begleitplan, September 2014/September 2015. 

• Gesellschaft für Freilandökologie und Naturschutzplanung GFN: A 25, B 5 Orts-

umgehung Geesthacht. Faunistisches Fachgutachten. Stand 15.05.2018 
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• BRUG Büro für Rohstoff- und Umweltgeologie GmbH 2020: Hydrogeologisches 

Gutachten zur geplanten Süd-Erweiterung des Bodenabbaus sowie der Depo-

nie Wiershop in der Gemeinde Wiershop. Stand: 10.08.2016, ergänzt 

25.06.2020. 

• Ingenieurbüro Sachs & de Buhr 2020: Antrag gemäß § 17 BNatSchG i. V. m. § 

11 LNatSchG auf Erteilung einer Genehmigung zum Abbau von oberflächenna-

hen Bodenschätzen in der Gemeinde Wiershop, Gemarkung Wiershop, Flur 4, 

Flurstück 81, 26/3 und 29/1 sowie Flur 5, Flurstücke 27/1 und 21/4 (anteilig) 

(sog. „Bodenabbau SÜD“), Stand: 17.08.2020. 

• BBS Büro Greuner-Pönicke 2020: Antrag gemäß § 17 BNatSchG i. V. m. §11 

LNatSchG auf Erteilung einer Genehmigung zum Abbau von oberflächennahen 

Bodenschätzen in der Gemeinde Wiershop, Gemarkung Wiershop, Flur 4, Flur-

stücke 29/1, 26/3 und Flurstück 81 und Flur 5, Flurstücke 27/1 und 21/4 (antei-

lig) („Bodenabbau SÜD“) – Faunistische Potenzialanalyse und Fachbeitrag Ar-

tenschutz, Kiel, Stand: 21.08.2020. 

• BBS Büro Greuner-Pönicke 2020: Antrag gemäß § 17 BNatSchG i. V. m. §11 

LNatSchG auf Erteilung einer Genehmigung zum Abbau von oberflächennahen 

Bodenschätzen in der Gemeinde Wiershop, Gemarkung Wiershop, Flur 4, Flur-

stücke 29/1, 26/3 und Flurstück 81 und Flur 5, Flurstücke 27/1 und 21/4 (antei-

lig) („Bodenabbau SÜD“) – FFH-Vorprüfung, Kiel, Stand: 21.08.2020. 

• Ingenieurbüro für Schallschutz Dipl.-Ing. Volker Ziegler (2019): Schalltechni-

sche Untersuchung der geplanten südlichen Erweiterung des Abfallwirtschafts-

zentrums Wiershop (Errichtung der Deponie Jahn-SÜD nach vorherigem Bo-

denabbau), Mölln, Stand: 28.06.2019. 

• Müller-BBM GmbH 2019: Abfallwirtschaftszentrum Wiershop Staubimmissions-

prognose Bericht Nr. M138469/02, Hamburg, Stand: 19.11.2019. 

• Ingenieurbüro Sachs & de Buhr 2020: Antrag auf Planfeststellung gemäß § 35 

Abs. 2 KrWG zur Änderung der Oberflächenabdichtung der Deponie Jahn (DK 

II) in der Gemeinde Wiershop, Gemarkung Wiershop, Flur 4, Flurstücke 81, 12/2 

(Betriebsfläche West), 12/5 und 26/3 sowie zur südlichen Erweiterung der De-

ponie (sog. „Deponie Jahn-SÜD“), Flur 4, Flurstück 29/1 sowie Flur 5, Flurstü-

cke 27/1 und teilweise 21/4, Stand: 30.11.2020. 

• BBS Büro Greuner-Pönicke 2020: Änderung der Oberflächenabdichtung der 

Deponie JAHN (DK II) sowie südliche Erweiterung (sogenannte Deponie Jahn-

SÜD) Gemeinde Wiershop, Gemarkung Wiershop Flur 4, Flurstücke 81, 12/2 

(Betriebsfläche West), 12/5, 26/3 und 29/1 sowie Flur 5, Flurstücke 27/1 und 

tlw. 21/4, FFH – Vorprüfung, Kiel, Stand: 07.10.2020. 

• BBS Büro Greuner-Pönicke 2020: Änderung der Oberflächenabdichtung der 

Deponie JAHN (DK II) sowie südliche Erweiterung (sogenannte Deponie Jahn-

SÜD) Gemeinde Wiershop, Gemarkung Wiershop Flur 4, Flurstücke 81, 12/2 

(Betriebsfläche West), 12/5, 26/3 und 29/1 sowie Flur 5, Flurstücke 27/1 und 
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tlw. 21/4, Faunistische Potenzialanalyse und Fachbeitrag Artenschutz, Kiel, 

Stand: 30.11.2020. 

• Brien-Wessels-Werning 2020: Änderung der Oberflächenabdichtung der Depo-

nie JAHN (DK II) sowie südliche Erweiterung (sogenannte Deponie Jahn-SÜD). 

Gemeinde Wiershop, Gemarkung Wiershop Flur 4, Flurstücke 81, 12/2 (Be-

triebsfläche West), 12/5, 26/3 und 29/1 sowie Flur 5, Flurstücke 27/1 und tlw. 

21/4. Landschaftspflegerischer Begleitplan, Oktober 2020. 

 

 

2 Beschreibung der Vorhaben 

Im Folgenden werden die Änderung der Deponie JAHN, der geplante Bodenabbau 

SÜD und der geplante Bau und Betrieb der Deponie Jahn-SÜD als Vorhaben be-

trachtet.  

 

2.1 Lage der Vorhabenflächen 

Das Betriebsgelände der Firma Buhck in Wiershop liegt im südöstlichen Teil von 

Schleswig-Holstein im Kreis Herzogtum Lauenburg. Großräumig gesehen, befin-

det sich das Betriebsgelände zwischen den beiden Städten Geesthacht und 

Schwarzenbek. 

Im Folgenden werden die Entfernungen von Gemeinden, Städten und Wohnbe-

bauungen zu dem jeweilig nächstgelegenen Vorhaben aufgezählt. Die Lage der 

Vorhaben zu den umliegenden Gemeinden und Wohnbebauungen ist in Abbil-

dung 1 dargestellt. 

• Stadt Geesthacht - ca. 3 km westlich des Bodenabbaus SÜD sowie des Baus 

und Betriebs der Deponie Jahn-SÜD  

• Ortslage Wiershop – ca. 600 m nördlich der Deponie JAHN 

• Ortslage Krukow – ca. 2,0 km südöstlich des Bodenabbaus SÜD sowie des 

Baus und Betriebs der Deponie Jahn-SÜD  

• Ortslage Hamwarde – ca. 2,5 km nordwestlich der Deponie JAHN 

• Ortslage Gülzow – ca. 2,5 km nordöstlich der Deponie JAHN 

• Einzelhausbebauungen in Neu Gülzow – ca. 500 m östlich des Bodenabbaus 

SÜD sowie des Baus und Betriebs der Deponie Jahn-SÜD  

• nächstgelegene Wohnbebauung in der Heinrich-Jebens-Siedlung (Teil der 

Stadt Geesthacht) – ca. 220 m südlich des Bodenabbaus SÜD sowie des Baus 

und Betriebs der Deponie Jahn-SÜD 
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Bodenabbau SÜD 

Bei der Fläche für den geplanten Bodenabbau SÜD handelt es sich um die Flur-

stücke 29/1, 27/1 und tlw. 21/4 der Flur 5, Gemarkung Wiershop, Gemeinde Wier-

shop. Die Flurstücke haben eine Gesamtgröße von rd. 9,9 ha; die für den Abbau 

vorgesehene Fläche hat eine Größe von rd. 9,2 ha. Die Vorhabenfläche wird der-

zeit intensiv ackerbaulich genutzt und liegt in direktem südlichen Anschluss an die 

Fläche der Deponie JAHN (Flurstück 81 und 26/3). Im Zuge des Bodenabbaus 

SÜD wird ebenfalls die heutige Südböschung der Abbaugrube der Deponie JAHN 

im Grenzbereich der Flurstücke 81 und 26/3 sowie der Knick und Damm an der 

Südgrenze dieser Flurstücke mit abgebaut. 

Die Fläche für den Bodenabbau SÜD grenzt im Westen und Süden an Forstflä-

chen. Östlich setzt sich die landwirtschaftliche Nutzung als Intensivacker fort. 

Nördlich befindet sich die Deponie JAHN und nordöstlich des geplanten Bodenab-

baus SÜD liegt eine Aufforstungsfläche.  

Deponie Jahn-SÜD 

Der Bau und Betrieb der geplanten Deponie Jahn-SÜD erfolgt sukzessive nach 

dem Bodenabbau SÜD, sodass die genutzten Flurstücke, die Größe und das Um-

feld der Vorhabenfläche identisch zu denen des Bodenabbaus SÜD sind. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Lage der Deponie JAHN, des geplanten Bo-

denabbaus SÜD und der geplanten Deponie Jahn-SÜD mit dem genehmigten Bo-

denabbau OST sowie der genehmigten Bodendeponie OST und den renaturierten 

Flächen des Rappenberges im Verbund des AWZ Wiershop. 

Deponie JAHN 

Der von den Änderungen betroffene Bereich auf den Flurstücken 12/2, 12/5, 26/3 

und 81 (ehem. 14/1), Flur 4 in Wiershop ist rd. 22 ha groß. Er umfasst im Wesent-

lichen die Deponie JAHN (Deponie Klasse II gemäß Deponieverordnung (DepV), 

die stillgelegte Deponie II (Mineralstoffdeponie nach TA-Abfall) und die planfest-

gestellte Betriebsfläche West am Hasenthaler Weg. 

An die Deponie JAHN grenzen nördlich das natürliche Kleingewässer Borgsoll und 

Sickerwasserspeicherbecken. Nordöstlich der Deponie JAHN befinden sich ein 

durch Knicks eingefasster Gemeindeweg und daran angrenzend der Bodenabbau 

OST sowie die Deponie OST. Südlich des Bodenabbaus OST und der Deponie 

OST sind auf einer Ausgleichsfläche die Schürfe Ost und eine Aufforstungsfläche 

des AWZ vorhanden. Im Süden grenzt eine Ackerfläche an die Deponie an, welche 

für die geplante Erweiterung der Deponie JAHN (sogenannte Deponie Jahn-SÜD) 

vorgesehen ist. Südwestlich der Deponie JAHN besteht eine weitere Forstfläche 

und im Westen ist der renaturierte Rappenberg vorhanden. 
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2.2 Veranlassung, Bedarf 

Die Buhck GmbH & Co. KG betreibt auf ihrem Gelände im Bereich der Gemeinde 

Wiershop ein Abfallwirtschaftszentrum und die Gewinnung von Rohstoffen (Bo-

denabbau). Zur Fortführung ihrer betrieblichen Aktivitäten im Bereich der Rohstoff-

gewinnung und der Abfallbeseitigung (Deponie der DKII) plant die Buhck GmbH & 

Co. KG die südliche Erweiterung des Bodenabbaus JAHN (sogenannter Bodenab-

bau SÜD) und der Deponie JAHN (sogenannte Deponie Jahn-SÜD).  

 

 

Abb. 1: Lage der Vorhabenflächen (Deponie JAHN, Bodenabbau SÜD und 

Deponie Jahn-SÜD) 

Bodenabbau SÜD 

Vor dem Hintergrund des Ende 2017 abgeschlossenen Bodenabbaus im Bereich 

der Gruben westlich des Hasenthaler Wegs (sog. Gruben Rappenberg und Pemöl-

ler) und dem Fortschritt der aktuell betriebenen Abbaugrube Ost soll der geplante 
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Bodenabbau SÜD das Rohstoff-Angebot der Buhck GmbH & Co. KG am Standort 

Wiershop mittel- bis langfristig sichern. Ziel des Bodenabbaus ist zum einen die 

Nutzung des Bodens für eigene Rekultivierungsaufgaben der verschiedenen Gru-

ben und Deponien des Standorts sowie zum anderen die externe Vermarktung der 

abzubauenden Böden. Weiteres Ziel des Bodenabbaus ist, am Standort Wiershop 

ein erweitertes Deponievolumen zu entwickeln. 

Die Lagerstätte beherbergt sowohl Sande verschiedener Qualitäten, die zu bau-

technischen Zwecken vermarktet werden, als auch lehmige Sande und sandige 

Lehme, welche als Rekultivierungsböden am Standort Wiershop und extern ein-

gesetzt werden. Des Weiteren werden partiell bindige Bodenqualitäten abgebaut 

(Geschiebemergel, Lehm, tlw. Ton), welche überwiegend am Standort selbst für 

die Errichtung der Abdichtungssysteme der Deponien benötigt werden, aber ggf. 

auch extern zum Einsatz kommen können. 

Die Landesplanungsbehörde und die Kreise erarbeiten derzeit die Neuaufstellung 

des Regionalplans. In der Fachplanung Rohstoffsicherung, Planungsraum III, Teil-

bereich Kreis Herzogtum Lauenburg des Geologischen Landesdienstes vom Lan-

desamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein, die 

bei der Neuaufstellung des Regionalplans bezüglich Rohstoffsicherung die fach-

planerische Grundlage darstellt, liegt die Fläche für den Bodenabbau SÜD und die 

Deponie Jahn-SÜD innerhalb der Rohstoffkategorie Lagerstätte mit einem sehr 

hohen Rohstoffsicherungsbedarf. 

Für die Fläche steht eine Aufnahme in die Neuaufstellung des Regionalplans als 

„Gebiet mit Vorkommen oberflächennaher Rohstoffe“ an. 

Deponie Jahn-SÜD 

Die Buhck GmbH & Co. KG ist seit Mitte der 1980er Jahre im Bereich der Bauab-

fallentsorgung, der Altlastensanierung sowie der Sonderabfallentsorgung des Bau-

wesens tätig. Dieser Bereich stellt neben der Gewerbeabfall- sowie der Industrie-

entsorgung einen Schwerpunkt der Betriebsaktivitäten dar, wobei die Deponie eine 

wichtige Komponente ist. Buhck ist seither einer der großen regionalen Entsorger 

im Bereich der mineralischen Massenabfälle von DK0 bis DKII.  

Die Deponie JAHN hat eine zentrale Bedeutung für die Entsorgungssicherheit in 

der Region, d.h. für das Land Schleswig-Holstein und die Metropolregion Hamburg 

sowie für bestimmte Abfälle aus Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. 

Die Lage des Standorts in der Nähe zu dem massenmäßig größten Anfallschwer-

punkt, dem Ballungsraum Hamburg, stellt einen Vorteil der Anlage dar. Unmittelbar 

vergleichbare Anlagen existieren im regionalen Umfeld nicht. 

Gemäß der Abfallwirtschaftsplanung des Landes Schleswig-Holstein und mit dem 

Hintergrund der nachhaltigen Flächennutzung sollen vorhandene Deponiestand-

orte weitestmöglich entwickelt werden, um Eingriffe an neuen Standorten zu ver-

meiden bzw. zu minimieren. Im Rahmen der hier beantragten Deponie Jahn-SÜD 

kommt es zu einer Vergrößerung des Deponievolumens um rd. 2.825.000 m³. Das 
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ermöglicht eine längere Nutzung der bestehenden Deponie JAHN in Wiershop, 

wodurch mittel- und langfristig für die Region Entsorgungssicherheit geschaffen 

wird. Die Neuausweisung von Deponiestandorten im betreffenden Einzugsgebiet 

wird vermieden. 

Das verfügbare Restvolumen der Deponie JAHN ermöglicht keine Sicherung der 

Entsorgung im bisher dargestellten und künftig erforderlichen Umfang während 

des abfallwirtschaftsplanerisch relevanten Zeithorizonts. Um auch mittel- und lang-

fristig die Entsorgung der Region für die genannten mineralischen Abfälle bis zur 

Belastungsklasse der Deponieklasse II sicherstellen zu können, ist die Volumen-

erhöhung der Deponie Jahn durch die Erweiterung erforderlich. 

Der kürzlich (2020) veröffentliche neue gemeinsame Abfallwirtschaftsplan Bau- 

und Abbruchabfälle für Hamburg und Schleswig-Holstein ermittelt für den hiesigen 

Planungsraum Bedarf für DKI- und DKII-Kapazitäten und berücksichtigt bereits das 

hier beantragte Erweiterungsvorhaben der Deponie Wiershop. Die Erweiterung der 

Deponie JAHN (sogenannte Deponie Jahn-SÜD) steht somit im Einklang mit der 

Abfallwirtschaftsplanung des Landes. 

Die Mengenanlieferung zur Deponie JAHN war seit Betriebsbeginn kontinuierlich 

steigend und ist mittlerweile seit vielen Jahren mit einer durchschnittlichen, jährli-

chen Anliefermenge von ca. 200.000 Mg/a (rd. 130.000 – 150.000 m³/a), in starken 

Jahren projektbedingt bis zu 250.000 Mg/a, konstant auf hohem Niveau. Insge-

samt wurden bis Ende 2019 etwa 4.000.000 Mg Abfall (rd. 2.300.000 m³) in der 

Deponie abgelagert. Durch die langjährig und dauerhaft hohe Anliefermenge ist 

der Bedarf langfristig belegt. 

Die Metropolregion Hamburg wird auch mittel- und langfristig durch deutliches Be-

völkerungswachstum, dynamische Stadtentwicklung, Stadtumbau sowie Unter-

nehmensansiedlung geprägt. Große Straßenbaumaßnahmen, Energienetz-Aus-

baumaßnahmen sowie die verstärkte Gebäudesanierung und –dämmung spielen 

auch in Zukunft eine große Rolle. Für die dabei anfallenden Mengen an minerali-

schen Deponieabfällen stellt der Standort Wiershop eine ortsnahe Entsorgungska-

pazität im DKI - und DKII-Bereich dar, die es zu sichern und langfristig zu erhalten 

gilt. 

Auch in der sonstigen Industrie ist ein gestiegenes Aufkommen an mineralischen 

Abfällen im DKII-Bereich festzustellen, so dass der Deponiebedarf bei minerali-

schen Rückständen aus Behandlungsanlagen, Kraftwerken und Recyclingprozes-

sen sowie der Gewässerinstandhaltung ebenfalls weiterhin konstant hoch ist. Auf-

grund ihrer Nähe zu den Anfallstellen ist die Deponie für die Abfallerzeuger, die 

öffentliche Hand, Bauträger, Ingenieurbüros, Bodenbehandlungsanlagen, Ver-

brennungsanlagen, Kraftwerke, Abbruch, Bauwerkssanierung/Entkernung, Ener-

gieversorger sowie Andienungsgesellschaften als nahegelegene Entsorgungsan-

lage relevant. 
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Deponie JAHN 

Um den Vorgaben des LAGA ATA Ad-hoc Ausschusses zur „Entlassung von De-

ponien aus der Nachsorge“ zur Verdickung der Rekultivierungsschicht gerecht zu 

werden, ist eine Anpassung der Deponie JAHN erforderlich. Diese Grundsätze 

wurden in Schleswig-Holstein mit Erlass vom 17.12.2018 eingeführt. Infolgedes-

sen ist für die Deponie JAHN eine Änderung des Oberflächenabdichtungssystems 

durch Verstärkung der mineralischen Dichtungskomponente sowie der Rekultivie-

rungsschicht vorgesehen, mit der Folge, dass das 2011 planfestgestellte Rekulti-

vierungskonzept ebenfalls anzupassen ist und nun für die Gesamtdeponie geplant 

wird. 

 

2.3 Technische Angaben 

➢ Bodenabbau SÜD 

Eine detaillierte Darstellung des Bodenabbaus SÜD ist den Angaben des Ingeni-

eurbüros SACHS & DE BUHR 20203 zu entnehmen. 

Der Bodenabbau SÜD erfolgt im unmittelbaren südlichen Anschluss an die beste-

hende Abbaugrube der Deponie JAHN auf den Flurstücken 81 und 26/3 auf den 

südlich und südöstlich angrenzenden Flurstücken. Es ist vorgesehen die heutige 

Südböschung der bestehenden Abbaugrube mit abzubauen. 

Abbau 

Die beim Bodenabbau entstehenden Neigungen der Abbauböschungen betragen 

ca. 1 : 2. 

Der Bodenabbau SÜD soll in voraussichtlich 6 Abbauabschnitten immer fortlau-

fend bis auf eine Höhe von rd. 26,7 m üNHN im Nordosten, rd. 25,1 m üNHN im 

Südwesten und rd. 24,0 m üNHN im Mittelbereich erfolgen. Mit dem flächig erfolg-

ten Einbau der technischen Barriere von 1 m Dicke wird die Sohle wieder um 1 m 

angehoben. Gemäß dem vorliegenden Hydrogeologischen Gutachten besitzt das 

Grundwasser ein Gefälle von Nord nach Süd. Im nördlichen Bereich weist der 

höchste zu erwartende Grundwasserstand ein Höhenniveau 24,0 m üNHN und im 

südlichen Bereich eine Höhe von 22,9 m üNHN auf. Das umliegende Gelände liegt 

zwischen 47,0 m und 61,5 m üNHN. Die Abbaurichtung ist von Ost über Süd nach 

West und zuletzt Nord vorgesehen. 

 

3 Ingenieurbüro Sachs & de Buhr 2020: Antrag gemäß § 17 BNatSchG i. V. m. § 11 

LNatSchG auf Erteilung einer Genehmigung zum Abbau von oberflächennahen Boden-

schätzen in der Gemeinde Wiershop, Gemarkung Wiershop, Flur 4, Flurstück 81 26/3 

und 29/1 sowie Flur 5, Flurstücke 27/1 und 21/4 (anteilig) (sog. „Bodenabbau SÜD“), 

Stand: 17.08.2020. 
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Der erste Abbauabschnitt mit rd. 2,7 ha liegt im nordöstlichen Teil der Vorhaben-

fläche. Der Abbau der Böden (Kiese, Sande und Mischböden) erfolgt im Trocken-

abbau überwiegend mit Radladern, teilweise auch mittels Bagger. Das abgebaute 

Material wird zum Teil vor Ort in einer mobilen Siebanlage klassiert und die anfal-

lenden Fraktionen getrennt zum Verkauf gelagert.  

Es ist vorgesehen, den geplanten Bodenabbau als Trockenabbau durchzuführen 

und dabei auch die heutige Südböschung der Abbaugrube der Deponie Jahn im 

Grenzbereich der Flurstücke 81, 26/3 und 29/1 mit abzubauen.  

Im Anschluss an den Bodenabbau soll auf der Fläche – ebenfalls abschnittsweise 

– eine Deponie der Klasse II gemäß Deponieverordnung errichtet werden. Hierfür 

läuft zeitlich parallel das gesonderte Planfeststellungsverfahren beim LLUR. So-

bald der erste Abbauabschnitt ausgebeutet und der Abbaubetrieb in den zweiten 

Abschnitt gerückt ist, soll mit dem abschnittsweisen Bau einer Deponie der DKII 

begonnen werden. Die Bodenabbauabschnitte werden daher so dimensioniert, 

dass jeder Abbauabschnitt zugleich die Baugrube für einen jeweiligen dort im 

Nachgang zu errichtenden Deponieabschnitt darstellt. 

Aufgrund des geplanten Deponiebaus wird die Abbaugeschwindigkeit somit nicht 

allein durch die Geschwindigkeit der kontinuierlichen Vermarktung bzw. eigenen 

Verwendung der abgebauten Böden bestimmt, sondern auch durch die deponie-

bautechnischen Belange, nämlich die jeweils vollständige Herstellung der Bau-

grube eines jeweiligen Deponieabschnitts.  

Das bedeutet, dass die im Rahmen des Abbaus gewonnenen Bodenqualitäten, je 

nach ihrer Menge und der Höhe der direkten Marktnachfrage, anteilig zunächst 

separat aufgehaldet und bis zu ihrer endgültigen Verwendung als Baustoff zeit-

weise gelagert bzw. bereitgestellt werden. Dies erfolgt auf der Vorhabenfläche 

selbst oder auf angrenzenden, von der Fa. Buhck betriebenen Flächen. 

Vorgesehene Betriebsdauer 

Der Zeitraum für den geplanten Abbau wird auf ca. 15 - 20 Jahre geschätzt. Die 

tatsächliche Dauer kann aufgrund von Schwankungen der Nachfrage nicht ver-

bindlich angegeben werden. Der Abbaubeginn ist spätestens für das Jahr 2021 

vorgesehen. 

Sicherheitsabstände 

Zu bestehenden Knicks an den Außenrändern der Vorhabenfläche wird am Knick-

fuß ein Abstand von 3 m eingehalten. Zu Flurstücksgrenzen, die an der geplanten 

Außengrenze der Abgrabung liegen, gilt grundsätzlich ein Mindestabstand von 

5 m. 

Maßnahmen zum Sichtschutz 

Aufgrund der Nähe zur Heinrich-Jebens-Siedlung werden auf der Süd- und Ost-

seite der Vorhabenfläche bereits zum Abbaubeginn Immissionsschutzmaßnah-

men ergriffen.  
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Auf diesen Seiten wird ein Erdwall mit begrünter Lärm- und Sichtschutzwand er-

richtet. Die absolute Höhe der Lärm- und Sichtschutzmaßnahme aus Wall und be-

grünter Wand beträgt 61,50 m üNHN. 

Zusätzlich erfolgt die Anlage von freiwilligen Sichtschutzpflanzungen als Zwischen-

pflanzung im Forst nördlich der Heinrich-Jebens-Siedlung und als Strauchpflan-

zung am Waldrand zwischen der Lärm- und Sichtschutzwand und dem Forst. 

Ebenso werden eine ebenerdige dreireihige Strauchpflanzung und flächige Pflan-

zung von standortheimischen Sträuchern angelegt, die neben dem Sichtschutz 

auch als CEF-Maßnahme und bereichsweise als Ausgleichsmaßnahme dienen. 

Des Weiteren wird in der südöstlichen Ecke der Vorhabenfläche, zwischen der 

Lärm- und Sichtschutzwand und dem Forst nördlich der Heinrich-Jebens-Siedlung 

eine Aufforstung mit standortheimischen Laubgehölzen angelegt. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Nach dem Bodenabbau SÜD soll auf einer Fläche von ca. 9,9 ha die bestehende 

Deponie JAHN der Deponieklasse DK II mit einer zur Deponierung von Abfällen 

nutzbaren Fläche von ca. 9,2 ha erweitert werden. Die geplante Deponie Jahn-

SÜD der Deponieklasse II soll im direkten Anschluss an die Deponie JAHN, ohne 

Zwischendamm, errichtet werden. Auf den restlichen 0,7 ha der beanspruchten 

Fläche der Flurstücke 29/1, 27/1 und tlw. 21/4 befinden sich die Maßnahmen zum 

Bodenabbau SÜD. 

Eine detaillierte Darstellung des Gesamtvorhabens (Änderung der Deponie JAHN 

sowie Bau und Betrieb Deponie Jahn-SÜD) ist den Angaben des Ingenieurbüros 

Sachs & de Buhr 20204 zu entnehmen.  

Maßnahmen aus dem Antrag zum Bodenabbau SÜD 

Im Süden grenzt die Deponie Jahn-SÜD an einen Waldstreifen. Dahinter befindet 

sich in südlicher Richtung die Heinrich-Jebens-Siedlung. Im Vorwege der Antrag-

stellung wurden auf Basis der Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung der 

Öffentlichkeit Optimierungen zur Verbesserung des Sicht- und Immissionsschut-

zes planerisch umgesetzt, die auch die Abgrenzung der Deponie umfassen. Es ist 

geplant, an der südlichen und in einem Teilstück an der östlichen Seite der Erwei-

terungsfläche die Deponiegrenze etwas zurückzuziehen (Dreiecksfläche) und zu-

sätzlich einen Erdwall (bis 5 m hoch) mit einer bepflanzten Sicht- und Lärmschutz-

wand (rd. 6 m hoch) zu bauen. Die Errichtung dieser beiden Maßnahmen erfolgt 

bereits beim Vorhaben des Bodenabbaus SÜD. 

 

4 Ingenieurbüro Sachs & de Buhr 2020: Antrag auf Planfeststellung gemäß § 35 Abs. 2 

KrWG zur Änderung der Oberflächenabdichtung der Deponie Jahn (DK II) in der Ge-

meinde Wiershop, Gemarkung Wiershop, Flur 4, Flurstücke 81, 12/2 (Betriebsfläche 

West), 12/5 und 26/3 sowie zur südlichen Erweiterung der Deponie (sog. „Deponie Jahn-

SÜD“), Flur 4, Flurstück 29/1 sowie Flur 5, Flurstücke 27/1 und teilweise 21/4, Stand: 

30.11.2020. 
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Ebenso erfolgt beim Bodenabbau SÜD bereits die Anlage von Sichtschutzpflan-

zungen, CEF-Maßnahmen und einer Ausgleichmaßnahme. Diese Maßnahmen 

sind bei Beginn der Errichtung der Deponie Jahn-SÜD bereits vorhanden.  

Sicherheitsabstände 

Die Deponie ist in der Fläche durch die Abbaugrenzen des vorweg laufenden Bo-

denabbaus SÜD festgelegt. Zu bestehenden Knicks an den Außengrenzen der 

Vorhabenfläche wird dabei am Knickfuß ein Abstand von 3 m eingehalten. Zu Flur-

stücksgrenzen, die an der geplanten Außengrenze der Abgrabung liegen, gilt 

grundsätzlich ein Mindestabstand von 5 m. 

Grundwasserverhältnisse 

Es ist vorgesehen, das Basisabdichtungssystem auf der Grubensohle des geplan-

ten Bodenabbaus SÜD herzustellen. Mit dem flächig erfolgenden Einbau der tech-

nischen Barriere von 1 m Dicke wird die Sohle um 1 m angehoben. 

Bau und Betrieb 

Das Basisabdichtungssystem der Erweiterungsfläche Deponie Jahn-SÜD wird ge-

mäß den Vorgaben aus Anhang 1 DepV errichtet. Sie besteht aus einer 1,0 m 

dicken, mineralischen Schicht zur Verbesserung der geologischen Barriere (tech-

nische Barriere) und der 0,5 m dicken mineralischen Dichtungsschicht sowie einer 

Kunststoffdichtungsbahn (KDB) mit einer Dicke von 2,5 mm. Die konkrete Ausfüh-

rung der technischen Planung zur Basisabdichtung ist unter Ziffer 2.6 und im Text 

zum Antrag des Ingenieurbüros Sachs & de Buhr 2020 beschrieben. 

Zusätzlich zu der bisherigen Sickerwasserentwässerung der heutigen Deponie 

Jahn soll auf der südlichen Erweiterungsfläche ebenfalls ein Sickerwasserfas-

sungssystem errichtet werden. Das Sickerwasserfassungssystem besteht aus den 

folgenden Komponenten, die im Text zum Antrag des Ingenieurbüros Sachs & de 

Buhr 2020 näher beschrieben sind: Entwässerungsschicht, Sickerwassersammel-

rohre, Sickerwasserkontrollschächte und Sickerwasserpumpenschacht, Sicker-

wasserverbindungsleitung zwischen den Schächten, Sickerwasserdruckrohrlei-

tung, Sickerwasserspeicherbecken (vorhanden). Die Bauart entspricht der Bauart 

in der heutigen Deponie JAHN. 

Die Oberflächenabdichtung soll in der Form und der Dicke angepasst werden. Zur 

Gestaltung der Gesamtdeponie soll aus dem bisher genehmigten Deponiekörper 

der Deponie JAHN und der geplanten Erweiterung durch die Deponie Jahn-SÜD 

eine Gesamtkubatur geformt werden. Vorgesehen ist eine Dicke der Rekultivie-

rungsschicht von 3 m und eine Stärke der mineralischen Dichtungsschicht von 0,5 

m.  

Die Deponie erhält im Randbereich einen umlaufenden Graben zur Aufnahme des 

anfallenden Oberflächenwassers. Das auf der Deponieoberfläche anfallende 

Oberflächenwasser und das die Rekultivierungsschicht durchsickernde Wasser 
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aus der oberen Entwässerungsschicht fließen diesem Graben und damit dem be-

reits vorhandenen, naturnah gestalteten Regenrückhaltebecken II nördlich der De-

ponie JAHN zu. Das vorhandene Becken besitzt ein nutzbares Volumen von rd. 

4.600 m³. Gemäß den Berechnungen des Ingenieurbüros Sachs & de Buhr 2020 

ist unter Berücksichtigung der südlichen Erweiterung der Deponie JAHN (soge-

nannte Deponie Jahn-SÜD) und der bereits im Bestand angeschlossenen Ein-

zugsflächen ein Beckenvolumen von rd. 4.000 m³ erforderlich, sodass die Größe 

des Regenrückhaltebeckens II weiterhin ausreichend groß bemessen ist. 

An den Graben schließt sich außen der umlaufende Deponieumfahrungsweg an. 

Dieser wassergebundene, schwerlasttaugliche, jedoch nur wenig frequentierte 

Wirtschaftsweg dient der Kontrolle und Wartung der Deponie-Randbereiche und 

des Oberflächen-Entwässerungssystems sowie der Böschungen. 

Dem vorausgehenden Bodenabbau SÜD folgend wird die Deponie Jahn-SÜD in 

voraussichtlich sechs Bauabschnitten realisiert. Sie werden jeweils nach Fertig-

stellung eines jeweiligen Abbauabschnitts von Osten im Uhrzeigersinn errichtet. 

Der erste Bauabschnitt (BA Jahn-SÜD 1) liegt im Nordosten der Fläche, die fol-

genden Abschnitte schließen sich im Südosten (BA Jahn-SÜD 2), Süden (3) und 

Südwesten (4) an. Die Bauabschnitte 5 und 6 der Deponie Jahn-SÜD im Nordwes-

ten werden zuletzt errichtet. 

Die noch nicht hergestellten Bauabschnitte 6 und 7 der bereits genehmigten De-

ponie JAHN inkl. der Anschlussbereiche werden nach bzw. im Rahmen der Errich-

tung der Basisabdichtung der Deponie Jahn-SÜD hergestellt. 

Die Oberflächenabdichtung folgt den Deponiebauabschnitten nach deren jeweili-

ger Verfüllung. Es werden die verfüllten Bereiche der Bauabschnitte mit der Ober-

flächenabdichtung und Rekultivierung versehen, um die jeweils offene Deponieflä-

che zu minimieren. Die Schließungsplanung stellt ein grobes Konzept dar, im Rah-

men der Ausführungsplanung können sich Anpassungen und Unterteilungen er-

geben. Diese werden im Zuge der Ausführungsplanung bzw. Baubegleitung mit 

dem LLUR abgestimmt. Die naturschutzfachlichen Maßnahmen der Rekultivierung 

werden, soweit möglich, im Zuge der Herstellung der Oberflächenabdichtungspha-

sen ebenfalls abschnittsweise umgesetzt. 

Zeitpunkt der Inbetriebnahme, Betriebsdauer und Betriebszeiten 

Der erste Abschnitt der Deponie Jahn-SÜD wird nach Fertigstellung des ersten 

Abbauabschnitts des Bodenabbaus SÜD hergestellt. 

Für den geplanten Erweiterungsbereich Jahn-SÜD wird trotz der Volumenvergrö-

ßerung der gesamten Deponie davon ausgegangen, dass die Deponie innerhalb 

der bisher geplanten und genehmigten Laufzeit der Deponie JAHN bis 2050 (Na-

turschutzrechtliche Genehmigung 1997) verfüllt sein wird. 

Die Betriebszeiten sind Montag bis Samstag von 6:00 Uhr bis 20:00. 
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➢ Deponie JAHN 

Die Deponie JAHN ist eine planfestgestellte Deponie der DK II (letzte Planfeststel-

lung 2011). 

Mit der wesentlichen Änderung der Deponie JAHN in 2011 wurde die Neugestal-

tung der Oberfläche, die Ausformung eines gemeinsamen Deponiekörpers der De-

ponie JAHN und Deponie II planfestgestellt. 

Das Rekultivierungskonzept gemäß Planfeststellung von 2011 sieht die Entwick-

lung von durch Knicks strukturierten extensiven Grünlandflächen sowie Strauch- 

und Gehölzpflanzungen vor. 

Planung 

Gegenstand des jetzt geplanten Vorhabens sind die Änderung der Oberflächen-

abdichtung sowie die Anpassung der Mächtigkeit der Rekultivierungsschicht an die 

neuen, geänderten Vorgaben (LAGA 2018) auf den noch nicht rekultivierten Flä-

chen. Die von der Kubaturänderung betroffenen Flächen auf der Deponie JAHN 

betragen rd. 56.500 m². 

Mit der Verdickung der Rekultivierungsschicht um 2 m auf 3 m und der Verstärkung 

der Ausführung der mineralischen Dichtungsschicht in der Oberflächenabdichtung 

um 0,2 m auf insgesamt 0,5 m statt 0,3 m in den Bereichen, in denen die Oberflä-

chenabdichtung noch nicht hergestellt wurde, erhöht sich der bisherige Hochpunkt 

der Deponie JAHN um 2,20 m von 78,00 m üNHN auf 80,20 m üNHN.  

Es ist darauf hinzuweisen, dass die bereits vorhandene Rekultivierungsschicht auf 

den sogenannten Phasen II und IV der OAD der Deponie JAHN nicht verändert 

wird, da hier bereits die Rekultivierungsarbeiten abgeschlossen bzw. die planfest-

gestellten Bepflanzungen ausgeführt wurden. Dort beträgt unterhalb der bestehen-

den Bepflanzungen mit Bäumen sowie unterhalb des Straßenkörpers der Depo-

niestraße gemäß gültiger Planfeststellung die Dicke der Rekultivierungsschicht 

ebenfalls bereits 3 m, im Bereich der Knicks ergibt sich dort eine Dicke von 2,5 m. 

Aufgrund der Änderungen des Oberflächenabdichtungssystems sowie der Erwei-

terung der Deponie mit Ausformung eines gemeinsamen Deponiekörpers der De-

ponie JAHN und Jahn-SÜD ergeben sich Folgeänderungen in der Gestaltung der 

Deponierandbereiche. Außerdem erfolgt durch die südliche Erweiterung eine Än-

derung der Reihenfolge der Bauabschnitte der Deponie.  

Bei der Deponie JAHN handelt es sich um eine bereits planfestgestellte Deponie. 

Geplant ist nun die Änderung der Oberflächenabdichtung mit der Erhöhung der 

Rekultivierungsschicht auf flächendeckend 3 m und Erhöhung der Dicke der mine-

ralischen Komponente der Oberflächenabdichtung. Hieraus ergibt sich eine Ände-

rung des Rekultivierungskonzeptes. Die geplanten Änderungen führen zu keiner 

Änderung der Sicherheitsabstände, Grundwasserverhältnisse, Zeitpunkt der Inbe-

triebnahme, Betriebsart, Betriebsdauer und Betriebszeiten sowie zu keiner Erhö-

hung des Verkehrsaufkommens gegenüber dem planfestgestellten Status quo. 
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2.4 Abzulagernde Abfälle, Eigenschaften 

➢ Bodenabbau SÜD 

Im Zuge des Bodenabbaus SÜD werden keine Abfälle abgelagert. 

➢ Deponie Jahn-SÜD und Deponie JAHN 

Hinsichtlich der in der Deponie JAHN und im Erweiterungsbereich Jahn-SÜD ge-

planten abzulagernden Abfälle findet keine Änderung gegenüber dem genehmig-

ten Positivkatalog sowie den genehmigten Zuordnungskriterien der bestehenden 

Deponie JAHN statt. Es sollen unverändert die gleichen Abfallarten eingelagert 

werden, wie in der bestehenden Deponie. Dabei handelt es sich zum überwiegen-

den Anteil um nicht verwertbare mineralische Bau- und Abbruchabfälle, Mineralfa-

serabfälle und zu einem geringeren Mengenanteil um Aschen, Schlacken, Strahl-

mittelabfälle und sonstige mineralische Industrieabfälle, welche die Zuordnungs-

kriterien der Deponieklasse II der Deponieverordnung einhalten. Eine konkrete 

mengenmäßige Aufteilung der bisher abgelagerten Abfälle befindet sich im An-

tragstext des Ingenieurbüros Sachs & de Buhr 2020. 

Da es sich bei der Deponie JAHN um eine Deponie handelt, in der von Beginn an 

ausschließlich mineralische Abfälle abgelagert worden sind und weiterhin werden, 

besteht in dieser Deponie keine relevante Gasbildung. Hausmüll, vergleichbare 

organische Abfälle oder sonstige gasbildende Abfälle sind nicht genehmigt und 

werden in der Deponie nicht abgelagert. Dies ist auch zukünftig nicht vorgesehen. 

Die Vorgaben in der Deponieverordnung bezüglich der Definition und Kontrolle der 

deponierbaren Abfallstoffe zielen insbesondere darauf ab, dass ausschließlich Ab-

fälle deponiert werden dürfen, die nicht zu einer relevanten Gasbildung führen. 

Diese Vorgaben, insbesondere die Beschränkung des organischen Anteils des De-

ponieguts, werden in der Deponie JAHN kontinuierlich auch weiterhin umgesetzt. 

Die geplante Deponieerweiterung Jahn-SÜD unterliegt – ebenso wie die beste-

hende Deponie JAHN - nicht dem Geltungsbereich des Störfallrechts. Dies 

ergibt sich bereits aus der durch die Störfallverordnung (12. BImSchV) in nationa-

les Recht umgesetzten europäischen Rechtsgrundlage, der Richtlinie 2012/18/EU 

– Seveso III Richtlinie, welche in ihrem Artikel 2 Anwendungsbereich, hier Ab-

satz 2, Unterabsatz 1, Buchstabe h, Abfalldeponien von ihrem Anwendungsbe-

reich ausschließt. Auch die Störfallverordnung (12. BImSchV) selbst schließt in ih-

rem § 1 Absatz 3 Abfalldeponien von ihrem Anwendungsbereich aus. 

 

2.5 Transportwege, Verkehrsaufkommen 

Die Zufahrt zum AWZ aus Richtung Norden und Osten und aus Richtung Schwar-

zenbek erfolgt über die L 205, verläuft im Südwesten um den Ort Wiershop herum, 

zweigt ca. 800 m westlich der Gemeinde Wiershop von der L 205 ab, verläuft rd. 

700 m auf der Straße Rappenberg nach Süden und rd. 800 m nach Osten bis zum 
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Hasenthaler Weg. Aus Richtung Westen und Hamburg erfolgt die Zufahrt über die 

A 25, die B 5 durch Geesthacht, die L 205 und dann ebenfalls über die Straße 

Rappenberg bis zum Hasenthaler Weg. Von hier aus führt der Weg auf das Be-

triebsgelände der Buhck GmbH & Co. KG mit Waagen und Eingangskontrolle.  

Die bestehende Zufahrtstraße innerhalb des AWZ zur Deponie JAHN, zur Deponie 

OST und zur Behandlungsanlage für mineralische Abfälle ist asphaltiert. 

Im Zuge der in der Zukunft geplanten Ortsumgehung der Stadt Geesthacht (Plan-

feststellungsverfahren läuft) wird das Abfallwirtschaftszentrum zukünftig so ange-

bunden sein, dass es aus Richtung Westen und Hamburg ohne eine Ortsdurch-

fahrt erreicht werden kann. Dies wird insbesondere die Stadt Geesthacht maßgeb-

lich entlasten. 

➢ Bodenabbau SÜD 

Verkehrsanbindung / Zufahrt 

Die Zufahrt zu der Vorhabenfläche erfolgt ausschließlich über die vorhandene 

westliche Zufahrtstraße und über das Gelände des Abfallwirtschaftszentrums 

Wiershop. Außerhalb des AWZ werden weder neue Straßen errichtet, noch erfolgt 

eine Nutzung zusätzlicher bestehender öffentlicher Straßen. Sämtliche erforderli-

che Infrastruktur ist vorhanden. 

Die Vorhabenfläche wird über die bestehende Betriebsstraße auf der Deponie 

JAHN erschlossen. Diese wird verlängert und entlang der östlichen Grenze des 

Flurstückes 26/3 nach Süden gebaut.  

Durch diese Art der Zufahrt wird der Knick auf der Südseite des Flurstücks 81 und 

26/3 während eines Großteils der Betriebsjahre des neuen Vorhabens noch wei-

testgehend erhalten werden können und erst im Zuge des zuletzt geplanten Ab-

baus der Südböschung der Flurstücke 81 und 26/3 entfernt werden müssen.  

Lkw-Verkehr 

Eine Zunahme der Verkehrsintensität zum AWZ erfolgt durch das geplante Vorha-

ben nicht, da der Bodenabbau SÜD die heutigen Bestandsanlagen erweitern bzw. 

ablösen wird, d.h. es wird lediglich die Gesamtbetriebsdauer verlängert. 

Der Bodenabbau der Firma Buhck verlagert sich aus den Flächen westlich des 

AWZ in die Bereiche östlich und südlich des AWZ, da die Nachfrage nach natürli-

chen, oberflächennahen Rohstoffen in der Region weiterhin vorhanden ist und 

große Bodenmengen auch für die eigenen Rekultivierungsvorhaben des AWZ be-

nötigt werden. 

Gemäß Staubimmissionsgutachten der Müller-BBM GmbH von 2019 sind während 

des Betriebs der südlichen Erweiterungsfläche im öffentlichen Straßenraum ca. 

160 Lkw-Fahrten täglich zu erwarten. In Spitzenzeiten ist mit bis zu 200 Lkw-Be-

wegungen (voll + leer) pro Tag zu rechnen. 
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Aufgrund von Nutzungsverschiebungen und dem Ersatz bisheriger Ressourcen 

sind keine Mehrverkehre durch die geplante Erweiterungsfläche für den Bodenab-

bau SÜD zu erwarten. 

Weitere Fahrbewegungen im Bereich der südlichen Erweiterungsfläche, zusätzlich 

zum Schwerlastverkehr, ergeben sich gemäß Staubimmissionsgutachten der Mül-

ler-BBM GmbH von 2019 durch Dumper-Fahrten zwischen Bodenabbau und 

Sandaufbereitung (ca. 100 Dumper-Touren pro Tag), die ebenfalls dem bisherigen 

Umfang entsprechen. 

Die Abbaufläche ist durch das natürliche Geländerelief, das bestehende Abfallwirt-

schaftszentrum, sowie die umliegenden Wald- und Forstflächen überwiegend ab-

geschirmt. Im Osten schließt sich jedoch eine Ackerfläche an. Diese sowie der z.T. 

nur lückig bewachsene Forst südlich der Vorhabenfläche bieten keine abschir-

mende Wirkung mit vergleichbarem Umfang wie die umliegenden Waldflächen. 

Daher wird zu Beginn des Bodenabbaus SÜD im Süden und Osten der Vorhaben-

fläche eine Lärm- und Sichtschutzwand errichtet und die südöstlich liegende Wald-

fläche durch Sichtschutzpflanzungen ergänzt. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Verkehrsanbindung / Zufahrt 

Die Vorhabenfläche der Deponie Jahn-SÜD wird über die bestehende Betriebs-

straße auf der Deponie JAHN erschlossen. Die Betriebsstraße wird bereits im 

Zuge des vorausgehenden Bodenabbaus SÜD verlängert und entlang der östli-

chen Grenze des Flurstückes 26/3 nach Süden gebaut. 

Auf der fertiggestellten Oberfläche der Deponie werden Wirtschaftswege zur In-

spektion und Wartung der Sickerwasserschächte sowie zur Pflege/Instandhaltung 

der Oberfläche angelegt. Die Wege werden mit wassergebundener Decke ausge-

führt. 

Lkw-Verkehr 

Bei der geplanten Deponie Jahn-SÜD handelt es sich um eine Erweiterungsfläche 

der Deponie JAHN und eine Folgenutzung des parallel beantragten Bodenabbaus 

SÜD.  

Eine Zunahme der Verkehrsintensität zum AWZ erfolgt durch den geplanten Bau 

und Betrieb der Deponie Jahn-SÜD nicht, da sowohl der erweiterte Bodenabbau 

SÜD als auch der neue Deponiebereich die heutigen Bestandsanlagen erweitern 

bzw. ablösen. Die beim Bodenabbau SÜD angenommenen Verkehrsbewegungen 

gelten auch für die Erweiterungsfläche der Deponie Jahn-SÜD. 

Gemäß Staubimmissionsgutachten der Müller-BBM GmbH von 2019 sind neben 

den Fahrten für den Bodenabbau auch durch Dumper-Touren im Deponiebetrieb 

(ca. 20 Dumper-Touren pro Tag) vorgesehen. 
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➢ Deponie JAHN 

Der Verlauf des bereits 2011 planfestgestellten Wanderweges auf der Deponie-

oberfläche der bestehenden Deponie JAHN wird den Gegebenheiten der neuen 

Planung angepasst. Zudem werden auf der rekultivierten Deponie JAHN die be-

reits genannten Wirtschaftswege hinzugefügt. 

Im Bereich der Südseite der bestehenden Deponie II war bislang der zur Unterhal-

tung der Deponie erforderliche Umfahrungsweg in den Plänen nicht dargestellt und 

wird in diesem Antrag entsprechend aufgenommen. Aus Platzgründen wird der 

Umfahrungsweg in einzelnen Teilbereichen der bestehenden Deponie mittels Auf-

schüttungen auf dem dort teilweise zu verrohrenden Randgraben errichtet. 

 

2.6 Art und Menge der verwendeten Materialien und natürlichen 

Ressourcen 

➢ Bodenabbau SÜD  

Die Beschreibung der wichtigsten Merkmale der Betriebsphase des Vorhabens 

beschränkt sich beim Bodenabbau auf wenige Punkte. Betrachtet werden die Art 

und Menge der verwendeten Materialien und natürlichen Ressourcen sowie der 

Energie- und Kraftstoffverbrauch. 

Die Gesamtabbaumenge von Boden beträgt rd. 1.892.000 m3. Dies umfasst den 

Abbauanteil im senkrechten Übergang von der heutigen Grube JAHN bis zur Flur-

stücksgrenze der Flurstücke 81 und 26/3 im Süden mit rd. 131.000 m3 und den 

Abbauanteil auf dem südlichen Erweiterungsgelände mit rd. 1.761.000 m3. Es ist 

vorgesehen, den Oberboden separat abzutragen und entweder auf den angren-

zenden Flurstücken für eine spätere Wiederandeckung fachgerecht zu lagern oder 

ihn im Landschaftsbau oder zur Rekultivierung anderweitig zu verwerten. 

Während der Betriebsphase des Bodenabbaus besteht ein Energiebedarf für den 

Betrieb der Siebanlage. Weiterhin besteht ein Kraftstoffbedarf für verwendete Rad-

lader und die Lkw während der Bau- und Betriebsphase. Der Kraftstoffverbrauch 

der Fahrzeuge ist von vielen Faktoren abhängig, unter anderem dem Fahrzeug-

modell und dem Verkehrsaufkommen auf der Transportstrecke der Lkw, und kann 

aus diesem Grund derzeit nicht abgeschätzt werden. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Für den Bau der Deponie werden verschiedene Materialien verwendet. Wie die 

Untersuchungen der geologischen Verhältnisse zeigen, ist im Untergrund eine flä-

chige Ausdehnung der natürlichen, geologischen Barriere teilweise vorhanden. 

Die geologische Barriere wird auf Grundlage der Deponieverordnung durch tech-

nische Maßnahmen verbessert, so dass eine Mindestmächtigkeit von 1,0 m flä-

chendeckend eingehalten wird.  
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Daraufhin folgt eine Basisabdichtung bestehend aus einer mineralischen Dichtung 

mit 0,5 m Dicke und einer Kunststoffdichtungsbahn (KDB) aus Polyethylen hoher 

Dichte (PEHD) mit einer Dicke von d ≥ 2,5 mm. Zwischen diesen beiden Dich-

tungskomponenten besteht ein Pressverbund. Auf der Kunststoffdichtungsbahn in 

der Sohle und den Böschungen wird ein mechanisch verfestigtes Filtervlies aus 

PEHD-Spinnfasern als Schutzvlies gegen Witterungseinflüsse und gegen mecha-

nische Beanspruchungen fachgerecht verlegt. 

Für die Sickerwasserfassung wird auf der gesamten Deponiesohle und den -bö-

schungen eine Entwässerungsschicht aufgebracht. Für die Sohle ist für die untere 

Lage ein gewaschenes Material vorgesehen, auf den Böschungen und in der obe-

ren Lage des Sohlfilters wird RC-Material eingesetzt. 

Nach dem Bau des Basisabdichtungssystems der Deponie erfolgt die Ablagerung 

der Abfälle. Dadurch, dass die Deponiekörper der vorhandenen Deponie JAHN 

und Deponie der südlichen Erweiterung zu einem Deponiekörper zusammenge-

fasst werden, ergibt sich ein zusätzliches Deponievolumen von rd. 2.825.000 m³. 

Dieses zusätzliche Volumen ergibt sich aus der Formänderung auf der heutigen 

Deponiefläche mit rd. 375.000 m³ und dem Volumen auf der Erweiterungsfläche 

von rd. 2.450.000 m³. Die Arten der abzulagernden Abfälle sind bereits unter Ziffer 

2.4 beschrieben. 

Das Oberflächenabdichtungssystem besteht aus einem Dichtungsauflager (Aus-

gleichsschicht) auf dem Abfall des Deponiekörpers, welches aus einer 0,5 m di-

cken Schicht aus tragfähigem, möglichst homogenem, nicht bindigem Material 

bzw. Abfall aufgebaut ist. Anschließend folgt die Kombinationsdichtung, bestehend 

aus einer 0,5 m dicken, mineralischen Dichtungsschicht und einer 2,5 mm dicken 

KDB im Pressverbund. Bei Bedarf wird als Schutz im Bereich von Verkehrsflächen 

ein PE-Schutzvlies verwendet. 

Auf dem Dichtungssystem liegt eine Entwässerungsschicht in einer Dicke von 

30 cm aus gewaschenem, rundkörnigem Material (oder gleichwertig). Die darüber 

liegende Rekultivierungsschicht aus kulturfähigem Boden besitzt eine Dicke von 

3,0 m.  

In den Randbereichen der geplanten Deponie Jahn-SÜD ist eine Anschüttung mit 

Geröll, ein mit Betonsohlschalen befestigter Randgraben und ein Umfahrungsweg 

aus einer Schottertragschicht vorgesehen. 

Wie beim Bodenabbau SÜD ist während der Bau- und Betriebsphase der Deponie 

Jahn-SÜD mit einem Kraftstoffbedarf für verwendete Radlader und die Lkw zu 

rechnen. Der Kraftstoffverbrauch der Fahrzeuge ist von vielen Faktoren abhängig, 

unter anderem dem Fahrzeugmodell und dem Verkehrsaufkommen auf der Trans-

portstrecke der Lkw, und kann aus diesem Grund derzeit nicht abgeschätzt wer-

den. 
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➢ Deponie JAHN 

Bislang wurde der Bau der Deponie überwiegend gemäß dem Aufbau der geplan-

ten Deponie Jahn-SÜD durchgeführt, jedoch mit dem Unterschied, dass die Re-

kultivierungsschicht unter dem herzustellendem Grünland 1 m und die minerali-

sche Dichtung in der Oberflächenabdichtung 0,3 m betrug. Unter Aufforstungsflä-

chen hatte die Rekultivierungsschicht der Deponie Jahn aufgrund der Auflagen der 

Planfeststellung 2011 auch bisher bereits 3 m Mächtigkeit. 

Gegenstand des geplanten Vorhabens ist die Änderung der Oberflächenabdich-

tung und die Anpassung der Mächtigkeit der Rekultivierungsschicht an die neuen, 

geänderten Vorgaben (LAGA 2018) auf den noch nicht rekultivierten Flächen, so-

dass der zukünftige Aufbau der Oberflächenabdichtung der Deponie JAHN dem 

der Deponie Jahn-SÜD entsprechen wird. 

Nach Einbau der Dichtungskomponenten und des Sickerwasserfassungssystems 

verfügt die Deponie unter Berücksichtigung der planfestgestellten Deponieoberflä-

chenabdichtung bisher über ein nutzbares, planfestgestelltes Deponievolumen 

von rd. 3.970.000 m³. Die Volumenänderung durch die Erweiterung nach Süden 

und die Kubaturänderung in Folge der Auflagerung auf die heutige Deponie Jahn 

beträgt insgesamt rd. 2.825.000 m³. 

Dadurch, dass die Deponiekörper der vorhandenen Deponie JAHN und Deponie 

der südlichen Erweiterung zu einem Deponiekörper zusammengefasst werden, 

ergibt sich eine Formänderung und ein zusätzliches Volumen der Deponie JAHN 

mit rd. 375.000 m³. 

 

2.7 Rückstände und Emissionen 

➢ Bodenabbau SÜD 

Gemäß § 16 Abs. 3 i.V.m. Anlage 4 UVPG muss der UVP-Bericht eine Abschät-

zung der erwarteten Rückstände und Emissionen sowie der Art und Menge des 

während der Bau- und Betriebsphase erzeugten Abfalls enthalten, wenn diese für 

das Vorhaben von Bedeutung sind.  

Im Zuge des Bodenabbaus SÜD ist kein Abfallaufkommen zu erwarten. Abgebau-

tes Material wird, je nach Bodenart, entweder als Wertstoff abtransportiert, zum 

Bau der mineralischen Dichtungskomponenten der Deponien im AWZ oder als Re-

kultivierungsschicht für bereits abgedeckte Deponieoberflächen genutzt. Die Be-

triebsgeräte werden nach der Beendigung des Vorhabens ordnungsgemäß von 

der Fläche entfernt. 

Schadstoffeinträge sowie Rückstände während der Bau- oder Betriebsphase sind 

nicht zu erwarten. Bei Unfällen oder unbemerkten Leckagen an den eingesetzten 

Maschinen und Fahrzeugen können Betriebsstoffe in Form von Öl, Schmiermitteln 

oder Treibstoffen austreten. Dies ist bei dem geplanten ordnungsgemäßen Betrieb 
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und den eingesetzten Fahrzeugen und Geräten aber eher unwahrscheinlich und 

bleibt daher auf das Unfallrisiko beschränkt. Die eingesetzten Maschinen und 

Fahrzeuge werden sachgemäß gepflegt und gewartet, die Reparatur- und War-

tungsmaßnahmen werden soweit wie möglich nicht auf der Abbausohle durchge-

führt. 

Durch die Inbetriebnahme von Maschinen oder Fahrzeugen können in der Bau- 

und Betriebsphase des Bodenabbaus SÜD Emissionen in Form von Licht, Wärme 

und Staub auftreten. Diese maschinenbedingten Emissionen sind jedoch nur im 

Nahbereich der Abbaufläche gegeben. Die Immissionen werden durch die hohen 

Abbauböschungen und die umgebende Vegetationsstruktur deutlich vermindert. 

Zudem sind Lärmemissionen durch den Bodenabbau SÜD zu erwarten. Zur Ver-

minderung der Emissionen wird vor Abbaubeginn eine naturnah begrünte Lärm- 

und Sichtschutzwand mit einer durchgehenden Höhe von 61,5 m üNHN im südli-

chen und teilweise östlichen Bereich der Vorhabenfläche errichtet. 

Erschütterungen oder Strahlungsemissionen sind während des Bodenabbaus 

nicht zu erwarten. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Bei dem Betrieb der Deponie Jahn-SÜD werden Abfälle im Deponiebereich je nach 

Abfallart entweder abgeladen oder abgekippt und mit deponieeigenen Geräten ein-

gebaut. Die Ablagerung, d.h. der Einbau und ggf. die Abdeckung erfolgen lagen-

weise durch Radlader und Raupen mit anschließender Verdichtung mittels Wal-

zen. Nach der Fertigstellung der Oberflächenabdichtung der Deponie Jahn-SÜD 

sind keine Abfallrückstände vorhanden. Betriebsgeräte werden nach der Beendi-

gung des Vorhabens ordnungsgemäß von der Fläche entfernt. 

Während des Baus der Deponie besteht, wie beim Bodenabbau SÜD, ein grund-

sätzliches Unfallrisiko durch Austritt von Betriebsstoffen der eingesetzten Maschi-

nen und Fahrzeuge. Durch den Einbau des Dichtungssystems auf der zuvor vor-

handenen Abbausohle sind Schadstoffeinträge in den Boden und das Grundwas-

ser während der Betriebsphase nicht zu erwarten.  

Durch den Fahrverkehr, den Deponiebau und -betrieb können Staubemissionen 

entstehen. Den Staubemissionen wird durch betriebliche Maßnahmen entgegen-

gewirkt. Dabei werden die Fahrwege und Flächen bei Bedarf befeuchtet und - so-

weit sie befestigt sind - bei Bedarf regelmäßig gereinigt. Abfallstoffe, die besonders 

stauben könnten, werden entweder in verpackter Form in BigBags angenommen 

oder – soweit das nicht möglich ist – in speziellen, geschützten Bereichen abgela-

den, beim Entladen befeuchtet und umgehend mit anderen Abfällen abgedeckt. 

Weiterhin können bei dem Bau und Betrieb der Deponie Jahn-SÜD Lärmemissio-

nen auftreten. Den Lärmemissionen wird durch betriebliche und durch bauliche 

Maßnahmen entgegengewirkt. Die betrieblichen Maßnahmen betreffen v.a. die 

Auswahl der eingesetzten Erdbaugeräte. Als bauliche Lärmschutzmaßnahme wird 

vor Inbetriebnahme der Deponie an der Südseite sowie einem Teil der Ostseite 
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der Deponie eine naturnah begrünte Lärmschutzwand mit einer durchgehenden 

Höhe von 61,5 m üNHN, teilweise ebenerdig und teilweise auf einer Wallaufschüt-

tung errichtet. Diese schützt die südlich gelegene Heinrich-Jebens-Siedlung vor 

Beeinträchtigungen. 

➢ Deponie JAHN 

Durch die Änderung der Oberflächenabdichtung der noch nicht rekultivierten Be-

reiche mit der Erhöhung der Rekultivierungsschicht auf flächendeckend 3 m und 

Erhöhung der Dicke der mineralischen Komponente der Oberflächenabdichtung 

sind keine Rückstände zu erwarten. Weiterhin ist keine erhebliche Zunahme der 

bisher bestehenden und im Rahmen der Antragsunterlagen zur Planfeststellung 

von 2011 beschriebenen und bewerteten Emissionen zu erwarten. 

 

2.8 Genehmigungsverfahren 

Für den Bodenabbau SÜD wird ein Genehmigungsverfahren gemäß § 11a 

LNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Herzogtum Lauen-

burg durchgeführt. In diesem Verfahren wird der Eingriff durch den Bodenabbau 

bilanziert und separat ausgeglichen. Der für den Bodenabbau zu erstellende land-

schaftspflegerische Begleitplan wird einen Gestaltungsplan der offenen Grube ent-

halten, welcher die Vorgaben darstellt, die nur in dem nicht planmäßigen Fall zur 

Anwendung kommen würden, dass die parallel beim LLUR beantragte Deponie-

genehmigung wider Erwarten nicht erteilt werden sollte. Dieser nur theoretisch zu 

betrachtende Fall wird in vorliegendem UVP-Bericht nicht abgehandelt, da der 

UVP-Bericht aufgrund der UVP-Pflicht der Errichtung der Deponie Jahn-SÜD – in 

Verbindung mit dem abschnittsweisen Bodenabbau - erforderlich ist, nicht jedoch 

für den Bodenabbau allein. 

Für die Deponie Jahn-SÜD und die Änderungen der Deponie JAHN wird ein 

Planfeststellungsverfahren gemäß § 35 KrWG für Bau und Betrieb der Deponie 

beim Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume in Flintbek 

durchgeführt.  

Eine Änderung der Deponie JAHN wurde zuletzt im April 2011 planfestgestellt, 

sodass das planfestgestellte Maßnahmenkonzept als Ist-Zustand zu berücksichti-

gen ist.  

Auch bei der geplanten Deponie Jahn-SÜD ist die Berücksichtigung eines geplan-

ten Zustandes notwendig. Da die Deponienutzung der geplanten Deponie Jahn-

SÜD unmittelbar und abschnittsweise nach Abbau der Flächen (Bodenabbau 

SÜD) einsetzen wird, ist als Ausgangszustand nicht der aktuelle Zustand, sondern 

die abgebaute Fläche mit Böschungen zu betrachten. 

Für das AWZ Wiershop liegt eine zentrale naturschutzrechtliche Genehmigung aus 

dem Jahr 1997 vor, die die verschiedenen abfallwirtschaftlichen Aktivitäten zusam-
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menfasst und hierfür eine zentrale Eingriffs-/Ausgleichsregelung schafft. Diese Re-

gelung ist seither im Rahmen verschiedener späterer Genehmigungsverfahren 

weiterentwickelt und ergänzt worden. Auch im Rahmen der o.g. Genehmigungs-

verfahren erfolgt eine erneute Ergänzung. 

 

 

3 Darstellungen in den übergeordneten Planungen 

3.1 Räumliche Gesamtplanung 

 Landesentwicklungsplan 

Im Landesentwicklungsplan aus dem Jahr 2010 ist der Bereich Wiershop als 

Schwerpunktraum für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe dargestellt. Die Vor-

habenflächen der Deponie JAHN, des geplanten Bodenabbaus SÜD und der ge-

planten Deponie Jahn-SÜD liegen im Ordnungsraum und im 10-km Umkreis um 

das Mittelzentrum Geesthacht. Gleichzeitig ist der Raum zwischen Geesthacht, 

Schwarzenbek und Reinbek als Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung 

aufgeführt. 

Gemäß dem Entwurf zum Landesentwicklungsplan von 2018 entfällt die Darstel-

lung als Schwerpunktraum für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe. Das Krite-

rium „Schwerpunktraum für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe“ wurde in der 

Karte zum Entwurf des LEP von 2018 vollständig entfernt.  

Hinweis 

Gemäß § 1 Nr. 4 der Raumordnungsverordnung besteht für den Bau und Betrieb 

einer Deponie grundsätzlich das Erfordernis eines Raumordnungsverfahrens. Das 

Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration, hier Abt. Landespla-

nung, hat jedoch aufgrund einer Anfrage mit Vorhabenbeschreibung der Fa. Buhck 

schriftlich mitgeteilt, dass auf ein Raumordnungsverfahren für das Vorhaben ver-

zichtet wird, da die Landesplanung als Träger öffentlicher Belange im durchzufüh-

renden Planfeststellungsverfahren beteiligt wird. Gemäß dem Schreiben vom 

05.12.2018 (AZ.: IV 633 – 65422/2018) wurde eine landesplanerische Bewertung 

gemäß § 14 Abs. 1 S.1 Landesplanungsgesetz i.V.m. § 15 Raumordnungsgesetz 

durch die zuständige Landesplanungsbehörde durchgeführt. Das vollständige 

Schreiben vom 05.12.2018 befindet sich in der Anlage zum vorliegenden LBP. 

 

 Regionalplan für den Planungsraum I 

Die Vorhabenflächen der Deponie JAHN, des Bodenabbaus SÜD und der Deponie 

Jahn-SÜD liegen in einem im Regionalplan 1998 dargestellten regionalen Grün-

zug (vgl. Abb. 2). Gemäß den Aussagen des Regionalplans (Kap. 4.2) sollen zur 

Sicherung der Freiraumfunktion Belastungen der regionalen Grünzüge vermieden 

werden. In den regionalen Grünzügen soll planmäßig nicht gesiedelt werden und 
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somit siedlungsgliedernde Freiflächen bewahrt werden. Dennoch sind in regiona-

len Grünzügen privilegierte raumbedeutsame Vorhaben im Außenbereich zuläs-

sig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Baumaßnahmen sind so aus-

zuführen, dass die Funktionsfähigkeit des Grünzuges erhalten bleibt. Die Rekulti-

vierung als Folgenutzung der Deponie JAHN und der anschließenden Deponie 

Jahn-SÜD entspricht den Zielen der regionalen Grünzüge. Die Flächen für den 

geplanten Bodenabbau SÜD und den geplanten Bau und Betrieb der Deponie 

Jahn-SÜD sowie der Änderung der Deponie JAHN erfüllen nach Beendigung der 

Nutzung und erfolgter Rekultivierung wieder ihre Freiflächenfunktion. 

Die Deponie JAHN liegt zum Teil in einem Gebiet einer zentralen Abfallbeseiti-

gungsanlage und in einem Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Roh-

stoffe. Dazu heißt es unter Punkt 6.6: ”Da der Umweltschutz eine der Schwer-

punktaufgaben unserer Zeit darstellt, sind vor der Entsorgung von Abfällen alle 

Maßnahmen zur Vermeidung, stofflichen und energetischen Verwertung, Schad-

stoffentfrachtung und sonstigen Behandlung auszuschöpfen” (RPl 1998:796).  

Westlich und nördlich des geplanten Bodenabbaus SÜD und der Deponie Jahn-

SÜD sind weiterhin ein Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe 

und ein Gebiet mit besonderer Bedeutung für den Abbau oberflächennaher Roh-

stoffe dargestellt. 

Hinweis: Die Landesplanungsbehörde und die Kreise erarbeiten derzeit die Neu-

aufstellung des Regionalplans. In der Fachplanung Rohstoffsicherung, Planungs-

raum III, Teilbereich Kreis Herzogtum Lauenburg des Geologischen Landesdiens-

tes vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-

Holstein, die bei der Neuaufstellung des Regionalplans bezüglich Rohstoffsiche-

rung die fachplanerische Grundlage darstellt, liegt die Fläche für den Bodenabbau 

SÜD und die Deponie Jahn-SÜD innerhalb der Rohstoffkategorie Lagerstätte mit 

einem sehr hohen Rohstoffsicherungsbedarf. 

Für die Fläche steht eine Aufnahme in die Neuaufstellung des Regionalplans als 

„Gebiet mit Vorkommen oberflächennaher Rohstoffe“ an. 
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Abb. 2: Auszug aus dem Regionalplan für den Planungsraum I aus 1998 
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 Flächennutzungsplan 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan für die Gemeinde Wiershop wurde im 

Jahre 1973 rechtskräftig. Im Jahre 1985 erfolgte in Bezug auf die heute überplan-

ten Flächen des AWZ eine Änderung des Flächennutzungsplanes. Der gesamte 

1985 zur Kiesgewinnung genehmigte Bereich der Deponie JAHN ist als "Fläche 

für Abgrabungen" dargestellt. Der Bereich des geplanten Bodenabbaus SÜD und 

der Deponie Jahn-SÜD ist als "Fläche für die Landwirtschaft" dargestellt.  

 

3.2 Landschaftsplanung 

 Landschaftsprogramm 

Die Vorhabenflächen der Deponie JAHN, des geplanten Bodenabbaus SÜD und 

der geplanten Deponie Jahn-SÜD sind im Landschaftsprogramm 1999 als Teil 

eines großräumigen "Gebietes mit besonderer Bedeutung für die Bewahrung der 

Landschaft, ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie als Erholungsraum" dar-

gestellt. In diesen Gebieten wird eine Landschaft angestrebt, die sich durch Struk-

tur- und Artenvielfalt auszeichnet. Dafür ist ein abwechslungsreiches Mosaik aus 

kultur- und naturgeprägten Flächen erforderlich (vgl. MUNF 1999:102), welches 

nach der Fertigstellung der Deponie JAHN und Jahn-SÜD auf deren Oberfläche 

durch die Anlage von Knicks, Gehölzen und extensivem Grünland entsteht. 

 

 Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III 

Gemäß den Darstellungen des Landschaftsrahmenplans für den Planungs-

raum III von 2020 ist der Bereich südlich der Ortschaft Wiershop als Gebiet mit 

besonderer Erholungseignung dargestellt und die Region um Wiershop als sonsti-

ges Gebiet mit oberflächennahen Rohstoffen abgebildet (vgl. Abb. 4 und 5). Wei-

terhin ist ein geplantes Landschaftsschutzgebiet dargestellt, welches über die 

Heinrich-Jebens-Siedlung und deren umliegende Forstflächen verläuft. Die Dar-

stellung liegt z.T. über dem geplanten Bodenabbau SÜD und der Deponie Jahn-

SÜD. Zusätzlich liegen die Vorhaben (Deponie JAHN, Bodenabbau SÜD und De-

ponie Jahn-SÜD) in einem Trinkwassergewinnungsgebiet (vgl. Abb. 3). 
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Abb. 3: Auszug aus dem Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III 

aus 2020 (Karte a) 

 

Abb. 4: Auszug aus dem Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III 

aus 2020 (Karte b) 
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Abb. 5: Auszug aus dem Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III 

aus 2020 (Karte c) 

 

 Landschaftsplan 

Im Landschaftsplan der Gemeinde Wiershop – Stand Januar 2005 – ist die Flä-

che für den geplanten Bodenabbau SÜD und die Deponie Jahn-SÜD als Acker 

dargestellt. Weiterhin ist von Norden kommend, entlang der Flurstücksgrenze 27/1 

zu 29/1, bis zum südlich gelegenen Waldrand ein Wanderweg geplant. Der Wan-

derweg ist in der Entwicklungs- und Maßnahmenkarte rund um den Forst nördlich 

der Heinrich-Jebens-Siedlung dargestellt.  

Im Bereich der Deponie JAHN ist auf dem Flurstück 81 (ehem. 14/1) eine "Fläche 

für Abfallentsorgung" abgebildet. Zudem sind die Ergänzung von Knicklücken an 

der östlichen Grenze des Flurstücks sowie auf dem Flurstück 31/3 südlich des von 

West nach Ost verlaufenden Querweges sowie die naturschutzrechtlichen Aus-

gleichsmaßnahmen für das AWZ dargestellt. 

Des Weiteren beinhaltet der Landschaftsplan der Gemeinde Wiershop eine Be-

wertung des Biotoppotentials. Die Waldfläche nordöstlich des geplanten Bodenab-

baus SÜD und der Deponie Jahn-SÜD und östlich der Deponie JAHN wird als 

wertvoll bewertet, jedoch wird als Beeinträchtigung die (damals) isolierte Lage des 

Kleinbiotops in der Agrarlandschaft aufgeführt. 
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3.3 Schutzgebiete 

Innerhalb der Vorhabenflächen der Deponie JAHN, des geplanten Bodenabbaus 

SÜD und der geplanten Deponie Jahn-SÜD befinden sich keine festgesetzten 

Schutzgebiete. Die nächstgelegenen Schutzgebiete befinden sich rd. 2,4 km süd-

lich der Vorhabenflächen des geplanten Bodenabbaus SÜD und der Deponie 

Jahn-SÜD entlang der Elbe. Hier befinden sich sowohl das Biosphärenreservat 

"Flusslandschaft Elbe" als auch das Naturschutzgebiet "Hohes Elbufer zwischen 

Tesperhude und Lauenburg", welche sich überwiegend überlagern. 

 

 Biotopverbundsystem Schleswig-Holstein 

Die Schutzgebiete entlang der Elbe bilden weiterhin einen Schwerpunktbereich 

des landesweiten Biotopverbundsystems. Zudem befindet sich rd. 1,2 km östlich 

der Vorhabenfläche des geplanten Bodenabbaus SÜD und der geplanten Deponie 

Jahn-SÜD eine Nebenverbundachse des Biotopverbundes. Innerhalb der Vorha-

benflächen der Deponie JAHN, des geplanten Bodenabbaus SÜD und der geplan-

ten Deponie Jahn-SÜD befinden sich keine Flächen des landesweiten Biotopver-

bundsystems (siehe Abb. 6).  

 

 Natura 2000 

Die nachfolgenden Ausführungen sind aus den FFH-Vorprüfungen von BBS BÜRO 

GREUNER-PÖNICKE aus 20205,6 übernommen und zusammengefasst. Die FFH-

Vorprüfungen liegen den LBP zum Bodenabbau SÜD sowie zur Änderung der De-

ponie JAHN und Erweiterung (sogenannte Deponie Jahn-SÜD) von 2020 als An-

lagen bei. 

In einem Umkreis von ca. 12 km um den geplanten Bodenabbau SÜD, die Deponie 

Jahn-SÜD und die Deponie JAHN befinden sich neun FFH-Gebiete (siehe Abb. 6 

im Anhang). Die nächstgelegenen FFH-Gebiete „GKSS-Forschungszentrum 

Geesthacht“ und „Elbe mit Hohem Elbufer von Tesperhude bis Lauenburg“ sind 

ca. 3 km entfernt. Weiterhin befinden sich in einem Umkreis von ca. 10 km um die 

Vorhaben zwei EU-Vogelschutzgebiete. Das nächstgelegene Schutzgebiet, das 

 

5 BBS Büro Greuner-Pönicke 2020: Antrag gemäß § 17 BNatSchG i. V. m. §11 LNatSchG 

auf Erteilung einer Genehmigung zum Abbau von oberflächennahen Bodenschätzen in 

der Gemeinde Wiershop, Gemarkung Wiershop, Flur 4, Flurstücke 29/1, 26/3 und Flur-

stück 81 und Flur 5, Flurstücke 27/1 und 21/4 (anteilig) („Bodenabbau SÜD“), FFH – Vor-

prüfung, Kiel, Stand: 21.08.2020.  

6 BBS Büro Greuner-Pönicke 2020: Änderung der Oberflächenabdichtung der Deponie 

JAHN (DK II) sowie südliche Erweiterung (sogenannte Deponie Jahn-SÜD) Gemeinde 

Wiershop, Gemarkung Wiershop Flur 4, Flurstücke 81, 12/2 (Betriebsfläche West), 12/5, 

26/3 und 29/1 sowie Flur 5, Flurstücke 27/1 und tlw. 21/4, FFH – Vorprüfung, Kiel, Stand: 

07.10.2020. 
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„Sachsenwald-Gebiet“ befindet sich in einer Entfernung von mindestens ca. 4 km 

zur Vorhabenfläche. 

Die Tabelle Nr. 1 gibt einen Überblick über die übergreifenden Erhaltungsziele der 

FFH-Gebiete sowie über die Lebensräume und Arten von gemeinschaftlichem In-

teresse nach Anhang I und II FFH-RL bzw. Arten des Anhangs I der EU-Vogel-

schutzrichtlinie der sich im Umfeld des Bodenabbaus SÜD, der Deponie Jahn-SÜD 

und der Deponie JAHN befindlichen NATURA 2000-Gebiete. 

Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele der Schutzge-

biete durch die Vorhaben 

Die Erheblichkeit einer Beeinträchtigung ist das entscheidende Kriterium für die 

Zulässigkeit eines Vorhabens. Eine Erheblichkeit ist dann gegeben, wenn die Vor-

habenwirkungen die Verschlechterung des Erhaltungszustandes einer Art oder ei-

nes Lebensraums des jeweiligen Schutzgebietes auslösen. Eine erhebliche Be-

einträchtigung eines einzelnen Erhaltungsziels führt zur Unzulässigkeit eines Vor-

habens. 

Einen Überblick über die Lebensräume und Arten von gemeinschaftlichem Inte-

resse nach Anhang I und II FFH-RL bzw. Arten des Anhangs I der EU-VSRL der 

sich im Umfeld der Vorhabenfläche befindlichen Schutzgebiete findet sich in Ta-

belle 1. Hier sind ebenfalls die jeweiligen Abstände vom Bodenabbau SÜD, der 

Deponie Jahn-SÜD und der Deponie JAHN zum Schutzgebiet aufgeführt. 

Negative Auswirkungen auf die übergreifenden Erhaltungsziele der betrachteten 

FFH- und EU-Vogelschutzgebiete können aufgrund der Distanzen ausgeschlos-

sen werden. Denkbare Fernwirkungen durch Verkehr, Lärm- und Staubimmission 

treten auf die Distanz von mindestens 3 km zum Bodenabbau SÜD, der Deponie 

Jahn-SÜD und der Deponie JAHN (vgl. Tab 1) hinter den bestehenden Vorbelas-

tungen nicht in Erscheinung. Im vorliegenden Fall sind Fernwirkungen durch Ver-

kehr, Lärm- und Staubimmission nicht relevant, da es zu keiner Erhöhung des Ver-

kehrs, sondern lediglich zu einer Verlagerung im unmittelbaren Nahbereich kommt. 

Für die FFH-Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL der jeweiligen FFH-Gebiete 

bestehen aufgrund der Distanzen keine unmittelbaren funktionalen Beziehungen 

zur Vorhabenfläche (Bodenabbau SÜD, Deponie Jahn-SÜD und Deponie JAHN). 

Denkbare Fernwirkungen durch Verkehr, Lärm- und Staubimmission werden aus-

geschlossen (s.o.). Eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele von FFH-Lebens-

raumtypen der betrachteten Schutzgebiete wird somit nicht erwartet. 

Eine Verschlechterung der Erhaltungszustände von Arten nach Anhang II FFH-RL 

bzw. Anhang I EU-Vogelschutzrichtlinie (EU-VSRL) der jeweiligen NATURA 2000-

Gebiete durch den geplanten Bodenabbau SÜD, die Deponie Jahn-SÜD oder die 

Änderung der Deponie JAHN ist nicht ableitbar. Aufgrund der Distanzen zwischen 

der Vorhabenfläche und der betrachteten NATURA 2000-Gebiete bestehen keine 

unmittelbaren funktionalen Beziehungen. Lediglich für Arten des Anhangs I EU-
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VSRL mit großem Aktionsraum (z. B. Kranich, Kolkrabe, Schwarzstorch, Wespen-

bussard) kann die Vorhabenfläche eine Funktion als Bestandteil des Nahrungsre-

viers erfüllen. Wesentliche Änderungen der Funktionalität aufgrund der Planung 

sind jedoch nicht zu erwarten. Negative Auswirkungen auf die Erhaltungsziele von 

Arten nach Anhang II FFH-RL bzw. Anhang I EU-VSRL der jeweiligen NATURA 

2000-Gebiete werden ausgeschlossen. 

Die von dem Büro BBS Greuner-Pönicke durchgeführten FFH-Verträglichkeits-

Vorprüfungen kommen zu dem Ergebnis, dass für die zu betrachtenden NATURA 

2000-Gebiete: 

• 2428-393 Wälder im Sachsenwald und Schwarze Au 

• 2429-301 Birkenbruch südlich Groß Pampau 

• 2527-391 Besenhorster Sandberge und Elbinsel 

• 2528-301 Nüssauer Heide 

• 2529-306 Gülzower Holz 

• 2528-301 GKSS-Forschungszentrum Geesthacht 

• 2628-392 Elbe mit Hohem Elbufer von Tesperhude bis Lauenburg mit angren-

zenden Flächen 

• 2527-302 NSG Dalbekschlucht 

• 2529-302 Stecknitz-Delvenau 

• 2428-492 Sachsenwald-Gebiet 

• 2527-421 NSG Besenhorster Sandberge und Elbsandwiesen 

keine erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele zu erwarten sind. Die 

geplanten Vorhaben (Bodenabbau SÜD, Deponie Jahn-SÜD und Änderung der 

Deponie JAHN) sind FFH-verträglich. 
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Abb. 6: Übersicht über Biotopverbundsystem Schleswig-Holstein, Schutz-

gebiete und NATURA 2000 Gebieten im Umfeld der Vorhabenfläche 

(siehe Anhang) 
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Tab. 1: Überblick über die übergreifenden Erhaltungsziele und über die Erhaltungsgegenstände der im Umfeld der Vorhabenfläche 

befindlichen NATURA 2000-Schutzgebiete 

(Quelle BBS Büro Greuner-Pönicke 2020) 

Gebiets- 

Nr. 

Name des Schutzge-

bietes und Entfer-

nung zur Vorhaben-

fläche (in km) 

Übergreifende Erhaltungsziele 

Erhaltungsgegenstand: 

Lebensraumtypen[1] (LRT) 

nach Anhang I FFH-RL 

Erhaltungsgegenstand: 

Arten nach Anhang II der FFH-

RL bzw. Arten des Anhangs I 

der EU-VSRL[2] 

FFH-Gebiete 

2428-393 

Wälder im Sachsen-

wald und Schwarze Au 

(ca. 9 km) 

Erhaltung großer strukturreicher und weitgehend un-

zerschnittener Waldgebiete des Sachsenwaldes auf 

historischem Waldstandort, mit einem standorttypi-

schen Mosaik aus verschiedenen naturnahen Laub- 

und Mischwaldkomplexen, Fließgewässersystemen 

sowie strukturreichen Waldinnen und -außenrändern, 

insbesondere auch als Lebensraum von Kammmolch, 

Laub- und Moorfrosch sowie einer vielfältigen Vogel-

fauna. Für den Lebensraumtyp Code 9110 und 91E0* 

soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit 

den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und 

Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonder-

heiten wiederhergestellt werden. 

a) von besonderer Bedeutung: 

- LRT 3260 

- LRT 6230* 

- LRT 7140 

- LRT 9110 

- LRT 9130 

- LRT 9160 

- LRT 9190 

- LRT 91E0* 

 

b) von Bedeutung: 

- LRT 3150 

a) von besonderer Bedeutung: 

- Kammmolch (1160) 

 

b) von Bedeutung: 

- 

 

c) weitere Arten nach Stan-

darddatenbogen: 

- Rothirsch (2645) 

- Breitflügelfledermaus (1327) 

- Laubfrosch (1203) 

- Wasserfledermaus (1314) 

- Großer Abendsegler (1312) 

- Rauhautfledermaus (1317) 

- Zwergfledermaus (1309) 

- Mückenfledermaus (5009) 

- Braunes Langohr (1326) 

- Moorfrosch (1214) 

- Bergmolch (2353) 

2429-301 

Birkenbruch südlich 

Groß Pampau 

(ca. 11 km) 

Erhaltung der typischen Ausprägung eines in einer Ge-

ländesenke gelegenen, sehr gut erhaltenen und in die-

ser Form seltenen meso- bis oligotrophen Torfmoos-

a) von besonderer Bedeutung: 

- LRT 91D0* 

 

a) von besonderer Bedeutung: 

- 
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Gebiets- 

Nr. 

Name des Schutzge-

bietes und Entfer-

nung zur Vorhaben-

fläche (in km) 

Übergreifende Erhaltungsziele 

Erhaltungsgegenstand: 

Lebensraumtypen[1] (LRT) 

nach Anhang I FFH-RL 

Erhaltungsgegenstand: 

Arten nach Anhang II der FFH-

RL bzw. Arten des Anhangs I 

der EU-VSRL[2] 

Birkenbruches mit hohen Wasserständen, quelligen 

Bereichen und Quellbach. 

b) von Bedeutung: 

- 

b) von Bedeutung: 

- 

 

c) weitere Arten nach Standard-

bogen 

- 

2527-391 

Besenhorster Sand- 

berge und Elbinsel 

(ca. 7 km) 

Im Wechselspiel mit den südlich anschließenden, tide- 

und hochwasserbeeinflussten Niederungsbereichen 

der Sandaue ist der komplexe Landschaftsausschnitt 

mit charakteristischen Lebensräumen und ihren Wech-

selbeziehungen sowie im Bereich der eigentlichen Flut-

rinne in ihrer natürlichen Dynamik zu erhalten. Dazu 

gehören die extensiv beweideten Offenlandbereiche 

der durch Qualmwassereinfluss oder direkte Überflu-

tung geprägten Sandwiesen und der Elbinsel mit wech-

selnassen Mulden, verlandeten Flutrinnen und angren-

zenden Tide-Auenwaldbeständen, Flussufer und Was-

serflächen. Die angrenzenden höherliegenden Dünen-

bereiche sind in ausreichendem Umfang als spezielle 

Lebensräume charakteristischer Arten, u.a. Vogelarten 

offen zu halten und in enger Verzahnung mit Trocken-

rasen und Eichenwäldern zu sichern. Für den Lebens-

raumtyp Code 6120 und 6440 Brenndolden-Auenwie-

sen soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang 

mit den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft 

und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Beson-

derheiten wiederhergestellt werden. 

a) von besonderer Bedeutung: 

- LRT 2330 

- LRT 3270 

- LRT 6120 

- LRT 6440 

- LRT 9190 

- LRT 91E0* 

 

b) von Bedeutung: 

- LRT 3150 

- LRT 4030 

- LRT 6510 

a) von besonderer Bedeutung: 

- Kammmolch (1160) 

- Schierlings-Wasserfenchel 

(1601*) 

 

b) von Bedeutung: 

- Meerneunauge (1095) 

- Flussneunauge (1099) 

- Lachs (1106) 

- Rapfen (1130) 

 

c) weitere Arten nach Standard- 

datenbogen: 

- Zauneidechse (1261) 

- Braunes Langohr (1326) 

- Wasserfledermaus (1314) 
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Gebiets- 

Nr. 

Name des Schutzge-

bietes und Entfer-

nung zur Vorhaben-

fläche (in km) 

Übergreifende Erhaltungsziele 

Erhaltungsgegenstand: 

Lebensraumtypen[1] (LRT) 

nach Anhang I FFH-RL 

Erhaltungsgegenstand: 

Arten nach Anhang II der FFH-

RL bzw. Arten des Anhangs I 

der EU-VSRL[2] 

2528-301 
Nüssauer Heide 

(ca. 11 km) 

Erhaltung großflächiger Restbestände der „Lauenbur-

gischen Wärmeheide“ im Komplex mit Offensandflä-

chen, Silbergrasfluren, Sandmagerrasen, Solitärbäu-

men und Gehölzgruppen. Für den Lebensraumtyp 

Code 4030 soll ein günstiger Erhaltungszustand im 

Einklang mit den Anforderungen von Wirtschaft, Ge-

sellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtli-

chen Besonderheiten wiederhergestellt werden. 

a) von besonderer Bedeutung: 

- LRT 4030 

a)  

b) von Bedeutung: 

- 

a) von besonderer Bedeutung: 

- 

 

b) von Bedeutung: 

- 

 

c) weitere Arten nach Standard- 

datenbogen: 

- Zauneidechse (1261) 

2529-306 
Gülzower Holz 

(ca. 5 km) 

Erhaltung eines großen zusammenhängenden natur-

nahen Waldkomplexes auf historisch alten Waldstand-

orten mit unterschiedlichen standortheimischen Wald-

gesellschaften wie Eichen-Hainbuchenwälder in räum-

lichen Nebeneinander und Übergängen zu mesophilen 

Waldmeister-Buchenwäldern, bodensauren und ba-

senreichen Buchenwaldgesellschaften sowie boden-

sauren Eichenwäldern. Für den Lebensraumtyp Code 

9160 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang 

mit den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft 

und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Beson-

derheiten wiederhergestellt werden. 

a) von besonderer Bedeutung: 

- LRT 9110 

- LRT 9130 

- LRT 9160 

- LRT 9190 

 

b) von Bedeutung: 

- LRT 3150 

a) von besonderer Bedeutung: 

- 

 

b) von Bedeutung:  

- 

 

c) weitere Arten nach Standard- 

datenbogen: 

- 

2528-301 

GKSS-Forschungs- 

zentrum Geesthacht 

(ca. 3 km) 

Erhaltung des südöstlichsten Winterquartiers der 

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) als eines von 

drei bestätigten Vorkommen in Schleswig-Holstein. 

Das Winterquartier beherbergt darüber hinaus das 

Große Mausohr (Myotis myotis) sowie Wasserfleder-

maus, die Fransenfledermaus und das Braune Lang-

ohr (Anhang IV der FFH-Richtlinie). 

a) von besonderer Bedeutung: 

- 

 

b) von Bedeutung: 

- 

a) von besonderer Bedeutung: 

- 

 

b) von Bedeutung: 

- Bechsteinfledermaus (1323) 

- Großes Mausohr (1324) 
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Gebiets- 

Nr. 

Name des Schutzge-

bietes und Entfer-

nung zur Vorhaben-

fläche (in km) 

Übergreifende Erhaltungsziele 

Erhaltungsgegenstand: 

Lebensraumtypen[1] (LRT) 

nach Anhang I FFH-RL 

Erhaltungsgegenstand: 

Arten nach Anhang II der FFH-

RL bzw. Arten des Anhangs I 

der EU-VSRL[2] 

c) weitere Arten nach Standard- 

datenbogen: 

- Braunes Langohr (1326) 

- Fransenfledermaus (1322) 

- Wasserfledermaus (1314) 

2628-392 

Elbe mit Hohem Elbufer 

von Tesperhude bis 

Lauenburg mit angren-

zenden Flächen 

(ca. 3 km) 

Erhaltung eines charakteristischen Abschnittes der 

Elb- Auenlandschaft im Bereich der Prallhänge bei 

Lauenburg mit dem Fließgewässer in naturnaher Dy-

namik und enger Verzahnung von angrenzenden struk-

turreichen, regelmäßig überschwemmten oder von 

Qualmwasser beeinflussten Lebensraumkomplexen 

aus teilweise flachgründigen Uferabschnitten, Flutmul-

den, offenen Pionierbeständen, naturraumcharakteris-

tischem Stromtalgrünland, wärmeexponierten Gras- 

und Staudenfluren, Röhrichten, Weidengebüschen bis 

zu weitgehend ungenutzten, teilweise durch Hangquel-

len beeinflussten Auen- und lichten Hangwäldern so-

wie naturraumtypischen Wäldern der Oberhangflächen 

einschließlich der Bachschluchten und Mündungsbe-

reiche von Seitentälern, auch als Lebensräume insbe-

sondere für die genannten Fischarten und den Biber 

sowie für die Arten Moorfrosch und Zauneidechse. Für 

den Lebensraumtyp Code 3270, 6430 und 6440 soll ein 

günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den An-

forderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur 

sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten 

wiederhergestellt werden. 

a) von besonderer Bedeutung: 

- LRT 3270 

- LRT 6430 

- LRT 6440 

- LRT 6510 

- LRT 9110 

- LRT 9130 

- LRT 9180* 

- LRT 9190 

- LRT 91E0* 

 

b) von Bedeutung: 

- - LRT 2310 

a) von besonderer Bedeutung: 

- Meerneunauge (1095) 

- Flussneunauge (1099) 

- Lachs (1106) 

- Rapfen (1130) 

- Teichfledermaus (1318) 

- Biber (1337) 

 

b) von Bedeutung: 

- 

 

c) weitere Arten nach Standard- 

datenbogen: 

- Fischotter (1355) 

- Zauneidechse (1261) 

- Haselmaus (1341) 

- Moorfrosch (1214) 

- Braunes Langohr (1326) 

- Zwergfledermaus (1309) 

- Rauhautfledermaus (1317) 

- Großer Abendsegler (1312) 

- Wasserfledermaus (1314) 
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Gebiets- 

Nr. 

Name des Schutzge-

bietes und Entfer-

nung zur Vorhaben-

fläche (in km) 

Übergreifende Erhaltungsziele 

Erhaltungsgegenstand: 

Lebensraumtypen[1] (LRT) 

nach Anhang I FFH-RL 

Erhaltungsgegenstand: 

Arten nach Anhang II der FFH-

RL bzw. Arten des Anhangs I 

der EU-VSRL[2] 

2527-302 
NSG Dalbekschlucht 

(ca. 10 km) 

Erhaltung naturnaher, reicherer bis ärmerer Buchen-

wälder mit Übergängen zu offeneren, strukturreichen 

Lebensräumen der reliefarmen Hohen Geest sowie zu 

Nasswäldern in einem streckenweise quelligen aktiven 

Erosionstal mit natürlicher Struktur und Dynamik des 

Baches. 

a) von besonderer Bedeutung: 

- LRT 9110 

- LRT 9130 

- LRT 91E0* 

 

b) von Bedeutung: 

- 

a) von besonderer Bedeutung: 

- 

 

b) von Bedeutung: 

- 

 

c) weitere Arten nach Standard- 

datenbogen: 

- - 

2529-302 
Stecknitz-Delvenau 

(ca. 12 km) 

Erhaltung des Fließgewässers der (Stecknitz-) Del-

venau mit dauerhafter Wasserführung als naturnah 

mäandrierender Bach mit gehölzfreien und teilweise 

gehölzbestandenen Uferabschnitten. 

a) von besonderer Bedeutung: 

- LRT 3260 

- LRT 91E0* 

 

b) von Bedeutung: 

- LRT 6430 

a) von besonderer Bedeutung: 

- Steinbeißer (1149) 

- Fischotter (1355) 

 

b) von Bedeutung: 

- Schlammpeitzger (1145) 

 

c) weitere Arten nach Standard- 

datenbogen: 

- Biber (1337) 

EU-Vogelschutzgebiete 

2428-492 
Sachsenwald-Gebiet 

(ca. 4 km) 

Das Vogelschutzgebiet umfasst das größte geschlos-

sene Waldgebiet des Landes Schleswig-Holstein, den 

Sachsenwald mit der Schwarzen Au, den sehr natur-

nahen Laubwaldbestand des Gülzower Holzes und ei-

nen Bereich des Billetals (NSG Billetal). Im Sachsen-

wald ist insbesondere die Erhaltung des naturnahen 

und strukturreichen Mischwaldbestandes und im Gül-

a) von besonderer Bedeutung: 

- 

 

b) von Bedeutung: 

- 

a) von besonderer Bedeutung: 

- Schwarzstorch 

- Mittelspecht 

- Schwarzspecht 

- Zwergschnäpper 

- Kranich 

- Rotmilan 

- Wespenbussard 
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Gebiets- 

Nr. 

Name des Schutzge-

bietes und Entfer-

nung zur Vorhaben-

fläche (in km) 

Übergreifende Erhaltungsziele 

Erhaltungsgegenstand: 

Lebensraumtypen[1] (LRT) 

nach Anhang I FFH-RL 

Erhaltungsgegenstand: 

Arten nach Anhang II der FFH-

RL bzw. Arten des Anhangs I 

der EU-VSRL[2] 

zower Holz insbesondere die Erhaltung des naturna-

hen, alten und strukturreichen Laubwaldbestandes zu 

gewährleisten. Für die Fließgewässer im Gebiet, v.a. 

die naturnahen Bereiche der Bille und der Schwarzen 

Au, ist insbesondere die Erhaltung eines naturnahen 

und dynamischen Fließgewässersystems mit Prallhän-

gen, Überschwemmungs- und Flachwasserbereichen 

sowie Flussbettverlagerungen zu gewährleisten. Zum 

Schutz der vorkommenden Großvögel ist das Gebiet 

von weiteren vertikalen Fremdstrukturen, wie Wind-

kraftanlagen und Hochspannungsleitungen freizuhal-

ten. 

- Raufußkauz 

- Eisvogel 

- Uhu 

- Waldwasserläufer 

- Gebirgsstelze 

- Wasseramsel 

 

b) von Bedeutung: 

- Neuntöter 

 

c) weitere Arten nach Standard-

datenbogen:  

- Trauerschnäpper 

- Sperlingskauz 

- Seeadler 

2527-421 

NSG Besenhorster 

Sandberge und Elb- 

sandwiesen 

(ca. 7 km) 

In dem einzigartigen Binnendünengebiet der schles-

wig-holsteinischen Elbniederung östlich von Hamburg 

mit den eingeschlossenen Stromtal- Grünlandberei-

chen sind die Ziele auf die Erhaltung stabiler Brutpopu-

lationen und der jeweiligen Lebensräume der Wiesen- 

und Gehölzbrüter sowie der Vogelgemeinschaften von 

Heiden und Trockenrasen gerichtet. Hierbei stehen 

insbesondere die Vermeidung von Störungen während 

der Brut- und Aufzuchtzeit sowie die Sicherung eines 

vielfältigen Nahrungsangebotes im Vordergrund. Eine 

Teilfläche des Gebietes ist Gegenstand des länder-

übergreifenden LIFE-Projektes „Regeneration des lim-

nischen Elbe- Ästuars u. a. für *Oenanthe conioides“. 

a) von besonderer Bedeutung: 

- 

 

b) von Bedeutung: 

- 

a) von besonderer Bedeutung: 

- 

 

b) von Bedeutung: 

- Heidelerche 

- Neuntöter 

- Schwarzspecht 

 

c) weitere Arten nach Standard- 

datenbogen: 

- Mittelspecht 

- Trauerschnäpper 
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Gebiets- 

Nr. 

Name des Schutzge-

bietes und Entfer-

nung zur Vorhaben-

fläche (in km) 

Übergreifende Erhaltungsziele 

Erhaltungsgegenstand: 

Lebensraumtypen[1] (LRT) 

nach Anhang I FFH-RL 

Erhaltungsgegenstand: 

Arten nach Anhang II der FFH-

RL bzw. Arten des Anhangs I 

der EU-VSRL[2] 

Ziel des Projektes ist die Schaffung tidebeeinflusster 

Lebensräume und davon abhängiger Arten. Sofern 

Konkurrenzsituationen zu in dieser Teilfläche gegen-

wärtig vorkommenden Lebensraumtypen oder Arten 

auftreten, sind die Ziele des LIFE-Projektes als vorran-

gig zu bewerten. 

(1) Bezeichnung der FFH-Lebensraumtypen (LRT) nach Anhang I der FFH-RL:  
- LRT 2310: Sandheiden mit Calluna und Genista (Dünen im Binnenland, alt und kalkarm) 
- LRT 2330: Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis 
- LRT 3150: Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions 
- LRT 3260: Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion 
- LRT 3270: Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention p.p. 
- LRT 4030: Trockene europäische Heiden 
- LRT 6120: Trockene, kalkreiche Sandrasen 
- LRT 6230*: Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden 
- LRT 6430: Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 
- LRT 6440: Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) 
- LRT 6510: Magere Flachland-Mähwiesen 
- LRT 7140: Übergangs- und Schwingrasenmoore 
- LRT 9110: Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 
- LRT 9130: Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 
- LRT 9160: Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum) 
- LRT 9180*: Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 
- LRT 9190: Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 
- LRT 91E0*: Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
- LRT 91D0*: Moorwälder 

(2) VSRL = Vogelschutzrichtlinie 
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4 Alternativenprüfung 

Die Errichtung des zusätzlichen zur Deponie JAHN bestehenden Deponiebereichs 

der Klasse DKII ist, in Ergänzung zur Deponieklasse 0 auf Flurstück 40/1, am Ab-

fallwirtschaftsstandort Wiershop nachfragebedingt erforderlich. Die Nachfrage 

nach DKII–Kapazität ist in den letzten Jahren aufgrund der landesweit, insbeson-

dere in der Metropolregion Hamburg sehr hohen Bau- und Flächensanierungstä-

tigkeit kontinuierlich und deutlich gestiegen. Gesetzliche Beschränkungen der Ver-

wertung erhöhen den Bedarf zusätzlich. Somit soll entsprechende Kapazität für die 

mittelfristige Fortführung der DKII-Deponie planfestgestellt werden. Auch die der-

zeit aktualisierte Abfallwirtschaftsplanung des Landes stellt im südlichen Schles-

wig-Holstein einen vermehrten Bedarf an zusätzlicher langfristiger DKII-Kapazität 

fest. 

Um den Bedarf an DKII-Kapazität zu sichern, ist eine Erweiterung der Deponie 

JAHN am Standort Wiershop vorgesehen. Bei der Ermittlung des Standortes ist 

eine Berücksichtigung der folgenden Kriterien notwendig: 

• Naturschutz und mögliche Umweltbelange,  

• Städtebaulicher Bestand und Planung der Gemeinde Wiershop sowie  

• Merkmale der Alternativstandorte im Zusammenhang mit den bestehenden 

Anlagen am Standort.  

Um den bestmöglichen Standort zu ermitteln, sollten die Kriterien ein möglichst 

geringes Konfliktpotenzial gegenüber einer Deponieerweiterung aufweisen. 

Hierfür wurden zunächst zusätzlich zum geplanten Standort südlich der Deponie 

JAHN noch weitere 6 Alternativstandorte im Umfeld des AWZ festgelegt und hin-

sichtlich der aufgeführten Kriterien untersucht. Die insgesamt 7 Standorte sind in 

Abb. 7 im Anhang dargestellt. Eine zusammenfassende Tabelle der 7 Standorte 

und ihrer Bewertung bezüglich des Konfliktpotenzials gegenüber einer Deponieer-

weiterung befindet sich im Anhang 1.  

Für einen Vergleich der Alternativstandorte wurden Flächen mit einer der geplan-

ten Deponie Jahn-SÜD identischen Flächengröße von 9,2 ha im Umfeld des AWZ 

abgegrenzt. Die Standorte der Alternativenbetrachtung sollten einen räumlichen 

Bezug zum AWZ aufweisen, um die vorhandenen Fahrwege und Betriebseinrich-

tungen auch weiter nutzen zu können und um damit zusätzliche Eingriffe in Natur 

und Landschaft infolge einer Neuausweisung in einer anderen Gemeinde zu ver-

meiden. 

Der Alternativstandort 3 mit Vermeidungs- und Ausgleichmaßnahmen für das AWZ 

von 1997 und Maßnahmen gemäß Planfeststellung für die Deponie JAHN von 

2011 ist mit einer Flächengröße von 9,1 ha minimal kleiner als die anderen Alter-

nativstandorte. 
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Bei den Alternativstandorten 1, 2 und 4 sowie dem Standort der geplanten Deponie 

Jahn-SÜD (6) handelt es sich um landwirtschaftliche Nutzflächen. Die Alternativ-

standorte 3 und 5 wurden als Ausgleichmaßnahmen für das AWZ von 1997 und 

teilweise gemäß der Planfeststellung für die Deponie JAHN von 2011 angelegt. 

Dabei ist die Fläche 3 geprägt durch eine Sichtschutzpflanzung und ein Dauer-

grünland mit 2 Kleingewässern in einer der Sukzession überlassenen Fläche. Der 

Alternativstandort 5 besteht aus der Sukzessionsfläche „Schürfe-Ost“, einer Auf-

forstungsfläche und einem feucht ausgeprägten Laubwald. Demgegenüber ist der 

Alternativstandort 7 durch einen Nadelforst geprägt. 

Naturschutz und mögliche Umweltbelange 

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften zur Sicherung von Waldflächen gemäß 

LWaldG und von Ausgleichsflächen gemäß LNatSchG und BNatSchG besteht bei 

den Alternativstandorten 3, 5 und 7 mit Waldvorkommen ein hohes Konfliktpoten-

zial gegenüber einer Deponieerweiterung.  

Insbesondere Ausgleichsflächen bieten einer Vielzahl von Pflanzen und Tieren ei-

nen Lebensraum, sodass eine Deponieerrichtung auf einem beweideten Dauer-

grünland (vgl. Alternativstandort 3) ein hohes Konfliktpotenzial bewirkt. Aufgrund 

der Laubwald- und Sukzessionsflächen ohne dauerhafte Bewirtschaftung besteht 

bei dem Alternativstandort 5 ein sehr hohes Konfliktpotenzial bei einer Deponieer-

richtung gegenüber biotischen Faktoren. Im Gegensatz dazu besteht bei einer De-

ponieerweiterung auf intensiv genutzten Ackerflächen (Alternativstandorte 1, 2, 4 

und 6) aufgrund der Anpflanzung von Monokulturen nur ein geringes Konfliktpo-

tenzial gegenüber biotischen sowie abiotischen Faktoren.  

Gehölze werden durch abiotische Faktoren beeinflusst aber beeinflussen auch in 

einem bestimmten Maß Luft, Klima, Boden und Wasser in ihrem Umfeld. So ver-

mögen Gehölze, z.B. über ihre Filterfunktion, die Luft von Schadstoffen zu reinigen 

sowie Böden durch ihre Wurzeln zu lockern und positiv hinsichtlich Bodenbildung 

und Grundwasserzufuhr zu beeinflussen. So besteht bei einer Deponieerweiterung 

innerhalb eines Waldes (Alternativstandorte 5 und 7) ein sehr hohes Konfliktpoten-

zial und bei Flächen mit geringem Gehölzbestand (Alternativstandort 3, Aus-

gleichsfläche) ein hohes Konfliktpotenzial gegenüber abiotischen Faktoren. 

Ein weiteres ausschlaggebendes Kriterium für die Standortwahl der geplanten De-

ponie ist das Landschaftsbild und die Sichtbarkeit von Ortschaften und einzelnen 

Wohnhäusern während der Bau- und Betriebsphase der Deponie. Aufgrund der 

direkten Sicht von der Ortschaft Wiershop und den an der L 205 befindlichen 

Wohnhäusern auf die Alternativstandorte 1 - 4 und 7 ergibt sich bei einer Deponie-

errichtung auf den Alternativstandorten 1 – 4 ein sehr hohes und bei 7 ein hohes 

Konfliktpotenzial bezüglich des Landschaftsbildes. Da die Alternativstandorte 5 

und 6 von Wohnhäusern im Außenbereich entlang der K 49 und z.T. von der Split-

tersiedlung „Heinrich-Jebens-Siedlung“ sichtbar sind, ist hier ein mittleres Konflikt-

potenzial bei einer Deponieerrichtung gegeben.  
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Abb. 7: Alternativenprüfung der geplanten Deponie Jahn-SÜD, Wiershop 

(siehe Anhang) 
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Städtebaulicher Bestand und Planung der Gemeinde Wiershop 

Neben den naturschutzfachlichen Belangen nehmen bei der Standortwahl Men-

schen, ihre Gesundheit und die zukünftige Planung der umliegenden Gemeinden 

einen hohen Stellenwert ein.  

Eine Beeinträchtigung von Menschen durch Immissionen, wie Lärm und Staub 

wird grundsätzlich von der Entfernung zwischen dem Deponiestandort und dem 

Wohnhaus beeinflusst. Die Alternativstandorte 2 - 4 weisen nur einen sehr gerin-

gen Abstand zum nächstgelegen Wohnhaus auf, sodass bei einer Deponieerrich-

tung an diesen Standorten ein sehr hohes Konfliktpotenzial bezüglich einer Beein-

trächtigung der Menschen durch Immissionen besteht. Im Gegensatz dazu weist 

der Alternativstandort 7 die höchste Entfernung zu den umliegenden Wohnhäusern 

auf und wird durch den angrenzenden Wald zusätzlich abgeschirmt, sodass hier 

nur ein geringes Konfliktpotenzial bezüglich einer Beeinträchtigung von Immissio-

nen bei einer Deponieerrichtung zu erwarten ist. 

Zusätzlich zu den direkten Beeinträchtigungen durch Immissionen können Men-

schen durch den Bau und Betrieb einer Deponie auch in ihrer Erholung im Außen-

raum gestört werden. Als Voraussetzung für die Erholung im Außenraum ist das 

Vorhandensein eines attraktiven, den Bedürfnissen der Nutzer entsprechenden 

Wegenetzes notwendig. Die Alternativstandorte 1 - 4 grenzen jeweils von zwei 

Seiten an Gemeindewege, welche häufig für Spaziergänge genutzt werden. Bei 

einer Deponieerrichtung an den Alternativstandorten 1 - 4 besteht daher ein sehr 

hohes Konfliktpotenzial bezüglich einer Beeinträchtigung der Erholungseignung. 

Auch der Alternativstandort 7 weist ein sehr hohes Konfliktpotenzial bezüglich ei-

nes Baus und Betriebes einer Deponie auf, da hier ein Wald als Erholungsraum 

und ein Wanderweg entfallen würden. Der Standort 6 grenzt als einziger nicht an 

einen Gemeindeweg. Im Westen der geplanten Deponie Jahn-SÜD befindet sich 

zwar ein Ackerrandstreifen mit einer Fahrspur, dieser ist jedoch nicht als Weg aus-

gewiesen, sondern wird forstlich genutzt. 

Die Gemeinde Wiershop beabsichtigt im Süden des Ortsrandes ein Mischgebiet 

auszuweisen. Diesbezüglich besteht ein Aufstellungsbeschluss der Gemeinde 

Wiershop zum B-Plan Nr. 2 (Lage siehe Abb. 7 im Anhang). Bei einer Deponieer-

richtung auf dem Alternativstandort 2 würde das geplante Mischgebiet genau an 

die Deponie angrenzen, sodass ein hohes Konfliktpotenzial besteht. Gemäß dem 

im September 2019 beschlossenen Stadt-Umland-Konzept der Region Geest-

hacht ist nördlich des ehemaligen Rappenberges eine gewerbliche Entwicklungs-

fläche vorgesehen. Der Alternativstandort 1 liegt inmitten dieser von den Gemein-

den und der Stadt Geesthacht beschlossenen Planung, sodass ein sehr hohes 

Konfliktpotenzial hinsichtlich dem Bau und Betrieb einer Deponie an diesem Stand-

ort besteht. 
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Merkmale der Alternativstandorte im Zusammenhang mit den bestehenden 

Anlagen am Standort 

Die Straße am Rappenberg dient als Zufahrt zu dem AWZ Wiershop. Durch die 

unmittelbare Lage an der Zufahrtstraße besteht bei einer Deponieerrichtung an 

dem Alternativstandort 1 nur ein geringes Konfliktpotenzial bezüglich des Ver-

kehrs. Die Alternativstandorte 5 und 7 liegen in unmittelbarer Nähe zu bestehen-

den Verkehrswegen des AWZ. Bei einem Bau und Betrieb einer Deponie auf den 

Alternativstandorten 5 und 7 können die bestehenden Verkehrswege genutzt wer-

den, sodass ein geringes Konfliktpotenzial bezüglich des Verkehrs besteht. Im Ge-

gensatz dazu liegen die Alternativstandorte 3 und 4 nördlich, abseits des AWZ. 

Eine Anbindung an die Alternativstandorte 3 und 4 ohne die Benutzung der Ge-

meindewege kann nur über die genehmigte Deponie OST erfolgen und erzeugt 

somit ein hohes Konfliktpotenzial. 

Eine Nutzung der Infrastruktur des AWZ und der betriebsinternen Wege wird bei 

den Alternativstandorten 5 und 7 sowie dem Standort der geplanten Deponie Jahn-

SÜD begünstigt. Währenddessen ist eine Nutzung der vorhandenen Infrastruktur 

bei den Alternativstandorten 3 und 4 nur über die genehmigte Deponie OST mög-

lich, sodass ein hohes Konfliktpotenzial besteht.  

Um ein größtmögliches Deponievolumen zu erreichen, ist eine bestmögliche Aus-

nutzung des Standortes für die geplante Deponie der Klasse DK II notwendig. Eine 

bestmögliche Ausnutzung kann durch einen direkten Zusammenschluss mit der 

Deponie JAHN (DKII) erreicht werden, denn bei einem Zusammenschluss können 

die an der Deponie JAHN angrenzenden Böschungen ebenfalls verfüllt werden. 

Dahingehend besteht bei den Alternativstandorten 1 - 4 ein hohes Konfliktpotenzial 

und bei den Alternativstandorten 5 und 7 ein mittleres Konfliktpotenzial. Die im 

Vergleich zu den anderen Alternativstandorten größte an die Deponie JAHN an-

grenzende Fläche und somit die geringste Flächeninanspruchnahme pro m³ De-

ponievolumen ist bei dem Standort 6 der geplanten Deponie Jahn-SÜD vorhan-

den. 

Als weiteres Kriterium für die geplante Deponieerweiterung ist die Einbindung des 

Deponiekörpers in die umliegende Landschaft zu beachten. Während einzelne De-

poniekörper der Standorte 1 – 3 ohne eine Anbindung an eine bestehende Depo-

nie einen eigenen Deponiekörper bilden würden, können die Standorte 5 – 7 einen 

gemeinsamen Deponiekörper mit der Deponie JAHN bilden. Bei dem Standort 4 

ist eine Überlagerung mit der Deponie OST möglich. Die Ausformung eines ge-

meinsamen Deponiekörpers als Gestaltungsziel führt zu einer besseren Einbin-

dung in die umliegende Landschaft. 

Zusammenfassung  

Insgesamt stellt die Nutzung einer intensiv bewirtschafteten Ackerfläche statt eines 

Waldes oder einer Ausgleichsfläche insgesamt ein geringeres Konfliktpotenzial 

hinsichtlich der Umwelt und dem Naturschutz dar.  
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Der geplante Bau und Betrieb der Deponie Jahn-SÜD auf dem Intensivacker am 

Standort 6 weist insgesamt das geringste Konfliktpotenzial gegenüber den in der 

Tabelle des Anhangs 1 aufgeführten Kriterien auf. Es besteht zwar ein hohes Kon-

fliktpotenzial hinsichtlich Beeinträchtigungen von Menschen mit Immissionen auf-

grund der Nähe zur Heinrich-Jebens-Siedlung, welche jedoch durch eine vorgese-

hene Lärm- und Sichtschutzwand und eine Reihe weiterer Maßnahmen vermieden 

werden. Bei dem Standort 6 entstehen keine Konflikte aufgrund von gesetzlichen 

Vorschriften, wie bei den Standorten 3, 5 und 7 oder bestehenden anderweitigen 

Planungen der Gemeinde Wiershop. Weiterhin besteht bei dem Standort 6 eine 

Anbindung an die bestehende Infrastruktur des AWZ Wiershop. 

 

Alternative Verfahren 

Um den Standort der geplanten Deponie Jahn-SÜD gemäß der hohen Nachfrage 

bestmöglich auszunutzen und das Deponievolumen größtmöglich zu gestalten, 

wird zuvor ein Bodenabbau betrieben. Bodenabbau gehört nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 

BauGB zu den Nutzungen, die im Außenbereich privilegiert sind. Das Sand- und 

Kiesvorkommen in Deutschland ist begrenzt auf wenige, nur natürlich vorkom-

mende Standorte. Infolgedessen sind Abbaustandorte bestmöglich auszubeuten. 

Bei dem Bodenabbau SÜD mit anschließendem Deponiebau sind zwei unter-

schiedliche Verfahren möglich: 

1. Vollständiger Abbau der oberflächennahen Rohstoffe, danach Bau und Be-

trieb der geplanten Deponie; 

2. Sukzessiver Abbau der oberflächennahen Rohstoffe und direkt anschließen-

der Bau und Betrieb der Deponie. 

Ein Verzicht auf den parallel verlaufenden Bodenabbau SÜD mit Bau und Betrieb 

der Deponie würde durch den längeren Verbleib der Abbaugrube, insbesondere 

zu nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Fläche und Landschaft 

führen. Im Gegensatz dazu können bei dem parallel verlaufenden Bodenabbau mit 

Bau und Betrieb der Deponie sowie mit anschließender Oberflächenabdeckung 

ebenfalls die Rekultivierungsmaßnahmen sukzessive umgesetzt werden, wodurch 

sich früher positive Wirkungen auf die Natur und Landschaft ergeben. 

Die Prüfung alternativer Deponiebaumaßnahmen beschränkt sich aufgrund tech-

nischer Vorgaben allgemein auf wenige Lösungsmöglichkeiten: Der Einsatz von 

Fahrzeugen und Maschinen würde hier grundsätzlich die einzigen alternativen 

Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Gemäß den Anforderungen der DepV an den 

Bau einer Deponie der Deponieklasse DKII sind jedoch auch hier keine Alternati-

ven für den Einsatz von Fahrzeugen und Maschinen gegeben. 
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5 Untersuchungsräume 

Die Festlegung von Untersuchungsräumen unterschiedlicher Größe bietet die 

Möglichkeit, individuelle Auswirkungen auf Schutzgüter zu erfassen. Aufgrund 

schutzgutbezogener Überlegungen wurde für das Schutzgut Fläche der Bereich 

des geplanten Bodenabbaus SÜD und der geplanten Deponie Jahn-SÜD festge-

legt. Für die Schutzgüter Boden, Pflanzen, Luft, Klima sowie Kulturelles Erbe und 

sonstige Sachgüter wurde ein engerer, für die Schutzgüter Tiere, biologische Viel-

falt und Wasser ein mittlerer und für die Schutzgüter Menschen sowie Landschaft 

ein weiterer Untersuchungsraum um die Vorhaben der Deponie JAHN, des ge-

planten Bodenabbaus SÜD und der geplanten Deponie Jahn-SÜD gewählt. Die 

Untersuchungsräume sind im Folgenden beschrieben sowie in Abb. 8 dargestellt.  

Die im Folgenden benannten Vorhabenflächen beziehen sich jeweils auf die De-

ponie JAHN, den geplanten Bodenabbau SÜD und die geplante Deponie Jahn-

SÜD. 

Schutzgut Menschen und menschliche Gesundheit 

Für die Menschen sind die Aspekte Gesundheit und Wohlbefinden, Wohn- und 

Wohnumfeldfunktion sowie Erholung (Erholungs- und Freizeitfunktion) von Bedeu-

tung. Daher ist der Untersuchungsraum für das Schutzgut Menschen und mensch-

liche Gesundheit so groß gefasst, dass die Ortschaft Wiershop und die nächstge-

legenen Siedlungsflächen Neu Gülzow und Heinrich-Jebens-Siedlung darin ent-

halten sind. 

Maßgeblich für die Beurteilung erheblich nachteiliger Auswirkungen sind im vorlie-

genden Fall Lärm- und Staubimmissionen sowie visuelle Beeinträchtigungen. Wei-

terhin sind auch im Rahmen der Änderungen der Deponie JAHN die Veränderun-

gen des Landschaftsbildes während des Baus und des Betriebs im Vergleich zur 

planfestgestellten Deponieplanung maßgeblich. 

Erheblich nachteilige Auswirkungen sind bezüglich der Erholungsfunktionen im 

weiteren Umfeld der Deponie JAHN, des Bodenabbaus SÜD und der Deponie 

Jahn-SÜD zu untersuchen.  

Schutzgut Tiere 

Für das Schutzgut Tiere können sich mögliche nachteilige Auswirkungen durch 

Verlust von Lebensräumen, Störungen durch Lkw-Verkehr sowie durch Lärm, 

Staub und visuelle Störungen aufgrund des Bodenabbaus SÜD und des Baus und 

Betriebs der Deponie Jahn-SÜD ergeben. Bei dem Bodenabbau SÜD treten vor 

allem durch die Abbauarbeiten der oberen Bodenschichten und die Einrichtung der 

Betriebsstraße Störungen für die Fauna auf, insbesondere erfolgen dabei Wirkun-

gen durch die Flächeninanspruchnahme. Je tiefer der Abbau, desto weniger Stö-

rungen dringen in die Umgebung.  

Der Bau der Deponie Jahn-SÜD beginnt in der Bodenabbaugrube, so dass Wir-

kungen zu diesem Zeitpunkt durch die Lage unterhalb der Geländeoberkante 
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ebenfalls eingeschränkt werden. Mit Erreichen der Geländeoberkante wird die in-

direkte Wirkung zunehmen. Zudem wird das Zusammenwirken zwischen dem Bo-

denabbau SÜD und der Deponie Jahn-SÜD im Untersuchungsraum betrachtet.  

Weiterhin sind nachteilige Auswirkungen durch die Änderungen der Deponie JAHN 

zu untersuchen. Durch die Änderung des planfestgestellten Renaturierungskon-

zepts der Deponie JAHN könnten sich nachteilige Auswirkungen auf die potenziell 

zu erwartenden Tierarten ergeben. 

Aufgrund der Betroffenheiten der Fauna und der bestehenden Vorbelastung am 

Standort wird damit ein Untersuchungsraum angenommen, der westlich ca. 100 m 

über die Vorhabenfläche hinausreicht (Wald), südlich bis über die Heinrich-Je-

bens-Siedlung und östlich bis über die K 49 reicht. Der Untersuchungsraum wird 

nördlich den gesamten Bereich der Deponie JAHN einnehmen. Einzelne Tierarten 

mit einem größeren Aktionsradius (z.B. Greifvögel, Amphibien) werden anhand 

bestehender Daten mit einbezogen (vgl. Abb. 8 im Anhang). 

Schutzgut Pflanzen 

Der Untersuchungsraum für die Pflanzen reicht allseitig ca. 50 m über die Vorha-

benfläche des Bodenabbaus SÜD und der Deponie Jahn-SÜD hinaus, um mögli-

che erheblich nachteilige Auswirkungen zu erfassen, die auf die Vegetation im Un-

tersuchungsraum einwirken könnten.  

Für das Schutzgut Pflanzen ergeben sich mögliche nachteilige Auswirkungen 

durch Biotopverluste beim Bodenabbau SÜD. Durch die Nutzung und Verlänge-

rung der Betriebsstraße sind nachteilige Auswirkungen bis 50 m beidseitig von der 

Fahrbahn in umliegende Bereiche zu erwarten. Weiterhin ergeben sich mögliche 

nachteilige Auswirkungen durch direkte Flächeninanspruchnahme oder Staubein-

träge von der Vorhabenfläche des Bodenabbaus SÜD und in der Bauphase der 

Deponie Jahn-SÜD, sodass die Randbereiche der angrenzenden Waldflächen bei 

der Untersuchung mit betrachtet werden.  

Bei der Deponie JAHN beschränkt sich der Untersuchungsraum auf die Deponie-

fläche, da darüber hinaus nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen der Pflanzen 

durch die Änderung des Rekultivierungskonzepts oder der Erhöhung der Oberflä-

chenabdichtung zu rechnen ist. 

Schutzgut Biologische Vielfalt 

Der Untersuchungsraum für das Schutzgut biologische Vielfalt beinhaltet die Un-

tersuchungsräume der Tiere und Pflanzen, um eine Betrachtung der Biodiversität 

im Gesamtverbund zu gewährleisten. 

Da umliegende Schutzgebiete außerhalb des weiten Untersuchungsraumes lie-

gen, wird der mittlere Untersuchungsraum gewählt, um mögliche erheblich nach-

teilige Auswirkungen und Wechselwirkungen auf die biologische Vielfalt zu be-

trachten. Erheblich nachteilige Auswirkungen auf die biologische Vielfalt durch z.B. 

Lebensraumverlust und Habitatzerschneidung sind jenseits davon nicht zu erwar-

ten. 
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Abb. 8: Untersuchungsräume (siehe Anhang) 
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Schutzgut Fläche 

Das Schutzgut Fläche beschreibt den durch die Vorhaben Bodenabbau SÜD und 

Deponie Jahn-SÜD verursachten Flächenverbrauch. Da die Deponie JAHN 2011 

planfestgestellt wurde, fand bereits eine Betrachtung des Flächenverbrauchs 

durch den Eingriff in den Boden statt. 

So wird nur der Bereich der Vorhabenfläche des Bodenabbaus SÜD und der De-

ponie Jahn-SÜD als Untersuchungsraum gewählt, da keine weiteren natürlichen 

Flächen für den Bodenabbau SÜD und die Errichtung der Deponie Jahn-SÜD in 

Anspruch genommen werden. 

Schutzgut Boden 

Für das Schutzgut Boden entspricht der vorgesehene Untersuchungsraum dem 

des Schutzgutes Pflanzen. So wird gewährleistet, dass die Deponie JAHN im Be-

reich der Änderung der Oberflächenabdichtung und der Änderung des Rekultivie-

rungskonzepts mit betrachtet wird.  

Erheblich nachteilige Auswirkungen auf den Boden ergeben sich bei dem Bo-

denabbau SÜD durch den Abtrag des natürlich anstehenden Bodens und Ein-

schränkung der Bodenfunktionen. Durch die Errichtung der Deponie Jahn-SÜD 

werden Flächen in Anspruch genommen, die vorher schon durch den abschnitts-

weisen Bodenabbau erheblich beeinträchtigt wurden.  

Schutzgut Wasser 

Für das Schutzgut Wasser wird der mittlere Untersuchungsraum gewählt, um eine 

Betrachtung der umliegenden vorhandenen Oberflächengewässer zu gewährleis-

ten.  

Auf den Vorhabenflächen selbst sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Die 

einzigen Oberflächengewässer im Untersuchungsraum sind das Borgsoll und das 

naturnah gestaltete Regenwasserrückhaltebecken nördlich sowie drei natürliche 

Kleingewässer östlich und nördlich der Vorhabenflächen, welche weder durch den 

geplanten Bodenabbau SÜD noch der geplanten Deponie Jahn-SÜD oder den Än-

derungen der Deponie JAHN direkt betroffen sind. 

Geprüft wird, ob der geplante Bodenabbau SÜD und die Deponie Jahn-SÜD auf 

die Grundwasserverhältnisse der zuvor intensiv genutzten Ackerfläche und ihrem 

Umfeld einwirken werden. Zudem wird ermittelt, ob die Änderung der Deponie 

JAHN einen Einfluss auf das Schutzgut Wasser im Untersuchungsraum nimmt. 

Schutzgüter Luft und Klima 

Für die Schutzgüter Luft und Klima wird der gleiche Untersuchungsraum gewählt, 

wie für das Schutzgut Pflanzen, da Auswirkungen auf die Schutzgüter jenseits da-

von nicht zu erwarten sind. Erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgü-

ter Luft und Klima können bei dem Bodenabbau SÜD durch den Verlust von staub- 
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und schadstoffbindenden Gehölzstrukturen und den Flächenverlust bzw. die Flä-

chenänderung der Vorhabenflächen durch den Bodenabbau SÜD, die Deponieer-

richtung und die Änderung des Rekultivierungskonzepts der Deponie JAHN ent-

stehen. Der Schadstoffausstoß von Maschinen und Lkw-Verkehr wird durch die 

umliegenden Waldflächen in ihrer Ausbreitung eingegrenzt.  

Schutzgut Landschaft 

Zur Untersuchung erheblich nachteiliger Auswirkungen infolge der Änderungen 

der Deponie JAHN, des geplanten Bodenabbaus SÜD und der geplanten Deponie 

Jahn-SÜD auf die umgebende Landschaft wird der weitere Untersuchungsraum 

gewählt.  

Im Norden umfasst dieser die Ortschaft Wiershop. Dabei wird der gleiche nördliche 

Teil des Untersuchungsraums gewählt, wie in der Umweltverträglichkeitsprüfung 

zu den wesentlichen Änderungen der Deponie JAHN, die 2011 planfestgestellt 

wurde. Im Süden und Osten reicht der Untersuchungsraum bis zu den Wohnsied-

lungen Neu Gülzow und Heinrich-Jebens-Siedlung, da aus dem bewegten Relief 

eventuell Blickbeziehungen resultieren, die bei der Beurteilung der Auswirkungen 

von Bedeutung sein können. 

Schutzgüter Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Kulturgüter sind am AWZ-Standort und seinem Umfeld nicht vorhanden bzw. nicht 

bekannt oder nachgewiesen. Wirkungen auf sonstige Sachgüter sind von dem ge-

planten Bodenabbau SÜD und der geplanten Errichtung der Deponie Jahn-SÜD 

nicht zu erwarten. Daher reicht als Untersuchungsraum für diese Schutzgüter der 

enge Untersuchungsraum aus. 

 

 

6 Methodik 

6.1 Arbeitsschritte 

Ziel der Umweltverträglichkeitsprüfung ist unter anderem die Darstellung der vor-

habenbedingten erheblich nachteiligen Auswirkungen. Hierzu wird die vorhandene 

Umwelt erfasst und, soweit es erheblich erscheint, bewertet. Auf Grund der Kom-

plexität der Umwelt erfolgt eine Untergliederung in einzelne Schutzgüter. Darüber 

hinaus werden nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen ermittelt und dargestellt 

sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die vorhabenbedingten erheblich 

nachteiligen Auswirkungen vorgeschlagen.  

Der methodische Ansatz dieser Untersuchung ist die Anwendung der Wirkungs- / 

Risikoanalyse. Sie hat die Funktion, Vorhersagen über künftige, sich aus dem Ein-

griff ergebende Wirkungszusammenhänge (Verursacher → Wirkung → Be-

troffene) zu treffen und die daraus zu erwartenden Belastungen der Umwelt zu 

prognostizieren. 
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Die Erfassung und Bewertung der Umwelt und ihrer Wirkungszusammenhänge er-

folgt auf der Grundlage der im UVPG genannten Schutzgüter 

• Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit7, 

• Pflanzen,  

• Tiere, 

• biologische Vielfalt, 

• Fläche 

• Boden, 

• Wasser, 

• Luft, 

• Klima, 

• Landschaft, 

• kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter  

sowie der Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern. 

Bei der Beurteilung werden die Aspekte Eignung (Leistungsfähigkeit), Empfindlich-

keit und Vorbelastung berücksichtigt. 

• Unter dem Eignungsaspekt (Leistungsfähigkeit) werden die Schutzgüter hin-

sichtlich ihrer Fähigkeit beurteilt, bestimmte ökologische und gesellschaftlich 

relevante Funktionen zu übernehmen, um diese im Sinne einer umfassenden 

Umweltvorsorge zu erhalten. 

• Der Empfindlichkeitsaspekt beschreibt die Wahrscheinlichkeit einer Verände-

rung bestimmter Funktionen der einzelnen Schutzgüter auf Grund von Belas-

tungen, vor allem aus den durch das Vorhaben zu erwartenden Beeinträchti-

gungen. 

• Unter Vorbelastungen sind alle Einflüsse erfasst, die auf Grund bestehender 

Nutzungsbelastungen direkt oder indirekt auf die Standorte und Biotope ein-

wirken und diese verändern. Berücksichtigt werden hierbei auch die Wechsel-

wirkungen der Einflüsse innerhalb der Schutzgüter.  

Die Ermittlung und Bewertung der durch die Vorhaben (Änderung der Deponie 

JAHN, geplanter Bodenabbau SÜD und geplante Deponie Jahn-SÜD) zu erwar-

tenden Beeinträchtigungen (Konfliktanalyse) der Umwelt und ihrer Bestandteile 

(Schutzgüter) erfolgt nach Art, Umfang, Ort und zeitlicher Abfolge. Für die Schutz-

 

7 Im weiteren Text bezieht der Begriff "Schutzgut Menschen" die menschliche Gesundheit 

mit ein. 
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güter ist selten eine qualitative oder quantitative Bewertung der Beeinträchtigun-

gen nach Wertstufen, Orientierungswerten oder Grenzwerten möglich. An diese 

Stelle treten dann wissenschaftliche Ableitungen und/oder Beschreibungen. 

 

6.2 Bewertungsmethodik 

Als Bewertungsmethodik innerhalb der UVP hat sich die ‘Ökologische Risikoana-

lyse’ bewährt.  

Die Bewertung des aktuellen Zustandes (Leistungsfähigkeit, Vorbelastung) und 

der Empfindlichkeit kann über einfach aufgebaute Wertungsrahmen erfolgen 

(von sehr hoch-hoch über mittel bis gering-sehr gering). 

Zunächst werden alle zu beurteilenden Sachverhalte hinsichtlich ihrer Schutzbe-

dürftigkeit bzw. Sicherungsbedürftigkeit getrennt bewertet. 

Als nächster Schritt folgen die Ermittlung und Beurteilung der Eingriffswirkun-

gen. Als ökologisch bedeutsame Effekte lassen sich beispielhaft unterscheiden: 

• baubedingte Effekte (z.B. Baubetrieb, Zwischenlagerung und Wiederande-

ckung von Oberboden) 

• anlagenbedingte Effekte (z.B. Flächeninanspruchnahme, optische Wirkungen, 

Zerschneidung von Lebensräumen) 

• betriebsbedingte Effekte (z.B. Verlärmung, Bodenverlust, Endlagerung von Bo-

denmaterial) 

Eine Operationalisierung der ökologischen Risikobeurteilung erfolgt durch die 

Projektion der prognostizierten bau-, anlage- und betriebsbedingten Effekte des 

Vorhabens auf die bewerteten natürlichen Ressourcen, Umweltnutzungen und kul-

turellen bzw. sonstigen Sachgüter.  

Dabei lassen sich zwei Bewertungsschritte unterscheiden (vgl. Abb. 9): 

1. Die Festlegung des Belastungsgrades durch Verknüpfung der zu erwartenden 

Einwirkungsintensitäten mit der Empfindlichkeit und 

2. die Feststellung des Risikos für die einzelnen Ressourcen durch Kombination 

des Belastungsgrades mit der bewerteten Leistungsfähigkeit. 

Dieses bewertungsmethodische Schema sollte nur als Orientierungsrahmen An-

wendung finden, da im konkreten Einzelfall durchaus Korrekturen notwendig sein 

können. 

Für die prognostizierten Beeinträchtigungsrisiken ist zu untersuchen, inwieweit 

diese durch risikovermeidende bzw. risikovermindernde Maßnahmen redu-

ziert werden können. Es besteht hier eine sachlich enge Verbindung zur natur-

schutzrechtlichen Eingriffsregelung, die im Rahmen des zu erstellenden 'Land-

schaftspflegerischen Begleitplanes' (LBP) abgearbeitet wird.  
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Abb. 9: Bewertungsrahmen zur Risikobeurteilung  

(aus GÜNNEWIG 1993:148) 

 

In der zusammenfassenden Risikoeinschätzung sind die durch die Vorhaben 

(geplanter Bodenabbau SÜD, geplante Deponie Jahn-SÜD und Änderung der De-

ponie JAHN) entstehenden Risiken für jedes Schutzgut räumlich differenziert zu 

benennen, die trotz Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen bestehen blei-

ben.  

Zusätzlich werden, sofern notwendig, andere raumwirksame Vorhaben berück-

sichtigt, bei denen durch kumulative Wirkungen ein Zusammenwirken, durch z.B. 

Verstärkung der Risiken entstehen kann. 

 

8  Günnewig, D. (1993): Inhaltliche und methodische Anforderungen an die Umweltverträg-

lichkeitsstudie. Ausarbeitung zu einem Seminar Landschaftsbewertung beim Natur-

schutzseminar Gut Sunder Niedersachsen. Hannover. 
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7 Charakterisierung des Standortes der Vorhabenflä-
chen 

7.1 Naturräumliche Gliederung 

Naturräumlich liegt der Standort des AWZ einschließlich der Vorhabenflächen der 

Deponie JAHN, des geplanten Bodenabbaus SÜD und der geplanten Deponie 

Jahn-SÜD in der Lauenburger Geest, welche zum Hauptnaturraum der Hohen 

Geest gehört. Diese wurde geologisch durch das Warthe-Stadial der Saale-Kaltzeit 

geprägt. In dieser Zeit wurden die Geschiebelehme sowie glazifluviatile Sande und 

Kiese abgelagert.  

Als heutige potenzielle natürliche Vegetation werden die Pflanzengesellschaften 

bezeichnet, die sich unter den heutigen Standortbedingungen auf der Grundlage 

des derzeitigen regionalen Wildpflanzenbestandes einstellen würden, wenn jede 

menschliche Einflussnahme ab sofort unterbliebe. Als heutige potenzielle natürli-

che Vegetation für den Bereich Wiershop wird der trockene Drahtschmielen-Bu-

chenwald angegeben. 

 

7.2 Geologie 

Die Geesthachter Geest ist aus den glazifluviatilen Sanden und Kiesen und den 

Geschiebemergeln und -lehmen der Saalekaltzeit aufgebaut, der vorletzten Verei-

sung. Nach der Saalevereisung blieb hier eine mit Schmelzwassersanden und Ge-

schiebemergel durchmischte Moränenlandschaft zurück. Das Inlandeis der jüngs-

ten Vereisung, der Weichselkaltzeit, erreichte Wiershop nicht mehr. Die Randlage 

der maximalen Eisausdehnung der Weichselkaltzeit befand sich ca. 8 km nördlich 

von Schwarzenbek. Das Gebiet verblieb aber im Einflussbereich des nordöstlich 

gelegenen Inlandeises, so dass durch periglaziale und glazifluviale Vorgänge eine 

Überprägung der Landschaft hervorgerufen wurde (Altmoränenlandschaft). 

Die ältesten quartären Sedimente sind elsterkaltzeitlichen Ursprungs. Diese im Un-

tersuchungsgebiet überwiegend tonig-schluffige, mit dem „Lauenburger Ton“ be-

ginnende Abfolge ist vorwiegend an eiszeitliche Rinnenstrukturen im tieferen Un-

tergrund gebunden. 

Unterlagert werden die quartären Ablagerungen durch die Schichten des zur For-

mation des Tertiär gehörenden Miozän. Als jüngste Abfolge des Miozän sind hier 

tonig-schluffige Sedimente mit unterlagernden Feinsanden (Obere Braunkohlen-

sande) verbreitet. An der Basis der Oberen Braunkohlensande folgt ein schwarzer 

fetter Ton (Hamburger Ton), der trotz seiner geringen Mächtigkeit von ca. 3-5 m 

sehr horizontbeständig und weit verbreitet ist. Darunter folgen mittel- bis grobkör-

nige Sande, die Meter-mächtige Schluffeinschaltungen und vereinzelt Braunkoh-

lelagen enthalten (untere Braunkohlesande). 

Die größte eiszeitliche Rinnenstruktur im weiteren Umfeld um das AWZ ist die bis 

über 200 m in den tertiären Untergrund eingeschnittene sogenannte Geesthachter 
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Rinne, die annähernd 2 km westlich des AWZ von Nord nach Süd verläuft. In klei-

neren, auf diese Rinnenform ausgerichteten Erosionsrinnen sind die oberen 

Braunkohlensande bis hinab zum Hamburger Ton ausgeräumt. 

 

7.3 Relief 

Das Relief am Standort der Vorhabenflächen der Deponie JAHN, des geplanten 

Bodenabbaus SÜD und der geplanten Deponie Jahn-SÜD ist insgesamt als stark 

bewegt zu bezeichnen. Das Relief wird durch den Bau der Deponie JAHN sowie 

den Bodenabbau OST und Bau der Deponie OST mit derzeitigen Abbaugruben 

und geplanten Höhenpunkten von bis zu 80 m üNHN stark anthropogen überprägt.  

Südlich angrenzend an die Deponie JAHN steigt das natürliche Relief der Vorha-

benfläche des geplanten Bodenabbaus SÜD und der geplanten Deponie Jahn-

SÜD von rd. 48 m üNHN Richtung Süden und Südwesten auf rd. 61,5 m üNHN an. 

Dabei liegt der nächste Hochpunkt mit rd. 72 m üNHN außerhalb der Vorhabenflä-

che für den geplanten Bodenabbau SÜD und der geplanten Deponie Jahn-SÜD 

im angrenzenden Mischwald. Westlich der Vorhabenfläche des geplanten Bo-

denabbaus SÜD und der geplanten Deponie Jahn-SÜD liegt eine weitere Erhe-

bung mit einer Höhe von ca. 80 m üNHN (Schwarzer Berg). Östlich der Deponie 

JAHN befinden sich mit ca. 3 m tiefen Sandschürfen kleinere Reliefveränderungen, 

die als Ausgleichsflächen für das AWZ vorgenommen wurden.  

Die Geländehöhen bei der Ortschaft Neu Gülzow liegen zwischen rd. 48 m üNHN 

und 54 m üNHN. Die Heinrich-Jebens-Siedlung südlich des geplanten Bodenab-

baus SÜD und der geplanten Deponie Jahn-SÜD liegt auf Geländehöhen zwi-

schen rd. 52 m üNHN bis rd. 66 m üNHN. 

 

7.4 Klima 

Großräumig herrscht in Wiershop und seinem Umfeld ein im Vergleich zum Lan-

desdurchschnitt von Schleswig-Holstein eher kontinental geprägtes Klima mit ho-

hen Temperaturschwankungen, insbesondere mit verhältnismäßig hohen Som-

mer- und tiefen Wintertemperaturen, vor. Die folgenden Angaben dienen zur nä-

heren Charakterisierung: 

durchschnittliche Jahresniederschläge 720 mm/Jahr  

durchschnittliche Lufttemperatur im Juli 17,5 Grad C  

durchschnittliche Lufttemperatur im Januar -0,5 - 0° C  

Hauptwindrichtung Südwest, Süd 

mittlere Windgeschwindigkeit 4,9 m/sec. 
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7.5 Ist-Zustand der Vorhabenflächen 

Der Ist-Zustand stellt die derzeitige Situation vor Beginn des Bodenabbaus SÜD 

dar. 

Der Standort des AWZ ist zum einen durch die Betriebsflächen des AWZ, die De-

ponie JAHN, das Borgsoll und ein naturnah gestaltetes Regenwasserrückhaltebe-

cken sowie Abbau- und Verfüllflächen der Deponie OST, zum anderen durch 

Wald- und Forstflächen, die landwirtschaftliche Nutzung, Ausgleichsflächen des 

AWZ und die umliegenden Wohnsiedlungen von Gülzow und Geestacht sowie die 

Ortschaft Wiershop gekennzeichnet. 

Auf dem Betriebsgelände des AWZ befinden sich neben dem Bürogebäude und 

dem Labor auch die Annahmestelle, Waage, Sortieranlage, Umschlaghalle, Werk-

statt und Stellplätze sowie Abfalllagerhalle. 

Die Deponie JAHN weist derzeit unterschiedliche Stadien von Böschungen und 

bereits abgegrabenen Bereichen sowie dem in Bau und Betrieb befindlichen De-

poniekörper auf. Dabei sind die nordöstlichen Deponieabschnitte der Deponie 

JAHN bereits rekultiviert, Knicks sind angelegt und die Gehölze und Sträucher im 

Nordosten um die Betriebsfläche Nord sind bereits angepflanzt. Der Bau der Ober-

flächenabdichtung, das Aufbringen der Rekultivierungsschicht und die Umsetzung 

der Rekultivierungsmaßnahmen werden von Osten Richtung Westen und später 

Richtung Süden kontinuierlich nach der Deponieverfüllung weitergeführt. Im Sü-

den der Deponie JAHN befindet sich eine Abfallbehandlungsanlage mit Zwischen-

lager (sogenanntes Erdenwerk).  

Während die Deponie JAHN direkt an das AWZ angebunden ist, befinden sich die 

Abbau- und Verfüllflächen der Deponie OST nordöstlich und östlich der Deponie 

JAHN, jenseits eines Gemeindeweges. Die Fläche der Deponie OST weist derzeit 

ebenfalls verschiedene Stadien von Aushubbereichen, Deponieabschnitten, Bö-

schungen und Bodenmieten auf. Während der Bodenabbau OST voranschreitet, 

sind im Nordosten und Norden die Deponieabschnitte 1 und 2 der Deponie OST 

errichtet worden, der Deponiebau schreitet anschließend Richtung Westen und 

dann Richtung Süden fort.  

Die Fläche des geplanten Bodenabbaus SÜD und der geplanten Deponie Jahn-

SÜD befinden sich südlich der im Bau befindlichen Deponie JAHN. Derzeit ist die 

Fläche des geplanten Bodenabbaus SÜD durch eine intensive Ackerbewirtschaf-

tung geprägt. 
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7.6 Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchfüh-

rung der Vorhaben 

➢ Bodenabbau SÜD 

Die Vorhabenfläche des geplanten Bodenabbaus SÜD wird derzeit landwirtschaft-

lich als Acker genutzt und würde ohne den Bodenabbau SÜD wahrscheinlich wei-

ter landwirtschaftlich genutzt werden. Für die umliegenden landwirtschaftlich ge-

nutzten Flächen ist anzunehmen, dass sich die intensive Bewirtschaftung auch in 

absehbarer Zukunft fortsetzen wird, wobei die Vorbelastungen für Pflanzen und 

Tiere sowie Boden fortbestehen würden. Der Einsatz von Maschinen zur Boden-

bearbeitung und Ernte sowie die Ausbringung von Pflanzenschutz- und Düngemit-

teln würde zukünftig weiter stattfinden und den Boden, das Wasser, die Luft und 

die in der Agrarlandschaft lebenden Tiere und Pflanzen beeinflussen. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Die Nachfrage nach Deponie-Kapazität bis DKII wird auch in Zukunft aufgrund der 

landesweit, jedoch insbesondere in der Metropolregion Hamburg sehr hohen Bau- 

und Flächensanierungstätigkeit kontinuierlich hoch bleiben. Daher kann auch im 

hypothetischen Fall der Nichterteilung der aktuell beantragten Genehmigung für 

die geplante Deponie Jahn-SÜD nicht ausgeschlossen werden, dass es nach ei-

nem erfolgten Bodenabbau in Zukunft dennoch zu einem Bau und Betrieb einer 

Deponie und entsprechenden Veränderungen für die Schutzgüter kommen kann. 

➢ Deponie JAHN 

Die Deponie JAHN ist planfestgestellt und der Bau und Betrieb der Deponie läuft 

seit mehreren Jahren. Ohne die geplanten Änderungen der Deponie JAHN würde 

der planfestgestellte Zielzustand gebaut werden, welcher den Vorschriften der De-

ponieverordnung der Deponieklasse II entspricht, jedoch nicht die von der LAGA 

2018 zusätzlich erarbeiteten Vorgaben zur Mächtigkeit einer Rekultivierungs-

schicht flächendeckend umsetzt. 

Aus den Vorgaben der LAGA ergibt sich die flächendeckende Änderung der Mäch-

tigkeit der Rekultivierungsschicht von 1 m auf 3 m sowie die Verstärkung der Aus-

führung der mineralischen Dichtungsschicht in der Oberflächenabdichtung um 

0,2 m auf insgesamt 0,5 m. Als bautechnisch notwendige Änderung resultiert die 

Anschüttung der Außenbereiche der Böschungen mit Geröll zur Sicherung des 

Deponiekörpers und der Standsicherheit des Dichtungsgesamtsystems. Zusätz-

lich sind Kontrollschächte und eine Wegeplanung zu den Kontrollschächten not-

wendig. Aufgrund der Lage der Kontrollschächte und der Lage eines Abwasser-

rohrs ist eine Anpassung des Deponiekörpers und der Planfeststellungsgrenze im 

Nordwesten der Deponie JAHN notwendig. Durch die o.g. Änderungen des Ober-

flächenabdichtungssystems wiederrum ist eine Anpassung des Rekultivierungs-

konzepts erforderlich, da die Deponieoberflächen, die zur Rekultivierung mit einer 

Anrechenbarkeit auf naturschutzrechtliche Ausgleichskonten verfügbar sind, ins-

gesamt kleiner werden.  
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Wenn die Änderung der Oberflächenabdichtung nicht durchgeführt wird, die zu-

sätzlichen Kontrollschächte nicht angelegt werden und die Deponie gemäß Plan-

feststellung gebaut wird, bietet die Deponie JAHN insgesamt eine größere Ober-

fläche als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, die auf naturschutzrechtlichen Aus-

gleichskonten angerechnet werden könnten. 

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der planfestgestellte Zielzustand aus Grün-

den der Böschungssicherung und der technischen Gestaltung der Randbereiche 

der Deponie JAHN nicht wie ursprünglich geplant errichtet werden kann und zu-

dem die Vorgaben der LAGA bezüglich der Dicke der Rekultivierungsschicht nicht 

flächig, sondern nur in Pflanzbereichen umgesetzt werden. Zudem sind die Aus-

wirkungen der Betriebsstraße auf der Deponieoberflächenabdichtung zu berück-

sichtigen. Somit ist es erforderlich, die unerlässlichen bautechnischen Änderungen 

sowie die Auswirkungen der Betriebsstraße in einem gesonderten Verfahren zu 

regeln, sofern die Änderungen nicht in die Planfeststellung für die geplante Depo-

nie Jahn-SÜD eingebunden werden. 

 

 

8 Bestandserfassung und mögliche erhebliche Um-
weltauswirkungen der Vorhaben auf den Ausgangs-
zustand 

8.1 Beschreibung des Ausgangszustands 

Im Folgenden wird der Bestand innerhalb der einzelnen Untersuchungsräume der 

jeweiligen Schutzgüter dargestellt. Die Vorhabenfläche und der Ausgangszustand 

beziehen sich dabei jeweils auf die folgenden Vorhaben:  

➢ Bodenabbau SÜD 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

➢ Änderung der Deponie JAHN 

Als Ausgangszustand ist der Zustand zu betrachten, der vor der Durchführung des 

Vorhabens gegeben ist. Der Ausgangszustand bietet die Grundlage für die Bewer-

tung des Bestandes und die Beschreibung der erheblich nachteiligen Auswirkun-

gen. 

 

 Bodenabbau SÜD 

Für die Bestandsbeschreibung und die Beschreibung der möglichen erheblichen 

Umweltauswirkungen durch den geplanten Bodenabbau SÜD ist als Ausgangszu-

stand der Ist-Zustand zugrunde zu legen. Die Fläche des geplanten Bodenabbaus 

SÜD ist im Ausgangszustand als intensiv genutzte Ackerfläche anzusetzen. Im 
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Rahmen des geplanten Bodenabbaus SÜD wird die Deponie JAHN gemäß dem 

Ist-Zustand als im Bau befindliche Deponie betrachtet. 

 

 Deponie Jahn-SÜD 

Für die Bestandsbeschreibung und die Beschreibung der möglichen erheblichen 

Umweltauswirkungen durch den geplanten Bau und Betrieb der Deponie Jahn-

SÜD ist als Ausgangszustand die Abbaufläche des erfolgten Bodenabbaus SÜD 

zu betrachten. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass bei dem Beginn des Baus der 

Deponie Jahn-SÜD nicht die gesamte Vorhabenfläche abgebaut ist, sondern der 

Bodenabbau SÜD abschnittsweise erfolgt. Die Deponie JAHN ist hierbei in ihrem 

Ist-Zustand zu betrachten. Im Ist-Zustand ist die Deponie JAHN vor allem durch 

Bau- und Verfüllarbeiten geprägt. Der nordöstliche Bereich der Deponie JAHN ist 

bereits rekultiviert und die Betriebsstraße wurde bereits im Zuge des Bodenabbaus 

SÜD auf dem ehemals genutzten landwirtschaftlichen Weg des Flurstücks 26/3 

verlängert. 

 

 Deponie JAHN 

Für die Deponie JAHN besteht gemäß der Planfeststellung von 2011 ein Zielkon-

zept für die landschaftliche Einbindung nach Beendigung der Bauarbeiten. Des-

halb wird als Ausgangszustand für die Bestandsbeschreibung und die Beschrei-

bung der möglichen erheblichen Umweltauswirkungen der planungsrechtlich ge-

nehmigte Zustand des Bestandes der Deponie JAHN (2011 planfestgestelltes Re-

kultivierungskonzept) innerhalb des jeweiligen Untersuchungsraums betrachtet.  

Das 2011 planfestgestellte Rekultivierungskonzept der Deponie JAHN sieht die 

Entwicklung von extensivem Grünland vor. Von dem geplanten Hochpunkt bei 

78 m üNHN aus ist eine Plattform mit Info-Hus und abzweigenden Wegen vorge-

sehen. Zudem sind Aufforstungsflächen mit standortheimischen Laubgehölzen 

und Sträuchern an den Rändern der Deponie JAHN sowie beim Info-Hus vorgese-

hen. Die Maßnahmen sind gemäß der Planfeststellung zur Deponie JAHN von 

2011 (AZ.: LLUR73-580.40-62/53-131) bis 2050 durchzuführen. 

Bis 2050 ist gemäß der abfallrechtlichen Genehmigung nach § 35 Abs. 3 KrWG 

vom 15.09.2017 (Az.: LLUR 735-580.40-72/53-131) ebenfalls die Rekultivierung 

der Deponie OST abzuschließen. Das Rekultivierungskonzept für die Deponie 

OST sieht die Anlage von extensivem Grünland und Aufforstungsflächen vor. 

 

8.2 Schutzgut Menschen 

Der Bestand des Schutzgutes Menschen bleibt bei den Vorhaben der Deponie 

JAHN, des geplanten Bodenabbaus SÜD und der geplanten Deponie Jahn-SÜD 
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überwiegend gleich. Infolge der Umwandlung einer Ackerfläche in eine Abgra-

bungsfläche ergeben sich keine Veränderungen der Wohnlagen oder der Wege 

innerhalb des Untersuchungsraumes. Bei der Betrachtung der rekultivierten Depo-

nie JAHN werden jedoch die durch die Rekultivierung neu entstehenden Wege mit 

berücksichtigt. 

 

 Bestandserfassung des Schutzgutes Menschen 

8.2.1.1 Wechselbeziehungen 

Das Schutzgut Menschen differenziert sich in die Aspekte Leben, Gesundheit und 

Wohlbefinden des Menschen. Mögliche Beeinträchtigungen oder Gefährdungen die-

ser Aspekte können oft nur über die unterschiedlichen Wechselbeziehungen der 

Schutzgüter erfasst werden. Da der Mensch in vielfältiger Beziehung zu seiner Um-

welt steht, ist er physikalischen, chemischen und/oder biologischen Einwirkungen auf 

seinen Körper ausgesetzt. Neben den direkten Wirkungen, die z. B. aus der Auf-

nahme von Schadstoffen aus der Luft resultieren, ergeben sich auch indirekt Wirkun-

gen über verschiedene Belastungspfade (Boden, Wasser, Pflanzen, Tiere). Ein an-

derer Teil von Beeinträchtigungen, z.B. durch Lärm, Veränderungen des Land-

schaftsbildes oder Erschütterungen, werden bewusst über die Sinne wahrgenom-

men. 

Von besonderer Bedeutung für Leben, Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen 

sind die folgenden Funktionen/Wirkungen: 

• Luftklimatische Situation 

• Immissionen, wie Lärm, Erschütterung, Licht 

• Versorgung mit Grün- und Freiflächen 

Diese Funktionen und Wirkungen stehen mit dem Menschen direkt oder über die 

gebietsrelevanten, umweltabhängigen Nutzungen Erholung, Wohnen und Arbeiten 

in Beziehung und können sein Wohlbefinden beeinflussen. 

Der Mensch beeinflusst durch seine Nutzungsansprüche folgende Schutzgüter: 

• Die Pflanzen- und Tierwelt wird durch Nutzungsansprüche verdrängt, gestört und 

zerstört oder so starken Einwirkungen unterworfen, dass deren Natürlichkeit nicht 

mehr gegeben ist.  

• Der Boden wird durch Inanspruchnahme wie Versiegelung, Verdichtung und an-

dere Belastungswirkungen beansprucht.  

• Das Wasser wird als Ressource (Trink- und Brauchwasser) und zu Erholungszwe-

cken genutzt sowie durch Stoffeinträge beeinträchtigt und verändert. 

• Das Klima wird durch Stoffeinträge (Luftschadstoffe etc.) geändert (Treibhausef-

fekt, Ozonloch).  
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• Die Landschaft wird durch Nutzungen, Gestaltung und Überformungen beein-

flusst.  

 

8.2.1.2 Ausgangszustand und Vorbelastungen 

Ausgangszustand 

Wohnen 

Wohnen ist für den Menschen eine Daseinsfunktion. Das Wohnen ist dabei nicht 

auf die eigentlichen Wohngebäude beschränkt, sondern eng mit dem jeweiligen 

Wohnumfeld verbunden.  

Das Deponiegelände, eine Ackerfläche sowie eine Abgrabungsfläche haben für 

Menschen keine Bedeutung für die Wohnfunktion. Ersteres hat lediglich eine Be-

deutung als Arbeitsplatz. 

Im weiten Untersuchungsraum befinden sich die Ortschaften Wiershop nördlich 

und Neu Gülzow östlich der Vorhabenflächen der Deponie JAHN, des geplanten 

Bodenabbaus SÜD und der geplanten Deponie Jahn-SÜD. Zu den Wohngebäu-

den innerhalb der Ortschaft befinden sich weitere Wohngebäude und landwirt-

schaftliche Hofstellen im Außenbereich der Ortschaften entlang der L 205 nord-

westlich und entlang der K 49 südöstlich der Vorhabenflächen. Südlich der Vorha-

benflächen liegt die Splittersiedlung „Heinrich-Jebens-Siedlung“ der Stadt Geest-

hacht.  

Erholung / Freizeit / Gesundheit 

Erholung und Freizeitgestaltung nehmen im Leben von Menschen einen wesentli-

chen Stellenwert ein. Dies gilt besonders in Räumen, die landschaftlich grundsätz-

lich attraktiv sind und sich als Feriengebiete oder als Naherholungsgebiete eignen. 

Der Erlebnis- und Erholungswert einer Landschaft hängt dabei u.a. von Faktoren 

wie Zugänglichkeit und dem Fehlen von Störungseinflüssen oder sehr intensiven 

menschlichen Nutzungseinflüssen ab. 

Aufgrund des ländlichen Umfeldes des AWZ eignet sich der Untersuchungsraum 

grundsätzlich für die Feierabenderholung. Als Aktivitäten dürften vor allem Spazie-

rengehen und Radfahren eine Rolle spielen. Erholungs- oder Freizeiteinrichtungen 

sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden. 

Die Radwege des Radwegenetzes des Kreises Herzogtum Lauenburg befinden 

sich entlang der L 205, K 47 und L 219, welche durch die Ortschaft Wiershop ver-

laufen.  

Als weitere nicht ausgewiesene Wege im Untersuchungsraum sind viele der Wirt-

schafts- und Feldwege zu nennen, welche jedoch z.T. in Sackgassen enden oder 

zugewachsen sind und somit keine Verbindungsfunktion aufweisen. Eine direkte 

Wegeverbindung zwischen den Ortschaften Wiershop und Neu Gülzow besteht 

nicht. 
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In der Rad-, Reit- und Wanderkarte der Landschaften an Bille und Elbe9 ist ein 

Reitweg dargestellt, welcher durch den Forst westlich der Vorhabenfläche des ge-

planten Bodenabbaus SÜD und der Deponie Jahn-SÜD führt und entlang der 

Heinrich-Jebens-Siedlung über die K 49 Richtung Südosten in die Waldfläche ver-

läuft. 

Gemäß dem planfestgestellten Rekultivierungskonzept entsteht nach Fertigstel-

lung der Deponie JAHN ein Rundweg für Spaziergänger. Die Wegeverbindung be-

ginnt am Borgsollweg der Ortslage Wiershop, verläuft über den höchsten Punkt 

der Deponie JAHN und führt ausgehend vom Hochpunkt zu dem südlich der De-

ponie JAHN bestehenden Forst sowie zu dem Gemeindeweg östlich der Deponie 

JAHN. Weiterhin entsteht mit Durchführung des planfestgestellten Rekultivie-

rungskonzepts auf dem höchsten Punkt der Deponie JAHN eine Aussichtsplatt-

form mit einem Info-Hus.  

Gemäß dem genehmigten Rekultivierungskonzept der Deponie OST entsteht nach 

Fertigstellung ebenfalls ein Weg, der die westlich und nördlich der Deponie OST 

gelegenen Wirtschafts- und Feldwege verbindet. 

Arbeiten 

Das AWZ mit den Deponien JAHN und OST hat für den Menschen keine Bedeu-

tung für die Wohnfunktion, jedoch eine Bedeutung als Arbeitsplatz. Weitere im Un-

tersuchungsraum liegende Flächen werden für die Land- und Forstwirtschaft ge-

nutzt. Bei den landwirtschaftlichen Nutzungen überwiegt der Ackerbau. 

Vorbelastungen 

Grundsätzlich bestehen im Untersuchungsraum Vorbelastungen durch den tägli-

chen Verkehr auf den Landes- und Kreisstraßen. Während die L 205 westlich von 

Wiershop verläuft, schließt die L 219 in Wiershop an die L 205 an und führt Rich-

tung Norden. Weiterhin verläuft die K 74 durch die Ortschaft Wiershop und die 

K 49 entlang der Ortschaft Neu Gülzow. Durch die südwestliche Umfahrung der 

Ortschaft Wiershop über die Straße am Rappenberg zu der L 205 wird eine Beein-

trächtigung der Luftqualität und Verlärmung durch den Kfz-Verkehr der Zulieferung 

von Abfällen zum Gelände des AWZ verringert. 

Zusätzliche Vorbelastungen, die sich aus den unterschiedlichen Ausgangszustän-

den der Vorhaben ergeben, werden im Folgenden beschrieben: 

➢ Bodenabbau SÜD 

Gemäß dem Ausgangszustand stellt der Betrieb auf dem Gelände des AWZ ein-

schließlich des planfestgestellten Baus der Deponie JAHN sowie des genehmigten 

Bodenabbaus OST und Deponiebaus OST durch die stetige Nutzung eine Vorbe-

lastung im Untersuchungsraum dar. Dabei äußern sich Vorbelastungen der im Un-

 

9 Rad-, Reit- und Wanderkarte der Landschaften an Bille und Elbe 
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tersuchungsraum wohnhaften Bevölkerung anhand von visuellen Beeinträchtigun-

gen und Lärmimmissionen. Die Lärmauswirkungen ergeben sich tagsüber durch 

Bau- und Betriebsaktivitäten auf dem Gelände des AWZ, der Deponie JAHN, des 

Bodenabbaus OST und der Verfüllflächen der Deponie OST. Weiterhin ergeben 

sich Beeinträchtigungen durch den Lkw-Verkehr, welcher mit Abfällen beladen 

über die L 205 über die Straße am Rappenberg zum AWZ fährt. Staubemissionen 

werden durch geeignete Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, z.B. durch 

Befeuchtung und Reinigung von Fahrwegen auf dem Gelände des AWZ und der 

Zufahrtsstraße, begrenzt. Hierdurch werden sie im Wesentlichen auf den Nahbe-

reich der Emissionsquellen beschränkt. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Sobald der Bodenabbau SÜD begonnen hat, ist der immitierte Lärm und Staub bis 

zum einsetzenden Deponiebau als Vorbelastung aufzuführen. Die Vorbelastungen 

durch den Bau der Deponie JAHN, den genehmigten Bodenabbau OST, Deponie-

bau OST und den Anlieferverkehr bleiben, wie beim Bodenabbau SÜD, bestehen. 

➢ Deponie JAHN 

Der Ausgangszustand sieht den rekultivierten Zustand nach Herstellung der De-

ponie JAHN vor. Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Rekultivierung der Deponie 

JAHN wird auch die Deponie OST fertiggestellt sein, sodass zu den grundsätzli-

chen Vorbelastungen im Untersuchungsraum durch den alltäglichen Verkehr auf 

den Straßen keine weiteren Vorbelastungen bestehen.  

 

8.2.1.3 Eignung und Empfindlichkeit 

Eignung - Wohnen 

Die Wohnung ist der familiäre und gesellschaftliche Standort, von dem alle Le-

bensbedürfnisse und Lebensinhalte ausstrahlen. Sie ist das Refugium der Privat-

heit, in dem Arbeit und Spiel, Versorgung und Schlaf, Freizeit und Geselligkeit sich 

rund um die Uhr aneinanderreihen. 

Bedarfsgerechtes und menschenwürdiges Wohnen wird jedoch nicht durch die Ei-

genschaften der Wohnung allein gewährleistet oder behindert. Das Umfeld der 

Wohnung spielt hierbei eine ganz wichtige Rolle. Zwischen Wohnung und Woh-

numgebung bestehen funktionale und ideelle Wechselbeziehungen, die als gegen-

seitige wertsteigernde Ergänzung oder als wertmindernde Behinderung die Quali-

tät eines Wohngebietes als eine Summe von Bedingungen darstellen. 

Die räumliche Nachbarschaft von Gewerbe-, Dienstleistungs- und Landwirt-

schaftsbetrieben sowie Wohnungen in der Gemengelage Wiershop bedeutet ei-

nerseits eine vitale Verflechtung von Funktionen und Lebensbedürfnissen, sie 

schafft Bequemlichkeit und eine Atmosphäre von Abwechslungsreichtum und Ak-

tivität; sie bedeutet andererseits aber auch gegenseitige Behinderung, Belästigung 

und Einschränkungen. Nicht zuletzt führt auch die durch die Ortschaft verlaufende 
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L 205 dazu, die Ortschaft Wiershop wie ein Dorf- und Mischgebiet einzustufen, 

welches eine geringe bis mittlere Eignung als Wohnstandort aufweist. 

Die Wohnhäuser in Neu Gülzow und der Heinrich-Jebens-Siedlung werden wie-

derum durch die fast ausschließliche Wohnnutzung als Allgemeines Wohngebiet 

eingestuft. Durch die Lage der Heinrich-Jebens-Siedlung im Außenbereich und der 

Lage von Neu Gülzow an der K 49 wird bei beiden Wohnstandorten eine mittlere 

Eignung als Wohnstandort angenommen. 

Die landwirtschaftliche Hofstelle als Wohnstandort im Untersuchungsraum 

entlang der K 49 wird aufgrund ihrer Art (überwiegend landwirtschaftliche Betriebs-

stelle mit Wohnfunktion) und ihrer Lage im Außenbereich als Dorfgebiet eingestuft. 

Gemäß WIESBADEN (199510) und aufgrund der vorhandenen betriebseigenen Vor-

belastung an dem Wohnstandort wird von einer geringen bis mittleren Eignung 

zum Wohnen ausgegangen. 

Auf dem Deponiegelände gibt es keine Wohnmöglichkeiten, sodass die Bewertung 

der Eignung dieses Geländes für das Schutzgut Menschen entfällt. 

 

Eignung - Erholung 

➢ Bodenabbau SÜD 

Die auf der Vorhabenfläche des Bodenabbaus SÜD vorhandene Ackerfläche so-

wie das Deponiegelände bieten zum Zeitpunkt der Herstellung der Deponie JAHN 

und der Deponie OST noch keine Bereiche, die für die Erholungsnutzung von Be-

deutung sind. Somit hat der Untersuchungsraum insgesamt eine mittlere Bedeu-

tung für die Freizeit und Erholungsnutzung.  

Im Untersuchungsraum ist eine Vielzahl von Wegen vorhanden. Die Wander-, 

Forst-, Rad- und Reitwege enden jedoch zum Teil in Sackgassen, weisen nur we-

nige Verbindungen untereinander auf und werden teilweise von Autos mit befah-

ren, sodass die Wege im Untersuchungsraum überwiegend eine mittlere Eignung 

für die Erholung im Untersuchungsraum aufweisen. Der Weg zwischen der De-

ponie JAHN und der Deponie OST hat durch die beidseitig des Weges vorhan-

dene Vorbelastung nur eine geringe Eignung für die Erholung. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Gemäß dem Ausgangszustand ist bezüglich der Erholungseignung anstelle der 

Ackerfläche eine Abbaufläche innerhalb der Vorhabenfläche für die Deponie Jahn-

SÜD zu betrachten. Eine Abbaufläche bietet ebenso wie eine intensiv bewirtschaf-

tete Ackerfläche keine wertvolle Erholungsmöglichkeit im Untersuchungsraum. 

Der Untersuchungsraum und die Wege im Untersuchungsraum weisen weiterhin 

 

10 Wiesbaden (Landeshauptstadt Wiesbaden – Umweltamt) (Hrsg.) (1995): Handlungsan-

weisung zur Durchführung von UVPs in Bebauungsplanverfahren. UVP Spezial, Verein 

zur Förderung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) e.V. (Hrsg.), Bd. 11. Dortmund. 
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eine mittlere Bedeutung bzw. der Weg zwischen der Deponie JAHN und der De-

ponie OST weist eine geringe Bedeutung für die Erholungseignung auf. 

➢ Deponie JAHN 

Nach Umsetzung des planfestgestellten Rekultivierungskonzepts der Deponie 

JAHN und den genehmigten Maßnahmen nach Fertigstellung der Deponie OST 

tritt eine Beruhigung im Untersuchungsraum ein. Durch die Anlage von Wander-

wegen über die Deponie JAHN und die Deponie OST werden Rundwege geschaf-

fen, welche sich durch attraktive Aussichtspunkte positiv auf die Naherholung im 

Untersuchungsraum auswirken. Die Wegeverbindungen über die fertiggestellten 

Deponien bewirken in Verbindung mit den bestehenden Wegen insgesamt eine 

mittlere bis hohe Bedeutung für die Erholungsnutzung. Auch die Wege im Um-

feld bieten durch den Anschluss an die Deponie JAHN eine Rundwegeverbindung. 

Aufgrund dessen haben die Wege (Rad-, Wirtschafts-, Feld-, Forst- und Reit-

wege) angrenzend an die Deponie JAHN eine mittlere Bedeutung für die Er-

holungseignung. 

 

Empfindlichkeit - Wohnen 

Bei den Ortschaften und Wohngebäuden sowie der Erholungs- und Freizeitnut-

zung im Untersuchungsraum bestehen grundsätzlich Empfindlichkeiten gegen-

über Lärm-, Schadstoff- und Staubeintrag sowie visuellen Beeinträchtigungen.  

Bereiche mit Bedeutung für das Schutzgut Menschen, die eine hohe Empfindlich-

keit gegenüber Beeinträchtigungen wie Lärm, Luftverunreinigungen, Staubbelas-

tungen und visuelle Beeinträchtigungen aufweisen, sind im Untersuchungsraum 

nicht vorhanden.  

Sowohl die Ortschaft Wiershop als auch die Wohnstandorte an der K 49 (Neu 

Gülzow und landwirtschaftliche Hofstelle im Außenbereich) weisen aufgrund 

des alltäglich durchfahrenden Verkehrs insgesamt eine mittlere Empfindlichkeit 

gegenüber Lärm-, Schadstoff- und Staubeintrag auf. 

Im Untersuchungsraum steigt das Relief ausgehend von der Ortschaft Wiershop 

sowohl in Richtung Süden als auch Norden an. Somit liegt die Ortschaft Wiershop 

in einer Senke. Durch die Knicks südlich der Ortschaft und der Sichtschutzpflan-

zung nördlich der Deponie JAHN sind die Blickbeziehungen in die Landschaft in 

Richtung Süden eingeschränkt, sodass visuelle Beeinträchtigungen nur in Berei-

chen von Knicklücken und in Winterzeiträumen ohne Belaubung vorkommen. Auf-

grund dessen besteht eine geringe bis mittlere Empfindlichkeit gegenüber vi-

suellen Beeinträchtigungen der Ortschaft von Wiershop. 

Durch die angrenzenden Waldflächen südöstlich der K 49 und nordwestlich der 

Ortschaft Neu Gülzow bestehen für die Einwohner kaum Blickbeziehungen in die 
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Landschaft. Infolge der eingeschränkten Sicht besteht eine geringe Empfindlich-

keit gegenüber visuellen Beeinträchtigungen der Wohnstandorte von Neu Gül-

zow. 

Der landwirtschaftliche Betrieb auf dem Hofgelände mit Maschinen und Geräten 

sowie die z.T. vorhandene Eingrünung der landwirtschaftlichen Hofstelle an der 

K 49 führt zu einer mittleren Empfindlichkeit gegenüber visuellen Beeinträch-

tigungen.  

Die vorhandene Eingrünung aus Knicks, Hecken und dem nördlich der Siedlung 

gelegenen Forst sind z.T. lückenhaft, sodass die Heinrich-Jebens-Siedlung ins-

gesamt eine mittlere Empfindlichkeit gegenüber Lärm-, Schadstoff- und Stau-

beintrag sowie visuellen Beeinträchtigungen aufweist. 

 

Empfindlichkeit - Erholung 

➢ Bodenabbau SÜD und Deponie Jahn-SÜD 

Die Empfindlichkeit der Wege zur Erholungsnutzung sind beim Ist-Zustand des 

geplanten Bodenabbaus SÜD und dem Ausgangszustand der geplanten Deponie 

Jahn-SÜD identisch. In Bezug auf die Erholungs- und Freizeitnutzung ist sowohl 

für den Reitweg durch den Forst und entlang der Heinrich-Jebens-Siedlung als 

auch die Wander- und Radwege aufgrund der z.T. vorhandenen Zugänglichkeit 

von Autos eine mittlere Empfindlichkeit gegenüber Lärm sowie Schadstoffen 

und Staub gegeben. Aufgrund der Vorbelastung besitzt der Weg zwischen der 

Deponie JAHN und der Deponie OST nur eine geringe Empfindlichkeit gegen-

über Lärm sowie Schadstoffen und Staub. Der Reitweg im Untersuchungsraum 

führt mitten durch den Nadel- und Mischwaldforst, sodass visuelle Beeinträchti-

gungen nur in den Randbereichen vorkommen. Aufgrund dessen und der z.T. vor-

handenen Zugänglichkeit für Autos ist bei dem Weg durch den Forst sowie den im 

Untersuchungsraum vorhandenen Rad- und Wanderwegen von einer geringen 

bis mittleren Empfindlichkeit gegenüber visuellen Beeinträchtigungen aus-

zugehen. Durch die beidseitig vorhandene Vorbelastung ist dem Weg zwischen 

der Deponie JAHN und der Deponie OST eine geringe Empfindlichkeit gegen-

über visuellen Beeinträchtigungen zuzuordnen. 

➢ Deponie JAHN 

Die Empfindlichkeiten der Wege im Untersuchungsraum sind beim Ausgangszu-

stand der Deponie JAHN ähnlich zu denen des geplanten Bodenabbaus SÜD und 

der geplanten Deponie Jahn-SÜD. Die einzige Ausnahme bildet der Weg zwischen 

der Deponie JAHN und der Deponie OST. Dieser Weg endet weiterhin Richtung 

Osten in einer Sackgasse, stellt aber eine wichtige Wegeverbindung nach Rekul-

tivierung der Deponie dar. Aufgrund der Zugänglichkeit für Autos besteht hier eine 

geringe-mittlere Empfindlichkeit gegenüber visuellen Beeinträchtigungen 

sowie Lärm-, Schadstoff- und Staubbelastungen. 
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Zusätzlich zu den bestehenden Wegen ist im Ausgangszustand der Deponie JAHN 

die Wegeverbindung über die Deponie JAHN und Deponie OST zu bewerten. 

Die Wege über die Deponie OST und JAHN verlaufen über ein welliges Relief mit 

großen Höhenunterschiede. Sie sind nicht für Fahrzeuge der Öffentlichkeit befahr-

bar und befinden sich gemäß dem Ausgangszustand in einem störungsarmen Um-

feld. Aufgrund der geringen Störeinflüsse und der weiten Sicht in die umliegende 

Landschaft besteht grundsätzlich eine hohe Empfindlichkeit gegenüber visuel-

len Beeinträchtigungen sowie Lärm-, Schadstoff- und Staubbelastungen. 

 

 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Beeinträchtigun-

gen des Schutzgutes Menschen 

Gemäß § 15 Abs. 1 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs in die Natur 

verpflichtet, die Beeinträchtigungen, die vermeidbar sind, zu unterlassen.  

Vermeidungsmaßnahmen führen dazu, dass sich der Aufwand für Kompensati-

onsmaßnahmen verringert, da erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen, 

die Ausgleich oder Ersatz erfordern, gar nicht erst entstehen. 

Im Folgenden werden Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen bzw. 

zur Verringerung der Beeinträchtigungsintensität aufgezeigt, die die Folgen des 

Eingriffs für das Schutzgut Menschen vermeiden oder verringern. 

➢ Minimierung visueller Beeinträchtigungen 

Sichtverschattungen durch folgende Landschaftsbestandteile und Maßnahmen 

sind bereits vorhanden oder werden zu Beginn des Bodenabbaus SÜD angelegt. 

Bei Beginn des Baus und Betriebs der Deponie Jahn-SÜD sind diese Landschafts-

bestandteile und Maßnahmen folglich schon vorhanden: 

o Knicks, Gehölzflächen, Wälder im Umfeld der Vorhabenfläche,  

o begrünte Lärm- und Sichtschutzwand im Süden und Südosten der Vorhaben-

fläche,  

o freiwillige Zwischenpflanzung im Forst nördlich der Heinrich-Jebens-Siedlung, 

o freiwillige Waldrandbepflanzung zwischen der Lärm- und Sichtschutzwand und 

dem Forst nördlich der Heinrich-Jebens-Siedlung, 

o ebenerdige dreireihige Strauchpflanzung auf 80 m östlich des Bodenabbaus 

SÜD, 

o flächige Pflanzung von standortheimischen Sträuchern östlich und südöstlich 

des Bodenabbaus SÜD, 

o Anpassung des Deponiekörpers durch Abrücken der Deponiegrenze und Auf-

forstung mit standortheimischen Laubgehölzen in der südöstlichen Ecke der 

Vorhabenfläche 

o sowie das bestehende AWZ. 
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Durch die o.g. vorhandenen Landschaftsbestandteile und Maßnahmen, welche 

bereits beim Bodenabbau SÜD durchgeführt werden, werden visuelle Auswirkun-

gen auf das Landschaftsbild von vornherein erheblich vermindert. 

Die Fläche der Deponie JAHN ist eine planfestgestellte Deponie der DK II. Der Bau 

und die Rekultivierung der Deponie Jahn-SÜD erfolgen abschnittsweise von Osten 

Richtung Süden und Westen. Erste Abschnitte der Deponie JAHN sind bereits re-

kultiviert. Durch die Bau- und Rekultivierungsrichtung von außen nach innen wer-

den visuelle Beeinträchtigungen durch den Bau und Betrieb der Deponie frühest-

möglich minimiert. 

Hinweis 

Die Lärm- und Sichtschutzwand wird zu Beginn des Bodenabbaus SÜD errichtet 

und bleibt während des gesamten Bodenabbau- und Deponiebetriebs erhalten. 

Nach Fertigstellung der Maßnahmen zur Rekultivierung der Deponie Jahn-SÜD 

wird die Lärm- und Sichtschutzwand entfernt. 

➢ Technische Maßnahmen zur Vermeidung von Staub- und Lärmemissio-

nen 

Eine Reduzierung möglicher Staubemissionen wird durch betriebliche Maßnah-

men erreicht. Dabei werden die Fahrwege und sonstigen Flächen bei Bedarf be-

feuchtet und - soweit sie befestigt sind - bei Bedarf regelmäßig gereinigt. Abfall-

stoffe, die besonders stauben könnten, werden entweder in verpackter Form in 

BigBags angenommen oder, soweit das nicht möglich ist, in speziellen geschütz-

ten Bereichen abgeladen, beim Entladen befeuchtet und umgehend mit anderen 

Abfällen abgedeckt.  

Weiterhin ist die Geschwindigkeit von Fahrzeugen auf dem gesamten Betriebsge-

lände auf 10 km/h beschränkt, um Staubemissionen zu reduzieren. 

Zur Vermeidung von unnötigen Lärmemissionen während der Bauphase kommen 

nur Baumaschinen und Baufahrzeuge zum Einsatz, die dem aktuellen Stand der 

Lärmminderungstechnik entsprechen. 

 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen 

Als Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen sind insbesondere Lärm und Stau-

beintrag beim Bau- und Betrieb des Bodenabbaus SÜD und der Deponie Jahn-

SÜD zu nennen. Grundsätzlich können die Beeinträchtigungen einerseits gegen-

über der Wohnfunktion und andererseits gegenüber der Erholungsfunktion und 

dem Gesundheitsnutzen auftreten. Visuelle Beeinträchtigungen durch die Flä-

cheninanspruchnahme sind als anlagebedingte Auswirkungen zu betrachten. Des 

Weiteren könnten beim Ändern des Rekultivierungskonzeptes der Deponie JAHN 

Auswirkungen auf die Erholungseignung auftreten.  
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Die zuvor beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Be-

einträchtigungen des Schutzgutes Menschen werden bei der Beschreibung der 

Auswirkungen berücksichtigt.  

 

Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Beeinträchtigungen des Wohnens und Wohnumfeldes durch Lärm 

Um die Auswirkungen des bau- und betriebsbedingten Lärms des geplanten Bo-

denabbaus SÜD, der geplanten Deponie Jahn-SÜD und der Änderungen der De-

ponie JAHN in Verbindung mit den umliegenden genehmigten Abbauflächen OST, 

der genehmigten Deponie OST und der planfestgestellten Deponie JAHN zu er-

mitteln, wurde eine Schalltechnische Untersuchung von dem INGENIEURBÜRO FÜR 

SCHALLSCHUTZ DIPL. VOLKER ZIEGLER (IBS) 201911 durchgeführt.  

Immissionsschutzrechtliche Grundlagen für Bodenabbau- und Deponievorhaben 

bilden das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)12 und die TA Lärm13. 

Im Untersuchungsraum sind sowohl Wohnstandorte im Außenbereich mit Misch-

gebiets- und Dorfgebietscharakter vorhanden als auch mit Schutzbedürftigkeiten, 

die gemäß der gängigen Genehmigungspraxis analog zu Allgemeinen Wohnge-

bieten anzusetzen sind. Die jeweiligen Immissionsrichtwerte sind nach TA Lärm 

abhängig von der Einteilung der Wohnstandorte: Während für Allgemeine Wohn-

gebiete tagsüber (06:00-22:00 Uhr) ein dB(A) Wert von 55 und nachts (22:00-

06:00) ein dB(A) Wert von 40 nicht überschritten werden darf, sind die zulässigen 

Immissionsrichtwerte für Misch- und Dorfgebiete jeweils tags- und nachts 5 dB(A) 

höher. 

Die folgenden Immissionsorte liegen im Untersuchungsraum dieser UVP zum Bo-

denabbau SÜD, Deponie Jahn-SÜD und der Deponie JAHN: 

➢ IO 1 und IO 2: Wohnhäuser der Heinrich-Jebens-Siedlung, südlich des AWZ 

➢ IO 3: Haus „Alte Ziegelei“ am Gülzower Weg / an der K 49, südöstlich des AWZ 

➢ IO 4 und IO 5: Wohnhäuser in Neu Gülzow, östlich des AWZ 

➢ IO 6: Wohnhaus in Wiershop, nördlich des AWZ 

 

11 Ingenieurbüro für Schallschutz Dipl. Ing. Volker Ziegler (ibs) (2019): Gutachten Nr. 19-

06-6 Schalltechnische Untersuchung der geplanten südlichen Erweiterung des Abfall-

wirtschaftszentrums Wiershop (Einrichtung der Deponie Jahn-Süd nach vorherigem Bo-

denabbau, Mölln, Stand: 28.06.2019. 

12 BImSchG: Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umweltwirkungen durch Luftverunreini-

gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 17.05.2013 (BGBI. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBI. Nr. 32 S. 2771) 

13 TA Lärm: Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzge-

setz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26.08.1998, 

rechtskräftig ab 01.11.1998, veröffentlicht im Gemeinsamen Ministerialbltatt Nr. 26 vom 

28.08.1998 einschließlich Änderung vom 01.06.2017 
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Für die Immissionsorte wurden die Lärmpegel für den Ist-Zustand prognostiziert 

und mit den Lärmrichtwerten für Allgemeine Wohngebiete sowie Misch-/Dorfge-

biete tagsüber abgeglichen, die nach gängiger Genehmigungspraxis für die 

Schutzbedürftigkeit angesetzt werden. Da zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr 

keine Betriebsaktivitäten stattfinden, wurde für den Nachtzeitraum kein Lärmpegel 

prognostiziert. Die Lärmimmissionen wurden einschließlich der Vorbelastungen 

durch das AWZ, den Bodenabbau OST, die Deponie OST sowie die Deponie 

JAHN ermittelt. 

Aufgrund der sukzessive aufeinander folgenden und auch parallelen Durchführung 

der Vorhaben (Bodenabbau SÜD, Deponie Jahn-SÜD, Änderung der Deponie 

JAHN) ist eine Trennung der Lärmimmissionen nicht möglich. So wurden die Lär-

mimmissionen der einzelnen Vorhaben gesammelt für 3 verschiedene Abbau- und 

Verfüllzeitpunkte (Szenarien) berechnet. Innerhalb dieser drei Zeitpunkte variieren 

die Standorte der jeweilig aufgeführten Emissionsquellen: Sandaufbereitung, Bo-

denabbau, Deponiebau, Deponieverfüllung und Rekultivierung einschließlich des 

Geräte- und Maschineneinsatzes.  

Unter Berücksichtigung der geplanten Lärm- und Sichtschutzwand erfolgte eine 

Berechnung der Lärmimmissionen an den relevanten Immissionsorten.  

Tab. 2: Immissionsprognose: Ist-Zustand und prognostizierte Belastung 

durch die Vorhaben an untersuchten Wohnstandorten im Untersu-

chungsraum ohne (IO 1, IO 3 bis IO 6) bzw. mit (IO 2) Lärm- und Sicht-

schutzwand 

(vgl. IBS 201914) 

 Immissions-
richtwert 

Vorbelastung 

(Ist-Zustand) 

dB(A) 

Zusatzbelastung 
durch Vorhaben 

während 3  
Szenarien 

dB(A)15 

Gesamtbelastung 
während 3  
Szenarien  

dB(A)13 

IO 1 55,0 52,0 50,4 / 50,8 / 50,7 54,3 / 54,5 / 54,4 

IO 2 55,0 52,0 52,0 / 52,7 / 52,5 55,0 / 55,4 / 55,3 

IO 3 60,0 50,0 47,8 / 47,3 / 46,3 52,1 / 51,9 / 51,1 

IO 4 55,0 50,5 45,3 / 44,7 / 43,9 51,6 / 51,5 / 51,4 

 

14 Ingenieurbüro für Schallschutz Dipl. Ing. Volker Ziegler (ibs) (2019): Gutachten Nr. 19-

06-6 Schalltechnische Untersuchung der geplanten südlichen Erweiterung des Abfall-

wirtschaftszentrums Wiershop (Einrichtung der Deponie Jahn-Süd nach vorherigem Bo-

denabbau, Mölln, Stand: 28.06.2019. 

15 1. Wert: Schallquellen gemäß Ingenieurbüro für Schallschutz Dipl. Ing. Volker Ziegler 

(ibs) (2019) Anlage 25; 2. Wert: Schallquellen gemäß Ingenieurbüro für Schallschutz 

Dipl. Ing. Volker Ziegler (ibs) (2019) Anlage 26; 3. Wert: Schallquellen gemäß Ingeni-

eurbüro für Schallschutz Dipl. Ing. Volker Ziegler (ibs) (2019) Anlage 27 
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 Immissions-
richtwert 

Vorbelastung 

(Ist-Zustand) 

dB(A) 

Zusatzbelastung 
durch Vorhaben 

während 3  
Szenarien 

dB(A)15 

Gesamtbelastung 
während 3  
Szenarien  

dB(A)13 

IO 5 55,0 50,1 43,5 / 43,0 / 41,6 51,0 / 50,9 / 50,8 

IO 6 60,0 55,6 41,4 / 41,3 / 41,6 55,8 / 55,8 / 55,8 

 

Die Immissionsrichtwerte von 55 dB(A) für Allgemeine Wohngebiete und 60 dB(A) 

für Dorf-/Mischgebiete werden aufgrund der Lärm- und Sichtschutzwand in allen 

Phasen des Bodenabbaus SÜD, des sukzessive nachfolgenden Baus und Be-

triebs der Deponie Jahn-SÜD sowie des Baus und Betriebs der Deponie JAHN an 

allen Immissionsorten eingehalten. Einzelne Geräuschspitzen liegen nicht mehr 

als 30 dB(A) über dem Immissionsrichtwert und damit ebenfalls innerhalb des nach 

TA Lärm zulässigen Rahmens.  

 

➢ Bodenabbau SÜD 

Da die Immissionsrichtwerte an allen anderen Wohnstandorten im Untersuchungs-

raum eingehalten werden, besteht für die Wohnstandorte in Wiershop, Neu Gül-

zow und der landwirtschaftlichen Hofstelle im Außenbereich eine geringe Ein-

wirkungsintensität durch den bau- und betriebsbedingten Lärm. Hieraus ergibt 

sich eine geringe Belastungsintensität, welche verknüpft mit der jeweiligen Eig-

nung der Wohnstandorte insgesamt ein geringes Beeinträchtigungsrisiko für 

die Wohnstandorte Wiershop, Neu Gülzow und die landwirtschaftliche Hofstelle im 

Außenbereich ergibt.  

Bei der Heinrich-Jebens-Siedlung werden die Immissionsrichtwerte bei Errich-

tung einer Lärm- und Sichtschutzwand eingehalten. Die Vermeidungsmaßnahmen 

in Form von der Veränderung des Deponiekörpers, der Anlage der Lärm- und 

Sichtschutzwand sowie den Pflanzungen im südlichen und südöstlichen Bereich 

der Vorhabenfläche wirken sich insgesamt positiv auf die Verminderung der Lärm-

immissionen aus. Der Bodenabbau SÜD bewirkt somit eine mittlere Einwirkungs-

intensität. Aufgrund der mittleren Empfindlichkeit und Eignung des Wohnstandor-

tes ergeben sich sowohl eine mittlere Belastungsintensität als auch ein mittle-

res Beeinträchtigungsrisiko für die Wohnstandorte der Heinrich-Jebens-Sied-

lung.  

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Aufgrund der sukzessiven und parallelen Durchführung der Vorhaben (Bodenab-

bau SÜD, Deponie Jahn-SÜD und Änderung der Deponie JAHN) erfolgte eine Be-

rechnung der Lärmimmissionen gesammelt für alle Vorhaben. Die Immissionsricht-

werte von 55 dB(A) für Allgemeine Wohngebiete und 60 dB(A) für Dorf-/Mischge-

biete werden mit Hilfe der Lärm- und Sichtschutzwand in allen Phasen des Bo-

denabbaus SÜD, des sukzessive nachfolgenden Baus und Betriebs der Deponie 
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Jahn-SÜD sowie des Baus und Betriebs der Deponie JAHN eingehalten. Einzelne 

Geräuschspitzen liegen nicht mehr als 30 dB(A) über dem Immissionsrichtwert und 

damit ebenfalls innerhalb des nach TA Lärm zulässigen Rahmens.  

Da die Bewertung der Einwirkungsintensitäten für alle genannten Vorhaben gleich-

bleiben, sind die Ergebnisse des Beeinträchtigungsrisikos durch den Bau und 

Betrieb der Deponie Jahn-SÜD identisch zu denen des Bodenabbaus SÜD.  

➢ Deponie JAHN 

Die Deponie JAHN ist eine planfestgestellte Deponie der DKII. Die Auswirkungen 

durch den Lärm beim Bau und Betrieb der Deponie JAHN auf die umliegende 

Wohnnutzungen wurden bereits in den Antragsunterlagen zur Planfeststellung 

2011 betrachtet. Die geplante Änderung der Deponie JAHN sieht eine Erhöhung 

der Rekultivierungsschicht von überwiegend 1 m auf durchgehend 3 m und Erhö-

hung der mineralischen Dichtungsschicht von 0,3 m auf 0,5 m vor. Bei der Erhö-

hung der Mächtigkeit der Schichten durch Einbau von mineralischem Dichtungs-

material und von kulturfähigen Böden werden nur Raupen und Bagger als Bauma-

schinen verwendet, welche deutlich weniger Lärm erzeugen als z.B. Siebanlagen. 

Zudem sind weniger Baumaschinen im Einsatz als bei einem Deponiebau. Somit 

ist eine geringe Belastungsintensität und ein geringes Beeinträchtigungsri-

siko durch die Änderungen der Deponie JAHN auf die umliegenden Wohnstand-

orte zu erwarten.  

➢ Zusammenwirken mit anderen Vorhaben 

Das Planfeststellungsverfahren zur Ortsumgehung B5 der Stadt Geesthacht läuft 

bereits seit 2018. Die für das Vorhaben gemäß § 41 und § 42 der 16. BImSchV 

erstellte Lärmimmissionsprognose von 2018 ergibt für die Wohnstandorte der 

Heinrich-Jebens-Siedlung prognostizierte Beurteilungspegel von 48-50 dB(A) an. 

Die Lärmeinwirkung aus dem prognostizierten Verkehrslärm der Umgehungs-

straße ist aufgrund der unterschiedlichen zugrundeliegenden Richtlinien und 

Rechtsvorschriften jedoch nicht vergleichbar mit dem Gewerbelärm des Bodenab-

baus SÜD und der Deponie Jahn-SÜD sowie der Deponie JAHN. Da sowohl das 

Vorhaben der Ortsumgehung Geesthacht als auch die Vorhaben Bodenabbau 

SÜD, Deponie Jahn-SÜD und Deponie JAHN jedoch ihre jeweiligen Immissions-

richt-/grenzwerte einhalten, ist insgesamt keine kritische Gesamtbelastung an den 

Wohnstandorten der Heinrich-Jebens-Siedlung durch ein Zusammenwirken der 

genannten Vorhaben zu erwarten.  

 

Beeinträchtigungen der Erholung durch Lärm 

Im Untersuchungsraum wird die landschaftsgebundene Erholung nur durch die 

vorhandenen Wege geprägt, da keine Erholungs- oder Freizeiteinrichtungen vor-

handen sind.  
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➢ Bodenabbau SÜD 

Gemäß der Schalltechnischen Untersuchung des INGENIEURBÜROS FÜR SCHALL-

SCHUTZ DIPL. VOLKER ZIEGLER (IBS) 201916 für den Bodenabbau SÜD, die Deponie 

Jahn-SÜD und die Änderungen der Deponie JAHN entsteht nördlich der Vorha-

benflächen nur eine unerhebliche Zunahme der Lärmbelastung. Aufgrund der 

langjährigen Vorbelastung durch den vorhandenen Abbau- und Deponiebetrieb ist 

im nördlichen Bereich und angrenzend an die Deponie JAHN und OST von einer 

geringen Einwirkungsintensität auszugehen. Daraus ergibt sich insgesamt ein 

geringes Beeinträchtigungsrisiko für die Radwege, Wirtschafts- und Feld-

wege im Untersuchungsraum. 

Durch die Inanspruchnahme der Ackerfläche südlich der Deponie JAHN für den 

Bodenabbau SÜD und die Deponie Jahn-SÜD erhöht sich der Lärmpegel im west-

lich angrenzenden Forst und der südlich gelegenen Heinrich-Jebens-Siedlung. Die 

Forst- und Reitwege sind bereits durch den langjährigen Abbau- und Deponiebe-

trieb der Deponie JAHN vorbelastet, sodass die zusätzliche Belastung durch den 

Bodenabbau SÜD und die Deponie Jahn-SÜD mit einer mittleren bis hohen Ein-

wirkungsintensität gewertet wird. Durch die Lärmschutzwand südlich der Vorha-

ben ist die Einwirkungsintensität für die Wege innerhalb und angrenzend an 

der Heinrich-Jebens-Siedlung mit mittel zu bewerten. Infolge der mittleren Eig-

nung und Empfindlichkeit der Wege, ist insgesamt eine mittlere Beeinträchti-

gungsintensität und ein mittleres Beeinträchtigungsrisiko für die Forstwege 

und die Wege innerhalb der Heinrich-Jebens-Siedlung anzunehmen. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Aufgrund der sukzessiven und parallelen Durchführung der Vorhaben des Bo-

denabbaus SÜD, der Deponie Jahn-SÜD und der Änderung der Deponie JAHN ist 

eine Trennung der Lärmimmissionen nicht möglich. Somit sind die Einwirkungsin-

tensitäten identisch und die Beeinträchtigungsrisiken der Wege im Untersuchungs-

raum sind ebenfalls gleich zu denen des Bodenabbaus SÜD.  

➢ Deponie JAHN 

Die Deponie JAHN ist eine planfestgestellte Deponie der DKII. Die Auswirkungen 

durch den Lärm beim Bau und Betrieb der Deponie JAHN auf die Erholungseig-

nung wurden bereits in den Antragsunterlagen zur Planfeststellung 2011 betrach-

tet. Die geplante Änderung der Deponie JAHN sieht eine Erhöhung der Rekultivie-

rungsschicht von überwiegend 1 m auf durchgehend 3 m und Erhöhung der mine-

ralischen Dichtungsschicht von 0,3 m auf 0,5 m vor. Bei der Erhöhung der Mäch-

tigkeit der Schichten durch Einbau von mineralischem Dichtungsmaterial und von 

kulturfähigen Böden werden nur Raupen und Bagger als Baumaschinen verwen-

det, welche deutlich weniger Lärm erzeugen als z.B. Siebanlagen. Weiterhin sind 

 

16 Ingenieurbüro für Schallschutz Dipl. Ing. Volker Ziegler (ibs) (2019): Gutachten Nr. 19-

06-6 Schalltechnische Untersuchung der geplanten südlichen Erweiterung des Abfall-

wirtschaftszentrums Wiershop (Einrichtung der Deponie Jahn-Süd nach vorherigem Bo-

denabbau, Mölln, Stand: 28.06.2019. 
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weniger Baumaschinen im Einsatz als bei einem Deponiebau. Somit sind eine ge-

ringe Belastungsintensität und ein geringes Beeinträchtigungsrisiko durch 

die Änderungen der Deponie JAHN auf die umliegenden Wege zu erwarten.  

 

Beeinträchtigungen durch zusätzlichen Lärm aus Lkw-Verkehr 

Derzeit ist im öffentlichen Straßenraum pro Tag von ca. 450 – 500 Lkw-Fahrten 

sowie in Spitzenzeiten von bis zu 550 Lkw-Fahrten auszugehen. Durch den Bo-

denabbau SÜD, die Deponie Jahn-SÜD und die Änderung der Deponie JAHN wer-

den sich gemäß den Angaben der Firma Buhck aufgrund von Nutzungsverschie-

bungen und Ersatz von bisherigen Ressourcen keine Mehrverkehre ergeben. Ge-

mäß der Schalltechnischen Untersuchung des INGENIEURBÜROS FÜR SCHALL-

SCHUTZ DIPL. VOLKER ZIEGLER (IBS) 2019 ergeben sich keine Betroffenheiten im 

Sinne der Regelung der TA Lärm, sodass nicht mit einer Einwirkungsintensität auf 

das Wohnen oder die landschaftsgebundene Erholung zu rechnen ist. Folglich ist 

kein Beeinträchtigungsrisiko durch Lärm aus zusätzlichem Lkw-Verkehr gegeben. 

 

Beeinträchtigungen des Wohnens und Wohnumfeldes durch Staub 

Um die Auswirkungen des bau- und betriebsbedingten Staubs des geplanten Bo-

denabbaus SÜD und der geplanten Deponie Jahn-SÜD zu ermitteln, wurde eine 

Untersuchung der Staubzusatzbelastung von der MÜLLER-BBM GMBH 201917 

durchgeführt.  

Die Grundlage zur Beurteilung von luftverunreinigenden Stoffen, wie Schwebstaub 

und Staubniederschlag bildet die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 

(TA Luft). Die für die Untersuchung zugrunde gelegten Emissions- und Immissi-

onswerte sind der TA Luft und der 39. BImSchV entnommen. 

Anhand der Bagatellmassenströme sind die mittleren stündlichen Emissionen von 

Staub in der Kalenderwoche mit den aus lufthygienischer Sicht ungünstigsten Be-

triebsbedingungen zu beurteilen. Wenn der berechnete Emissionsmassenstrom 

über dem Bagatellmassenstrom liegt, ist eine Ermittlung der Zusatzbelastung als 

Immissionswert erforderlich. Bezüglich der Immissionswerte sind in der TA Luft 

Jahresmittelwerte und Kurzzeitwerte für Schwebstaub (PM10) und Staubnieder-

schlag mit einer maximal zulässigen Überschreitungshäufigkeit aufgeführt. Zusätz-

lich sind in der 39. BImSchV Immissionswerte zum Schutz der menschlichen Ge-

sundheit für Feinstaubpartikel (PM10 und PM2,5) vorhanden. Die Emissions- und 

Immissionswerte sind dem Gutachten der Müller-BBM GmbH (2019) der Seiten 6 

und 7 zu entnehmen. 

 

17 Müller-BBM GmbH (2019): Abfallwirtschaftszentrum Wiershop, Staubimmissionsprog-

nose, Bericht Nr. M138469/02, Hamburg, Stand: 12.11.2019. 
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Für die Prognose wurde zunächst die meteorologische Situation bezüglich der 

Windgeschwindigkeiten und Windrichtungen erfasst. Zusätzlich wurde die Topo-

grafie des Untergrundes und ihre Bodenrauigkeit ausgewertet. 

Zur Berechnung der Staubemissionen und –immissionen wurden sowohl der Bo-

denabbau SÜD als auch der Deponiebau und -betrieb betrachtet. Hierbei wurde 

ein Szenario mit abschnittsweisem Oberbodenabtrag, Bodenabbau, Sandaufbe-

reitung, Deponiebau, Deponieverfüllung und Deponieabdichtung/Rekultivierung 

für die Prognose verwendet. Zusätzlich wurden die Lkw -Fahrten über die Deponie 

JAHN und die Schwerlastfahrzeuge im Bereich des Bodenabbaus SÜD und der 

Deponie Jahn-SÜD in der Prognose berücksichtigt. Die Emissionen aus den Um-

schlag- und Transportvorgängen werden grundsätzlich diffus freigesetzt. 

Gemäß den Angaben des Vorhabenträgers werden folgende Emissionsminde-

rungsmaßnahmen durchgeführt: 

• Be- und Entladung 

- Minimierung der Fallstrecke beim Abwerfen 

- Vermeidung von Überladung und somit Zwischenabwurf 

• Transport 

- Begrenzung der Geschwindigkeit von Fahrzeugen auf dem gesamten Be-

triebsgelände auf 10 km/h 

- Befeuchtung der befestigten Fahrflächen mittels fest installiertem Bereg-

nungssystem 

Trotz der Minderungsmaßnahmen ergeben sich gemäß der Prognose diffuse 

Emissionen von ca. 53.389 kg/a Gesamtstaub. Bezogen auf die Betriebszeiten er-

geben sich ca. 12,7 kg/h Staub aus diffusen Quellen. Der Emissionsmassenstrom 

liegt damit bereits im Jahresmittel und daher auch in der Kalenderwoche mit den 

aus lufthygienischer Sicht ungünstigsten Betriebsbedingungen deutlich über dem 

Bagatellmassenstrom für diffus freigesetzten Staub von 0,1 kg/h. 

Da der berechnete Emissionsmassenstrom ausgehend von dem Bodenabbau 

SÜD und dem Bau und Betrieb der Deponie Jahn-SÜD gemäß der Prognose über 

dem Bagatellmassenstrom liegt, wurde eine Ermittlung der Zusatzbelastung an-

hand der Immissionswerte durchgeführt. Die Immissionsbelastung durch Schweb-

staub und Staubniederschlag ist ausschließlich außerhalb des Betriebsgeländes 

zu untersuchen. Die Bewertung der berechneten Zusatzbelastung aus Staub 

wurde an vier Immissionsorten durchgeführt. 

• ANP_1: Heinrich-Jebens-Siedlung 1 

• ANP_2: Heinrich-Jebens-Siedlung 16 

• ANP_3: Alte Ziegelei 4 (Hofstelle im Außenbereich von Neu Gülzow) 

• ANP_4: Geesthachter Straße 52 (Wohnhaus in Neu Gülzow) 
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Die räumliche Verteilung der prognostizierten Zusatzbelastung an Schwebstaub 

(PM10) zeigt eine räumliche Ausdehnung um die Vorhabenfläche (Bodenabbau 

SÜD und Deponie Jahn-SÜD) überwiegend jedoch Richtung Norden. Zudem 

nimmt die Immissions-Jahres-Zusatzbelastung mit zunehmender Entfernung 

rasch ab. Die Zusatzbelastung durch Schwebstaub PM10 an den nächstgelegenen 

Wohnnutzungen liegt zwischen 0,60 μg/m³ (ANP_3) und 0,91 μg/m³ (ANP_1). Sie 

liegt damit bei maximal ca. 2,27 % des Immissions-Jahreswertes von 40 μg/m³. 

Die Zusatzbelastung an den Immissionsorten überschreitet damit nicht die 3 %-

Irrelevanzschwelle der TA-Luft (entspricht 1,2 μg/m3) und ist somit aus lufthygie-

nischer Sicht irrelevant für Menschen. 

Bei der Prognose der Zusatzbelastung durch Schwebstaub PM2,5 ist eine räumli-

che Ausdehnung überwiegend im Nahbereich der Vorhabenfläche und der Be-

triebsstraße der Deponie JAHN dargestellt. Die Zusatzbelastung durch Schweb-

staub PM2,5 an den nächstgelegenen Wohnnutzungen liegt zwischen 0,13 μg/m³ 

(ANP_3) und 0,21 μg/m³ (ANP_1). Sie liegt damit bei maximal ca. 0,85 % des Im-

missions-Jahreswertes von 25 μg/m³. Die Zusatzbelastung an den Immissionsor-

ten ist somit aus lufthygienischer Sicht als irrelevant für Menschen anzusehen. 

Auch der Staubniederschlag ist gemäß der Prognose in seiner räumlichen Aus-

dehnung begrenzt auf den Nahbereich der Vorhabenfläche und Betriebsstraße der 

Deponie JAHN. Die Zusatzbelastung durch Staubniederschlag an den nächstge-

legenen Wohnnutzungen liegt zwischen 0,001 g/(m2×d) (ANP_3) und 0,002 

g/(m²×d) (ANP_1). Sie liegt damit bei maximal ca. 0,67% des Immissions-Jahres-

wertes von 0,35 g/(m²×d). Die Zusatzbelastung an den Immissionsorten unter-

schreitet damit deutlich die Irrelevanzschwelle von 0,0105 g/(m²×d) und ist somit 

im Sinne der TA Luft irrelevant für Menschen und deren Gesundheit. 

➢ Bodenabbau SÜD 

Gemäß der Staubimmissionsprognose der MÜLLER-BBM GMBH (201918) für den 

Bodenabbau SÜD und die Deponie Jahn-SÜD entsteht an den umliegenden 

Wohnstandorten nur eine unerhebliche Zusatzbelastung durch Staub. Aufgrund 

der Einhaltung der Immissionswerte nach TA Luft an den untersuchten Immission-

sorten ist von einer geringen Einwirkungsintensität durch Staubbelastung bei 

Durchführung des Bodenabbaus SÜD und nachfolgend dem Bau und Betrieb der 

Deponie Jahn-SÜD auszugehen. Hieraus ergibt sich für die alle Wohnstandorte 

(Wiershop, Neu Gülzow, Heinrich-Jebens-Siedlung und die landwirtschaftli-

che Hofstelle im Außenbereich) eine geringe Belastungsintensität und ein ge-

ringes Beeinträchtigungsrisiko. 

  

 

18 Müller-BBM GmbH (2019): Abfallwirtschaftszentrum Wiershop, Staubimmissionsprog-

nose, Bericht Nr. M138469/02, Hamburg, Stand: 12.11.2019. 
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➢ Deponie Jahn-SÜD 

Aufgrund der sukzessiven und parallelen Durchführung der Vorhaben des Bo-

denabbaus SÜD und der Deponie Jahn-SÜD ist eine Trennung der Staubimmissi-

onen nicht möglich. Somit ist die Einwirkungsintensität identisch und die Beein-

trächtigungsrisiken der Wohnstandorte im Untersuchungsraum sind ebenfalls 

gleich zu denen des Bodenabbaus SÜD.  

➢ Deponie JAHN 

Die Änderung der Deponie JAHN durch Erhöhung der Rekultivierungsschicht von 

1,0 m auf 3,0 m und Erhöhung der mineralischen Dichtungsschicht von 0,3 m auf 

0,5 m wird keine nennenswerte zusätzliche Staubbelastung bewirken, da es sich 

um den Auftrag von erdfeuchtem Bodenmaterial handelt. Gemäß der Staubimmis-

sionsprognose für den Bodenabbau SÜD und die Deponie Jahn-SÜD sind bei dem 

Bodenabbau und der Deponieverfüllung über 10 mal höhere Staubemissionen als 

bei der Deponieabdichtung zu erwarten. Aufgrund der Entfernung und den gerin-

gen Staubemissionen ist an den Wohnstandorten im Untersuchungsraum nicht mit 

einer Einwirkungsintensität und keinem Beeinträchtigungsrisiko durch die Ände-

rung der Deponie JAHN zu rechnen. 

 

Beeinträchtigungen der Erholung durch Staub 

Im Untersuchungsraum wird die landschaftsgebundene Erholung nur durch die 

vorhandenen Wege geprägt, da keine Erholungs- oder Freizeiteinrichtungen vor-

handen sind.  

➢ Bodenabbau SÜD 

Gemäß der Immissionsprognose für den Bodenabbau SÜD und die Deponie Jahn-

SÜD besteht die weitreichendste Ausbreitung von Staub bei Schwebstaub (PM10). 

Gemäß den Darstellungen im Gutachten ist ein Staubeintrag in die umliegenden 

Wander-, Rad- und Reitwege im Bereich um den Bodenabbau SÜD und die De-

ponie Jahn-SÜD gegeben. Bei der Staubausbreitung wurde die Bodenrauigkeit 

berücksichtigt, jedoch wurde nicht die Barrierewirkung von Vegetationsstrukturen 

betrachtet. Grundsätzlich haben Gehölzstrukturen, wie Wälder und Knicks, eine 

abschirmende Wirkung gegenüber Staub. Demnach ist anzunehmen, dass der 

Staubeintrag in den westlich der Vorhabenfläche gelegenen Forst mit zunehmen-

der Entfernung zur Vorhabenfläche in der Praxis eine geringere Ausbreitung hat, 

als in der Theorie prognostiziert. Aufgrund der vorherrschenden Windrichtung nach 

Norden und Nordosten sowie der Abschirmung von Vegetationsstrukturen ist von 

einer geringen Einwirkungsintensität durch Staub auf die umliegenden Wege-

strukturen auszugehen. Daraus ergibt sich insgesamt ein geringes Beeinträchti-

gungsrisiko für die Radwege, Wirtschafts- und Feldwege sowie Forst- und 

Reitwege im Untersuchungsraum. 

  



Bodenabbau SÜD, Änderung OA Deponie JAHN, geplante Deponie Jahn-SÜD Wiershop UVP - Bericht 

  
 Seite 93 von 264 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Aufgrund der sukzessiven und parallelen Durchführung der Vorhaben des Bo-

denabbaus SÜD und der Deponie Jahn-SÜD ist eine Trennung der Staubimmissi-

onen nicht möglich. Somit ist die Einwirkungsintensität identisch und die Beein-

trächtigungsrisiken der Radwege, Wirtschafts- und Feldwege sowie Forst- und 

Reitwege im Untersuchungsraum sind ebenfalls gleich zu denen des Bodenab-

baus SÜD.  

➢ Deponie JAHN 

Die Änderung der Deponie JAHN durch Erhöhung der Rekultivierungsschicht von 

1,0 m auf 3,0 m und Erhöhung der mineralischen Dichtungsschicht von 0,3 m auf 

0,5 m wird keine nennenswerte zusätzliche Staubbelastung bewirken, da es sich 

um den Auftrag von erdfeuchtem Bodenmaterial handelt. Gemäß der Staubimmis-

sionsprognose für den Bodenabbau SÜD und die Deponie Jahn-SÜD sind bei dem 

Bodenabbau und der Deponieverfüllung über 10 mal höhere Staubemissionen als 

bei der Deponieabdichtung zu erwarten. Aufgrund dessen ist der Weg zwischen 

der Deponie JAHN und der Deponie OST der einzige Wirtschaftsweg, der eine 

Beeinträchtigung durch die Lage direkt angrenzend an die Deponie JAHN erfahren 

kann. Anders als bei Wohnstandorten muss bei Wegen nicht mit einem dauerhaf-

ten Aufenthalt von Menschen am Immissionsort gerechnet werden. Aufgrund des 

geringen Aufenthaltszeitraums an einem Ort beim Wandern und Spazierengehen 

sind Menschen den Staubemissionen der Deponie JAHN nur für einen geringen 

Zeitraum ausgesetzt. Somit wird von einem mittleren Beeinträchtigungsrisiko für 

den Wirtschaftsweg zwischen der Deponie JAHN und der Deponie OST bezüglich 

der Staubimmissionen ausgegangen. Bei einer Verknüpfung mit einer gering-mitt-

leren Empfindlichkeit ergibt sich eine geringe Belastungsintensität, welche mit 

der Eignung verknüpft, ein geringes Beeinträchtigungsrisiko für den Wirt-

schaftsweg bezüglich der Staubbelastung ergibt. 

➢ Zusammenwirken mit anderen Vorhaben 

Das Planfeststellungsverfahren zur Ortsumgehung B5 der Stadt Geesthacht läuft 

bereits seit 2018. Für das Vorhaben wurden die verkehrsbedingten Luftschad-

stoffimmissionen relevanter Schadstoffe an der Autobahn A 25 und der Bundes-

straße B 5 neu – Ortsumgehung Geesthacht untersucht. Die Berechnung der ver-

kehrsbedingten Luftschadstoffimmissionen erfolgte nach der Richtlinie zur Ermitt-

lung der Luftqualität an Straßen RLuS 2012 und dem Screening-Modell IMMISluft 

auf Grundlage der Immissionswerte der 39. BImSchV für das Jahr 2030. Die prog-

nostizierten Gesamtbelastungen des Schwebstaubs (PM10 und PM2,5) sind gemäß 

der Hochrechnung deutlich geringer als die geltenden Grenzwerte gemäß der 39. 

BImSchV. In dem Gutachten wurde die Hochrechnung jedoch nur bis in eine Ent-

fernung von 200 m zur Fahrbahn dargestellt. Der Abstand von dem in dem Gut-

achten berechneten Knotenpunkt und der Heinrich-Jebens-Siedlung beträgt ca. 

800 m, sodass die Ortsumgehung Geesthacht in jedem Fall die Immissionswerte 
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nach der 39. BImSchV an den Wohnstandorten der Heinrich-Jebens-Siedlung ein-

hält. Gemäß den Aussagen des Gutachtens würde eine Überschreitung auch dann 

nicht auftreten, wenn sich die Vorbelastung etwas erhöhen würde.  

Da sowohl das Vorhaben der Ortsumgehung Geesthacht als auch die Vorhaben 

Bodenabbau SÜD und Deponie Jahn-SÜD ihre jeweiligen Immissionswerte einhal-

ten, ist insgesamt keine kritische Gesamtbelastung an den Wohnstandorten der 

Heinrich-Jebens-Siedlung durch ein Zusammenwirken der genannten Vorhaben 

zu erwarten.  

 

Anlage und betriebsbedingte Auswirkungen 

Beeinträchtigungen des Wohnens und Wohnumfeldes sowie der Erholung durch 

visuelle Störungen  

Durch den Bodenabbau SÜD, den Bau und Betrieb der Deponie Jahn-SÜD sowie 

die Änderungen der Deponie JAHN kommt es in der Landschaft im Untersu-

chungsraum zu visuellen Veränderungen. 

Die wesentlichen Aussagen über die Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen 

sind in der Beschreibung der Auswirkungen durch visuelle Störungen zum Schutz-

gut Landschaft unter Ziffer 8.11.3 dargestellt. 

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass sukzessive zum Bodenabbau SÜD der 

Bau und Betrieb der Deponie Jahn-SÜD durchgeführt wird. Während die Fläche 

der Deponie JAHN nach Süden erweitert wird, ist der Bau und die Verfüllung der 

Deponie JAHN überwiegend abgeschlossen. Es kommt somit nicht zu zusätzli-

chen Tätigkeiten, sondern einer Verschiebung der Bau- und Betriebsmaßnahmen 

auf eine andere Fläche. Durch die Rekultivierung entsteht eine Grünlandfläche mit 

einer höheren Strukturvielfalt als zuvor bei der intensiv bewirtschafteten Ackerflä-

che gegeben war.  

Durch die Änderungen der Deponie JAHN ist auch eine Änderung des Rekultivie-

rungskonzepts erforderlich. Die geplante Anlage von Wegen auf der zukünftigen 

Deponie JAHN und die Einbindung dieser Wege in das vorhandene Wegesystem 

südlich Wiershop wird hierbei nicht erheblich verändert. Die Wegeverbindungen 

des 2011 planfestgestellten Rekultivierungskonzeptes der Deponie JAHN werden 

überwiegend beibehalten und an die neue Planung der Oberflächen angepasst. 

Die 2011 planfestgestellte Wegeverbindungen zwischen der Ortslage Wiershop, 

dem Weg zur Deponie OST und den Wäldern südlich der Deponie JAHN über die 

Deponie JAHN bleibt erhalten. Dieser Weg verläuft über die Betriebsfläche Nord 

und kann daher erst nach dem Rückbau dieser Betriebsfläche angelegt werden. 

Zukünftig bietet die Neuplanung einen Wegeverlauf vom östlich der Deponie gele-

genen landwirtschaftlichen Weg über den höchsten Punkt der Deponie JAHN zum 

Hasenthaler Weg. Hier vereint sich der Weg mit dem umlaufenden Umfahrungs-

weg südlich der ehemaligen Deponie II, nördlich des Waldes. Ein Weg über den 

umlaufenden Umfahrungsweg der Deponie JAHN und Deponie Jahn-SÜD ist für 
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die Öffentlichkeit durch Anlage eines Tores nicht zugänglich. Durch die Änderung 

des Rekultivierungskonzeptes der Deponie JAHN entsteht keine Einwirkungsin-

tensität und kein Beeinträchtigungsrisiko, da keine erheblichen Veränderungen der 

Wege vorgesehen sind. 

 

 Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken des 

Schutzgutes Menschen 

Mit der nachfolgenden zusammenfassenden Beurteilung werden die Risiken für 

das Schutzgut Menschen, die trotz der unter Ziffer 8.2.2 dargestellten Vermei-

dungs- und Verminderungsmaßnahmen bestehen bleiben, räumlich differenziert 

für die Vorhaben (Bodenabbau SÜD, Deponie Jahn-SÜD und Deponie JAHN) ein-

zeln dargestellt. In den nachfolgenden Tabellen sind nur Beeinträchtigungen auf-

geführt, bei denen durch Verknüpfungen von Empfindlichkeit, Einwirkungsintensi-

tät und Eignung ein Beeinträchtigungsrisiko besteht. 
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Tab. 3: Bodenabbau SÜD – Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken im Untersuchungsraum 

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Menschen und 
menschliche  
Gesundheit:  
Wohnen  

Lärmbe-
lastung:  

Wiershop mittel gering → gering gering - mittel → gering 

Neu Gülzow mittel gering → gering mittel → gering 

Heinrich-Jebens-
Siedlung 

mittel  mittel → mittel mittel → mittel 

Landwirtschaftliche 
Hofstelle 

mittel gering → gering gering - mittel → gering 

Staubbe-
lastung  

Wiershop, Neu-Gül-
zow und landwirt-
schaftliche Hof-
stelle 

mittel gering → gering gering - mittel → gering 

Heinrich-Jebens-
Siedlung 

mittel gering → gering mittel → gering 

Menschen und 
menschliche  
Gesundheit:  
Freizeit,  
Erholung 

Lärmbe-
lastung  

Rad-, Wirtschafts- 
und Feldwege 
nördlich des Bo-
denabbaus SÜD 

mittel gering → gering mittel → gering 

Forst und Reitwege 
westlich des Bo-
denabbaus SÜD 

mittel mittel  → mittel mittel → mittel 

Wege der Heinrich-
Jebens-Siedlung 
südlich des Bo-
denabbaus SÜD 

mittel mittel → mittel mittel → mittel 
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Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Staubbe-
lastung 

Wege im Umfeld 
des Bodenabbaus 
SÜD 

mittel gering → gering mittel → gering 

 

Tab. 4: Deponie Jahn-SÜD – Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken im Untersuchungsraum 

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Menschen und 
menschliche 
Gesundheit:  
Wohnen 

Lärmbe-
lastung:  

Wiershop mittel gering → gering gering - mittel → gering 

Neu Gülzow mittel gering → gering mittel → gering 

Heinrich-Jebens-
Siedlung 

mittel  mittel → mittel mittel → mittel 

Landwirtschaftliche 
Hofstelle 

mittel gering → gering gering - mittel → gering 

Staubbe-
lastung  

Wiershop, Neu-Gül-
zow und landwirt-
schaftliche Hof-
stelle 

mittel gering → gering gering - mittel → gering 

Heinrich-Jebens-
Siedlung 

mittel  gering → gering mittel → gering 

Lärmbe-
lastung  

Rad-, Wirtschafts- 
und Feldwege 

mittel gering → gering mittel → gering 
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Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Menschen und 
menschliche  
Gesundheit:  
Freizeit,  
Erholung 

nördlich der Depo-
nie Jahn-SÜD 

Forst und Reitwege 
westlich der Depo-
nie Jahn-SÜD 

mittel mittel - hoch → mittel mittel → mittel 

Wege der Heinrich-
Jebens-Siedlung 
südlich der Deponie 
Jahn-SÜD 

mittel mittel → mittel mittel → mittel 

Staubbe-
lastung 

Wege im Umfeld 
der Deponie Jahn-
SÜD 

mittel gering → gering mittel → gering 

 

Tab. 5: Deponie JAHN – Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken im Untersuchungsraum 

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Menschen und 
menschliche 
Gesundheit:  
Wohnen 

Lärmbe-
lastung:  

Wiershop mittel gering → gering gering - mittel → gering 

Neu Gülzow mittel gering → gering mittel → gering 

Heinrich-Jebens-
Siedlung 

mittel  gering → gering mittel → gering 

Landwirtschaftliche 
Hofstelle 

mittel gering → gering gering - mittel → gering 
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Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Menschen und 
menschliche  
Gesundheit:  
Freizeit,  
Erholung 

Lärmbe-
lastung  

Wege angrenzend 
an die Deponie 
JAHN 

gering - mittel gering → gering mittel → gering 

Staubbe-
lastung 

Weg zwischen der 
Deponie JAHN und 
der Deponie OST 

gering - mittel gering → gering mittel → gering 
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 Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Men-

schen 

Gemäß § 15 (2) BNatSchG i.V.m. § 9 LNatSchG sind unvermeidbare Beeinträch-

tigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszu-

gleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Kann 

ein Eingriff nicht ausgeglichen oder in sonstiger Weise kompensiert werden, ist vor 

Beginn des Eingriffs ein Ersatz in Geld (Ersatzzahlung) zu leisten (§ 15 (6) 

BNatSchG i.V.m. § 9 (4) LNatSchG). 

Für die unter Ziffer 8.2.3 und 8.2.4 prognostizierten Beeinträchtigungsrisiken sind 

Ausgleichsmaßnahmen oder Ersatzmaßnahmen durchzuführen, sofern sich ein 

hohes Beeinträchtigungsrisiko ergibt. Für das Schutzgut Menschen ist gemäß den 

ermittelten Auswirkungen nicht mit einem hohen Beeinträchtigungsrisiko durch den 

Bodenabbau SÜD, die Deponie Jahn-SÜD oder die Änderung der Deponie JAHN 

zu rechnen. Insofern sind für das Schutzgut Menschen keine Ausgleichs- oder Er-

satzmaßnahmen durchzuführen. 

 

8.3 Schutzgut Tiere 

 Bestandserfassung des Schutzgutes Tiere 

8.3.1.1 Wechselbeziehungen 

Tiere sind ein Teil des Naturhaushaltes und übernehmen dort in ihren spezifischen 

Lebensräumen wichtige ökosystemare Funktionen. Dabei stehen sie mit anderen 

Schutzgütern in enger Wechselbeziehung. 

• Für die Bodenbildung und das Stoffrecycling ist die Bodenfauna durch Um- und 

Abbau organischer Substanzen von entscheidender Bedeutung. 

• Die Luft bildet den Lebensraum vieler flugfähiger Arten, wirkt aber auch durch 

Stofftransport auf Lebensräume und Tierarten ein. 

• Durch die Abgabe klimawirksamer Substanzen, neben CO2 besonders Methan 

(Massentierhaltung), besteht zum Klima ein enger Wirkungszusammenhang. 

• Tiere tragen zur Ernährung des Menschen bei und sind ein wesentlicher Be-

standteil für sein Naturerleben und seine Erholung. Darüber hinaus erfüllen sie 

Regulationsleistungen (v.a. die Ausnutzung der Räuber-Beute-Beziehungen, 

z.B. bei der Schädlingsbekämpfung), und die Tiere setzen organische Substanz 

als Konsument und Zersetzer im Ökosystem um. 

• Die Landschaft wird durch das Wirken der Tiere belebt und macht ein wesentli-

ches, ästhetisches Moment aus. 
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8.3.1.2 Ausgangssituation und Vorbelastungen 

Ausgangssituation 

Die Tierwelt im Bereich des Untersuchungsraumes wurde in früheren Jahren 

mehrfach untersucht. In den Jahren 2016 bis 2020 wurden die bestehenden Be-

standsdaten aus den Kartierungen durch BBS Büro Greuner-Pönicke aktualisiert. 

Insgesamt wurden bis 2020 die folgenden Tiergruppen und -arten im und angren-

zend an den Untersuchungsraum untersucht: 

➢ Brutvögel,  

➢ Fledermäuse,  

➢ Haselmaus,  

➢ Amphibien und Reptilien (v.a. Zauneidechse)  

➢ Insekten (Käfer, Schmetterlinge, Libellen, Bienen, Wespen, Schwebfliegen, 

Heuschrecken) 

Die Datenerhebung durch BBS Büro Greuner-Pönicke ist als Überprüfung der be-

kannten Daten zu verstehen. Sofern die Begehungshäufigkeiten der Bestandser-

hebungen von standardisierten Methoden abweichen, werden Arten, die nur durch 

Altdaten nachgewiesen sind, weiterhin als Potenzial angenommen. 

Mit der Potenzialabschätzung wird auf der Grundlage gebietsbezogener Unterla-

gen zum lokalen Artenbestand sowie projektbezogener Datenerhebungen ausge-

wählter bewertungsrelevanter Artengruppen eine datengestützte Einschätzung 

und Darstellung der Auswirkungen der Vorhaben auf die Fauna erstellt, wobei ge-

schützte und gefährdete Artvorkommen im Mittelpunkt der Untersuchung stehen.  

Nachfolgend wird für das Vorhaben Bodenabbau SÜD der derzeitige Ist-Zustand 

im engeren Untersuchungsraum beschrieben. Für die geplante Deponie Jahn-

SÜD wird der Ausgangszustand vor Beginn des Baus und Betriebs der Deponie 

Jahn-SÜD im engeren Untersuchungsraum beschrieben. Für das Vorhaben der 

Änderung der Deponie JAHN werden die potenziell vorhandenen Arten aufgrund 

des 2011 planfestgestellten Rekultivierungskonzepts im engeren Untersuchungs-

raum beschrieben. 

➢ Bodenabbau SÜD 

Brutvögel 

Insgesamt wurden auf der Vorhabenfläche, deren Wirkräumen und Umfeld 62 

Brutvogelarten ermittelt. Auf der Vorhabenfläche wurden 14 Arten mit Brutvorkom-

men nachgewiesen. Darunter befindet sich eine Art, die in Schleswig-Holstein als 

gefährdet eingestuft ist (Feldlerche), eine Art, die deutschlandweit auf der Vor-

warnliste steht (Goldammer) und eine weitere Art mit besonderen Lebensrauman-

sprüchen (Wiesenschafstelze). 

Die Brutvogelfauna im Untersuchungsraum ist als arten- und individuenreich zu 

beschreiben. Grundsätzlich stellt die Vorhabenfläche mit der aktuellen Flächennut-

zung (Landwirtschaft/Ackerbau) eine Bruthabitat-Eignung für Offenlandarten dar, 
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wie z.B. der Feldlerche. Innerhalb des nördlich der Vorhabenfläche gelegenen 

Knicks wurden durch Kartierungen einige gehölzgebundene Arten sowie Arten der 

Gras- und Staudenflur nachgewiesen (Goldammer, Baumpieper, Rotkehlchen, 

Buchfink, Mönchsgrasmücke u.a.). 

Neben verbreiteten, häufigen und wenig anspruchsvollen Arten der Gehölze, Fel-

der und Knicklandschaften kommen ebenfalls spezialisiertere und seltenere Arten 

vor: Grünspecht, Neuntöter und Rebhuhn (Vorwarnliste). Weitere vorkommende 

Arten werden deutschlandweit auf der Vorwarnliste geführt (Feldsperling, Garten-

rotschwanz, Grauschnäpper und Goldammer) oder gelten als gefährdet (Feldler-

che, Mehlschwalbe, Baumpieper, Bluthänfling und Star). Im Untersuchungsraum 

wurden weiterhin Uhu, Schwarzspecht und Neuntöter als Arten des Anhangs I der 

EU-Vogelschutzrichtlinie nachgewiesen. 

Ein Vorkommen der in 2014 in bestehenden Daten aufgeführten Turteltaube sowie 

der Heidelerche wurde 2016/17 und 2020 nicht nachgewiesen. Aufgrund der ge-

ringen Kartierhäufigkeiten werden die Arten weiterhin als Potenzial angenommen. 

Flussregenpfeifer wurden in 2012 mit Reviervorkommen nur auf Betriebsflächen / 

Deponie JAHN bzw. auf rekultivierten Deponie- und Grubenflächen (Deponie 

Cemex /Grube Buhck) festgestellt. Uferschwalben und Wiesenpieper, wie sie bei 

dem Bodenabbau OST kartiert wurden, können auch innerhalb der Vorhabenflä-

che des Bodenabbaus SÜD während der Bauphase vorkommen. 

Die Vorhabenfläche und der Untersuchungsraum stellen für verschiedene weitere 

Arten einen Bestandteil ihres (großräumigen) Nahrungsgebietes dar: Mäusebus-

sard und Rohrweihe (EU VSch-RL Anhang I), Wespenbussard (RL D 3, EU VSch-

RL Anhang I), Rotmilan (RL SH V, EU VSch-RL Anhang I), Turmfalke, Eisvogel, 

Feldsperling und Star. 

Dem Untersuchungsraum wird gemäß den Aussagen von BBS Büro Greuner-Pö-

nicke 2020 keine Bedeutung für Rastvögel beigemessen.  

Fledermäuse 

Im Untersuchungsraum sowie in der weiteren Umgebung sind Vorkommen zahl-

reicher heimischer Fledermausarten nachgewiesen bzw. potenziell möglich. In der 

weiteren Umgebung des Untersuchungsraums, in größerer Entfernung vom Ab-

fallwirtschaftszentrum, befinden sich mehrere Winterquartiere (z.B. Bunker-Anla-

gen im Bereich des Helmholtz-Zentrums Geesthacht), aus denen Nachweise zahl-

reicher Arten vorliegen. 

Auf der Vorhabenfläche sind keine geeigneten Quartiere (Höhlen) für die Nutzung 

als Wochenstuben oder Winterquartiere vorhanden. An einer Birke (des Knicks auf 

der Südböschung der Deponie JAHN) sind kleinere Spalten und Astabbrüche vor-

handen, die für die Nutzung als Balz- oder Tagesquartiere geeignet sind. 

Im Untersuchungsraum liegen Beobachtungen von Großer Abendsegler, Braunes 

Langohr, Breitflügelfledermaus, Kleiner Abendsegler, Mückenfledermaus, Rau-

hautfledermaus, Wasserfledermaus und Zwergfledermaus vor. Diese nutzen das 
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Gebiet als Jagdhabitat. Weiterhin wurden zusätzlich Balzquartiere von Rauhaut-

fledermaus und Zwergfledermaus nachgewiesen. 

Knicks, Gehölzsäume und andere Saumstrukturen werden von Fledermausarten 

als Leitstrukturen bei ihren Nahrungsflügen bevorzugt beflogen. Erkennbare Flug-

wege im Untersuchungsraum sind die Waldränder (mit Schwerpunkt im Westen 

und Südosten), bedeutende Flugstraßen wurden jedoch nicht ermittelt. Der Unter-

suchungsraum wird als Jagd- und Nahrungshabitat von Fledermäusen genutzt.  

Haselmaus 

Haselmäuse besiedeln u.a. dichte und artenreiche Knicks und Gehölzbestände 

(z.B. Hecken und Gehölzstreifen). Der Bereich des Vorhabens liegt innerhalb des 

Verbreitungsgebietes der Haselmaus in Schleswig-Holstein. Auch im Untersu-

chungsraum wurde die Art bereits nachgewiesen. Im Bereich des Vorhabens bietet 

der Knick auf der Südböschung der Deponie JAHN einen geeigneten Lebensraum 

für die Haselmaus. Im Rahmen der aktuellen Untersuchungen (2016, 2017) konnte 

die Art nicht nachgewiesen werden. Eine, zumindest zeitweise, Nutzung des 

Knicks durch die Haselmaus wird dennoch angenommen. 

Amphibien 

Im Untersuchungsraum sind neun Amphibienarten nachgewiesen bzw. zu erwar-

ten: Erdkröte, Grasfrosch, Kammmolch, Knoblauchkröte, Kreuzkröte, Laubfrosch, 

Moorfrosch, Teichfrosch und Teichmolch.  

Amphibiengewässer befinden sich vor allem in der weiteren Umgebung der Vor-

habenfläche. Wanderbewegungen von Amphibien in und durch den Untersu-

chungsraum sind nachgewiesen bzw. als Potenzial für einige der in der Umgebung 

vorkommenden Arten anzunehmen. Potenzielle Wanderbewegungen führen dabei 

von Gewässern (Laichgewässern) zu Waldbeständen, die als Sommer- bzw. Win-

terlebensraum genutzt werden. Auch die Nutzung von grabfähigem Boden, z.B. 

der Ackerfläche, als Landlebensraum der Knoblauchkröte ist denkbar. 

Die Vorhabenfläche stellt vor allem für Erdkröte und Grasfrosch (beide Arten nati-

onal geschützt) sowie Einzelindividuen des Kammmolchs sowie der Kreuzkröte 

und Knoblauchkröte einen potenziellen Wanderweg dar. Für die Knoblauchkröte 

stellt die Vorhabenfläche (Acker) unter Umständen einen potenziellen Landlebens-

raum dar. Weitere europäisch geschützte Arten (Moorfrosch, Laubfrosch) sind 

auch während ihrer Wanderbewegungen vor allem außerhalb der Vorhabenfläche 

und des direkten Wirkraumes zu erwarten. 

Für die seltenen Arten Feuersalamander und Rotbauchunke sowie für die Wech-

selkröte, Fadenmolch und Bergmolch kann ein aktuelles Vorkommen im Gebiet 

ausgeschlossen werden.  
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Reptilien 

Bei den Reptilien gibt es fünf Arten, die im Untersuchungsraum nachgewiesen 

wurden (Blindschleiche, Kreuzotter, Ringelnatter, Waldeidechse, Zauneidechse) 

und die vor allem in Randbereichen (an Knicks und Saumbiotopen) auftreten kön-

nen.  

Die Zauneidechse wurde im Rahmen der Untersuchungen zum aktuellen Vorha-

ben nicht nachgewiesen. Geeignete sandige Substrate zur Eiablage für Zaun-

eidechsen sind nicht vorhanden. Die Vorhabenfläche (Ackerfläche) sowie die im 

Westen und Süden angrenzenden Bereiche (Ruderalstreifen, Wege) stellen auf-

grund der vorhandenen Vegetation keine geeigneten Lebensräume für die Zaun-

eidechse dar; ein Vorkommen der Art wird ausgeschlossen. Im Umfeld der Vorha-

benfläche sind an Knicks und Waldrändern außerdem geeignete Bedingungen für 

ein Vorkommen von Blindschleiche, Waldeidechse und potenziell auch der Ringel-

natter vorhanden. Ein Vorkommen der Kreuzotter auf der Vorhabenfläche und Um-

gebung wird aufgrund fehlender Habitateignung ausgeschlossen. 

Schmetterlinge 

Der streng geschützte und im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführte Nachtker-

zenschwärmer (Proserpinus proserpina, RL SH A, RL D V, eine Adventivart mit 

Raupenentwicklung an Nachtkerzen oder Weidenröschen) wurde im Jahr 2017 

und 2020 nicht nachgewiesen. Alle untersuchten Nahrungspflanzen waren frei von 

Raupenbesatz; Fraßspuren an den Pflanzen konnten ausnahmslos heimischen 

Schnecken (hauptsächlich Schnirkelschnecken) zugeordnet werden. 

Bienen, Wespen, Schwebfliegen 

Für stark gefährdete bzw. sehr anspruchsvolle Bienen- und Wespenarten (z.B. 

Andrena dorsata, Didineis lunicornis, Tachysphex helveticus, Arachnospila wes-

maeli, Arachnospila abnormis, Evagetes gibbulus) ergeben sich im derzeitigen Zu-

stand der Vorhabenfläche keine geeigneten Standortbedingungen, weil diese Ar-

ten auf trocken-warme und sandige Extremstandorte angewiesen sind, die sich 

unter den derzeitigen Nutzungsbedingungen (Ackernutzung, Bodenzwischenla-

ger) nicht einstellen können.  

Heuschrecken, Libellen und sonstige Wirbellose 

Ein Vorkommen stark gefährdeter, anspruchsvoller Heuschreckenarten im Unter-

suchungsraum unter den derzeitigen Nutzungsbedingungen ist nicht zu erwarten, 

da im Gebiet nicht die benötigten Trocken- oder Feuchtbiotope vorhanden sind. 

Ein vereinzeltes Vorkommen der gefährdeten Großen Goldschrecke in hochgrasi-

gen Säumen erscheint jedoch möglich.  

Für Libellenarten geeignete Entwicklungsgewässer sind im Untersuchungsraum 

mit Einschränkungen vorhanden. Gewässer in den Schürfen trocknen häufig aus, 

so dass Arten mit längerer Entwicklungszeit der Larven nicht vorkommen können. 

Im Gewässer im Südosten ist aufgrund von Fischbesatz nur mit wenigen Arten zu 
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rechnen. Das Gewässer im Wald östlich der Geesthachter Straße ist stark be-

schattet und daher weitgehend ohne Unterwasservegetation. Es wird daher mit 

ungefährdeten Arten der Groß- und Kleinlibellen gerechnet, die im Bereich der 

Staudenfluren und Waldränder Nahrungsbiotope haben. Alle Libellen sind beson-

ders geschützt. 

Für Ameisenjungfer-Arten ergeben sich keine geeigneten Bedingungen für ein bo-

denständiges Vorkommen im auf der Vorhabenfläche, Gastvorkommen flugfähiger 

Vollinsekten im Bereich des Vorhabens erscheinen möglich.  

Käfer 

Europäisch geschützte Käferarten, wie der Eremit (Osmoderma eremita) und der 

Heldbock (Cerambyx cerdo) können aufgrund ihrer aktuellen Verbreitung (LLUR 

2013) im Untersuchungsraum ausgeschlossen werden. Ein Vorkommen von Lauf-

käfern, wie Carabus auratus (Rote Liste SH 3), Carabus cancellatus (Rote Liste 

SH 2) und Broscus cephalotes (Rote Liste SH V) ist jedoch im Untersuchungsraum 

anzunehmen. Als Nebenvorkommen sind auch die folgenden Arten im Umfeld der 

Ackerfläche auf den Ruderalflächen möglich: Harpalus griseus (Panz., 1797) RL 

SH 3, selten, Harpalus distinguendus (Duft., 1812) RL SH 3, selten, Harpalus sma-

ragdinus (Duft., 1812) RL SH 3, selten, Amara curta Dej., 1828 RL SH 3, selten, 

Amara fusca Dej., 1828 RL SH 2, sehr selten, Amara municipalis (Duft., 1812) RL 

SH 2, sehr selten, Amara equestris (Duft., 1812) RL SH 3, selten, Panagaeus bi-

pustulatus (F., 1775) RL SH 3, selten. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Für den Bestand der Fauna im Untersuchungsraum wird ein ähnlicher Bestand wie 

beim Bodenabbau SÜD angenommen. Eine Ausnahme bilden die Arten, die vor-

rangig auf der ehemaligen Ackerfläche vorhanden waren. Ein Vorkommen dieser 

Arten ist durch den sukzessive vorauslaufenden Bodenabbau SÜD in der Aus-

gangssituation für die Deponie Jahn-SÜD nicht mehr zu erwarten. Die durch den 

Flächenverlust beim Bodenabbau SÜD betroffenen Arten, wie z.B. die Feldlerche 

können jedoch weiterhin im Umfeld der Vorhabenfläche vorkommen. 

Brutvögel 

Die Brutvogelfauna im Untersuchungsraum ist in der Ausgangssituation der Depo-

nie Jahn-SÜD weiterhin als arten- und individuenreich zu beschreiben. Brutvögel 

des Offenlandes sind auf der Vorhabenfläche selbst nicht vorhanden, können aber 

im Umfeld auf den noch vorhandenen Ackerflächen weiterhin vorkommen. Eine 

Vielzahl an Brutvögeln der Gehölze und der menschlichen Bauten wird weiterhin 

als Potenzial angenommen. Weiterhin werden der Brutvögel der Gras und Stau-

denfluren westlich angrenzend an die geplante Deponie Jahn-SÜD angenommen. 

Brutvögel der Binnengewässer inklusive Röhrichtbrüter werden aus Mangel an 

vorhandenen Habitaten im Untersuchungsraum und auf der Vorhabenfläche aus-

geschlossen. Weiterhin werden Bodenhöhlenbrüter mit Ausnahme der Ufer-
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schwalbe im Bereich der Vorhabenfläche ausgeschlossen. In der Ausgangssitua-

tion der Deponie Jahn-SÜD können kurzfristig vorhandene Abbruchkanten, Steil-

wände sowie zeitweise ungestörte Flächen mit mageren Substraten und Geröll-

strukturen für Uferschwalben günstige Bedingungen für die Ansiedlung eines Brut-

vorkommens bzw. einer Brutkolonie ergeben. Nahrungsgäste, wie z.B. Mäusebus-

sard und Rohrweihe werden, wie beim Bodenabbau SÜD, weiterhin angenommen.  

Fledermäuse 

Für die Fledermäuse wird der gleiche Bestand wie bei der Ausgangssituation des 

Bodenabbaus SÜD angenommen. Lediglich der vor dem Bodenabbau SÜD vor-

handene Knick im Randbereich der Südböschung der Deponie JAHN steht nicht 

mehr mit Baumhöhlen als Tagesquartier zur Verfügung. 

Haselmaus 

Ein Vorkommen der Haselmaus wird in der Ausgangssituation der Deponie Jahn-

SÜD weiterhin angenommen. Aufgrund der Rodung des Knicks zwischen der De-

ponie JAHN und dem Bodenabbau SÜD ist ein Vorkommen der Haselmaus im 

Bereich zwischen der Deponie JAHN und dem Bodenabbau SÜD ausgeschlossen. 

Die Maßnahmen zum Bodenabbau SÜD im östlichen Randbereich der Vorhaben-

fläche bieten jedoch neue Habitatmöglichkeiten für die im Untersuchungsraum po-

tenziell vorkommende Haselmaus. 

Amphibien 

In der betriebenen Bodenabbaufläche der geplanten Süderweiterung werden 

keine essenziellen Lebensstätten von Amphibien erwartet. Lediglich die Kreuz-

kröte ist bei der Entstehung von Pioniergewässern während des vorangehenden 

Bodenabbaus SÜD nicht auszuschließen. Für weitere Arten, wie z.B. den Kamm-

molch sowie für Grasfrosch und Erdkröte sind Wanderbeziehungen in die Vorha-

benfläche ausgeschlossen. Die Einwanderung in die Vorhabenfläche ist durch ei-

nen beim Beginn des Bodenabbaus SÜD aufgestellten Amphibienzaun im östli-

chen und teilweise nördlichen Randbereich und eine Lärm- und Sichtschutzwand 

im südlichen Randbereich der Vorhabenfläche ausgeschlossen.  

Reptilien 

Im Randbereich an Knicks und Saumbiotopen sind in der Ausgangssituation der 

Deponie Jahn-SÜD weiterhin Reptilien, wie Blindschleiche, Kreuzotter, Ringelnat-

ter und Waldeidechse zu erwarten. Die Zauneidechse wird aufgrund mangelnder 

Habitate auf der Rohbodenfläche des Bodenabbaus SÜD ausgeschlossen.  

Die bei dem Bodenabbau SÜD aufgeführten Insekten können auch im Ausgangs-

zustand der Deponie Jahn-SÜD im Untersuchungsraum und tlw. auf der Vorha-

benfläche vorkommen. Mit einer Ansiedlung bodenständiger Vorkommen in der 

Vorhabenfläche ist jedoch aufgrund der stetigen Bau- und Betriebstätigkeiten nicht 

zu rechnen. Die beim Bodenabbau SÜD genannten Arten können als Gastvorkom-

men auftreten. 
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➢ Deponie JAHN 

Die Tiere im Umfeld der Vorhabenfläche für den Bodenabbau SÜD und Deponie 

Jahn-SÜD sind für das Umfeld der rekultivierten Deponie JAHN weiterhin anzu-

nehmen. Zusätzlich ist eine Prognose potenzieller Arten gemäß den Antragsunter-

lagen zur Planfeststellung von 2011 für die Nutzung von Habitaten nach der Re-

kultivierung der Deponie JAHN notwendig. 

Der Planfeststellungsbeschluss regelt über den LBP das Vorkommen bestimmter 

Artengruppen auf der rekultivierten Deponie JAHN nach deren betrieblichen Lauf-

zeit. Zu diesen gehören u.a.: 

• Brutvögel der Gehölze, Offenlandflächen, menschlicher Bauten sowie der 

Gras- und Staudenfluren 

• Haselmaus in Gehölzbeständen 

• Fledermäuse 

• Amphibien und Reptilien 

• Weitere Kleinsäuger und Insekten 

Die Arten sind als Potenzial der rekultivierten Deponie JAHN anzunehmen. 

 

Vorbelastungen 

➢ Bodenabbau SÜD 

Es bestehen Vorbelastungen durch eine intensive landwirtschaftliche Bewirtschaf-

tung, die die Eignung von Ackerflächen als Brut- und Nahrungsraum für Boden-

brüter wie der Feldlerche beeinträchtigt. Häufiges Schlegeln von Knicks und An-

pflügen des Knickwalles schränkt die Lebensraumeignung von Knicks für Brutvö-

gel der Gehölze ein. 

Weiterhin bestehen Vorbelastungen im Bereich der im Bau befindlichen Deponie 

JAHN. Durch den Einsatz von Betriebsgeräten entstehen Beeinträchtigungen in 

Form von Lärm und Bewegung. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Als Vorbelastung sind vor allem die Wirkungen des vorauslaufenden Bodenabbaus 

SÜD zu betrachten. Abbauflächen können wichtige Funktionen als Ersatzlebens-

räume übernehmen. Der Bodenabbau SÜD mit Folgenutzung Deponie Jahn-SÜD 

wird allerdings abschnittsweise nacheinander erfolgen, sodass kaum Entwick-

lungsmöglichkeiten für Habitate entstehen können. 

➢ Deponie JAHN 

Die für das Vorhaben vorgesehene Fläche ist planfestgestelltes Deponiegelände. 

Als Ausgangssituation wird die in 2011 planfestgestellte Rekultivierung angenom-

men. Vorbelastungen sind hier nicht vorhanden. 
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8.3.1.3 Eignung und Empfindlichkeit 

Eignung 

➢ Bodenabbau SÜD 

Die Acker- und z.T. Grünlandflächen im Untersuchungsraum werden überwiegend 

intensiv bewirtschaftet. Durch die der Ackerfläche umliegenden Waldflächen, Ab-

bau- und Deponieflächen sowie die Ruderalflächen der „Schürfe-Ost“ ist jedoch 

eine Vielzahl an Lebensraum- und Nahrungsangeboten für Tiere im Untersu-

chungsraum vorhanden. Aufgrund des Artenreichtums der nachgewiesenen und 

angenommenen Brutvögel wird generell eine hohe Eignung des Untersu-

chungsraums als Lebensraumfunktion angenommen. Die mit Gehölzen, Knicks 

und Grünlandansaat rekultivierten Bereiche der Deponie JAHN stellen trotz der 

Vorbelastung durch den umliegenden Deponiebau und -betrieb eine mittlere Eig-

nung als Lebensraum für Brutvögel dar. Die Kartierungen in 2020 bestätigen eine 

Ansiedlung von Feldlerchen auf den bereits rekultivierten Bereichen der Deponie 

JAHN. 

Die Ackerfläche hat für Fledermäuse im Untersuchungsraum kaum eine Bedeu-

tung. Knicks, Gehölzsäume und andere Saumstrukturen werden von Fledermaus-

arten als Leitstrukturen bei ihren Nahrungsflügen bevorzugt beflogen. Erkennbare 

Flugwege im Untersuchungsraum sind die Waldränder, bedeutende Flugstraßen 

wurden jedoch nicht ermittelt. Die an die Vorhabenfläche angrenzenden Gehölz-

strukturen, bestehend aus Wäldern und Knicks weisen somit eine mittlere Eig-

nung als Lebensraumfunktion im Untersuchungsraum auf.  

Der geplante Bodenabbau SÜD liegt innerhalb der bekannten Verbreitung der Ha-

selmaus in Schleswig-Holstein (LLUR 2018). Trotz der eher geringen Habitateig-

nung des Knicks zwischen heutiger Deponie JAHN und geplanter Süderweiterung 

wird dem Knick eine hohe Bedeutung zugesprochen, da hier in der Vergangen-

heit Haselmausnachweise erbracht worden sind und er eine höhere Bedeutung als 

Verbundstruktur innerhalb des Untersuchungsraums besitzt. 

Amphibiengewässer befinden sich vor allem östlich und nordöstlich sowie süd-

westlich der Vorhabenfläche. Die Vorhabenfläche (Acker) stellt dabei einen poten-

ziellen Wanderweg zwischen Laichgewässer und Sommer- bzw. Winterlebens-

raum und unter Umständen auch einen Landlebensraum dar. Die Bestandsauf-

nahme ergab jedoch keine überdurchschnittlichen Bestandsgrößen von gefährde-

ten Amphibienarten, sodass grundsätzliche eine mittlere Eignung der Ackerflä-

che und angrenzenden Strukturen sowie Gewässern im Untersuchungsraum be-

steht. 

Die Vorhabenfläche (Ackerfläche) sowie die im Westen und Süden angrenzenden 

Bereiche (Ruderalstreifen, Wege) stellen aufgrund der vorhandenen Vegetation 

keine geeigneten Lebensräume für die Zauneidechse dar. Es wird eine sehr ge-

ringe Eignung der Ackerfläche und angrenzende Strukturen für Zauneidech-

sen im Untersuchungsraum angenommen. 
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Der Untersuchungsraum mit Ackerflächen, Randstrukturen und Gehölzen dient ei-

ner Vielzahl an Insekten als Lebensraum. Da keine europäisch geschützten Arten 

nach Anhang IV FFH-RL und auch keine großen Bestände national geschützter 

Arten vorkommen, wird eine geringe bis mittlere Eignung des Untersuchungs-

raums als Lebensraumfunktion für Insekten angenommen. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Für die Eignung der Lebensraumfunktion der Fauna werden mit Ausnahme der 

Ackerfläche und des Knicks im südlichen Randbereich der Deponie JAHN eine 

ähnliche Bedeutung wie beim Bodenabbau SÜD angenommen.  

Anstelle der Ackerfläche ist in der Ausgangssituation der Deponie Jahn-SÜD eine 

Abbaugrube vorhanden. Die Abbaugrube des Bodenabbaus SÜD stellt überwie-

gend nur für Uferschwalben einen potenziellen Lebensraum dar. Die Eignung der 

Abbaufläche als Lebensraum für Brutvögel wird aufgrund der stetigen Abbautä-

tigkeiten mit Folgenutzung der Deponie Jahn-SÜD als gering bewertet. Für Fle-

dermäuse und Haselmäuse besteht keine Eignung der Abbaufläche als Lebens-

raum. Aufgrund der Anlage eines Amphibienschutzzauns vor Beginn des Bo-

denabbaus SÜD ist grundsätzlich nicht mit einer Lebensraumeignung der Abbau-

grube für Amphibien in der Ausgangssituation der Deponie Jahn-SÜD zu rechnen. 

Eine Eignung für die Zauneidechse ist nicht anzugeben, da die Art nicht im Bereich 

des Eingriffs nachgewiesen wurde. Abbaugruben können einen potenziellen Le-

bensraum für Insekten darstellen. Da sich bedingt durch den geplanten Bauablauf 

des abschnittsweisen Bodenabbaus SÜD mit Folgenutzung Deponie Jahn-SÜD 

keine ungestörten Standortbedingungen einstellen können, wird der Abbaugrube 

eine geringe Eignung als Lebensraum für Insekten zugesprochen. 

➢ Deponie JAHN 

Die für das Vorhaben vorgesehene Fläche ist planfestgestelltes Deponiegelände. 

Als Ausgangssituation wird die in 2011 planfestgestellte Rekultivierung angenom-

men. Aufgrund der geplanten extensiven Grünlandbewirtschaftung und der Viel-

zahl an Gehölzen und Knicks besitzt die gemäß 2011 planfestgestellte Deponie 

JAHN potenziell eine hohe Bedeutung als Lebensraumfunktion für Brutvögel, 

Haselmaus, Fledermäuse, Amphibien, Reptilien, weitere Kleinsäuger und In-

sekten. 

 

Empfindlichkeit 

Bei den Vorhaben des geplanten Bodenabbaus SÜD und der geplanten Deponie 

Jahn-SÜD können grundsätzlich Empfindlichkeiten der Tiere gegenüber Beein-

trächtigungen durch Flächeninanspruchnahme und Lebensraumverlust oder ge-

genüber Lärm-, Staub- und Schadstoffeintrag sowie visuellen Störungen eintreten. 

Bei dem Vorhaben der Deponie JAHN sind Empfindlichkeiten bezüglich einer Flä-

chenänderung der geplanten Biotope und Habitate zu berücksichtigen.  
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Die Empfindlichkeit gegenüber Verlust von hochwertigen Lebensräumen, wie 

Knicks wird grundsätzlich als hoch für Brutvögel, Fledermäuse und Hasel-

mäuse eingestuft. Die Empfindlichkeit gegenüber einem Verlust einer intensiv be-

wirtschafteten Ackerfläche wird für Tiere, wie Amphibien grundsätzlich mit gering 

bewertet. Aufgrund der Habitateignung und des Vorkommens der gefährdeten 

Feldlerche ist die Empfindlichkeit gegenüber einem Verlust der Ackerfläche für 

Brutvögel mit mittel zu bewerten. Die Empfindlichkeit gegenüber Verlust einer Ab-

baufläche wird für Brutvögel ebenfalls mit gering bewertet. 

Grundsätzlich reagieren Brutvogelarten empfindlich gegenüber Lärm, Staub und 

optischen Störungen. Da sich viele Arten im Bereich der planfestgestellten De-

ponie JAHN und des genehmigten Bodenabbau OST und der genehmigten Depo-

nie OST an solche Beeinträchtigungen durch die bestehende Abbau- und Betriebs-

situation gewöhnt haben, wird die Empfindlichkeit im Bereich der Acker, und 

Waldflächen angrenzend an die Deponie JAHN insgesamt als mittel eingestuft.  

Fledermäuse sind als nachtaktive Tiere gegenüber Lärm, Staub und optischen 

Störungen tagsüber nicht empfindlich. Bei dem Einsatz von Licht in der Nacht be-

steht jedoch grundsätzlich eine hohe Empfindlichkeit gegenüber der optischen 

Störung.  

Haselmäuse gelten als vergleichsweise lärmtolerant und störungsunempfindlich. 

Eine Empfindlichkeit gegenüber Lärm, Staub und optischen Störungen ist nicht zu 

erwarten. Die Amphibien, insbesondere die Kreuzkröte, zeigen keine besondere 

Empfindlichkeit gegenüber Lärm-, Staub oder optischen Störungen, solange ihre 

Fortpflanzungshabitate zur Zeit ihrer Nutzung unberührt bleiben. Eine Empfindlich-

keit für Zauneidechsen ist nicht zu ermitteln, da keine Individuen im Bereich von 

Eingriffen aufgenommen wurden.  

Im Zuge der Änderung der Oberflächenabdichtung der Deponie JAHN kommt es 

zu einer Änderung der 2011 planfestgestellten Rekultivierungsmaßnahmen. Die 

Flächen sind derzeit größtenteils noch nicht angelegt. Die bereits entsprechend 

der Festlegungen des Planfeststellungsbeschlusses 2011 rekultivierten Flächen 

werden nicht geändert. Grundsätzlich können in Gehölzen lebende Tierarten mittel 

empfindlich gegenüber einer Veränderung der Flächengrößen der Knicks und 

Feldgehölze reagieren. 

 

 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Beeinträchtigun-

gen des Schutzgutes Tiere 

Im Folgenden werden Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen bzw. 

zur Verringerung der Beeinträchtigungsintensität aufgezeigt, die die Folgen des 

Eingriffs für das Schutzgut Tiere vermeiden oder verringern. Aufgrund der räumli-

chen und zeitlichen Überschneidung von artenschutzrechtlichen Vermeidungs-

maßnahmen für den Bodenabbau SÜD (A) und den Deponiebau und -betrieb (D) 
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der Deponie Jahn-SÜD sowie im Hinblick auf die Übersichtlichkeit sind in der fol-

genden Tabelle die artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen für beide 

Vorhaben zusammengefasst. 

Tab. 6: Zusammenfassende Darstellung der artenschutzrechtlichen Vermei-

dungsmaßnahmen 

Typ/
Nr.[1] 

Maßnahme Befristung Zielart(en) PP[2] 

 Brutvögel: Bauzeitenregelung (alternativ Negativnachweis)    

AV 
01 

Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die 
Arten anwesend sind  

 

Das Schnittgut entfernter Gehölze wird abtransportiert oder ab-
seits jeglicher Bautätigkeiten gelagert 

 

Die Abbauarbeiten setzen jeweils vor der Brutperiode ein, da-
mit sich Brutvögel hinsichtlich ihrer Nistplatzwahl an die Stö-
rungseinflüsse betrieblicher Aktivitäten anpassen können. 

 

Alternativ werden in der Brutperiode vor Baubeginn Negativ-
nachweise innerhalb der betroffenen Bereiche durch eine öko-
logische Baubegleitung erbracht. Bauausführung innerhalb der 
folgenden fünf Tage nach erbrachtem Negativnachweis. 

außerhalb des 
Zeitraums vom 
01.03. bis 15.08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. – 15.8. 

Brutvogelgil-
den [3]: 

G1, G2, G3, 
G6, Neuntö-
ter, 
Schwarz-
specht 

A 

 

 Brutvögel: Vergrämung (Vegetationsrückschnitt)    

AV 
02 

Durch die Maßnahme AV-06 (Haselmaus) wird ein Eingriff in-
nerhalb der Brutzeit erforderlich. Um Tötungen auszuschlie-
ßen, wird der Vegetationsaufwuchs auf dem Knick sowie auf 
den angrenzenden zur Rodung der Stubben zu befahrenden 
Flächen unterbunden (auf dem Knick mit Motorsense) 

1.3. – bis zum 
Roden der Stub-

ben (vgl. AV-06) 

Brutvogelgil-
den [3]: 

G3 

A 

 Brutvögel: Bauzeitenregelung (alternativ Vergrämung oder 
Negativnachweis) 

   

AV 
03 

Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die 
Arten anwesend sind  

 

Die Abbauarbeiten setzen jeweils vor der Brutperiode ein, da-
mit sich Brutvögel hinsichtlich ihrer Nistplatzwahl an die Stö-
rungseinflüsse betrieblicher Aktivitäten anpassen können. 

 

Vergrämung (Flatterbänder) rechtzeitig vor Baubeginn, wenn 
dieser innerhalb der Brutzeit stattfinden soll.  

 

Alternativ werden in der Brutperiode vor Baubeginn Negativ-
nachweise innerhalb der betroffenen Bereiche durch eine öko-
logische Baubegleitung erbracht. 

außerhalb des 
Zeitraums vom 
01.03. bis 15.08. 

 

 

 

 
vor dem 1.3. 

 
 

1.3. – 15.8. 

Brutvogelgil-
den [3]: 

G4, Feldler-
che 

A 

 

 Brutvögel: Abbau im Bereich von Uferschwalbenkolonien    

AV 

04 

Das Baufeld wird am Anfang der Brutperiode auf Besatz ge-
prüft.   

Anpassung der Abbaurichtung bzw. Deponiebaurichtung in der 
laufenden Brutzeit bei Positivnachweis 

(bestandsabhängig, betrifft nur ggf. vorhandene Brutwände) 

außerhalb des 
Zeitraums vom 
01.05. bis 15.09. 

im laufenden 
Betrieb 

Ufer-
schwalbe 

A 

D 

 Fledermäuse: Bauzeitenregelung    

AV 

05 

Fällen der Gehölze im Knick außerhalb der sommerlichen Akti-
vitätsphase der Fledermäuse 

1.12. – 28.2. Zwerg-, Rau-
haut- und 

A 
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Typ/
Nr.[1] 

Maßnahme Befristung Zielart(en) PP[2] 

Mückenfle-

dermaus 

 Haselmaus: Bauzeitenregelung    

AV 

06 

Knickbeseitigung in gestaffelter Flächeninanspruchnahme 

1. Rückschnitt der Gehölze im Winter unter Berücksich-
tigung der Maßnahme AV-05 

2. Rodung der Stubben nach der Überwinterungsphase 

der Haselmaus Ende April 

Entfernung des Schnittguts im Anschluss an den Rückschnitt 
der Gehölze aus dem zukünftigen Baufeld, Befahren des 
Knicks mit Fahrzeugen wird unterlassen 

 

1.12. – 28.2. 

 

Ab 1.5.  

Haselmaus A 

 Amphibien: Stationärer Amphibien-/Reptilienschutzzaun    

AV 

07 

Absperrung des Abbau- bzw. Deponiebereichs mit einem stati-
onären Amphibien-/Reptilienzaun (am Nordostrand und Ost-
rand nach Süden gemäß Plandarstellung (s. LBP zum parallel 
beantragten „Bodenabbau SÜD“). Die Funktion des Zauns ist 
während der Nutzungsphase (sukzessiver Abbau- und Verfüll-
betrieb Deponie) aufrechtzuerhalten. Er wird frühstens nach 
Rekultivierung des Bauabschnitts Nr. 5 zurückgebaut (vgl. An-
lage 28 Sachs & de Buhr 2020). Der Rückbau erfolgt zwischen 
dem 1. Dezember und dem 28./29.2 Februar. 

 

Anmerkung: 

Die Ausführung mit Übersteigschutz verhindert das Einwan-
dern in die Grube; die Anschüttung auf der Rückseite ermög-
licht den gerichteten Überstieg ggf. aus der Grube zugewan-

derter Individuen. 

Umsetzung vor 
Beginn der Bau-
feldräumung, 
Zeitraum Feb-
ruar; Rückbau 
nach Rekultivie-
rung des 5. Bau-
abschnittes zwi-
schen Dezem-
ber und Ende 

Februar 

Kammmolch, 
Kreuzkröte, 
Knoblauch-
kröte (inkl. 
weiterer 
streng und 
besonders 
geschützter 
Amphibien- 
und Repti-

lienarten)  

A 

D 

 Amphibien: Besatzprüfung, Entnahme (Gewässer)    

AV 

08 

Vermeidung von Gewässerbildungen im Gruben- und Verfüll-
bereich (soweit möglich) 

Bei Beobachtung durch Betriebsmitarbeiter: Abfangen und 
Entnahme entgegen der Erwartung auftretender Kreuzkröten 
oder Larven aus im Abbaubereich entstandenen Pionierge-
wässern durch einen Biologen (Umsetzen in geeignete Ge-
wässer auf der Maßnahmenfläche nördlich Borgsoll oder 
Schürfe Ost; ggf. in Kooperation mit lokalem Naturschutzver-

ein) 

Im laufenden 
Betrieb 

Kreuzkröte A 

D 

[1] Typ/Nr. = Maßnahmentyp und Nummer: AV = Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaß-

nahme; 

[2] PP = Projektphase: A = Abbau, D = Deponie (DKII) 

[3] Brutvogelgilden: G1: Gehölzhöhlen- und Nischenbrüter, G2: Gehölzfreibrüter, G3: Bo-

denbrüter und bodennah brütende Vogelarten der Gras- und Staudenflur, G4: Boden-

brüter des Offenlandes, G6: Brutvögel menschlicher Bauten 

 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere 

Während der Erschließung, des Bodenabbaus und dem Bau- und Betrieb der De-

ponie Jahn-SÜD können erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut 

Tiere auftreten. Diese Auswirkungen beinhalten ihren Lebensraumverlust, Lebens-

raumzerschneidung oder Lebensraumisolation sowie Störungen von Lebensräu-

men für die Tiere.  
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Baubedingte Auswirkungen 

Verlust von Lebensräumen durch Flächeninanspruchnahme oder Flächenände-

rung 

➢ Bodenabbau SÜD 

Für die Offenland-Bodenbrüter, wie Wiesenschafstelze und Feldlerche ergibt sich 

durch den Flächenverlust (Umwandlung von Acker- und Rohbodenflächen in ein 

Grubengelände) ein Revier-, Fortpflanzungs- und Ruhestättenverlust. Der Le-

bensraumverlust für die gefährdete Feldlerche als Offenland-Brutvogel bewirkt 

insgesamt eine hohe Einwirkungsintensität und ein hohes Beeinträchtigungs-

risiko.  

Amphibien können die vom Bodenabbau SÜD betroffene Ackerfläche als Wander-

weg und potenziell auch als Landlebensraum im Sommer oder Winter nutzen. Da 

die Amphibien durch den geplanten Amphibienschutzzaun von der betroffenen 

Ackerfläche überwiegend ausgeschlossen werden und östlich angrenzend an die 

betroffene Ackerfläche weitere Ackerflächen als Habitat dienen, wird insgesamt 

von einer mittleren Einwirkungsintensität und einem geringen Beeinträchti-

gungsrisiko durch den Lebensraumverlust ausgegangen. Die Ackerfläche wird 

nicht von Fledermäusen, Zauneidechsen und auch vorrangig nicht von Haselmäu-

sen als Habitat genutzt. Eine Beeinträchtigung durch Verlust der Ackerfläche ist 

für diese Arten auszuschließen. 

Gehölze, wie der vom Bodenabbau SÜD betroffene Knick nehmen im Untersu-

chungsraum eine hohe Bedeutung für Brutvögel und die Haselmaus ein. Der Ver-

lust eines Knicks als Habitat für Brutvögel der Gehölze und die Haselmaus geht 

mit einer hohen Einwirkungsintensität einher. Insgesamt besteht ein hohes Be-

einträchtigungsrisiko durch die Rodung des Knicks und den Verlust als Habitat 

für Brutvögel und die Haselmaus. Die im Knick vorhandenen Bäume besitzen 

vereinzelt Höhlen, die von Fledermäusen, z.B. als Tagesquartier, genutzt werden 

können. Eine Nutzung der Höhlen als übergeordnetes Winterquartier wurde aus-

geschlossen. Der Verlust des Knicks mit einer Baumhöhle bewirkt somit eine ge-

ringe Einwirkungsintensität und ein mittleres Beeinträchtigungsrisiko. 

Der Knick wird nicht von Amphibien oder Reptilien, wie der Zauneidechse, als Ha-

bitat genutzt. Eine Beeinträchtigung durch Verlust des Knicks ist für diese Arten 

auszuschließen. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Für den Bau der Deponie Jahn-SÜD wird die durch den vorangegangenen Bo-

denabbau SÜD bereits erheblich beeinträchtigte Abbaufläche in Anspruch genom-

men. Uferschwalben besiedeln häufig die ungestörten Steilwände und Abbruch-

kanten von Abbaugruben. Da der Bodenabbau SÜD und der anschließende Bau 

und Betrieb der Deponie Jahn-SÜD abschnittsweise zeitnah aufeinanderfolgend 

durchgeführt werden, werden Steilwände überwiegend nicht für einen längeren 

Zeitraum zur Verfügung stehen. Der Verlust des zeitweise vorhandenen Habitats 
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bewirkt eine mittlere Einwirkungsintensität, welche verknüpft mit einer geringen 

Eignung und geringen Empfindlichkeit insgesamt ein geringes Beeinträchti-

gungsrisiko ergibt.  

Die Abbaugrube wird nicht von Fledermäusen, Haselmäusen oder Reptilien, wie 

der Zauneidechse als Habitat genutzt. Durch den vor dem Bodenabbau SÜD auf-

gestellten Amphibienschutzzaun ist die Abbaugrube vorrangig nicht als Habitat für 

Amphibien verfügbar. Eine Beeinträchtigung durch Verlust Abbaugrube ist für 

diese Arten auszuschließen. 

➢ Deponie JAHN 

Aufgrund der Änderung des Rekultivierungskonzeptes ergibt sich eine Änderung 

der Flächengrößen von Knicks und Gehölzflächen. Knicks und Gehölzflächen stel-

len potenziell ein Habitat für Brutvögel, Fledermäuse und die Haselmaus dar. 

Durch die Änderung der Gehölzflächen, die jedoch derzeit noch nicht vorhanden 

sind, bleiben aus gutachterlicher Sicht die Bedingungen zur Erhaltung der lokalen 

Artenvielfalt und zum Fortbestand einer großen Zahl lokal nachgewiesener und 

durch den Planfeststellungsbeschluss zur Deponie JAHN prognostizierter Arten im 

Gebiet Wiershop gesichert. Eine Einwirkungsintensität durch die Flächenänderung 

der Gehölze besteht somit nicht. 

 

Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Beeinträchtigung von Tieren und deren Lebensräumen durch Immissionen wie Lärm 

und Staubeintrag sowie Barrierewirkungen 

➢ Bodenabbau SÜD 

Im Untersuchungsraum wurden keine besonders lärmempfindlichen Arten nach-

gewiesen. Grundsätzlich sind Beeinträchtigungen in Form von Lärm, Staub und 

Schadstoffen vor allem bei der Erschließung der beantragten Abbaufläche durch 

die Betriebsstraße und in zunehmend geringerem Maße auch während des Ab-

baus zu erwarten. Je tiefer der Abbau voranschreitet, desto weniger Lärm dringt in 

die Umgebung und die Gehölze um die Abbauoberkante. Zusätzlich wirkt die 

Lärm- und Sichtschutzwand im Süden der Vorhabenfläche abschirmend für Stö-

reinflüsse in den südlichen Wald. Bei Brutvögeln der Gehölze können die anfäng-

lichen Lärmbelastungen während der Abbauarbeiten der oberen Bodenschichten 

zu Brutausfällen führen. Die Störungen sind für diese ungefährdeten Arten gemäß 

faunistischem Fachgutachten von BBS Büro Greuner-Pönicke 2020 nicht erheb-

lich. Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen verschlechtert sich nicht, 

wenn weiterhin geeignete Nistplätze zur Verfügung stehen. Somit besteht insge-

samt nur eine geringe Einwirkungsintensität und ein mittleres Beeinträchti-

gungsrisiko gegenüber Beeinträchtigungen durch Lärm und Staub für die Brut-

vögel im Untersuchungsraum.  

Aufgrund der unmittelbaren Nähe der Vorhabenfläche zu angrenzenden Gehölz-

beständen können durch den Bodenabbau SÜD sowie die Betriebsstraße optische 
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Störungen für Gehölzbrüter auftreten. Betroffen von den Störungen der Gehölz-

brüter können vor allem dem Neuntöter sein, der nachgewiesene Reviere in un-

mittelbarer Nähe zur Betriebsstraße hat. Durch die verlängerte Nutzung der Be-

triebsstraße kommt es zu einem temporären Habitatverlust durch Flucht und da-

mit einer hohen Einwirkungsintensität. Bei einer mittleren Empfindlichkeit von 

Brutvögeln gegenüber optischen Störungen und einer mittleren Eignung der re-

kultivierten Bereiche der Deponie JAHN ergibt sich ein hohes Beeinträchtigungs-

risiko für den Neuntöter durch die Beeinträchtigung der Betriebsstraße. 

Eine Beleuchtung der Abbaugrube ist nicht vorgesehen. Der Betrieb des Bodenab-

baus SÜD findet zwischen 6:00 Uhr und 20:00 Uhr statt, sodass die Vorhabenflä-

che und Randbereiche nur in der Morgen- und Abenddämmerung vor allem im 

Winterhalbjahr durch Fahrzeuge beleuchtet werden. Ausschlaggebend ist jedoch 

nur die Beleuchtung während der Aktivitätsphase in den Monaten Oktober und No-

vember. Lichtempfindliche Fledermausarten wurden nur vereinzelt ohne Schwer-

punkt im Untersuchungsgebiet festgestellt. Aufgrund der zeitlichen Einschränkung 

der Einwirkung und des geringen Vorkommens lichtempfindlicher Fledermausar-

ten, sind die nachtaktiven Fledermäuse im Untersuchungsraum nicht durch eine 

Einwirkungsintensität betroffen. 

Auswirkungen durch Lärm, Staub und optische Störungen auf die weitere Tierwelt 

im Untersuchungsraum sind gemäß faunistischem Gutachten von BBS Büro Greu-

ner-Pönicke durch den Bodenabbau SÜD nicht zu erwarten.  

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Aufgrund der Vorbelastungen durch den Bodenabbau SÜD werden keine weiter-

gehenden Wirkungen des Baus und Betriebs der Deponie Jahn-SÜD erwartet, wel-

che über die beim Bodenabbau SÜD vorherrschenden Auswirkungen durch Lärm, 

Staub und optischen Wirkungen hinausgehen.  

➢ Deponie JAHN 

Bei den Änderungen der Deponie JAHN wird nicht von einem Aufkommen von 

großen Mengen an Staub oder einer hohen Lärmbelastung sowie erheblichen op-

tischen Störungen ausgegangen. Beeinträchtigungen durch Lärm oder Staubein-

trag sowie optische Störungen für die Tiere infolge der Änderung der Rekultivie-

rung ist nicht zu erwarten. 

 

 Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken des 

Schutzgutes Tiere 

Mit der nachfolgenden zusammenfassenden Beurteilung werden die Risiken für 

das Schutzgut Tiere, die trotz der unter Ziffer 8.3.2 dargestellten Vermeidungs- 

und Verminderungsmaßnahmen bestehen bleiben, räumlich differenziert für die 

Vorhaben (Bodenabbau SÜD, Deponie Jahn-SÜD und Deponie JAHN) einzeln 
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dargestellt. In den nachfolgenden Tabellen sind nur Beeinträchtigungen aufge-

führt, bei denen durch Verknüpfungen von Empfindlichkeit, Einwirkungsintensität 

und Eignung ein Beeinträchtigungsrisiko besteht. 
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Tab. 7: Bodenabbau SÜD – Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken im Untersuchungsraum 

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Tiere  

Lebens-
raumverlust: 
Acker  

Offenland-Brü-
ter, v.a. Feldler-
che 

mittel hoch → hoch hoch → hoch 

Amphibien gering mittel → gering mittel → gering 

Lebens-
raumverlust: 
Knick 

Brutvögel der 
Gehölze und 
Haselmaus 

hoch hoch → hoch hoch → hoch 

Fledermäuse hoch gering → mittel mittel → mittel 

Lärm- und 
Staubeintrag 

Brutvögel der 
Gehölze 

mittel gering → gering hoch → mittel 

Optische 
Störungen 

Brutvögel der 
Gehölze v.a. 
Neuntöter 

mittel hoch → hoch mittel → hoch 

 

Tab. 8: Deponie Jahn-SÜD – Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken im Untersuchungsraum 

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Tiere 
Lebens-
raumverlust: 
Abbaugrube 

Uferschwalbe gering mittel → gering gering → gering 
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 Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Tiere 

Gemäß § 15 (2) BNatSchG i.V.m. § 9 LNatSchG sind unvermeidbare Beeinträch-

tigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszu-

gleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Kann 

ein Eingriff nicht ausgeglichen oder in sonstiger Weise kompensiert werden, ist vor 

Beginn des Eingriffs ein Ersatz in Geld (Ersatzzahlung) zu leisten (§ 15 (6) 

BNatSchG i.V.m. § 9 (4) LNatSchG). 

Für die unter Ziffer 8.3.3 und 8.3.4 prognostizierten Beeinträchtigungsrisiken sind 

Ausgleichsmaßnahmen oder Ersatzmaßnahmen durchzuführen, sofern sich ein 

hohes Beeinträchtigungsrisiko ergibt. Für das Schutzgut Tiere ist gemäß den er-

mittelten Auswirkungen mit einem hohen Beeinträchtigungsrisiko durch den Ver-

lust einer Ackerfläche für die Feldlerche, Verlust von Gehölzen für die Haselmaus 

und den Verlust von Gehölzen für Vögel beim Bodenabbau SÜD zu rechnen. Des 

Weiteren entsteht eine Beeinträchtigung des Neuntöters durch die Nutzung und 

Verlängerung der Betriebsstraße. 

➢ Verlust einer Ackerfläche für die Feldlerche durch den Bodenabbau SÜD  

Durch den Flächenverlust bzw. die Flächenumwandlung der Ackerfläche in eine 

Abbaugrube geht das Habitat von 2 Feldlerchenpaaren verloren. Als vorgezogener 

Ausgleich für den Verlust der Ackerfläche, auf der Feldlerchen siedeln, ist eine 

Fläche nordwestlich von Wiershop mit einer Flächengröße von ca. 4 ha vorgese-

hen. Die Fläche wird für eine Dauer von 20 Jahren gepachtet. Als Aufwertungs-

konzept wird der aktuell konventionell bewirtschaftete Acker in eine Ackerbrache 

mit Selbstbegrünung umgewandelt. 

➢ Verlust eines Knicks für die Haselmaus durch den Bodenabbau SÜD 

Bei einer Folgenutzung der Deponie Jahn-SÜD nach dem Bodenabbau SÜD ist 

ein Knick auf 250 m Länge durch Rodung betroffen, der als (Teil-)Habitat durch die 

Haselmaus genutzt werden kann. Der Verlust der Gehölze wird quantitativ im Ver-

hältnis 1 : 1 östlich der Vorhabenfläche ausgeglichen. Als Kompensation für den 

Ausgleich wird die Entwicklung neuer geeigneter Gehölzstrukturen (auch für den 

Sichtschutz) durchgeführt. Hierfür wird eine ebenerdige dreireihige Strauchpflan-

zung auf 80 m Länge und eine flächige Pflanzung standortheimischer Sträucher 

auf 170 m Länge östlich der Vorhabenfläche angelegt. 

➢ Verlust von Gehölzen für Brutvögel durch den Bodenabbau SÜD 

Durch den Verlust des Knicks auf einer Länge von 250 m gehen geeignete Biotop-

strukturen als Habitat für Brutvögel verloren. Der Verlust der Gehölze wird quanti-

tativ im Verhältnis 1 : 1 östlich der Vorhabenfläche ausgeglichen. Die Aufforstung 

mit standortheimischen Laubgehölzen in der südöstlichen Ecke der Vorhabenflä-

che ist ebenfalls multifunktional als artenschutzrechtlicher Ausgleich anrechenbar. 

Zudem gehen im Zuge der Knickrodung 2 vorhandene Nistkästen verloren. Diese 
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werden vor Beginn des Eingriffs in den Knick durch eine ökologische Baubeglei-

tung in unbeeinträchtigte Bereiche umgesetzt. Der Verlust von Baumhöhlen inner-

halb eines Baums in dem zu rodenden Knick wird im Verhältnis 1 : 5 ausgeglichen. 

➢ Beeinträchtigung des Neuntöters durch die Nutzung und Verlängerung 

der Betriebsstraße 

Die Nutzung der Betriebsstraße schränkt eine Besiedlung der bereits renaturierten 

Bereiche der Deponie JAHN, vor allem Knicks und Gehölzpflanzungen im Bereich 

um die Betriebsstraße, durch den Neuntöter ein. Als Ausgleich ist die Entwicklung 

neuer geeigneter Gehölzstrukturen im Verhältnis 1 : 1 erforderlich. Der Ausgleich 

für die Haselmaus ist multifunktional auch für den Neuntöter anrechenbar. Zudem 

ist eine Knickneuanlage in Kollow (siehe LBP zum Bodenabbau SÜD 2020) für das 

Schutzgut Pflanzen ebenfalls multifunktional für den Neuntöter anrechenbar. 

 

8.4 Schutzgut Pflanzen 

Jeder Landschaftsraum weist eine spezifische Tier- und Pflanzenwelt auf, deren 

Zusammensetzung abhängig ist von den naturräumlichen Gegebenheiten, der kul-

turhistorischen Entwicklung und der aktuellen Nutzung durch den Menschen.  

Die Betrachtung dieses Schutzgutes orientiert sich primär an der Funktionsfähig-

keit der Biotope im Hinblick auf ihre Bedeutung als Lebensraum für wildlebende 

Tiere und Pflanzen.  

Bei dem Schutzgut Pflanzen verändert sich die Ausgangssituation der Vorhaben-

fläche bei dem Vorhaben Deponie Jahn-SÜD gegenüber dem vorangegangen Vor-

haben Bodenabbau SÜD und der Deponie JAHN. Infolgedessen werden die Aus-

gangssituationen für die Vorhaben einzeln beschrieben und bewertet.  

 

 Bestandserfassung des Schutzgutes Pflanzen 

8.4.1.1 Wechselbeziehungen 

Wirkungsgefüge 

Autotrophe Pflanzen spielen in einem Ökosystem die zentrale Rolle, denn sie bin-

den einen Teil der von der Sonne eingestrahlten Energie und überführen sie in 

chemische Energie. In Form lebender oder abgestorbener organischer Substanz 

wird sie an Tiere und Mikroorganismen weitergegeben. Für den Pflanzenbestand 

ist die Tätigkeit derjenigen Mikroorganismen von entscheidender Bedeutung, die 

die organischen Reste schließlich wieder mineralisieren, d.h. die darin enthaltenen 

Nährstoffe den Pflanzen erneut verfügbar machen und das Übrige in CO2 und H2O 
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zerlegen. Meist wird diese Zersetzungsleistung vorbereitet von saprophagen Tie-

ren, die die toten organischen Substanzen zunächst zerkleinern (vgl. ELLENBERG 

1986:69f.19) 

Darüber hinaus bestehen noch weitere Wechselbeziehungen zwischen den Pflan-

zen und ihrer abiotischen Umwelt: Vegetation entzieht dem Boden für das Wachs-

tum wichtige Nährstoffe. Durch die Bedeckung mit Vegetation wird der Boden vor 

Erosion bewahrt und der Wasserhaushalt durch Regulation der Verdunstung, der 

Versickerung und damit der Eintrag von Nähr- und Schadstoffen beeinflusst. Der 

Luft wird durch Assimilation der Pflanzen CO2 entzogen und O2 zugeführt. Gleich-

zeitig wird durch das Bindungsvermögen von Stäuben an den Pflanzenoberflächen 

die Luft von Stäuben gefiltert. Diese Fähigkeit ist gleichzeitig auch klimabeeinflus-

send, wobei die regulierende Abgabe von Luftfeuchtigkeit sowie die Beeinflussung 

der Windenergie durch mechanischen Widerstand auf das Klima einwirken.  

Lebensraumfunktion 

Es besteht eine enge Verbindung zu den Tieren, die als Bestandteil der Lebens-

gemeinschaften und Lebensräume von den Pflanzen als Nahrungsgrundlage und 

Lebensraum in Form von Aufenthaltsort, Brutplatz, Jagd- und Rastplatz sowie 

Überwinterungsort in maßgeblicher Form abhängen. 

Die Struktur der Pflanzenbestände ist ein wichtiger Bestimmungsfaktor der Ausbil-

dung einschließlich der Qualität der verschiedenen Lebensräume für die Tierarten.  

 

8.4.1.2 Ausgangssituation und Vorbelastungen 

Ausgangssituation 

Biotopbestand und Nutzungstypen  

Die Bestandserfassung der Biotop- und Nutzungstypen der Vorhabenfläche für 

den geplanten Bodenabbau SÜD und die geplante Deponie Jahn-SÜD sowie ih-

rem direkten Umfeld wurde im Juli 2018 auf der Grundlage der zu der Zeit aktuellen 

Kartieranleitung des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 

Räume des Landes Schleswig-Holstein (Kartieranleitung und Biotoptypenschlüs-

sel für die Biotopkartierung Schleswig-Holstein – Kartieranleitung, Biotoptypen-

schlüssel und Standardliste Biotoptypen; Stand: April 2018) durchgeführt. 

Die Beschreibung der einzelnen Biotoptypen mit den dominierenden Pflanzenar-

ten sind dem LBP zum Bodenabbau SÜD (2020) und dem LBP zur Änderung der 

Oberflächenabdichtung der Deponie JAHN und der südlichen Erweiterung (soge-

nannte Deponie Jahn-SÜD) (2020) zu entnehmen.  

 

19 Ellenberg, H. (1986): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer Sicht. 

Stuttgart. 
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Für die Knicks im Untersuchungsraum erfolgte eine Erfassung nach ökologischem 

Knickbewertungsrahmen Schleswig-Holstein (siehe Anhang 1 LBP BWW 

202020,21). 

Anfang September 2019 erfolgte eine Aktualisierung der Biotoptypenkartierung, 

insbesondere im näheren Umfeld der Deponie JAHN. Dabei wurde die Kartieran-

leitung des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des 

Landes Schleswig-Holstein (Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel für die Bi-

otopkartierung Schleswig-Holstein – Kartieranleitung, Biotoptypenschlüssel und 

Standardliste Biotoptypen; Stand: März 2019) angewendet. 

Nachfolgend wird für das Vorhaben Bodenabbau SÜD der derzeitige Ist-Zustand 

im engeren Untersuchungsraum beschrieben. Für die geplante Deponie Jahn-

SÜD wird der Ausgangszustand vor Beginn des Baus und Betriebs der Deponie 

Jahn-SÜD im engeren Untersuchungsraum beschrieben. Für das Vorhaben der 

Deponie JAHN wird der 2011 planfestgestellte Zielzustand der Pflanzen im enge-

ren Untersuchungsraum beschrieben. Eine Biotoptypenkartierung für die Deponie 

JAHN ist nicht möglich, da der Zustand erst nach Fertigstellung der Deponie JAHN 

erreicht wird. 

➢ Bodenabbau SÜD 

Im Untersuchungsraum sind derzeit folgende Biotoptypen vorhanden: 

• Sonstige bodensaure Laubwälder, Nadelforst, Mischwald (tlw. Ersatzmaß-

nahme für Kiesabbau westlich des Hasenthaler Weges aus 1999) 

• Knicks (typische Ausprägung, am Waldrand, Wall ohne Gehölze)  

• Einzelbäume (u.a. Überhälter) 

• Intensivacker 

• Ruderale Staudenfluren frischer Standorte und trockener Standorte, ruderale 

Grasflur 

• Deponie und Abgrabung 

• Straßen und Wege (unversiegelt) 

 

20 Brien-Wessels-Werning 2020: Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zum Abbau von 

oberflächennahen Bodenschätzen in der Gemeinde Wiershop, Gemarkung Wiershop 

Flur 4, Flurstück 81, 29/1 und 26/3 sowie Flur 5, 27/1 und 21/4 (anteilig) gemäß § 17 

BNatSchG i.V.m. § 11a LNatSchG, Landschaftspflegerischer Begleitplan, Stand: Au-

gust 2020. 

21 Brien-Wessels-Werning 2020: Änderung der Oberflächenabdichtung der Deponie 

JAHN (DK II) sowie südliche Erweiterung (sogenannte Deponie Jahn-SÜD) Gemeinde 

Wiershop, Gemarkung Wiershop Flur 4, Flurstücke 81, 12/2 (Betriebsfläche West), 

12/5, 26/3 und 29/1 sowie Flur 5, Flurstücke 27/1 und tlw. 21/4, Landschaftspflegeri-

scher Begleitplan, Stand: Dezember 2020.  
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• Rekultivierte Bereiche der Deponie JAHN mit Knicks, Aufforstung und Grün-

landansaat 

Der Untersuchungsraum ist durch Ackerbau und Forstwirtschaft (überwiegend Na-

delforste und Nadel-/Laubbestände) sowie den planfestgestellten Betrieb der De-

ponie JAHN geprägt. Die Vorhabenfläche des Bodenabbaus SÜD grenzt nördlich 

an die bereits vorhandene Deponiefläche JAHN an, sie wird jedoch durch einen 

Knick von der Deponie JAHN abgegrenzt. Auf der Südböschung der Deponie 

JAHN hat sich auf der Abgrabungsfläche eine ruderale Staudenflur frischer Stand-

orte entwickelt. Weiterhin ist zwischen der Deponie JAHN und dem Knick eine ru-

derale Grasflur vorhanden. Andere Biotoptypen sind nur mit Einzelflächen reprä-

sentiert und nehmen im Untersuchungsraum nur kleine Flächenanteile ein bzw. 

befinden sich in den Randbereichen des Untersuchungsraums. 

Gesetzlich geschützte Biotope  

Die Biotope der folgenden Tabelle sind gesetzlich geschützt. Die einzigen im Un-

tersuchungsraum vorkommenden geschützten Biotope sind Knicks, für die die Re-

gelungen nach § 21 (1) Nr. 4 LNatSchG gelten. Die durch den Bodenabbau SÜD 

betroffenen geschützten Biotope sind fettgedruckt.  

Tab. 9: Gesetzlich geschützte Biotope im Untersuchungsraum 

Bezeichnung  

(Biotopkürzel) 

Lage Schutzstatus  

Knick (HWy) • Zwischen der Deponie JAHN und der Vorha-

benfläche für den geplanten Bodenabbau 

SÜD  

§ 21 (1) Nr. 4 

LNatSchG 

 

Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie  

In Schleswig-Holstein kommen nach LBV-SH / AfPE (2016)22 aktuell lediglich vier 

europarechtlich geschützte Pflanzenarten vor, die nur noch mit kleinen Restbe-

ständen an zumeist bekannten Sonderstandorten vertreten sind. Dies sind das Fir-

nisglänzende Sichelmoos (Hamatocaulis vernicosus), Schierlings-Wasserfenchel 

(Oenanthe conioides), Kriechender Scheiberich (Apium repens) und Froschkraut 

(Luronium natans). Keine dieser Pflanzenarten kommt im Untersuchungsraum vor. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Die Biotoptypen auf der Deponie JAHN und im Umfeld der Vorhabenfläche der 

geplanten Deponie Jahn-SÜD ändern sich nicht gegenüber dem Ist-Zustand, der 

 

22 LBV-SH / AfPE (Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein/Amt für 

Planfeststellung Energie) (2016): Beachtung des Artenschutzrechtes bei der Planfest-

stellung – Neufassung nach der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 12. 

Dezember 2007 mit Erläuterungen und Beispielen 
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bei dem Vorhaben des Bodenabbaus SÜD betrachtet wird. Einzig die Vorhaben-

fläche ist durch eine Nutzungsänderung und somit Änderung der Biotoptypen ge-

prägt. 

Als Ausgangszustand für die geplante Deponie Jahn-SÜD wird die abschnitts-

weise abgebaute Vorhabenfläche betrachtet. Aufgrund des vorangegangenen Bo-

denabbaus SÜD besteht anstelle einer Ackerfläche abschnittsweise eine Rohbo-

denfläche, welche gemäß dem Biotoptypenschlüssel des Landes Schleswig-Hol-

stein als Abgrabungsfläche (XAg) einzustufen ist. Der Knick zwischen der Vorha-

benfläche und der Deponie JAHN wird zum Zeitpunkt des Deponiebaus der letzten 

Bauabschnitte bereits gerodet und entfernt. Die Verlängerung der Betriebsstraße 

auf der Ostseite der Deponie JAHN wurde bereits zum Bodenabbau SÜD durch-

geführt. 

Maßnahmen aus dem Antrag zum Bodenabbau SÜD 

Südlich und südöstlich der Vorhabenfläche wird bei Beginn des Bodenabbaus 

SÜD eine begrünte Lärm- und Sichtschutzwand, als Sichtschutz aus Richtung der 

Heinrich-Jebens-Siedlung, errichtet. Die Flächen auf der Aufschüttung für die 

Lärm- und Sichtschutzwand unterliegen der Sukzession. 

Der z.T. nur lückig bewachsene Forst nördlich der Heinrich-Jebens-Siedlung wird 

als freiwillige Sichtschutzmaßnahme durch die Pflanzung von Rot-Buchen (Fagus 

sylvatica) und Westamerikanischen Helmlocktannen ergänzt. Als weitere freiwil-

lige Sichtschutzmaßnahme wird der Waldrand ergänzt. Südlich der Vorhabenflä-

che, entlang der Lärm- und Sichtschutzwand, werden Pflanzungen mit standort-

heimischen Sträuchern angelegt. Hier entsteht eine Waldrandbildung.  

In der südöstlichen Ecke der Vorhabenfläche, zwischen der Lärm- und Sicht-

schutzwand und dem Forst nördlich der Heinrich-Jebens-Siedlung, wird eine Auf-

forstung mit standortheimischen Laubgehölzen angelegt. Diese hat die Entwick-

lung eines naturnahen Laubwaldes oder naturnaher Feldgehölze zum Ziel. Wäh-

rend die Randbereiche der Aufforstung mit standortheimischen Sträuchern ge-

säumt werden, wird die Mitte flächig mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt.  

Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) für die Haselmaus so-

wie zur Vermeidung der Sicht in die Abbaugrube wird im nordöstlichen Randbe-

reich der Vorhabenfläche eine ebenerdige, dreireihige Strauchpflanzung vorge-

nommen. Östlich der Lärm- und Sichtschutzwand geht die dreireihige Strauch-

pflanzung in eine flächige Pflanzung standortheimischer Sträucher über. Die Pflan-

zung der standortheimischen Sträucher mit einer Breite ab 5,0 m wird sowohl als 

CEF-Maßnahme und als Ausgleichsmaßnahme angerechnet. 

Gemäß § 40 (4) Nr. 4 BNatSchG erfolgt die Anlage aller Gehölze in der freien 

Landschaft mit gebietsheimischen Arten. 
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➢ Deponie JAHN 

Die rekultivierte Deponie JAHN bildet den Ausgangszustand für die Bestandsbe-

schreibung und Bewertung der Pflanzen im Untersuchungsraum. 

Nach Fertigstellung der Deponie JAHN entsteht eine extensiv genutzte Grünland-

fläche, welche durch Knicks und Gehölzpflanzungen strukturiert wird. Die Fläche 

der Deponie JAHN wird mit Saatgut aus natürlichen, gebietsheimischen Pflanzen-

arten angesät. Die Gehölze und Sträucher werden ebenfalls aus standortheimi-

schen Arten gepflanzt. 

Gemäß dem planfestgestellten Rekultivierungskonzept entsteht eine Grünlandflä-

che von rd. 10,9 ha. Die Sträucher und Gehölze nehmen eine Fläche von rd. 4,4 

ha ein. Die Knicks verlaufen entlang der Höhenlinien; insgesamt werden Knicks in 

einer Länge von rd. 2.100 m angelegt. 

 

Vorbelastungen 

➢ Bodenabbau SÜD 

Im Untersuchungsraum sind die vorhandenen Strukturen durch den laufenden Bau 

und Betrieb der Deponie JAHN vorbelastet. Hierbei kommt es vor allem zu Belas-

tungen der Pflanzenbestände durch den Eintrag von Schadstoffen und Staub. Zum 

einen kann dies, insbesondere auf den nährstoffarmen Standorten, zu einem Dün-

gungseffekt und einer Artenverschiebung, zum anderen, insbesondere bei Gehöl-

zen, zu einem Vitalitätsverlust führen. Mit zunehmender Baufertigstellung der De-

ponie JAHN nehmen diese Schadstoff- und Staubimmissionen jedoch immer wei-

ter ab. 

Für die Vegetation auf landwirtschaftlichen Flächen im Untersuchungsraum be-

steht eine allgemeine Vorbelastung durch die intensive Bewirtschaftung (Dünge-

mittel- und Pestizideinsatz, Monokulturpflanzung), woraus eine geringe Artenviel-

falt resultiert. Dies gilt für die Vorhabenfläche des geplanten Bodenabbaus SÜD 

selbst wie auch für die angrenzenden Strukturen. Auch die Knicks sind durch die 

eng herangeführte ackerbauliche Nutzung vorbelastet, so dass sich z.B. kaum eine 

artenreiche Krautschicht entwickeln kann. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Neben den Vorbelastungen durch den laufenden Bau und Betrieb der Deponie 

JAHN bestehen zum Beginn des Deponiebaus auch Vorbelastungen durch den 

vorangegangen Bodenabbau SÜD. Hierbei sind vor allem Beeinträchtigungen der 

Pflanzen im Umfeld durch den Schadstoff- und Staubeintrag der eingesetzten Ma-

schinen und der Lagerung / Aufbereitung von abgebautem Bodenmaterial  zu nen-

nen.  
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➢ Deponie JAHN 

Ausgehend von dem planfestgestellten Rekultivierungskonzept der Deponie JAHN 

sind keine Vorbelastungen im Untersuchungsraum zu erwarten. 

 

8.4.1.3 Eignung und Empfindlichkeit 

Eignung 

➢ Bodenabbau SÜD 

Um die Bedeutung der Vegetation für den Arten- und Biotopschutz zu erfassen, ist 

eine Einschätzung der aktuellen Situation zum Ist-Zustand im Untersuchungsraum 

notwendig. Diese erfolgt anhand der Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen. 

Für die Bewertung werden folgende naturschutzfachlichen Kriterien herangezo-

gen: 

• Grad der Naturnähe,  

• Vorkommen seltener Arten,  

• Gefährdung bzw. Seltenheit,  

• Vollkommenheit und  

• zeitliche Ersetzbarkeit bzw. Wiederherstellbarkeit. 

Anhand dieser Kriterien erfolgt eine Einstufung der im Untersuchungsraum festge-

stellten Biotoptypen. Für die Einstufung wird eine Skala zu Grunde gelegt, die 

sechs Wertstufen von 0 „ohne Biotopwert“ bis 5 „sehr hoher Biotopwert“ umfasst. 

Für die Knicks im Untersuchungsraum erfolgte eine zusätzliche Bewertung nach 

ökologischem Knickbewertungsrahmen Schleswig-Holstein (LANDESAMT FÜR NA-

TURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE 197823), der als Kriterien den Aufbau des 

Walls, die Gehölzanordnung, den Gehölzbestand und eventuelle Besonderheiten 

des Standortes sowie die Artenvielfalt des Knicks umfasst. Dadurch werden die 

Knicks in drei Wertstufen eingestuft von I (hoher Wert) bis III (niedriger Wert). Die 

so bewerteten Knicks (siehe Anhang 1 LBP BWW 202024)werden in die nachfol-

gende Biotopwertstufentabelle eingeordnet. 

  

 

23 Landesamt für Naturschutz und Landschaftspflege Schleswig-Holstein (1978): Ökologi-

scher Knickbewertungsrahmen. Kiel. 

24 Brien-Wessels-Werning 2020: Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zum Abbau von 

oberflächennahen Bodenschätzen in der Gemeinde Wiershop, Gemarkung Wiershop 

Flur 4, Flurstück 81, 29/1 und 26/3 sowie Flur 5, 27/1 und 21/4 (anteilig) gemäß § 17 

BNatSchG i.V.m. § 11a LNatSchG, Landschaftspflegerischer Begleitplan, Stand: Au-

gust 2020. 
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Tab. 10: Bewertung der Biotoptypen 

(Quelle: BWW 202024) 

Wert-

stufe 

Kriterien Biotoptypen im Plangebiet 

5 

sehr hoher Biotopwert: 

sehr wertvolle, naturnahe Biotopty-
pen, Reste der ehemaligen Natur-
landschaft mit vielen seltenen oder 
gefährdeten Arten 

• Im Untersuchungsraum nicht vor-

handen 

4 hoher Biotopwert: 

naturnaher Biotop mit wertvoller 
Rückzugsfunktion, extensiv oder nicht 
mehr genutzt; Gebiet mit lokal heraus-
ragender Bedeutung für den Arten- 
und Biotopschutz 

• Sonstige bodensaure Laubwälder 

(ältere strukturreiche Bestände 

WLy 2, feuchte Ausprägung WLy 3) 

3 mittlerer Biotopwert: 

extensiv genutzte Flächen innerhalb 
intensiv genutzter Räume mit reicher 
Strukturierung, hoher Artenzahl und 
einer besonders in Gebieten mit ho-
hem Anteil von Typen der beiden fol-
genden Wertstufen hoher Refugial- 
und/oder Vernetzungsfunktion; Ge-
biet mit lokaler Bedeutung für den Ar-
ten- und Biotopschutz 

• Sonstiger bodensaurer Laubwald 

(Aufforstung – WLy 1)  

• Typischer Knick  

• Knick am Waldrand 

• Ruderale Staudenflur trockener 

Standorte 

• Ruderale Staudenflur frischer 

Standorte 

• Mischwald 

• Einzelbäume 

• Rekultivierte Bereiche auf der De-

ponie JAHN (Grünlandeinsaat und 

neu angelegte Knicks) 

2 niedriger Biotopwert: 

Nutzflächen mit geringer Artenvielfalt; 
Vorkommen nur noch wenig standort-
spezifischer Arten; Lebensraum für 
Allerweltsarten; die Bewirtschaftungs-
intensität überlagert die natürlichen 
Standorteigenschaften 

• Nadelforst  

• Knickwall ohne Gehölze 

• Ruderale Grasflur 

• Ruderale Staudenflur frischer 

Standorte / Abgrabungsflächen 

1 sehr niedriger Biotopwert: 

Gebiet ohne Rückzugsfunktion, inten-
siv genutzt mit überall schnell ersetz-
baren Strukturen; fast vegetations-
freie Flächen; extrem artenarme Bio-
toptypen; lediglich für einige wenige 
Allerweltsarten von Bedeutung 

• Intensivacker 

• Deponie 

• Unversiegelte Straßen und Wege 
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Wert-

stufe 

Kriterien Biotoptypen im Plangebiet 

0 ohne Biotopwert: 

lebensfeindliche Strukturen, über-
baute und versiegelte Flächen 

• Im Untersuchungsraum nicht vor-

handen 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Biotopstrukturen im Untersu-

chungsraum eine hohe bis sehr geringe Bedeutung für die Pflanzen aufweisen. 

Bei den Biotoptypen mit hoher Bedeutung handelt es sich ausnahmslos um bo-

densaure Laubwälder mit älteren strukturreichen Gehölzbeständen oder 

feuchter Ausprägung. Aufforstungsflächen aus nahezu einer Baumart, welche 

ebenfalls als bodensaurer Laubwald eingestuft wurden, besitzen hingegen nur 

eine mittlere Bedeutung. Als weitere Biotoptypen mittlerer Bedeutung sind 

Knicks (typische Ausprägung, am Waldrand), Einzelbäume, ruderale Stau-

denfluren frischer Standorte und Mischwaldflächen zu nennen. Die im Unter-

suchungsraum vorhandenen Nadelforste, ruderale Grasfluren und der Knick-

wall ohne Gehölze haben aufgrund ihrer geringen Artenvielfalt eine geringe Be-

deutung.  

Die Deponie JAHN ist derzeit noch nicht vollständig rekultiviert. Die nordöstlichen, 

gemäß dem 2011 planfestgestellten Rekultivierungskonzept angelegten Bereiche 

mit Gehölz, Grünlandeinsaat und Knicks weisen eine mittlere Bedeutung für das 

Schutzgut Pflanzen auf. Die im Bau und Betrieb befindliche Deponie JAHN so-

wie der Intensivacker und die unversiegelten Wege weisen eine sehr geringe 

Bedeutung für natürlich wachsende Pflanzen auf. 

Maßnahmen aus dem Antrag zum Bodenabbau SÜD 

Zu Beginn des Bodenabbaus SÜD werden Vegetationsstrukturen angelegt, die als 

Sichtschutzmaßnahmen, CEF-Maßnahme und Ausgleichsmaßnahme für die Ein-

griffe in die Vorhabenfläche dienen. Die Aufschüttung des Walls für die Errichtung 

der Lärm- und Sichtschutzwand wird auf der Außenseite der Sukzession überlas-

sen, sodass sich die Vegetation von selbst entwickeln kann. Damit hat die Fläche 

der Aufschüttung eine geringe bis mittlere Bedeutung für das Schutzgut Pflan-

zen. Die angelegten Gehölzstrukturen (Bäume und Sträucher) haben langfristig 

eine mittlere Bedeutung für die Pflanzen im Untersuchungsraum.  

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Die Bewertung der Biotoptypen im Umfeld der Vorhabenfläche bleibt zum Zeit-

punkt des Deponiebaus Jahn-SÜD gegenüber dem Bodenabbau SÜD bestehen. 

Anstelle des Intensivackers ist zum Beginn des Deponiebaus eine Abgrabungsflä-

che innerhalb der Vorhabenfläche vorhanden. Aufgrund des zeitlich anschließen-

den Deponiebaus besteht keine Entwicklungsmöglichkeit von höherwertigen Bio-

topen innerhalb der Vorhabenfläche der geplanten Deponie Jahn-SÜD, sodass die 
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Abgrabungsfläche eine sehr geringe Bedeutung für das Schutzgut Pflanzen 

aufweist. 

➢ Deponie JAHN 

Auf der Rekultivierungsschicht der Deponie JAHN ist gemäß der Planfeststellung 

von 2011 eine Grünlandeinsaat vorgesehen. Das Grünland wird mit Rindern oder 

Schafen extensiv beweidet, alternativ kann auch eine Mahd durchgeführt werden. 

Zur Erhöhung des Waldanteils im Bereich des AWZ wird eine Anpflanzung von 

Forstflächen aus standortheimischen Gehölzen und Sträuchern vorgenommen. 

Die Forstflächen haben eine Entwicklung zu Naturschutzflächen zum Ziel, sodass 

auf jegliche Holznutzung verzichtet wird. Die ökologische Vielfalt wird gefördert in-

dem alte Bäume bis zu ihrem natürlichen Verfall erhalten bleiben und das Totholz 

wird in den Waldflächen belassen. Neben den flächigen Gehölz- und Strauchan-

pflanzungen werden Knicks mit standortheimischen Sträuchern angelegt. 

Nach der Anlage der Biotopstrukturen wird deren Wert zunächst eine geringe bis 

mittlere Bedeutung für das Schutzgut Pflanzen aufweisen. Im Laufe der Zeit wer-

den sich die Waldflächen entwickeln und einen Altbaumbestand aufweisen. Bei 

Durchführung der extensiven Bewirtschaftungsformen des Grünlandes kann sich 

ein artenreicher Gräser- und Kräuterbestand entwickeln. Insgesamt ist langfristig 

eine mittlere bis hohe Bedeutung der Biotopstrukturen der Deponie JAHN nach 

erfolgter Rekultivierung anzunehmen. 

 

Empfindlichkeit 

Bei den Vorhaben des geplanten Bodenabbaus SÜD und der geplanten Deponie 

Jahn-SÜD können grundsätzlich Empfindlichkeiten der Pflanzen gegenüber Be-

einträchtigungen durch Flächeninanspruchnahme und Lebensraumverlust oder 

gegenüber Staub- und Schadstoffeintrag eintreten. Durch die Anlage einer Lärm- 

und Sichtschutzwand sowie einer Deponie mit Erhöhung der Randbereiche durch 

Gehölzpflanzung sind zusätzlich Empfindlichkeiten gegenüber Schattenwurf zu 

betrachten. Bei dem Vorhaben der Deponie JAHN sind Empfindlichkeiten bezüg-

lich einer Flächenänderung der geplanten Biotope zu berücksichtigen.  

➢ Bodenabbau SÜD 

Alle Biotope und damit alle Vegetationsbestände im Untersuchungsraum sind ge-

genüber direkter Flächeninanspruchnahme und Lebensraumverlust grund-

sätzlich empfindlich. Dabei ist die Empfindlichkeit umso höher, je höher die Bedeu-

tung des Biotoptyps und je geringer seine Ersetzbarkeit einzustufen ist. Deponie-

flächen und Wege haben aufgrund der Versiegelung und stetigen Baumaßnah-

men und Nutzung keine Entwicklungsmöglichkeit für höhere Pflanzen und weisen 

somit eine sehr geringe Empfindlichkeit gegenüber einem Verlust auf. Die 

Ackerfläche im Untersuchungsraum wird aufgrund der Anpflanzung von Monokul-

turen als sehr gering bis gering empfindlich eingestuft. Nadelforste sind eben-
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falls artenarm und die Aufforstung des bodensauren Laubwaldes besteht eben-

falls aus einer Monokultur. Die Aufforstung einer Monokultur ist grundsätzlich in 

kurzer Zeit wieder herstellbar und wird deshalb mit einer geringen - mittleren 

Empfindlichkeit gegenüber einer Flächeninanspruchnahme bewertet. Da die Na-

delforste im Untersuchungsraum aus älteren Beständen bestehen und eine Le-

bensraumfunktion für diverse Tiere bieten, besteht insgesamt eine mittlere Emp-

findlichkeit gegenüber einem Verlust von Nadelforst. Die Knicks (typische Aus-

prägung, am Waldrand) weisen aufgrund ihrer Artenvielfalt eine hohe Empfind-

lichkeit gegenüber einem Verlust auf. Die Laub- und Mischwaldbiotope und 

andere Gehölze wie Einzelbäume weisen aufgrund ihrer Lebensraumfunktion für 

diverse Tierarten ebenfalls eine hohe Empfindlichkeit gegenüber einem Verlust 

auf. Ruderale Staudenfluren frischer sowie trockener Standorte und ruderale 

Grasfluren siedeln sich bei der Nichtnutzung einer Fläche an, sodass die Ersetz-

barkeit und die Empfindlichkeit gegenüber einer Flächeninanspruchnahme mit 

mittel eingestuft werden. 

Die Ackerfläche im Untersuchungsraum weist aufgrund der landwirtschaftlichen 

Vorbelastung eine geringe Empfindlichkeit gegenüber Staub- und Schadstoff-

eintrag auf. Rekultivierte Grünlandflächen und alle gehölzgeprägten Biotope wie 

Knicks, Einzelbäume und Waldflächen des Untersuchungsraums weisen eine 

mittlere Empfindlichkeit gegenüber Staub- und Schadstoffeintrag auf, da sie 

über Staub transportierte Schadstoffe in Nadeln, Blättern und Halmen einlagern 

und zu filtern vermögen. Die ruderalen Staudenfluren und ruderalen Grasfluren 

befinden sich angrenzend an die Ackerfläche, weshalb sie aufgrund der landwirt-

schaftlichen Vorbelastung eine geringe bis mittlere Empfindlichkeit gegenüber 

Staub- und Schadstoffeintrag aufweisen. 

Grundsätzlich besteht bei einigen Pflanzen eine Empfindlichkeit gegenüber Schat-

tenwurf. Da die Beeinträchtigung durch Schattenwurf bei dem Bodenabbau SÜD 

eine untergeordnete Rolle spielt, steht die Bewertung der Empfindlichkeit der um-

liegenden Biotope gegenüber Schattenwurf nachfolgend unter dem Spiegelpunkt 

der Deponie Jahn-SÜD. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Die Bewertung der Empfindlichkeit der Pflanzen im Umfeld der Vorhabenfläche 

bleibt zum Zeitpunkt des Deponiebaus analog dem Bodenabbau SÜD bestehen. 

Die sich aus dem vorangegangen Bodenabbau SÜD entwickelnde Abgrabungsflä-

che hat aufgrund der geringen Entwicklungsmöglichkeit für höherwertige Biotope 

durch den anschließenden Deponiebau eine sehr geringe Empfindlichkeit ge-

genüber einer Flächeninanspruchnahme sowie einem Staub- und Schadstof-

feintrag.  

Einige Pflanzen sind empfindlich gegenüber Schattenwurf, da sie bei einer langen 

Beschattungszeit eine geringere Photosyntheseleistung als andere Pflanzen her-

vorbringen und somit einem Konkurrenzdruck von anderen wachsenden Pflanzen 

erliegen können. Zu den schattenverträglichen Gehölzen zählen vor allem Fichten, 
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Buchen, Ebereschen, Hasel, Holunder, Weißdorn, Faulbaum, Traubenkirsche und 

Brombeere. Zu den schattenunverträglichen Gehölzen gehören wiederum Birken, 

Pappeln, Weiden, Kiefern und Lärchen. Je nach Verteilung der Gehölze in den 

einzelnen die Deponie Jahn-SÜD umgebenden Biotoptoptypen ergibt sich für  

• Nadel- und Mischwälder eine mittlere Empfindlichkeit, 

• Bodensaure Laubwälder feuchter Ausprägung und ältere, strukturreiche Be-

stände eine mittlere Empfindlichkeit,  

• Sonstige bodensaure Laubwälder eine geringe Empfindlichkeit sowie  

• Knicks am Waldrand eine geringe Empfindlichkeit gegenüber Schattenwurf. 

➢ Deponie JAHN 

Für die Bewertung der Empfindlichkeit der Pflanzen der Deponie JAHN ist als Aus-

gangszustand die rekultivierte Deponieoberfläche zu betrachten. Die 2011 plan-

festgestellten Rekultivierungsmaßnahmen sehen eine Gestaltung der Deponie-

oberfläche mit Grünland, Gehölz- und Strauchanpflanzungen sowie die Anlage von 

Knicks vor. Damit werden grundsätzlich hochwertige Biotopstrukturen geschaffen. 

Da die Rekultivierung zum Zeitpunkt der Änderung der Deponie JAHN jedoch noch 

nicht vollständig durchgeführt ist, löst eine Flächenänderung der rekultivierten 

Bereiche eine mittlere Empfindlichkeit aus. 

 

 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Beeinträchtigun-

gen des Schutzgutes Pflanzen 

Im Folgenden werden Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen bzw. 

zur Verringerung der Beeinträchtigungsintensität aufgezeigt, die die Folgen des 

Eingriffs für das Schutzgut Pflanzen vermeiden oder verringern. 

• Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 

Eine Flächeninanspruchnahme außerhalb der Vorhabenfläche v.a. durch die Ar-

beitsfahrzeuge und Maschinen wird auf ein Minimum begrenzt. 

• Technische Maßnahmen zur Vermeidung von Staub- und Schad-

stoffimmissionen 

Eine Reduzierung möglicher Staubemissionen wird durch betriebliche Maßnah-

men erreicht. Dabei werden die Fahrwege und sonstigen Flächen bei Bedarf be-

feuchtet und - soweit sie befestigt sind - bei Bedarf regelmäßig gereinigt. Abfall-

stoffe, die besonders stauben könnten, werden entweder in verpackter Form in 

BigBags angenommen oder, soweit das nicht möglich ist, in speziellen geschütz-

ten Bereichen abgeladen, beim Entladen befeuchtet und umgehend mit anderen 

Abfällen abgedeckt.  

Des Weiteren ist die Geschwindigkeit von Fahrzeugen auf dem gesamten Be-

triebsgelände auf 10 km/h beschränkt, um Staubemissionen zu reduzieren. 
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 Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen 

Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen entstehen vor allem durch die Flächen-

inanspruchnahme bei der Bauphase des Bodenabbaus SÜD. Außerdem können 

bei einem Bodenabbau und Deponiebau und -betrieb sowie dem Verkehr über die 

Betriebsstraße grundsätzlich Beeinträchtigungen durch Staubeintrag oder Was-

serentzug entstehen. Da bei den Vorhaben jedoch nicht ins Grundwasser einge-

griffen wird und der Bodenabbau SÜD gemäß dem hydrogeologischen Gutachten 

in ausreichendem Abstand über dem höchsten zu erwartenden Grundwasserstand 

durchgeführt wird, ist nicht mit einer Schädigung der Pflanzen auf dem Wasserpfad 

zu rechnen. Aufgrund der Nähe der Deponie Jahn-SÜD zu Waldflächen werden 

die Auswirkungen durch Schattenwurf betrachtet. Weiterhin sind die Auswirkungen 

durch die Flächenänderung der Rekultivierungsmaßnahmen auf der Deponie 

JAHN zu berücksichtigen. 

Die zuvor beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Be-

einträchtigungen des Schutzgutes Pflanzen werden bei der Beschreibung der Aus-

wirkungen berücksichtigt.  

 

Baubedingte Auswirkungen 

Verlust von Biotoptypen durch Flächeninanspruchnahme oder Flächenänderung 

➢ Bodenabbau SÜD 

Für das geplante Vorhaben werden insgesamt 9,9 ha Ackerfläche in Anspruch ge-

nommen. Davon werden 9,2 ha für den Bodenabbau SÜD benötigt. Auf den rest-

lichen 0,7 ha werden Randstreifen und eine Lärm- und Sichtschutzwand errichtet 

sowie Maßnahmen zur Vermeidung von Sichtbeziehungen in die umliegenden Be-

reiche sowie CEF-Maßnahmen umgesetzt. 

Dabei handelt es sich um eine intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche, die er-

heblich vorbelastet ist und nur eine sehr geringe Eignung als Vegetationsstruktur 

aufweist. Aufgrund der schnellen Wiederherstellbarkeit des Biotoptyps Intensiv-

acker besteht nur eine sehr geringe bis geringe Empfindlichkeit gegenüber einer 

Flächeninanspruchnahme. Durch den Verlust ist mit einer hohen Einwirkungsin-

tensität zu rechnen, verknüpft mit der Empfindlichkeit ergibt sich eine mittlere Be-

lastungsintensität. Das Beeinträchtigungsrisiko durch den Biotopverlust ist 

insgesamt gering.  

Der Knick südlich der Deponie JAHN ist mit Überhältern aus Birke und Eiche sowie 

mit Sträuchern bewachsen. Durch die geplante Errichtung der Deponie Jahn-SÜD 

ist dieser Knick durch eine Flächeninanspruchnahme betroffen, da der Knick wäh-

rend der letzten Bauabschnitte des Bodenabbaus SÜD gerodet und entfernt wird. 

Durch die Rodung ergibt sich eine hohe Belastungsintensität sowie ein hohes 

Beeinträchtigungsrisiko des betroffenen Knicks im Untersuchungsraum. 
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➢ Deponie Jahn-SÜD 

Für den Bau der Deponie Jahn-SÜD wird die durch den vorangegangenen Bo-

denabbau SÜD bereits erheblich beeinträchtigte Abbaufläche in Anspruch genom-

men. Da der Bodenabbau SÜD und der anschließende Bau und Betrieb der De-

ponie Jahn-SÜD abschnittsweise zeitnah aufeinanderfolgend durchgeführt wer-

den, können sich auf dem durch den Abbau vorhandenen Rohboden keine bedeut-

samen Lebensräume für Pflanzen entwickeln. Der Verlust von einer temporären 

Abgrabungsfläche beinhaltet insgesamt nur ein geringes Beeinträchtigungsri-

siko. 

Für den Bau der Deponie und den Deponieumfahrungsweg wird an der Nordseite 

des Lärm- und Sichtschutzwalls ein Teilbereich des Erdwalls abgetragen. Dabei 

entfällt ein Teil der zuvor entwickelten Sukzessionsvegetation auf der zur Deponie 

gewandten Seite des Erdwalls. Bei dem Rückbau der Lärm- und Sichtschutzwand 

entstehen an dessen Stelle Sukzessionsflächen, sodass der Verlust der abgegra-

benen Sukzessionsvegetation an anderer Stelle wieder hergestellt wird. Eine Ein-

wirkungsintensität und ein Beeinträchtigungsrisiko ergeben sich hierbei nicht. 

➢ Deponie JAHN 

Die Änderung der Deponie JAHN durch Erhöhung der Rekultivierungsschicht von 

1,0 m auf 3,0 m und Erhöhung der mineralischen Dichtungsschicht von 0,3 m auf 

0,5 m erfolgt in den Bereichen der Deponie JAHN, in denen die Oberflächenab-

dichtung noch nicht hergestellt ist und die Flächen noch nicht rekultiviert sind. Die 

bereits rekultivierten Abschnitte im Nordosten der Deponie JAHN (gemäß Plan-

feststellung 2011) sind von einer Flächeninanspruchnahme nicht betroffen. 

Für die Ermittlung des Ausgleichs wurde in der Planfeststellung von 2011 nur die 

Fläche der Deponie JAHN mit Betriebsflächen betrachtet. Da die Rekultivierung 

mit Betriebsflächen jedoch nur einen Zwischenschritt bis zur vollständigen Rekul-

tivierung der Deponie JAHN darstellt, ist ein Vergleich der 2011 planfestgestellten 

Maßnahmen mit der neuen Planung nach Rückbau der Betriebsflächen erforder-

lich. Hiernach ergibt sich eine Reduzierung der Gehölzflächen um rd. 10.600 m² 

und der Knicks um rd. 500 m². Die Grünlandfläche nimmt im Vergleich der Plan-

feststellung von 2011 zur neuen Planung jedoch um knapp 21.000 m² zu und es 

werden zusätzliche Sträucher auf einer Fläche von rd. 3.500 m² angelegt. Die ge-

änderte Planung führt grundsätzlich nicht zu einer Verschlechterung der Habitat-

ausstattung oder der Standorte für einzelne Pflanzenarten, sodass die Einwir-

kungsintensität und das Beeinträchtigungsrisiko mit gering bewertet werden. 
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Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Beeinträchtigung von Biotoptypen durch Staub- und Schadstoffeintrag 

➢ Bodenabbau SÜD und Zusammenwirkung mit anderen Vorhaben 

Die Ausbreitung von Emissionen durch den Bodenabbau SÜD ist aufgrund der 

klimatischen Verhältnisse, des Reliefs und der vorhandenen Vegetation einge-

grenzt. Aufgrund der vorherrschenden Windrichtung aus Südwest bis Süd sind 

vorrangig Auswirkungen in den nördlichen und nordöstlichen Bereich des Unter-

suchungsraums zu erwarten; betroffen können die unmittelbar an die Vorhaben-

fläche angrenzenden Knicks und Waldflächen sein.  

Als Auswirkungen von erhöhten Staubdepositionen auf Blättern sind eine Ein-

schränkung der Funktion der Spaltöffnungen, mangelnde Photosyntheseleistun-

gen und somit ein Vitalitätsverlust der betroffenen Pflanzen zu nennen. Je tiefer 

der Abbau jedoch vorangeschritten ist, desto geringer fallen auf den angrenzenden 

Flächen die Staubimmissionen aus. Unter dieser Voraussetzung ist die Einwir-

kungsintensität, insbesondere in die nördlich und nordöstlich der Vorhabenfläche 

vorhandenen Knicks und bodensauren Laubwälder, durch den Bodenabbau 

SÜD gering einzuschätzen. Aufgrund der mittleren Empfindlichkeit von Gehölz-

strukturen gegenüber einem Eintrag von Staub und Schadstoffen ergibt sich so-

wohl eine geringe Belastungsintensität als auch ein geringes Beeinträchti-

gungsrisiko für Knicks und ein mittleres Beeinträchtigungsrisiko für die bo-

densauren Laubwälder feuchter Ausprägung und älteren Bestands während 

des Bodenabbaus SÜD. 

Die Vorhabenfläche für den Bodenabbau SÜD und die anschließende Errichtung 

der Deponie Jahn-SÜD wird über eine Betriebsstraße erschlossen. Die Verlänge-

rung der bereits bestehenden Betriebsstraße wird auf der Ostseite der bestehen-

den Oberfläche der Deponie JAHN errichtet und verbindet die Vorhabenfläche mit 

der bereits vorhandenen Betriebsstraße im nördlichen Teil der Deponie JAHN.  

Der Materialtransport des Bodenabbau SÜD führt zukünftig über die verlängerte 

Betriebsstraße und läuft mit dem Verkehr für den Materialtransport der Deponie 

JAHN und OST auf der vorhandenen Betriebsstraße zusammen. Gemäß der 

Staubimmissionsprognose der MÜLLER-BBM GMBH (201925) entsteht ein Großteil 

der Emissionen durch den Abtransport von Sanden und den Antransport von Ver-

füllmaterial. Der Staubeintrag auf die angrenzend an die Betriebsstraße angeleg-

ten Knicks wird durch die Befeuchtung der Fahrbahn verringert. Zudem fahren die 

Lkw mit einer geringen Geschwindigkeit und die Anzahl der Lkw ist weitaus gerin-

ger als die einer öffentlichen Straße, wie z.B. einer Landes-, Kreis- oder Bundes-

straße. Trotz der geringen Fahraktivität und der geringen Lärmentwicklung ist auf-

 

25 Müller-BBM GmbH (2019): Abfallwirtschaftszentrum Wiershop, Staubimmissionsprog-

nose, Bericht Nr. M138469/02, Hamburg, Stand: 12.11.2019. 
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grund des Zusammenwirkens der Vorhaben (OST, JAHN und Jahn-SÜD) ein ho-

hes Beeinträchtigungsrisiko der an die Betriebsstraße angrenzenden Bereiche 

anzunehmen. 

• Deponie Jahn-SÜD 

Die Ausbreitung von Emissionen durch den Bodenabbau SÜD in Verbindung mit 

der Deponieverfüllung ist aufgrund der klimatischen Verhältnisse, dem Relief und 

der vorhandenen Vegetation eingegrenzt.  

Gemäß der Staubimmissionsprognose der MÜLLER-BBM GMBH (201928) entsteht 

ein Großteil der Emissionen durch den Abtransport von Sanden und den Antrans-

port von Verfüllmaterial. Das Abwehen von umgelagertem Oberboden und Abbau-

böden bei höheren Windgeschwindigkeiten wird jedoch unter Berücksichtigung 

des erdfeuchten Materials und der Abschirmung durch die umgebenden Waldflä-

chen geringer im Vergleich zu Umschlag- und Transportvorgängen gewertet. 

Grundsätzlich sind kaum Schwellenwerte von schädlichen Wirkungen durch 

Staubdeposition auf die Vegetation bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, 

dass sich Stäube auf den Pflanzen ablagern. Staubauflagen können durch Nieder-

schlag abgewaschen werden. Staubauflagen an der Blattoberfläche werden dabei 

häufiger als die an der Blattunterseite abgewaschen. 

Zudem ist die Einwirkdauer der Stäube auf Pflanzen durch die Lebensdauer ober-

irdischer Organe, insbesondere von krautigen Pflanzen und Laubblättern zeitlich 

begrenzt. Eine mögliche Akkumulation von Stäuben ist somit auf das Sommerhalb-

jahr begrenzt. Die einzelnen Bauabschnitte werden nach ihrer Fertigstellung rekul-

tiviert, das bedeutet, dass das Immissionsmaximum nur für die Dauer des Abbaus 

sowie des Baus und Betriebs der einzelnen Deponieabschnitte für die direkt an-

grenzenden Vegetationsstrukturen besteht. Die Zeit, um tatsächlich erheblich 

nachteilige Auswirkungen auf Pflanzen auszulösen, ist limitiert.  

Zusammenfassend sind zwar Wirkungen auf die Pflanzen und Biotoptypen zu er-

warten, auf Basis der prognostizierten Depositionsmengen in Verbindung mit Nie-

derschlägen, Zeitdauer etc. sind die Wirkungen durch Staub jedoch als sehr ge-

ring, schnell nachlassend und in Summe als unerheblich einzustufen. Aufgrund 

dessen wird das Beeinträchtigungsrisiko durch Staubeintrag in die umliegenden 

Biotope überwiegend mit gering bewertet. Da die bodensauren Laubwälder 

feuchter Ausprägung und mit älterem Bestand grundsätzlich eine hohe Eig-

nung aufweisen, ergibt sich hier eine mittlere Beeinträchtigungsintensität ge-

genüber Staubeintrag durch den Bau und Betrieb der Deponie Jahn-SÜD. 

➢ Deponie JAHN 

Die Erhöhung der Rekultivierungsschicht von 1,0 m auf 3,0 m wird mit erdfeuchtem 

Material durchgeführt, sodass nur mit einer geringen Staubausbreitung zu rechnen 

ist. Die Änderung des Rekultivierungskonzepts bewirkt keine zusätzliche Staube-

mission. Insgesamt ergeben sich durch die geplante Änderung der Deponie JAHN 
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gegenüber dem 2011 planfestgestellten Zustand keine zusätzlichen Beeinträchti-

gungen für Pflanzen durch Staubbelastungen. 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Auswirkungen durch Schattenwurf 

➢ Bodenabbau SÜD 

Die Lärm- und Sichtschutzwand wird an der Süd- und Ostseite der Vorhabenfläche 

überwiegend auf einem Erdwall errichtet. Die Höhe der Wallaufschüttung variiert 

in Abhängigkeit von der Geländehöhe. Die absolute Höhe der Lärm- und Sicht-

schutzwand beträgt 61,50 m üNHN. Durch zusätzliche Pflanzungen vor der Sicht-

schutzwand wird diese in die Umgebung eingebunden. Nach Beendigung des Ge-

samtvorhabens wird die Lärm- und Sichtschutzwand zurückgebaut. 

Mögliche Auswirkungen durch die Lärm- und Sichtschutzwand sind nur in den süd-

lich an die Vorhabenfläche angrenzenden Waldflächen zu erwarten und ergeben 

sich durch Schattenwurf und die Verhinderung des Lichteinfalls. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich der Schattenwurf eines Objektes im Ta-

gesverlauf mit dem jeweiligen Stand der Sonne verändert und ebenfalls von der 

Jahreszeit sowie der Witterung abhängig ist. Beeinträchtigungen durch die Lärm- 

und Sichtschutzwand sind daher nur kleinräumig und zeitlich begrenzt zu erwarten. 

Aufgrund der unterschiedlichen Höhen beschatten sich die Pflanzen bzw. Bäume 

in den angrenzenden Waldbeständen zudem gegenseitig. 

Insgesamt ergibt sich durch die Errichtung einer Lärm- und Sichtschutzwand nur 

eine sehr geringe Einwirkungsintensität und ein geringes Beeinträchtigungs-

risiko für den Waldrand (Nadelwald, Mischwald, sonstiger bodensaurer Laubwald) 

durch Schattenwurf. 

• Deponie Jahn-SÜD 

Um mögliche Auswirkungen auf die angrenzenden Wälder aufgrund der Nähe der 

Deponie zu den Waldbeständen zu ermitteln, wurde mithilfe von Visualisierungen 

der Schattenwurf durch die Deponie Jahn-SÜD prognostiziert (siehe LBP BWW 

202026).  

Die Visualisierungen zeigen den Schattenwurf, der von dem geplanten Deponie-

körper ausgeht. Als Zeitpunkt für die Visualisierung wurde die Tag- und Nachtglei-

che am 22.09. gewählt, da dies den längsten Tag mit Schattenwurf im belaubten 

Zustand der Bäume darstellt. Es wurden Visualisierungen für den Deponiekörper 

 

26 Brien-Wessels-Werning 2020: Änderung der Oberflächenabdichtung der Deponie 

JAHN (DK II) sowie südliche Erweiterung (sogenannte Deponie Jahn-SÜD) Gemeinde 

Wiershop, Gemarkung Wiershop Flur 4, Flurstücke 81, 12/2 (Betriebsfläche West), 

12/5, 26/3 und 29/1 sowie Flur 5, Flurstücke 27/1 und tlw. 21/4, Landschaftspflegeri-

scher Begleitplan, Stand: Dezember 2020. 
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mit Wald (Aufforstung standortheimischer Laubgehölze gemäß Rekultivierungs-

konzept) und zum Vergleich auch ohne Wald erstellt. Es wurde jeweils der Schat-

tenwurf 1h nach Sonnenaufgang und 1h vor Sonnenuntergang betrachtet. 

Ohne Rekultivierungsmaßnahmen (Gehölzpflanzungen) besteht der Schattenwurf 

der Deponie Jahn-SÜD nur rd. 2 bis 3 Stunden am jeweiligen Standort pro Tag. 

Bei der rekultivierten Deponie Jahn-SÜD ist die Verschattung aufgrund der An-

pflanzung von Gehölzen vor Sonnenuntergang etwas länger (3-3,5 Stunden). Den-

noch sind die Unterschiede zwischen der Rekultivierung mit und ohne Wald, ins-

besondere im Wald nordöstlich der Deponie Jahn-SÜD, sehr gering. 

Die Visualisierungen geben den realen Zustand der Natur am Standort nur undif-

ferenziert wieder. Die Bäume in den angrenzenden Waldflächen variieren in ihrer 

Höhe und beschatten sich dadurch gegenseitig. Der Schatten in den Waldflächen 

stammt somit bei weitem nicht nur von der geplanten Deponie Jahn-SÜD. 

Die Waldbestände beschatten sich zudem gegenseitig. Außerdem sind die Pflan-

zen, die am Waldboden wachsen, an Lichtmangel und schattige Verhältnisse an-

gepasst. Mögliche nachteilige Auswirkungen könnten somit nur für die Pflanzen 

am Waldrand entstehen, da dort weniger schattige Verhältnisse herrschen. Diese 

sind jedoch nicht erheblich, da sich mögliche Auswirkungen auf einen sehr be-

grenzten Bereich und einen kurzen Zeitraum (täglich) beschränken. 

Es ist somit nur eine geringe Einwirkungsintensität durch Schattenwurf auf die 

angrenzenden Waldflächen zu erwarten. Bei einer geringen Einwirkungsintensität 

ergibt sich sowohl für die Biotoptypen mit geringer (Knicks am Waldrand und sons-

tige bodensaure Laubwälder) als auch mittlerer Empfindlichkeit (Misch- und Na-

delwald) eine geringe Beeinträchtigungsintensität und ein geringes Beein-

trächtigungsrisiko gegenüber Schattenwurf. Bei bodensauren Laubwäldern mit 

feuchter Ausprägung und älterem Bestand besteht hingegen ein mittleres Beein-

trächtigungsrisiko gegenüber Schattenwurf. 

➢ Deponie JAHN 

Die Erhöhung der Rekultivierungsschicht von 1,0 m auf 3,0 m bewirkt keinen er-

heblichen zusätzlichen Schattenwurf. Insgesamt ergeben sich durch die geplante 

Änderung der Deponie JAHN gegenüber dem 2011 planfestgestellten Zustand 

keine zusätzlichen Beeinträchtigungen für Pflanzen durch Schattenwurf. 

 

 Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken des 

Schutzgutes Pflanzen 

Mit der nachfolgenden zusammenfassenden Beurteilung werden die Risiken für 

das Schutzgut Pflanzen, die trotz der unter Ziffer 8.4.2 dargestellten Vermeidungs- 

und Verminderungsmaßnahmen bestehen bleiben, räumlich differenziert für die 

Vorhaben (Bodenabbau SÜD, Deponie Jahn-SÜD und Deponie JAHN) einzeln 
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dargestellt. In den nachfolgenden Tabellen sind nur Beeinträchtigungen aufge-

führt, bei denen durch Verknüpfungen von Empfindlichkeit, Einwirkungsintensität 

und Eignung ein Beeinträchtigungsrisiko besteht. 
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Tab. 11: Bodenabbau SÜD – Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken im Untersuchungsraum 

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Pflanzen  

Flächenin-
anspruch-
nahme 
/Verlust 

Intensivacker sehr gering hoch → gering - mittel sehr gering → gering 

Typischer Knick hoch hoch → hoch mittel → hoch 

Staub- und 
Schad-
stoffbelas-
tung  

Knicks am Wald-
rand nordöstlich 
des Bodenabbaus 
SÜD 

mittel gering → gering mittel → gering 

bodensaure Laub-
wälder feuchter 
Ausprägung und 
älteren Bestands 

mittel gering → gering hoch → mittel 

Biotope entlang 
der Betriebs-
straße der Depo-
nie JAHN 

mittel hoch → hoch mittel → hoch 

Schatten-
wurf durch 
Lärm- und 
Sicht-
schutz-
wand 

Nadelwald mittel sehr gering → gering gering → gering 

Mischwald mittel sehr gering → gering mittel → gering 

Sonstiger Boden-
saurer Mischwald 

gering sehr gering → gering mittel → gering 
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Tab. 12: Deponie Jahn-SÜD – Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken im Untersuchungsraum 

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Pflanzen 

Flächenin-
anspruch-
nahme 
/Verlust 

Abgrabungsfläche 
sehr gering - 

gering 
gering → gering sehr gering → gering 

Staubbe-
lastung 

Knicks am Wald-
rand nordöstlich 
des Bodenabbaus 
SÜD 

mittel gering → gering mittel → gering 

bodensaure Laub-
wälder feuchter 
Ausprägung und 
älteren Bestands 

mittel gering → gering hoch → mittel 

Schatten-
wurf 

Nadelwald mittel gering → gering gering → gering 

Mischwald mittel gering → gering mittel → gering 

Bodensaure 
Laubwälder 
feuchter Ausprä-
gung und älterer 
Bestände 

mittel gering → gering hoch → mittel 

Sonstige boden-
saure Laubwälder 

gering gering → gering mittel → gering 

Knicks am Wald-
rand 

gering gering → gering mittel → gering 
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Tab. 13: Deponie JAHN – Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken im Untersuchungsraum 

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Pflanzen 
Flächen-
änderung 

Rekultivierungs-
maßnahmen auf 
der Deponie 
JAHN 

mittel  gering → gering gering - mittel → gering 
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 Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Pflan-

zen  

Gemäß § 15 (2) BNatSchG i.V.m. § 9 LNatSchG sind unvermeidbare Beeinträch-

tigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszu-

gleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Kann 

ein Eingriff nicht ausgeglichen oder in sonstiger Weise kompensiert werden, ist vor 

Beginn des Eingriffs ein Ersatz in Geld (Ersatzzahlung) zu leisten (§ 15 (6) 

BNatSchG i.V.m. § 9 (4) LNatSchG). 

Für die unter Ziffer 8.4.3 und 8.4.4 prognostizierten Beeinträchtigungsrisiken sind 

Ausgleichsmaßnahmen oder Ersatzmaßnahmen durchzuführen, sofern sich ein 

hohes Beeinträchtigungsrisiko ergibt. Für das Schutzgut Pflanzen ist gemäß den 

ermittelten Auswirkungen mit einem hohen Beeinträchtigungsrisiko durch die Ro-

dung eines Knicks und die Verlängerung bzw. Nutzung der Betriebsstraße zu rech-

nen.  

➢ Verlust eines Knicks durch Rodung beim Bodenabbau SÜD 

Wenn, wie beantragt, die Errichtung der Deponie Jahn-SÜD planfestgestellt wird, 

findet der Abbau der Südböschung der Deponie JAHN und des Damms sowie die 

Rodung des Knicks statt. Der Knick auf der Südböschung der Deponie JAHN be-

sitzt eine Länge von rd. 250 m und ist mit Überhältern aus Birke, Eiche und mit 

Sträuchern bewachsen. Der Knickverlust wird gemäß LBP zum Bodenabbau SÜD 

von 202027 im Verhältnis 1 : 2 ausgeglichen. Die Kompensation von 500 m Knick 

durch die Rodung des Knicks auf der Südseite des Flurstücks 81 und 26/3 erfolgt 

über die Anlage einer flächigen Pflanzung von standortheimischen Sträuchern im 

östlichen Randbereich der Vorhabenfläche, einen bestehenden Knicküberschuss 

der Firma Buhck und über die Neuanlage eines Knicks in der Gemeinde Kollow 

(siehe LBP zum Bodenabbau SÜD 2020). 

➢ Beeinträchtigung von Biotopen durch Betriebsstraße  

Die Verlängerung und Nutzung der bestehenden Betriebsstraße bewirkt Eingriffe 

durch Schadstoff- und Staubbelastung der an die Betriebsstraße angrenzenden 

Biotope bzw. Pflanzen. Die Ermittlung des Kompensationserfordernisses im LBP 

zum Bodenabbau SÜD erfolgt anhand Angaben zur Kompensationsermittlung 

Straßenbau 2004. Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs wird ab der Ab-

nahme der Rekultivierungsmaßnahmen und Asphaltierung der Betriebsstraße bis 

zum Rückbau der Betriebsstraße berechnet. Gemäß der Ermittlung im LBP zum 

Bodenabbau SÜD 2020 ergibt sich ein flächiger Ausgleichsbedarf von 6.585 m² 

sowie ein Ausgleich von 267 m Knick und 2 Einzelbäumen. Die Kompensation des 

 

27 Brien-Wessels-Werning 2020: Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zum Abbau von 

oberflächennahen Bodenschätzen in der Gemeinde Wiershop, Gemarkung Wiershop 

Flur 4, Flurstück 81, 29/1 und 26/3 sowie Flur 5, 27/1 und 21/4 (anteilig) gemäß § 17 

BNatSchG i.V.m. § 11a LNatSchG, Landschaftspflegerischer Begleitplan, Stand: Au-

gust 2020. 



Wesentliche Änderung Deponie Jahn auf den Flurstücken 12/2, 12/5, 81, 26/3, Flur 4, Wiershop - UVS 

  

Seite 142 von 264  

flächigen Ausgleichs von 6.585 m² für die Beeinträchtigung durch die Betriebs-

straße erfolgt über ein verfügbares Ökokonto (Ökokonto Rülauer Forst der Stiftung 

Naturschutz). Die Kompensation von 267 m Knick und zwei Einzelbäumen durch 

die Beeinträchtigung der Betriebsstraße erfolgt über die Neuanlage eines Knicks 

in der Gemeinde Kollow. 

 

8.5 Biologische Vielfalt 

 Bestandserfassung des Schutzgutes biologische Vielfalt 

8.5.1.1 Wechselbeziehungen 

Die biologische Vielfalt ist eine existenzielle Grundlage für das menschliche Leben: 

Pflanzen, Tiere, Pilze und Mikroorganismen sind Träger des Stoffkreislaufs, sie 

reinigen Wasser und Luft, sorgen für fruchtbare Böden und angenehmes Klima, 

dienen der menschlichen Ernährung und Gesundheit. Bei den Pflanzen besteht 

eine enge Verbindung zu den Tieren, die als Bestandteil der Lebensgemeinschaf-

ten und Lebensräume als Nahrungsgrundlage und Lebensraum in Form von Auf-

enthaltsort, Brutplatz, Jagd- und Rastplatz sowie Überwinterungsort in maßgebli-

cher Form abhängen. Da in Ökosystemen Tier- und Pflanzenarten untereinander 

und voneinander abhängig sind, kann der Rückgang bzw. Verlust einzelner Arten 

weitreichende Folgen für die Funktionsfähigkeit der Ökosysteme haben. 

Da Tiere und Pflanzen die Basis der biologischen Vielfalt darstellen, wurden sie 

zunächst einzeln betrachtet. Zur Betrachtung der Leistungs- und Funktionsfähig-

keit des Naturhaushaltes im Untersuchungsraum wird das Schutzgut biologische 

Vielfalt großräumig dargestellt. Dabei werden die Vorbelastungen, Empfindlichkei-

ten und die Bewertung auf den Untersuchungsraum angewendet. 

 

8.5.1.2 Ausgangssituation und Vorbelastungen 

Ausgangssituation 

Mit dem europäischen Schutzgebietsnetz NATURA 2000 werden Arten und Le-

bensräume mit europäischer Bedeutung erhalten. Im Untersuchungsraum sind we-

der NATURA 2000-Gebiete noch andere Schutzgebiete oder Biotopverbundach-

sen vorhanden. Ein Großteil der umliegenden Schutzgebiete befindet sich in wei-

ten Entfernungen zum Untersuchungsraum (siehe Abb. 6). 

➢ Bodenabbau SÜD 

Die Abbaugruben und der Deponiebau im Untersuchungsraum und dessen Umfeld 

werden z.T. bereits seit Jahrzehnten betrieben. Im Verlauf der Abbau- und Bau-

prozesse und der Renaturierung umliegender Flächen entstehen so immer wieder 

neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Insbesondere Pionierbesiedler werden 

durch die neuen Lebensräume begünstigt, danach erfolgt die Besiedlung durch 
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andere Pflanzen- und Tierarten der entstandenen Sukzessionsflächen, Rohboden-

standorte, Gehölze sowie weiteren renaturierten Bereichen. 

Durch die schnell befahrene Kreisstraße (K 49) besteht eine Abgrenzung der Vor-

habenfläche zu der Waldfläche östlich der K 49 und der östlich nächstgelegenen 

Nebenverbundachse des Biotopverbundes. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Mit Ausnahme der Flächenumwandlung von einem Acker in eine Abbaugrube 

bleibt der Bestand der biologischen Vielfalt im Untersuchungsraum beim Aus-

gangszustand der Deponie Jahn-SÜD im Vergleich zum Ist-Zustand des Bodenab-

baus SÜD erhalten. 

➢ Deponie Jahn 

Die rekultivierte Deponie JAHN bildet den Ausgangszustand für die Bestandsbe-

schreibung und Bewertung der biologischen Vielfalt im Untersuchungsraum. Nach 

Fertigstellung der Deponie JAHN entsteht eine extensiv genutzte Grünlandfläche, 

welche durch Knicks und Gehölzpflanzungen strukturiert wird. Bei endgültigem Ab-

schluss der Deponie JAHN ist auch die genehmigte Deponie OST rekultiviert, mit 

Grünland angesät und mit Gehölzen bepflanzt. 

 

Vorbelastungen 

➢ Bodenabbau SÜD 

Als Vorbelastung der biologischen Vielfalt im Untersuchungsraum sind die Kreis-

straße (K 49) sowie die intensive Ackernutzung der landwirtschaftlichen Flächen 

zu nennen. Bezüglich der biologischen Vielfalt gilt grundsätzlich, dass die Anlage 

von Monokulturen und die Behandlung mit Herbiziden und Pestiziden zu einer Ver-

ringerung der Vielfalt auch in Flächen angrenzend an den behandelten Acker führt. 

Die im Bau und Betrieb befindlichen Abbau- und Deponieflächen (JAHN und OST) 

stellen zugleich eine Zerschneidung von Lebensräumen, jedoch auch eine Bereit-

stellung von neuen Lebensräumen nach Rekultivierung der abgedeckten Deponie-

oberflächen dar. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Neben der Vorbelastung durch die Kreisstraße besteht zum Zeitpunkt des Aus-

gangszustandes der Deponie Jahn-SÜD eine Vorbelastung durch den vorange-

gangen Bodenabbau SÜD. 

➢ Deponie Jahn 

Nach Fertigstellung der Rekultivierung der Deponie JAHN und der Deponie OST 

stellt die Kreisstraße die einzige Vorbelastung im Untersuchungsraum dar. 
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8.5.1.3 Eignung und Empfindlichkeit 

➢ Bodenabbau SÜD 

Durch die Beeinträchtigung der Kreisstraße als Habitatzerschneidung, den Herbi-

zid- und Pestizideinsatz auf der Ackerfläche und die umliegenden, im Bau und Be-

trieb befindlichen Deponieflächen wird die Eignung der Vorhabenfläche im Unter-

suchungsraums als Lebensraum und Naturhaushalt der biologischen Vielfalt 

mit gering eingestuft. Die im Umfeld gelegenen Schutzgebiete und bereits renatu-

rierten Flächen des Rappenberges und der Grube Relling stellen attraktivere Le-

bensräume dar. Zwar befinden sich innerhalb des Untersuchungsraums die Flä-

chen der „Schürfe-Ost“, diese werden jedoch durch die angrenzende Deponie 

JAHN sowie den Bodenabbau und die Deponie OST in ihrem Verbund mit anderen 

Lebensräumen eingeschränkt. 

Trotz der geringen Eignung des Intensivackers stellt die Vorhabenfläche einen 

Verbund zu den umliegenden Waldflächen her, sodass eine mittlere Empfind-

lichkeit gegenüber Lebensraumverlust, optischen und akustischen Störun-

gen besteht, wobei ältere Biotopstrukturen und Lebensräume im Umfeld mit einer 

vielfältigen Struktur eine höhere Empfindlichkeit als Ackerflächen aufweisen.  

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Die Eignung der Vorhabenfläche im Untersuchungsraumes als Lebensraum und 

Naturhaushalt der biologischen Vielfalt wird nach abschnittsweiser Flächenum-

wandlung der Vorhabenfläche von einem Acker in eine Abgrabungsfläche mit sehr 

gering eingestuft. Es besteht eine geringe Empfindlichkeit gegenüber Lebens-

raumverlust, optischen und akustischen Störungen. 

➢ Deponie Jahn 

Nach Fertigstellung der Rekultivierung der Deponie JAHN bieten die Forstpflan-

zungen eine Verbindungs- und Vernetzungsfunktion zwischen den bestehenden 

umliegenden Waldflächen. So entstehen im Untersuchungsraum Lebensräume 

mit Verbundachsen, welche jedoch weiterhin durch die Kreisstraße zerschnitten 

werden und so keine Anbindung an den Wald östlich der K 49 erhalten. Die Eig-

nung des Untersuchungsraums als Lebensraum und Naturhaushalt der biolo-

gischen Vielfalt wird nach Fertigstellung der Rekultivierung der Deponie JAHN 

mit mittel eingestuft. 

Nach der Anlage der Biotopstrukturen auf der Rekultivierungsschicht wird die 

Oberfläche der Deponie JAHN in eine extensive Pflege ohne intensive Nutzung 

überführt, sodass sich verschiedene Lebensräume für Tiere im Untersuchungs-

raum entwickeln können. Die rekultivierten Flächen bieten auch bei einer Flächen-

änderung eine strukturelle Vielfalt und bilden einen Lebensraum für Tiere, sodass 

sich insgesamt für die biologische Vielfalt im Untersuchungsraum eine mittlere 

Empfindlichkeit gegenüber einer Änderung der Flächen für die Rekultivie-

rung ergibt. 
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 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Beeinträchtigun-

gen des Schutzgutes Biologische Vielfalt 

Im Folgenden werden Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen bzw. 

zur Verringerung der Beeinträchtigungsintensität aufgezeigt, die die Folgen des 

Eingriffs für das Schutzgut Biologische Vielfalt vermeiden oder verringern. 

• Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 

Eine Flächeninanspruchnahme außerhalb der Vorhabenfläche v.a. durch die Ar-

beitsfahrzeuge und Maschinen wird auf ein Minimum begrenzt. 

• Technische Maßnahmen zur Vermeidung von Staub- und Schad-

stoffimmissionen 

Eine Reduzierung möglicher Staubemissionen wird durch betriebliche Maßnah-

men erreicht. Dabei werden die Fahrwege und sonstigen Flächen bei Bedarf be-

feuchtet und - soweit sie befestigt sind - bei Bedarf regelmäßig gereinigt. Abfall-

stoffe, die besonders stauben könnten, werden entweder in verpackter Form in 

BigBags angenommen oder, soweit das nicht möglich ist, in speziellen geschütz-

ten Bereichen abgeladen, beim Entladen befeuchtet und umgehend mit anderen 

Abfällen abgedeckt.  

Zudem ist die Geschwindigkeit von Fahrzeugen auf dem gesamten Betriebsge-

lände auf 10 km/h beschränkt, um Staubemissionen zu reduzieren. 

 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Biologische Vielfalt 

➢ Bodenabbau SÜD 

Die Vorhabenfläche des Bodenabbaus SÜD weist gegenüber den umliegenden 

höherwertigen Biotopen und deren Vernetzung zu Schutzgebieten nur eine ge-

ringe Eignung für die Biodiversität auf. Durch den Lebensraumverlust der Acker-

fläche und des Knicks sind keine Beeinträchtigungen von umliegenden Schutz-

gebieten, wie bspw. dem FFH-Gebiet entlang der Elbe, zu erwarten. Der Bodenab-

bau SÜD stellt zwar kurzzeitig eine Form von Lebensraumzerschneidung für die 

lokal vorkommenden Arten dar, durch den Bodenabbau entstehen jedoch auch 

kurzzeitig typische Lebensräume der Abbaulandschaften, wie Abbauböschungen 

für Uferschwalben. Durch die Vorbelastungen der östlich gelegenen Kreisstraße 

und der umliegenden attraktiveren Lebensräume wird die Einwirkungsintensität 

mit gering bis mittel bewertet. Infolgedessen ist das Beeinträchtigungsrisiko 

durch den Lebensraumverlust des Intensivackers und Knicks als gering einzustu-

fen. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Anschließend an den Bodenabbau SÜD ist die sukzessive Deponieerrichtung vor-

gesehen, sodass der Ausgangszustand als Abbaufläche vorbelastet ist. Durch den 

abschnittsweise, zeitnah aufeinanderfolgend durchgeführten Bau und Betrieb der 
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Deponie Jahn-SÜD können sich auf dem durch den Abbau vorhandenen Rohbo-

den keine bedeutsamen Lebensräume für Pflanzen entwickeln. Die Einwirkungs-

intensität durch Lebensraumverlust, ausgehend von dem Bau und Betrieb der 

Deponie Jahn-SÜD wird mit gering bewertet. Infolgedessen sind die Belastungs-

intensität und das Beeinträchtigungsrisiko als gering einzustufen. 

Im Anschluss an den abschnittsweisen Deponiebau wird die Deponieoberfläche 

sukzessive rekultiviert, sodass die Flächen möglichst zeitnah der Natur zur Verfü-

gung stehen und sich positiv auf die Biologische Vielfalt im Untersuchungsraum 

auswirken. Die Vorbelastung der Zerschneidungswirkung durch die Kreisstraße 

bleibt jedoch bestehen, sodass eine Vernetzung mit Biotopen und dem Biotopver-

bund östlich der Kreisstraße (K 49) für weniger mobile Arten weiterhin einge-

schränkt ist. 

➢ Deponie Jahn 

Aufgrund der Änderung der Oberflächenabdichtung der Deponie JAHN ergibt sich 

eine Änderung der Rekultivierungsmaßnahmen. Eine grundsätzliche Änderung 

des Rekultivierungskonzeptes ist nicht vorgesehen. Da die Anpassung während 

der Fertigstellung der Rekultivierung erfolgt, wird nicht in bestehende Biotopstruk-

turen eingegriffen. Die rekultivierten Flächen werden auch nach Fertigstellung eine 

Anbindung an die umliegenden Waldflächen erhalten und die strukturelle Vielfalt 

im Untersuchungsraum erhöhen, sodass die Einwirkungsintensität durch die Än-

derung der Flächen für die Rekultivierung als gering bewertet wird. Infolgedes-

sen ergibt sich eine geringe Belastungsintensität, welche verknüpft mit einer 

mittleren Eignung insgesamt ein geringes Beeinträchtigungsrisiko ergibt.  

➢ Zusammenwirken mit anderen Vorhaben 

Das AWZ, in Ergänzung mit dem genehmigten Bodenabbau OST, der genehmig-

ten Deponie OST und der planfestgestellten Deponie JAHN, stellt einen großräu-

migen Bereich der Lebensraumzerschneidung für Tiere und Pflanzen dar. Die 

nächstgelegene Nebenverbundachse des landesweiten Biotopverbundes befindet 

sich östlich der Vorhaben in ca. 1,2 km Entfernung. Die um das AWZ umliegenden 

höherwertigen Biotope stellen eine Vernetzung zu der Biotopverbundachse dar, 

welche jedoch durch angrenzende Siedlungen und Straßen, wie die Kreisstraße 

49 eingeschränkt wird. Das nächstgelegene FFH-Gebiet liegt in ca. 3 km Entfer-

nung südlich des AWZ und den umgebenden Abbau- und Deponieflächen. Eine 

Vernetzung des FFH-Gebietes mit den umliegenden höherwertigen Biotopen ist 

ebenfalls durch die K 49, Siedlungen sowie zukünftig auch die Ortsumgehung der 

Stadt Geesthacht nur eingeschränkt vorhanden. Die Prüfung auf Kumulation und 

kumulativen Wirkungen durch Zusammenwirken der geplanten Vorhaben mit dem 

genehmigten Bodenabbau OST und der Deponie OST sind unter Ziffer 8.14 be-

schrieben.  
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Nach Abschluss der Rekultivierung der Deponie JAHN, Jahn-SÜD und OST ste-

hen die Flächen dauerhaft für die biologische Vielfalt zur Verfügung. Bei Berück-

sichtigung der Rekultivierungsmaßnahmen entwickelt sich ein vielfältigeres Stand-

ortangebot für Pflanzen und Tiere, sodass der lokale Biotopverbund gestärkt wird. 

 

 Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken des 

Schutzgutes Biologische Vielfalt 

Mit der nachfolgenden zusammenfassenden Beurteilung werden die Risiken für 

das Schutzgut Biologische Vielfalt, die trotz der unter Ziffer 8.5.2 dargestellten Ver-

meidungs- und Verminderungsmaßnahmen bestehen bleiben, räumlich differen-

ziert für jedes Vorhaben (Bodenabbau SÜD, Deponie Jahn-SÜD und Deponie 

JAHN) einzeln dargestellt. In den nachfolgenden Tabellen sind nur Beeinträchti-

gungen aufgeführt, bei denen durch Verknüpfungen von Empfindlichkeit, Einwir-

kungsintensität und Eignung ein Beeinträchtigungsrisiko besteht. 

 

 



Wesentliche Änderung Deponie Jahn auf den Flurstücken 12/2, 12/5, 81, 26/3, Flur 4, Wiershop - UVS 

  

Seite 148 von 264  

Tab. 14: Bodenabbau SÜD – Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken im Untersuchungsraum 

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Biologische 
Vielfalt 

Lebens-
raumver-
lust 

Intensivacker und 
typischer Knick 

mittel gering - mittel → mittel gering → gering 

 

Tab. 15: Deponie Jahn-SÜD – Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken im Untersuchungsraum 

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Biologische 
Vielfalt 

Lebens-
raumver-
lust 

Abgrabungsfläche gering gering → gering sehr gering → gering 

 

Tab. 16: Deponie JAHN – Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken im Untersuchungsraum 

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Biologische 
Vielfalt 

Flächen-
änderung  

Rekultivierungs-
maßnahmen auf 
der Deponie 
JAHN 

mittel gering → gering mittel  → gering 
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 Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Bio-

logische Vielfalt 

Gemäß § 15 (2) BNatSchG i.V.m. § 9 LNatSchG sind unvermeidbare Beeinträch-

tigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszu-

gleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Kann 

ein Eingriff nicht ausgeglichen oder in sonstiger Weise kompensiert werden, ist vor 

Beginn des Eingriffs ein Ersatz in Geld (Ersatzzahlung) zu leisten (§ 15 (6) 

BNatSchG i.V.m. § 9 (4) LNatSchG). 

Für die unter Ziffer 8.5.3 und 8.5.4 prognostizierten Beeinträchtigungsrisiken sind 

Ausgleichsmaßnahmen oder Ersatzmaßnahmen durchzuführen, sofern sich ein 

hohes Beeinträchtigungsrisiko ergibt. Für das Schutzgut Biologische Vielfalt ist ge-

mäß den ermittelten Auswirkungen nicht mit einem hohen Beeinträchtigungsrisiko 

durch den Bodenabbau SÜD, die Deponie Jahn-SÜD oder die Änderung der De-

ponie JAHN zu rechnen. Insofern sind für das Schutzgut Biologische Vielfalt keine 

Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen durchzuführen. 

 

8.6 Schutzgut Fläche 

 Bestandserfassung des Schutzgutes Fläche 

8.6.1.1 Wechselbeziehungen 

Das Schutzgut Fläche wurde im Rahmen der Änderung des UVPG durch den 

Art. 12 G v. 27.6.2017 I 1966 hinzugefügt und ist auch in der neuesten Änderung 

vom 19.06.2020 enthalten. Es beschreibt den Flächenverbrauch des Vorhabens. 

Unter Flächenverbrauch wird die Neuinanspruchnahme von Flächen, insbeson-

dere Landwirtschafts- und Naturflächen, für Baumaßnahmen verstanden.  

Fläche ist eine endliche Ressource, mit der Menschen sparsam umgehen müssen, 

um ihre Lebensgrundlagen zu erhalten. Die Fläche inklusive Flächennutzung steht 

in engem Zusammenhang mit der Nahrungsmittelproduktion. Durch den fortschrei-

tenden Flächenverbrauch und die Flächenversiegelung in Deutschland nimmt der 

Anteil der landwirtschaftlichen Nutzflächen ab. Der Rückgang von Landwirtschafts-

flächen geht in großen Teilen auf die Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsflä-

chen zurück. 

 

8.6.1.2 Ausgangssituation und Vorbelastungen 

➢ Bodenabbau SÜD 

Die Vorhabenfläche im Untersuchungsraum wird derzeit ackerbaulich genutzt und 

beträgt 9,9 ha.  

Die Flächen im östlichen Umfeld sowie nördlich und westlich des AWZ und der 

renaturierten Deponie bzw. Verfüllungen (Cemex und Buhck) werden ebenfalls für 
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die Landwirtschaft genutzt. Nördlich, nordwestlich, nordöstlich sowie östlich an-

grenzend an den Untersuchungsraum und das AWZ wurden bereits Flächen in 

ihrer Nutzung von Acker aufgegeben und in das AWZ Wiershop, den Bodenabbau 

OST, den Bau von Deponien (Deponie JAHN und Deponie OST) und zur Einrich-

tung von Ausgleichsflächen mit Aufforstung und Sukzession umgewandelt.  

Die Vorhabenfläche und umliegende Deponieflächen (Deponie JAHN und Deponie 

OST) werden nach dem Einbau der Oberflächenabdichtung rekultiviert. Hierbei 

bleiben die Flächen überwiegend unversiegelt und werden zur Wiederherstellung 

des Landschaftsbildes und zur Wiedernutzbarmachung für die Landwirtschaft be-

pflanzt bzw. angesät. Damit wird zwar die ursprüngliche Ackernutzung aufgeho-

ben, es ist jedoch zukünftig eine extensive Bewirtschaftung von Grünland vorge-

sehen. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Zu Beginn des Deponiebaus Jahn-SÜD liegt die Vorhabenfläche z.T. als unversie-

gelter Rohboden vor, welcher nicht landwirtschaftlich genutzt wird. Die Flächen im 

Umfeld bleiben, wie bei dem Bodenabbau SÜD beschrieben, bestehen. 

➢ Deponie JAHN 

Die für das Vorhaben vorgesehene rd. 22 ha große Fläche ist planfestgestelltes 

Deponiegelände. Das 2011 planfestgestellte Rekultivierungskonzept greift mit 

durch Knicks strukturierten extensiv genutzten Grünlandflächen die ursprüngliche 

Nutzung vor Beginn des Bodenabbaus und der Deponieerrichtung auf. 

 

8.6.1.3 Eignung und Empfindlichkeit 

Eignung 

➢ Bodenabbau SÜD 

Generell besteht für unversiegelte Flächen eine hohe Eignung für diverse Nutzun-

gen der Nahrungsmittelproduktion. Sobald die Flächen versiegelt sind, nimmt die 

Eignung insbesondere für die Nahrungsmittelproduktion stark ab. 

Aufgrund des Flächenrückgangs wird die Eignung als verfügbare landwirt-

schaftliche Nutzfläche im Untersuchungsraum als hoch eingestuft. Die Eignung 

der Fläche für landwirtschaftliche Zwecke wird im Hinblick auf die Bodeneigen-

schaften unter Ziffer 8.7 genauer betrachtet. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Der vor dem Deponiebau bestehende unversiegelte Boden hat grundsätzlich eine 

hohe Eignung als verfügbare Nutzfläche, durch den Abtrag des für den Ackerbau 

wichtigen Oberbodens wird die Eignung für die Landwirtschaft jedoch auf ge-

ring reduziert. 
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➢ Deponie JAHN 

Das 2011 planfestgestellte Rekultivierungskonzept sieht eine extensive Grünland-

nutzung vor, sodass eine hohe Eignung der Fläche für die Landwirtschaft an-

genommen wird. 

 

Empfindlichkeit  

➢ Bodenabbau SÜD  

Aufgrund des bundesweiten Flächenrückgangs für die Landwirtschaft und Nah-

rungsmittelproduktion besteht für die als Acker genutzte Vorhabenfläche im Unter-

suchungsraum eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Flächenverlust oder 

Nutzungsumwandlung. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Grundsätzlich besteht für unversiegelte Flächen eine hohe Empfindlichkeit gegen-

über einem Flächenverlust. Durch den Verlust des reichen, organischen Oberbo-

dens wird die Empfindlichkeit gegenüber einem Flächenverlust oder Nut-

zungsumwandlung jedoch auf gering reduziert. 

➢ Deponie JAHN 

Aufgrund der 2011 planfestgestellten extensiven Grünlandnutzung nach Rekulti-

vierung der Deponieoberfläche besteht für die Deponie JAHN grundsätzlich eine 

hohe Empfindlichkeit gegenüber einem Flächenverlust oder einer Nutzungs-

umwandlung.  

 

 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Beeinträchtigun-

gen des Schutzgutes Fläche 

Im Folgenden werden Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen bzw. 

zur Verringerung der Beeinträchtigungsintensität aufgezeigt, die die Folgen des 

Eingriffs für das Schutzgut Fläche vermeiden oder verringern. 

➢ Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 

Eine Flächeninanspruchnahme außerhalb der Vorhabenfläche v.a. durch die Ar-

beitsfahrzeuge und Maschinen wird auf ein Minimum begrenzt. 

 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche 

➢ Bodenabbau SÜD 

Im Zuge der Erschließung und des Bodenabbaus SÜD kommt es zu einem Flä-

chenverlust bzw. Nutzungsumänderung einer landwirtschaftlichen Fläche, die 

zur Nahrungs- oder Futtermittelproduktion genutzt wird. Die Eignung der Fläche 

für die Nahrungs- oder Futtermittelproduktion wird aufgrund der Anpflanzung von 
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Feldfrüchten beim Ackerbau als hoch eingestuft, somit entsteht eine hohe Belas-

tungsintensität und auch ein hohes Beeinträchtigungsrisiko durch den Bo-

denabbau SÜD. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Der Bau der Deponie Jahn-SÜD findet auf einer sukzessive abgegrabenen und 

umgenutzten Fläche statt. Ein Flächenverlust hat zuvor durch den Bodenabbau 

SÜD stattgefunden. Durch den Bau der Deponie ist eine Überführung in eine 

Ackerfläche nach Abdeckung des Deponiekörpers nicht länger möglich. Durch die 

geplanten Rekultivierungsmaßnahmen entsteht jedoch eine strukturreiche Fläche 

mit Nahrungsmittelangeboten in Form einer extensiven Beweidung durch Tiere. 

Aufgrund der bestehen Vorbelastung und der Umnutzung nach der Rekultivierung 

ist der Flächenverlust mit einer geringen Einwirkungsintensität verbunden. Bei 

geringer Eignung und Empfindlichkeit der zuvor abgegrabenen Fläche besteht 

eine geringe Belastungsintensität sowie ein geringes Beeinträchtigungsri-

siko durch den Bau und Betrieb der Deponie Jahn-SÜD. 

➢ Deponie JAHN 

Durch die Änderung der Oberflächenabdichtung der Deponie JAHN ist eine Ände-

rung des Rekultivierungskonzeptes erforderlich.  

Für die Ermittlung des Ausgleichs wurde in der Planfeststellung von 2011 nur die 

Fläche der Deponie JAHN mit Betriebsflächen betrachtet. Da die Rekultivierung 

mit Betriebsflächen jedoch nur einen Zwischenschritt bis zur vollständigen Rekul-

tivierung der Deponie JAHN darstellt, ist ein Vergleich der 2011 planfestgestellten 

Maßnahmen mit der neuen Planung nach Rückbau der Betriebsflächen erforder-

lich. Hiernach ergibt sich eine Zunahme der Grünlandfläche um knapp 21.000 m². 

Eine Einwirkungsintensität und ein Beeinträchtigungsrisiko sind aufgrund des Zu-

wachses an Grünland nicht gegeben. 

 

 Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken des 

Schutzgutes Fläche 

Mit der nachfolgenden zusammenfassenden Beurteilung werden die Risiken für 

das Schutzgut Fläche, die trotz der unter Ziffer 8.6.2 dargestellten Vermeidungs- 

und Verminderungsmaßnahmen bestehen bleiben, räumlich differenziert für jedes 

Vorhaben (Bodenabbau SÜD, Deponie Jahn-SÜD und Deponie JAHN) einzeln 

dargestellt. In den nachfolgenden Tabellen sind nur Beeinträchtigungen aufge-

führt, bei denen durch Verknüpfungen von Empfindlichkeit, Einwirkungsintensität 

und Eignung ein Beeinträchtigungsrisiko besteht. 
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Tab. 17: Bodenabbau SÜD – Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken im Untersuchungsraum 

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Fläche 
Flächen-
verlust 

Intensivacker  hoch hoch → hoch hoch → hoch 

 

Tab. 18: Deponie Jahn-SÜD – Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken im Untersuchungsraum 

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Fläche 
Flächen-
verlust 

Abgrabungsfläche gering gering → gering gering → gering 
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 Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Flä-

che 

Gemäß § 15 (2) BNatSchG i.V.m. § 9 LNatSchG sind unvermeidbare Beeinträch-

tigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszu-

gleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Kann 

ein Eingriff nicht ausgeglichen oder in sonstiger Weise kompensiert werden, ist vor 

Beginn des Eingriffs ein Ersatz in Geld (Ersatzzahlung) zu leisten (§ 15 (6) 

BNatSchG i.V.m. § 9 (4) LNatSchG). 

Für die unter Ziffer 8.6.3 und 8.6.4 prognostizierten Beeinträchtigungsrisiken sind 

Ausgleichsmaßnahmen oder Ersatzmaßnahmen durchzuführen, sofern sich ein 

hohes Beeinträchtigungsrisiko ergibt. Für das Schutzgut Fläche ist gemäß den er-

mittelten Auswirkungen mit einem hohen Beeinträchtigungsrisiko durch den Flä-

chenverlust beim Bodenabbau SÜD zu rechnen.  

Ausgleichsmaßnahmen für das Schutzgut Flächen können multifunktional mit den 

Ausgleichsmaßnahmen für das Schutzgut Boden erfolgen. 

 

8.7 Schutzgut Boden 

 Bestandserfassung des Schutzgutes Boden 

8.7.1.1 Wechselbeziehungen 

Böden bieten Organismen Lebensraum; den Pflanzenwurzeln bieten sie Veranke-

rung sowie Versorgung mit Wasser, Sauerstoff, Nährstoffen und Wärme. Außer-

dem regulieren sie den Landschaftswasserhaushalt und filtern, puffern bzw. elimi-

nieren Schadstoffe, die sonst Organismen schädigen, in Nahrungspflanzen gelan-

gen oder das Grundwasser kontaminieren könnten (vgl. SUKOPP u. WITTIG 

1993:154).  

Die Filterfunktion von Böden beruht auf deren physikalischen und chemischen Ei-

genschaften. Die physikalischen Eigenschaften bewirken, dass Partikel auch aller-

kleinsten Ausmaßes in den Bodenporen aus dem Sickerwasser herausgefiltert 

werden. Die chemische Filterfunktion besteht darin, dass auch gelöste Stoffe, die 

aus wasserlöslichen Verbindungen stammen – aus der Luft durch den Regen aus-

gewaschen, durch reaktionsfähige Bodensubstanzen wie Säuren, Tonminerale 

chemisch gebunden werden. 

 

8.7.1.2 Beschreibung der Ausgangssituation und Vorbelastungen 

Der ökologische Wert des Bodens wird durch seine Qualität als Lebensraum für 

Pflanzen und Tiere, durch sein biotisches Ertragspotenzial sowie durch seine Fä-

higkeit Wasser und Nährstoffe zu speichern, Schadstoffe zu binden und Schwan-

kungen des pH-Wertes zu puffern definiert. Diese natürlichen Bodenfunktionen 
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sind in erheblichem Maß von der Bodenart, dem pH-Wert und dem Gehalt an or-

ganischer Bodensubstanz abhängig, die vor allem im humosen Oberboden kon-

zentriert sind. 

➢ Bodenabbau SÜD 

Entsprechend den geologischen Ausgangsbedingungen besteht der natürlich an-

stehende Boden im Untersuchungsraum und im näheren Umfeld überwiegend aus 

Fein-, Mittel- und Grobsand über Geschiebelehm und Geschiebemergel, die sich 

zu Böden der (Parabraunerde-) Braunerde-Gesellschaft entwickelt haben. 

Die Feldkapazität liegt laut dem digitalen Landwirtschafts- und Umweltatlas 

Schleswig-Holstein im Bereich des Untersuchungsraums bei mittel. Die Feuchte-

stufe ist im Untersuchungsraum heterogen ausgeprägt: Der südliche Bereich des 

Untersuchungsraums ist schwach frisch, der nördliche Bereich schwach trocken 

ausgeprägt. Die Nährstoffverfügbarkeit der im Untersuchungsraum anstehenden 

Böden variiert ebenfalls von gering im nördlichen und mittel im südlichen Bereich 

des Untersuchungsraumes. Der Bodenwasseraustausch im Untersuchungsraum 

ist ebenfalls gering bis mittel ausgeprägt. 

Im Untersuchungsraum sind überwiegend geringwertige Ackerböden vorhanden. 

Die natürliche Ertragsfähigkeit des Bodens und damit seine Bedeutung als Stand-

ort für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung wird als mittel bewertet.  

Die vorhandene Betriebsstraße verläuft auf der Ostseite der Deponie JAHN auf 

der bereits abgedeckten Deponieoberfläche. Im Bereich der Betriebsstraße beträgt 

die Rekultivierungsschicht aufgrund des seitlichen Gefälles der Deponieoberfläche 

zwischen 0,32 m und > 1,0 m und wird zusätzlich von der 0,78 m mächtigen tech-

nischen Funktionsschicht des Straßenkörpers überlagert. Geplant ist die südliche 

Verlängerung der vorhandenen Betriebsstraße über den ehemals genutzten land-

wirtschaftlichen Weg des Flurstücks 26/3, für den eine Abbaugenehmigung von 

2009 besteht. Im Bereich der bestehenden und geplanten Fahrbahn sind keine 

nennenswerten Bodenfunktionen und keine natürliche Ertragsfähigkeit vorhanden. 

➢ Deponie Jahn-SÜD  

Der Rohboden der Abbausohle des vorhergehenden Bodenabbaus SÜD besteht 

aus Fein-, Mittel- und Grobsanden, Ton sowie Geschiebemergel und Geschiebe-

lehm in unterschiedlichen Mächtigkeiten. 

Die Lebensraumfunktion des anstehenden sandig, schluffigen Rohbodens der Ab-

bausohle und an den Abbauböschungen ist aufgrund der anstehenden Bodenar-

ten von mittlerer Bedeutung als Standort für natürliche Vegetation. Da der Depo-

niebau jedoch sukzessive parallel zum Bodenabbau SÜD vonstattengeht, liegt der 

Boden nur in einem relativ kurzen Zeithorizont offen und wird dann durch die De-

ponie überbaut. Infolgedessen ist eine neu einsetzende Bodenentwicklung kaum 

möglich. Der Natürlichkeitsgrad ist aufgrund des bereits abgebauten Bodenkörpers 

als nicht vorhanden einzustufen. 
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➢ Deponie JAHN 

Die Rekultivierungsschicht der Deponie JAHN besteht aus kulturfähigem Boden. 

Die Dicke der Rekultivierungsschicht beträgt zwischen 1 m (unter extensivem 

Grünland) und 3 m (unter Wald- und Gehölzflächen). In den Bereichen mit Gehölz-

pflanzungen bestehen die oberen 30 cm aus humusreichem Oberboden. In den 

Bereichen mit Strauchpflanzungen und extensivem Grünland erhält die obere Bo-

denschicht eine Kompostgabe. 

Der Natürlichkeitsgrad des 1 m dicken Rekultivierungsbodens auf der Deponie 

JAHN ist aufgrund des vorangegangenen Bodenabbaus und der bereits erfolgten 

Deponierung und Oberflächenabdichtung als sehr gering einzustufen. 

 

Vorbelastungen 

➢ Bodenabbau SÜD 

Für die Böden im Untersuchungsraum bestehen allgemeine Vorbelastungen durch 

die intensive landwirtschaftliche Nutzung. Weiterhin wirkt die planfestgestellte De-

ponie JAHN als Vorbelastung im Untersuchungsraum, da hierbei die belebte Bo-

denschicht entfernt und die natürliche Bodenentwicklung während des Abbauge-

schehens und Deponiebaus unterbrochen wird und die Bodenfunktionen verloren 

gehen bzw. eingeschränkt werden. 

Die geplante südliche Verlängerung der Betriebsstraße als Zuwegung in die Vor-

habenfläche verläuft ebenfalls in einem bereits durch den benachbarten Restab-

bau JAHN sowie die langjährige Verdichtung durch die Nutzung als landwirtschaft-

liche Zufahrt beeinträchtigten Bereich. 

➢ Deponie Jahn-SÜD  

Für das Schutzgut Boden ist von einer bestehenden erheblichen Vorbelastung auf-

grund des Bodenverlustes durch den vorangegangen Bodenabbau SÜD auszuge-

hen. Die Vorbelastungen im Untersuchungsraum durch die Deponie JAHN bleiben 

weiterhin bestehen. 

➢ Deponie JAHN 

Die für das Vorhaben vorgesehene Fläche ist planfestgestelltes Deponiegelände. 

Eine Vorbelastung wurde in den Antragsunterlagen zur Planfeststellung von 2011 

ermittelt. Die Deponieoberfläche ist im Ausgangszustand künstlich mit Rekultivie-

rungsboden abgedeckt.  
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8.7.1.3 Bewertung der Ausgangssituation 

Eignung 

➢ Bodenabbau SÜD 

Die Lebensraumfunktion des oberflächennah (≤ 1 m Tiefe) natürlich anstehenden 

Bodens der landwirtschaftlichen Nutzfläche und deren Umfeld im Untersuchungs-

raum ist aufgrund der anstehenden Bodenarten von mittlerer Bedeutung als Stand-

ort für natürliche Vegetation einzustufen. Die natürliche Ertragsfähigkeit des Bo-

dens und damit seine Bedeutung als Standort für die land- und forstwirtschaftliche 

Nutzung wird als mittel bewertet. Die Regelungsfunktion des Bodens für Wasser- 

und Nährstoffkreisläufe im Naturhaushalt und für Filter und Pufferaufgaben (insbe-

sondere zum Grundwasserschutz) ist aufgrund der Wasserdurchlässigkeit und des 

Porenvolumens und der vorhandenen Vorbelastung von geringer bis mittlerer Be-

deutung. Der Natürlichkeitsgrad des Bodens ist aufgrund der intensiven landwirt-

schaftlichen Nutzung als gering einzuschätzen. Insgesamt ist die Eignung des 

Bodens im Untersuchungsraum mit mittel zu bewerten. 

Im Bereich der Betriebsstraße auf der Deponie JAHN sind die natürlichen Funkti-

onen nicht mehr vorhanden. Die geplante südliche Verlängerung der Betriebs-

straße auf dem Flurstück 26/3 verläuft ebenfalls in einem durch den benachbarten 

Restabbau JAHN sowie die langjährige Verdichtung durch die Nutzung als land-

wirtschaftliche Zufahrt beeinträchtigten Bereich. Eine Eignung des Bodens im Be-

reich der Betriebsstraße ist nicht vorhanden. 

➢ Deponie Jahn-SÜD  

Der für die Bodenfunktionen bedeutsame Oberboden (bis in 1 m Tiefe) wurde zum 

Zeitpunkt des Deponiebaus bereits abgetragen, sodass die Bedeutung der Abbau-

sohle als Standort für natürliche Vegetation gering bis mittel bewertet wird. Nur in 

den Randbereichen der Vorhabenfläche sind noch natürlich gewachsene Böden 

vorhanden. Da der Deponiebetrieb jedoch sukzessive parallel zum Abbau vonstat-

tengeht, liegt der Boden nur in einem relativ kurzen Zeithorizont offen und wird 

dann durch die Deponie überbaut. Infolgedessen ist eine neu einsetzende Boden-

entwicklung kaum möglich.  

Die Regelungsfunktion des Rohbodens für Wasser- und Nährstoffkreisläufe im Na-

turhaushalt sowie für Filter- und Pufferaufgaben (insbesondere zum Grundwasser-

schutz) ist aufgrund seiner Wasserdurchlässigkeit und seines Porenvolumens von 

geringer bis mittlerer Bedeutung. Der Natürlichkeitsgrad des Bodens ist im Aus-

gangszustand für die Deponie Jahn-SÜD aufgrund des bereits abgebauten Bo-

denkörpers als nicht vorhanden einzustufen, sodass die Eignung des Bodens ins-

gesamt als gering bewertet wird. 
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➢ Deponie JAHN 

Innerhalb des AWZ ist der Natürlichkeitsgrad von anstehendem Boden auf Grund 

des bereits abgebauten Bodenkörpers und der bereits durch die Deponie überbau-

ten Böschungen und Sohlen der ehemaligen Gruben nicht vorhanden. Der Natür-

lichkeitsgrad des Rekultivierungsbodens auf der Deponie JAHN ist aufgrund des 

fehlenden Anschlusses an natürlichen Boden als sehr gering einzustufen. Die na-

türliche Bodenfunktion kann somit nur eingeschränkt stattfinden, sodass der Bo-

den eine geringe Eignung im Untersuchungsraum einnimmt. 

 

Empfindlichkeit 

Die Beschreibung der Empfindlichkeit des natürlich anstehenden Bodens im Un-

tersuchungsraum bezieht sich auf die möglichen Auswirkungen durch die Vorha-

ben.  

➢ Bodenabbau SÜD 

Grundsätzlich besteht für alle natürlich anstehenden Böden eine hohe Empfind-

lichkeit gegenüber Abgrabungen. Aufgrund der geringen bis mittleren Durchläs-

sigkeit der Böden im Untersuchungsraum besteht eine mittlere Empfindlichkeit 

gegenüber Schadstoffeintrag. 

Bei der Betriebsstraße auf der Deponie JAHN und auf dem Flurstück 26/3 sind 

aufgrund der bereits starken anthropogenen Überprägung keine Empfindlichkeiten 

vorhanden. 

➢ Deponie Jahn-SÜD  

Grundsätzlich besteht für alle natürlich anstehenden Böden eine hohe Empfind-

lichkeit gegenüber Überbauung und Neuversiegelung.  

Die nach dem Bodenabbau SÜD vorkommenden oberflächennahen Rohböden 

weisen, je nach anstehender Bodenart eine mittlere Empfindlichkeit gegenüber 

Schadstoffeintrag auf. 

➢ Deponie JAHN 

Die Deponieoberfläche ist künstlich mit Rekultivierungsboden abgedeckt. Es be-

steht keine Empfindlichkeit gegenüber einer Aufschüttung mit weiterem Rekultivie-

rungsboden. Außerdem findet in der Realität keine Aufschüttung statt, da eine Ver-

stärkung der Rekultivierungsbodenschicht nur in den Bereichen geplant ist, die 

derzeit noch nicht rekultiviert wurden. 
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 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Beeinträchtigun-

gen des Schutzgutes Boden 

➢ Schutz und Wiederverwendung des Oberbodens 

Der Oberboden wird vor Beginn der jeweiligen Abbauabschnitte des Bodenabbaus 

SÜD abgetragen und einer Verwendung bei anderen Baumaßnahmen außerhalb 

des AWZ, ggf. auch bei Rekultivierungs-Maßnahmen innerhalb des AWZ zuge-

führt. Sofern möglich, kann eine Teilmenge vor Ort gelagert und zur Rekultivierung 

der späteren Deponieoberfläche auf der Vorhabenfläche verwendet werden, ins-

besondere in den Bereichen mit Gehölzanpflanzungen. Die Behandlung und La-

gerung des Oberbodens erfolgen gemäß DIN 18915 und DIN 19731.  

➢ Schutz vor Boden- und Grundwasserverunreinigungen 

Um eine Verschmutzung der vorhandenen Böden während des Bodenabbaus und 

des Deponiebaus so weit wie möglich zu vermeiden, werden umweltfreundliche 

Schmier- und Treibstoffe für die Maschinen und Fahrzeuge verwendet. Für den 

Betrieb erforderliche wassergefährdende Stoffe wie Diesel, Benzin und Schmier-

mittel werden außerhalb des Abbau- und Deponiegeländes auf dem Betriebsge-

lände des AWZ gelagert; Wartungs- und Reparaturarbeiten an Fahrzeugen oder 

Maschinen werden soweit wie möglich dort durchgeführt. Andernfalls wird darauf 

geachtet, dass keine wassergefährdenden Treib- und Schmierstoffe in den Boden 

gelangen. 

Schutz vor Verunreinigungen des Bodens und des Grundwassers auf der Deponie 

erfolgen durch Einbau eines Deponieabdichtungssystems (Sohl-, Böschungs- und 

Oberflächenabdichtung) sowie eines Sickerwasserfassungssystems. Das Sicker-

wasser wird dem örtlich bestehenden Abwassersystem zugeführt. 

 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Als Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind vor allem der Bodenabtrag in der 

Bauphase des Bodenabbaus SÜD und die Verfüllung und Versiegelung in der Bau- 

und Betriebsphase der Deponie Jahn-SÜD zu nennen. Weiterhin können bei ei-

nem Bodenabbau sowie Deponiebau und -betrieb grundsätzlich Beeinträchtigun-

gen durch Schadstoffeintrag entstehen. Bei der Deponie JAHN sind die Folgen der 

Erhöhung der Rekultivierungsschicht zu betrachten. 

Die zuvor beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Be-

einträchtigungen des Schutzgutes Boden werden bei der Beschreibung der Aus-

wirkungen berücksichtigt.  
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Baubedingte Auswirkungen 

Schadstoffeintrag  

➢ Bodenabbau SÜD 

Schadstoffeinträge während des Bodenabbaus SÜD können lediglich bei Unfällen 

oder unbemerkten Leckagen an den eingesetzten Maschinen und Fahrzeugen auf-

treten. Bei Leckagen ist ein Austreten von Öl, Schmiermitteln, Treibstoffen oder 

ähnlichen Betriebsstoffen möglich. Die anstehenden Bodenarten weisen bezüglich 

eines Schadstoffeintrages eine mittlere Empfindlichkeit auf. Bei dem geplanten 

ordnungsgemäßen Betrieb werden die eingesetzten Maschinen und Fahrzeuge 

sachgemäß gepflegt und gewartet. Reparaturen und Wartungsmaßnahmen wer-

den soweit wie möglich nicht auf dem Abbaugelände durchgeführt. Somit ist ein 

Schadstoffeintrag sehr unwahrscheinlich und bleibt daher auf das Unfallrisiko 

beschränkt.  

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Ebenso wie beim Bodenabbau SÜD sind Schadstoffeinträge lediglich bei Unfällen 

oder unbemerkten Leckagen an eingesetzten Maschinen und Fahrzeugen mög-

lich. Reparaturen und Wartungen finden nicht auf dem Rohboden der abgebauten 

Grube oder dem Auflager des Basisabdichtungssystems, sondern auf Betriebsflä-

chen statt. Während des Deponiebaus werden zum Schutz vor Verunreinigungen 

des Bodens und des Grundwassers Deponieabdichtungssysteme (Basis- und 

Oberflächenabdichtung) sowie Sickerwasserfassungssysteme eingebaut. Über 

die Entwässerungsschicht, Schächte und Rohrleitungen wird das Sickerwasser in 

Speicherbecken geleitet und der örtlichen Kläranlage zugeführt; es findet eine re-

gelmäßige analytische Überwachung statt. Insgesamt ist ein Schadstoffeintrag 

sehr unwahrscheinlich und bleibt daher auf das Unfallrisiko beschränkt.  

➢ Deponie JAHN 

Bei der geplanten Erhöhung der Rekultivierungsschicht der Deponie JAHN sind 

keine Schadstoffeinträge zu erwarten. 

 

Betriebs- und anlagenbedingte Auswirkungen 

Aufgrund der unterschiedlichen beantragten Tätigkeiten während der Anlagenbau- 

und -betriebsphase sind die Auswirkungen differenziert für die Vorhaben des Bo-

denabbaus SÜD, der Deponie Jahn-SÜD und der Änderung der Oberflächenab-

dichtung der Deponie JAHN zu betrachten. 

➢ Bodenabbau SÜD - Auswirkungen durch Bodenabtrag  

Durch den Oberbodenabtrag und die Siebung der Rohstoffe treten während des 

Bodenabbaus SÜD erheblich nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

auf. 
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Der Bodenabtrag mit seiner hohen Einwirkintensität stellt für den anstehenden 

natürlich gewachsenen Boden mit seiner hohen Empfindlichkeit eine hohe Belas-

tungsintensität aller Bodenfunktionen dar. Insbesondere durch den Abtrag des 

Oberbodens geht die Funktion als Lebensraum für Bodenflora- und -fauna vor-

übergehend verloren. Die Bodenfunktionen als Filter, Puffer, Speicher und Trans-

formator werden stark eingeschränkt, da die Filterstrecke zwischen Bodenoberflä-

che und Grundwasser verkürzt wird und der besonders aktive Oberboden fehlt. In 

den Bereichen, die an die Grube angrenzen, wird der Boden verändert, da sich 

hier das Bodenwasser- und Bodenluftregime sowohl während des Abbaus als 

auch nach der Verfüllung bzw. Überbauung ändert. Das Beeinträchtigungsrisiko 

ist trotz der durch die Landwirtschaft bestehenden eingeschränkten Leistungsfä-

higkeit des Bodens insgesamt hoch einzuschätzen. 

➢ Deponie Jahn-SÜD – Versiegelung von Boden durch Deponiekörper 

Für die Deponie Jahn-SÜD werden nur Flächen in Anspruch genommen, die durch 

den Bodenabbau SÜD vorbelastet und erheblich beeinträchtigt sind. Die Versie-

gelung findet sukzessive im Anschluss an den Bodenabbau, d.h. auf dem abge-

tragenen Rohboden statt. Versiegelungen bewirken grundsätzlich eine hohe Ein-

wirkungsintensität, da hierdurch die natürliche Bodenentwicklung erheblich beein-

trächtigt wird. Aufgrund der hohen Empfindlichkeit von Böden gegenüber einer 

Versieglung ergibt sich eine hohe Belastungsintensität durch die Anlage und 

den Betrieb der Deponie Jahn-SÜD. Aufgrund der Vorbelastung der Bodenfunkti-

onen durch den Bodenabbau SÜD ist nur noch eine geringe Eignung des Rohbo-

dens vorhanden, welcher verknüpft mit einer hohen Belastungsintensität insge-

samt ein mittleres Beeinträchtigungsrisiko ergibt.  

➢ Deponie JAHN – Erhöhung der Rekultivierungsschicht 

Die geplante Änderung der Deponie JAHN sieht eine Erhöhung der Rekultivie-

rungsschicht von überwiegend 1 m auf durchgehend 3 m und Erhöhung der mine-

ralischen Dichtungsschicht von 0,3 m auf 0,5 m vor. Es erfolgt keine zusätzliche 

Versiegelung oder Flächeninanspruchnahme.  

Es sind demnach keine zusätzlichen Beeinträchtigungen durch die geplante Än-

derung zu erwarten, verglichen mit den bereits für die Planfeststellung von 2011 

ermittelten Beeinträchtigungen. Im Gegenteil: durch die Erhöhung der Rekultivie-

rungsschicht steht mehr Boden für die im Laufe der Jahre einsetzenden Boden-

prozesse und das Bodenleben zur Verfügung. Ein Beeinträchtigungsrisiko ist 

durch die Erhöhung der Rekultivierungsschicht nicht vorhanden. 

 

 Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken des 

Schutzgutes Boden 

Mit der nachfolgenden zusammenfassenden Beurteilung werden die Risiken für 

das Schutzgut Boden, die trotz der unter Ziffer 8.7.2 dargestellten Vermeidungs- 

und Verminderungsmaßnahmen bestehen bleiben, räumlich differenziert für die 
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Vorhaben (Bodenabbau SÜD, Deponie Jahn-SÜD und Deponie JAHN) einzeln 

dargestellt. In den nachfolgenden Tabellen sind nur Beeinträchtigungen aufge-

führt, bei denen durch Verknüpfungen von Empfindlichkeit, Einwirkungsintensität 

und Eignung ein Beeinträchtigungsrisiko besteht. 

 

 



Bodenabbau SÜD, Änderung OA Deponie JAHN, geplante Deponie Jahn-SÜD Wiershop UVP - Bericht 

  
 Seite 163 von 264 

Tab. 19: Bodenabbau SÜD – Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken im Untersuchungsraum 

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Boden Bodenabtrag / Abgrabung hoch hoch → hoch mittel → hoch 

 

Tab. 20: Deponie Jahn-SÜD – Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken im Untersuchungsraum 

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Boden 
Versiegelung von Boden durch 
Deponiekörper 

hoch hoch → hoch gering → mittel 
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 Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Bo-

den 

Gemäß § 15 (2) BNatSchG i.V.m. § 9 LNatSchG sind unvermeidbare Beeinträch-

tigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszu-

gleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Kann 

ein Eingriff nicht ausgeglichen oder in sonstiger Weise kompensiert werden, ist vor 

Beginn des Eingriffs ein Ersatz in Geld (Ersatzzahlung) zu leisten (§ 15 (6) 

BNatSchG i.V.m. § 9 (4) LNatSchG). 

Für die unter Ziffer 8.7.3 und 8.7.4 prognostizierten Beeinträchtigungsrisiken sind 

Ausgleichsmaßnahmen oder Ersatzmaßnahmen durchzuführen, sofern sich ein 

hohes Beeinträchtigungsrisiko ergibt. Für das Schutzgut Boden ist gemäß den er-

mittelten Auswirkungen mit einem hohen Beeinträchtigungsrisiko durch den Bo-

denabtrag beim Bodenabbau SÜD zu rechnen.  

➢ Beeinträchtigung des Bodens durch Bodenabtrag beim Bodenabbau 

SÜD 

Bei planmäßiger Errichtung der Deponie Jahn-SÜD sukzessive nach dem Bo-

denabbau SÜD umfasst der abzubauende Bereich die Flurstücke 29/1, 27/1 und 

teilweise 21/4 sowie die Südböschung der Deponie Jahn (Flurstück 81 und 26/3). 

Als Eingriff in den Boden dieses Bereichs werden die Böschungs- und Sohlflächen 

der Abbausohle des Bodenabbaus SÜD sowie die Südböschung der Deponie 

JAHN und der Damm berechnet. Gemäß LBP zum Bodenabbau von 202028 ergibt 

sich eine Eingriffsfläche von insgesamt 109.240 m² (rd. 10,9 ha). Die Kompensa-

tion des flächigen Ausgleichs von 10,9 ha wird zunächst über verfügbare Ökokon-

ten erfolgen. Da die gesamte Kompensation für den Abbau im Naturraum Schles-

wig-Holsteinische Geest aus Mangel an verfügbaren Flächen in angemessener 

Frist nicht umsetzbar ist, erfolgt nach Abzug der Ökokontopunkte, die restliche 

Kompensation für den Abbau gemäß § 15 (6) BNatSchG i.V.m. § 9 (4) LNatSchG 

über eine Ersatzzahlung (siehe LBP zum Bodenabbau SÜD 2020).  

 

8.8 Schutzgut Wasser 

 Bestandserfassung des Schutzgutes Wasser 

8.8.1.1 Wechselbeziehungen 

Das Grundwasser nimmt in unserer Umwelt eine Schlüsselstellung ein. Es ist eine 

der entscheidenden Grundlagen für die Existenz von Lebewesen (vgl. LESER u. 

KLINK 1988:94f.).  

 

28 Brien-Wessels-Werning 2020: Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zum Abbau von 

oberflächennahen Bodenschätzen in der Gemeinde Wiershop, Gemarkung Wiershop 

Flur 4, Flurstück 81, 29/1 und 26/3 sowie Flur 5, 27/1 und 21/4 (anteilig) gemäß § 17 

BNatSchG i.V.m. § 11a LNatSchG, Landschaftspflegerischer Begleitplan, Stand: Au-

gust 2020. 
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• Die Wasserbewegung im Boden bewirkt den Transport von Nähr- und Schad-

stoffen zu den Pflanzenwurzeln und die Auswaschung dieser Stoffe aus dem 

Wurzelraum ins Grund- und Oberflächenwasser. 

• Das Bodenwasser kann die Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur der oberflä-

chennahen Luftschicht modifizieren. 

• Der Bodenwasserhaushalt beeinflusst die Benutzbarkeit und Belastbarkeit ei-

ner Fläche für verschiedene Erholungsaktivitäten. Indirekt bestimmt er über 

das Auftreten bestimmter Pflanzengesellschaften den Erlebniswert eines 

Landschaftsteiles. 

• Bodenwasser dient dem Menschen als Lebensgrundlage in Form von Trink- 

und Brauchwasser. 

 

8.8.1.2 Ausgangssituation und Vorbelastungen 

Auf der Vorhabenfläche (Deponie JAHN, Bodenabbau SÜD und Deponie Jahn-

SÜD) sind keine offenen Fließgewässer oder Stillgewässer vorhanden. Die Linau 

hat die Vorfluterfunktion für den Untersuchungstraum. Sie liegt ca. 3,1 km in nord-

östlicher Richtung vom Untersuchungsraum entfernt und mündet in den Elbe-

Lübeck-Kanal. Über den Elbe-Lübeck-Kanal wird die Verbindung zur Elbe geschaf-

fen. 

Nördlich der Deponie JAHN befindet sich das Borgsoll (ca. 48 m üNHN), das aus 

oberflächennahem Grundwasser gespeist wird und keinen Abfluss hat. In dem be-

trachteten Untersuchungsraum sowie der weiteren Umgebung befinden sich au-

ßerdem verschiedene, teilweise temporäre Kleingewässer.  

Da von dem Bodenabbau SÜD, der Errichtung und dem Betrieb der Deponie Jahn-

SÜD und den Änderungen der Deponie JAHN keine dauerhaften Oberflächenge-

wässer betroffen sind, wird auf eine weitere Bewertung und Betrachtung von Vor-

belastungen, Eignungen und Empfindlichkeiten verzichtet. 

➢ Bodenabbau SÜD und Deponie Jahn-SÜD 

Hydrogeologisch gesehen bildet die natürlich vorhandene Schichtenfolge des Bo-

dens einen Stockwerkbau aus grundwasserleitenden sandigen Horizonten und 

grundwasserhemmenden bindigen Sedimenten (Mergel, Schluffe und Tone). Das 

oberste Grundwasserstockwerk bildet ein teilweise überdeckter Grundwasserleiter 

(Aquifer), der aus Ablagerungen des Quartärs gebildet ist. Die Wasserstände in 

den sandigen Bereichen unterliegen sehr starken Schwankungen. Die zu erwar-

tenden Grundwasserstände liegen bei ca. 24,00 m üNHN am Nordrand und bei ca. 

22,60 m üNHN am Südrand der Vorhabenfläche (vgl. BRUG GmbH 2020). 

Im Bereich der Betriebsstraße der Deponie JAHN ist kein Grundwasser vorhan-

den. Oberflächenwasser wird über Entwässerungsmulden entlang der Betriebs-

straße gesammelt, gereinigt und über das vorhandene, naturnah gestaltete Re-

genwasserrückhaltebecken der Vorflut gedrosselt zugeleitet. 
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Im Untersuchungsraum ist kein Grundwasserschutzgebiet oder Grundwasser-

schongebiet ausgewiesen. Gemäß dem Landschaftsrahmenplan 2020 besteht je-

doch ein Trinkwassergewinnungsgebiet. 

➢ Deponie JAHN 

Im Bereich der 2011 planfestgestellten Deponie JAHN wurden die natürlicherweise 

vorhandenen schützenden Deckschichten bereits abgetragen. Die Deponie ist 

nach unten mit einem Kombinationsabdichtungssystem gemäß der Deponiever-

ordnung auf einer flächendeckend errichteten mindestens 1 m starken techni-

schen (geologischen) Barriere ausgestattet. Dadurch und aufgrund des Sickerwas-

serfassungssystems ist das Grundwasser hinreichend vor Stoffeinträgen ge-

schützt. 

 

Vorbelastungen 

➢ Bodenabbau SÜD 

Vorbelastungen für das Grundwasser im Untersuchungsraum bestehen in Form 

des Nährstoff- und Pestizideintrags aus der intensiven Landwirtschaft. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Durch den vorangegangenen Bodenabbau SÜD wird der natürliche Boden ent-

fernt, die Filterstrecke des Bodens reduziert und die Schutzschicht verringert. 

➢ Deponie JAHN 

Die für das Vorhaben vorgesehene Fläche ist planfestgestelltes Deponiegelände. 

Eine Vorbelastung wurde in den Antragsunterlagen zur Planfeststellung von 2011 

ermittelt.  

Auf der rekultivierten Oberfläche der Deponie und den versiegelten Betriebsflä-

chen anfallendes Niederschlagswasser wird über Entwässerungsmulden gesam-

melt, soweit erforderlich gereinigt und über das vorhandene, naturnah gestaltete 

Regenrückhaltebecken der Vorflut gedrosselt zugeleitet. Es besteht keine Vorbe-

lastung. 

 

8.8.1.3 Bewertung der Ausgangssituation 

Eignung 

Die Eignungsmerkmale ergeben sich aus der Fähigkeit der Landschaft, Grundwas-

ser in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung zu stellen. Bestimmungs-

größen hierfür sind Grundwasserergiebigkeit und Grundwassergüte. 

Zur Ergiebigkeit und Güte des Grundwasserleiters liegen keine aktuellen Daten 

vor.  
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Die Eignung des Untersuchungsraumes für das oberflächennahe Grundwasser ist 

auf Grund der vorkommenden Bodenarten und der Vorbelastungen für die Vorha-

ben einzeln zu betrachten. 

➢ Bodenabbau SÜD 

Aufgrund der geringen bis mittleren Durchlässigkeit der anstehenden Böden ober-

halb des geschlossenen Grundwasserleiters ist eine geringe bis mittlere Eig-

nung für die Grundwasserneubildung anzusetzen. 

Versiegelte Flächen, wie die Betriebsstraße, besitzen keine Bedeutung für die 

Grundwasserneubildung. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Der natürlich anstehende Boden der Vorhabenfläche wird infolge des Bodenab-

baus SÜD bis auf eine Höhe von 22,90 m üNHN bis 24,00 m üNHN abgebaut. Die 

tiefsten Punkte liegen dabei in der Mitte der Vorhabenfläche. Auch an der Abbau-

sohle sind noch gering durchlässige Böden (Schicht aus Geschiebelehm/-mergel) 

vorhanden, sodass eine geringe bis mittlere Eignung für die Grundwasserneu-

bildung besteht. 

➢ Deponie JAHN 

Auf der Deponie und den versiegelten Betriebsflächen anfallendes Niederschlags-

wasser wird bereits über Entwässerungsmulden gesammelt, soweit erforderlich 

gereinigt und über das vorhandene, naturnah gestaltete Regenrückhaltebecken 

der Vorflut gedrosselt zugeleitet. So wird das Niederschlagswasser dem natürli-

chen Wasserkreislauf wieder hinzugefügt. Die Eignung des Bodens bzw. der Flä-

che der bestehenden Deponie ist bezüglich einer Grundwasserneubildung je-

doch mit gering zu bewerten. 

 

Empfindlichkeit 

Die Beschreibung der Empfindlichkeit des Grundwassers im Untersuchungsraum 

bezieht sich auf die möglichen Auswirkungen durch die Vorhaben.  

➢ Bodenabbau SÜD 

Durch den Bodenabbau verringert sich der Abstand zum höchsten Grundwasser-

stand, der am Nordrand der Vorhabenfläche bei ca. 24,00 m üNHN und am Süd-

rand bei ca. 22,90 m üNHN liegt. Die Abbausohle und die Böschungen bestehen 

in Teilbereichen aus gering durchlässigem Boden, so dass die Empfindlichkeit 

des Grundwassers gegenüber Schadstoffeintrag nach dem Abbau mit gering bis 

mittel eingestuft wird. 

Aufgrund der geringen bis mittleren Durchlässigkeit des Bodens für Niederschläge 

besteht eine mittlere Empfindlichkeit gegenüber einer Veränderung der Grund-

wasserverhältnisse. 
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➢ Deponie Jahn-SÜD 

Da die Böden aufgrund der abschnittsweise erfolgenden Deponieerrichtung nicht 

lange offen bleiben, sondern kurzfristig ein Basisabdichtungssystem mit zusätzlich 

einer technischen Barriere von 1 m Dicke hergestellt wird, das die ursprünglichen 

Deckschichten gewissermaßen ersetzt, ist die Empfindlichkeit des Grundwas-

sers gegenüber Schadstoffeintrag als sehr gering einzustufen.  

Die Empfindlichkeit des oberflächennahen Grundwassers im Bereich des durch 

den Bodenabbau anstehenden Rohbodens gegenüber Versiegelung durch die 

später abgedichtete Deponie - und damit Verhinderung von Versickerung der 

Niederschläge in den Untergrund auf den betroffenen Flächen - ist aufgrund der 

Vorbelastungen als mittel einzustufen. 

➢ Deponie JAHN 

Aufgrund der Abdichtungssysteme der Deponie JAHN ist die Empfindlichkeit des 

Grundwassers gegenüber Schadstoffeintrag in diesem Bereich als sehr gering 

einzustufen. 

 

 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Beeinträchtigun-

gen des Schutzgutes Wasser 

➢ Schutz vor Boden- und Grundwasserverunreinigungen 

Um eine Verschmutzung der vorhandenen Böden während des Bodenabbaus und 

des Deponiebaus so weit wie möglich zu vermeiden, werden umweltfreundliche 

Schmier- und Treibstoffe für die Maschinen und Fahrzeuge verwendet. Für den 

Betrieb erforderliche wassergefährdende Stoffe wie Diesel, Benzin und Schmier-

mittel werden außerhalb des Abbau- und Deponiegeländes auf dem Betriebsge-

lände des AWZ gelagert; Wartungs- und Reparaturarbeiten an Fahrzeugen oder 

Maschinen werden soweit wie möglich dort durchgeführt. Andernfalls wird darauf 

geachtet, dass keine wassergefährdenden Treib- und Schmierstoffe in den Boden 

gelangen. 

Schutz vor Verunreinigungen des Bodens und des Grundwassers auf der Deponie 

erfolgen durch Einbau eines Deponieabdichtungssystems (Sohl-, Böschungs- und 

Oberflächenabdichtung) sowie eines Sickerwasserfassungssystems. Das Sicker-

wasser wird dem örtlich bestehenden Abwassersystem zugeführt. 

 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Während des Bodenabbaus SÜD sowie des Baus und Betriebs der Deponie Jahn-

SÜD kann es zu einem Schadstoffeintrag in das Grundwasser kommen. Weiterhin 

wird infolge einer Versiegelung durch einen Deponiekörper eine Versickerung des 

Niederschlagswassers in den Untergrund verhindert. Bei der Deponie JAHN sind 

die Folgen der Erhöhung der Rekultivierungsschicht zu betrachten. 
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Die zuvor beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Be-

einträchtigungen des Schutzgutes Wasser werden bei der Beschreibung der Aus-

wirkungen berücksichtigt.  

 

Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Schadstoffeintrag  

➢ Bodenabbau SÜD 

Der Schadstoffeintrag kann während des Abbaubetriebs durch Austreten von Be-

triebsstoffen der eingesetzten Arbeitsgeräte nicht vollkommen ausgeschlossen 

werden, ist aber – wie bereits oben beim Schutzgut Boden angeführt - bei einem 

ordnungsgemäßen Betrieb mit Geräten und Maschinen sehr unwahrscheinlich. Bei 

sachgemäßer Pflege und Wartung einschließlich der Durchführung von Reparatur- 

und Wartungsarbeiten außerhalb des Abbaugeländes wird lediglich von einem Un-

fallrisiko ausgegangen. 

Durch den Bodenabtrag wird die Filterstrecke von der Bodenoberfläche zur Grund-

wasseroberfläche erheblich reduziert. Da jedoch eine ausreichend mächtige Deck-

schicht oberhalb des höchsten Grundwasserspiegels erhalten bleibt, sind bei sach-

gemäßer Abgrabung keine erheblichen qualitativen oder quantitativen Verände-

rungen des Grundwassers zu erwarten. Ein Beeinträchtigungsrisiko durch Grund-

wasserveränderung ist nicht anzunehmen.  

Der Bau der südlichen Verlängerung der Betriebsstraße erfolgt auf vorbelasteten 

Böden. Aufgrund der Vorbelastung der Bodenfunktionen ist das Sickervermögen 

von Niederschlagswasser stark eingeschränkt, sodass die temporäre Versiege-

lung des Bodens für die Betriebsstraße nicht zu einer Einwirkungsintensität führt. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Ebenso wie beim Bodenabbau SÜD sind Schadstoffeinträge lediglich bei Unfällen 

oder unbemerkten Leckagen an eingesetzten Maschinen und Fahrzeugen mög-

lich. Reparaturen und Wartungen finden nicht auf dem Rohboden der abgebauten 

Grube oder Auflager des Basisabdichtungssystems, sondern auf Betriebsflächen 

statt. Ein Beeinträchtigungsrisiko durch Grundwasserverschmutzung ist somit 

nur für ein Unfallrisiko anzunehmen.  

➢ Deponie JAHN 

Es ist davon auszugehen, dass durch die geplanten Änderungen nur heute schon 

genutzte Deponieflächen und Betriebsflächen des AWZ in Anspruch genommen 

werden.  

Das Grundwasser ist durch das vorhandene Basisabdichtungssystem sowie das 

bereits teilweise hergestellte Oberflächenabdichtungssystem vor Stoffeinträgen 

geschützt. Durch das vorhandene Sickerwasser- und das Oberflächenwasserent-
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wässerungssystem werden Sickerwasser und überschüssiges Niederschlagswas-

ser in die jeweiligen bestehenden Entwässerungssysteme der Deponie Jahn ein-

geleitet. Bei der geplanten Änderung der Oberflächenabdichtung der Deponie 

JAHN sind keine Schadstoffeinträge in das Grundwasser zu erwarten. 

 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Veränderung des Grundwasserhaushaltes 

➢ Bodenabbau SÜD 

Nach Aussage vom BÜRO FÜR ROHSTOFF- UND UMWELTGEOLOGIE GMBH 202029 

sind durch den Bodenabbau keine nennenswerten Veränderungen an den Grund-

wasserständen und Grundwasserfließrichtungen zu erwarten. Mit dem geplanten 

Vorhaben ergeben sich aus hydrogeologischer Sicht keine hydraulischen Verän-

derungen für den oberen Grundwasserleiter und ebenfalls keine negativen Beein-

trächtigungen der umliegenden Waldflächen. Eine Einwirkungsintensität und ein 

Beeinträchtigungsrisiko sind durch den Bodenabbau SÜD hinsichtlich einer Ver-

änderung des Grundwasserhaushaltes nicht zu erwarten. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Durch den Deponiekörper wird der anstehende Rohboden nach dem Bodenabbau 

SÜD versiegelt. Das auf der Deponieoberfläche anfallende Oberflächenwasser 

und das die Rekultivierungsschicht durchsickernde Wasser aus der Entwässe-

rungsschicht fließen dem der Deponie umlaufenden Graben und damit dem natur-

nah gestalteten Regenrückhaltebecken zu.  

Es ist davon auszugehen, dass mit dem Vorhaben die oberflächennahe Grund-

wasserneubildung im Bereich des Deponiekörpers Jahn-SÜD beeinträchtigt wird. 

Dennoch ist auch davon auszugehen, dass sich im Laufe der Zeit ein eigener Was-

serhaushalt in der Rekultivierungsschicht einstellt, sodass die Einwirkungsin-

tensität insgesamt gering - mittel eingestuft wird. Aufgrund der mittleren Emp-

findlichkeit des anstehenden Rohbodens gegenüber einer Veränderung des 

Grundwasserhaushaltes infolge einer Versiegelung durch die Deponie Jahn-SÜD 

ist ein mittleres Beeinträchtigungsrisiko gegeben. 

➢ Deponie JAHN 

Die Auswirkungen der Versiegelung durch den Deponiekörper der Deponie JAHN 

wurden bereits im Rahmen der Antragsunterlagen zur Planfeststellung von 2011 

untersucht. Durch die Erhöhung der Rekultivierungsschicht ist nicht mit einer ne-

gativen Auswirkung auf den Wasserhaushalt der Deponie bzw. der Randbereiche 

zu rechnen. Vielmehr kann es durch die Erhöhung der Rekultivierungsschicht von 

 

29 BRUG Büro für Rohstoff- und Umweltgeologie GmbH 2020: Hydrogeologisches Gut-

achten zur geplanten Süd-Erweiterung des Bodenabbaus sowie der Deponie Wiershop 

in der Gemeinde Wiershop. Stand: 10.08.2016, ergänzt 25.06.2020. 
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1,0 m auf 3,0 m zu positiven Auswirkungen auf die Bodenaktivität und dem natür-

lichen Filtervermögen für den Wasserhaushalt kommen. Eine Einwirkungsinten-

sität und ein Beeinträchtigungsrisiko sind nicht vorhanden. 

 

 Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken des 

Schutzgutes Wasser 

Mit der nachfolgenden zusammenfassenden Beurteilung werden die Risiken für 

das Schutzgut Wasser, die trotz der unter Ziffer 8.8.2 dargestellten Vermeidungs- 

und Verminderungsmaßnahmen bestehen bleiben, räumlich differenziert für die 

Vorhaben (Bodenabbau SÜD, Deponie Jahn-SÜD und Deponie JAHN) einzeln 

dargestellt. In den nachfolgenden Tabellen sind nur Beeinträchtigungen aufge-

führt, bei denen durch Verknüpfungen von Empfindlichkeit, Einwirkungsintensität 

und Eignung ein Beeinträchtigungsrisiko besteht. 
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Tab. 21: Deponie Jahn-SÜD – Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken im Untersuchungsraum 

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Wasser 
Veränderung des Grundwas-
serhaushaltes durch Versiege-
lung  

mittel gering - mittel → mittel gering - mittel → mittel 
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 Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Was-

ser 

Gemäß § 15 (2) BNatSchG i.V.m. § 9 LNatSchG sind unvermeidbare Beeinträch-

tigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszu-

gleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Kann 

ein Eingriff nicht ausgeglichen oder in sonstiger Weise kompensiert werden, ist vor 

Beginn des Eingriffs ein Ersatz in Geld (Ersatzzahlung) zu leisten (§ 15 (6) 

BNatSchG i.V.m. § 9 (4) LNatSchG). 

Für die unter Ziffer 8.8.3 und 8.8.4 prognostizierten Beeinträchtigungsrisiken sind 

Ausgleichsmaßnahmen oder Ersatzmaßnahmen durchzuführen, sofern sich ein 

hohes Beeinträchtigungsrisiko ergibt. Für das Schutzgut Wasser ist gemäß den 

ermittelten Auswirkungen nicht mit einem hohen Beeinträchtigungsrisiko durch den 

Bodenabbau SÜD, die Deponie Jahn-SÜD oder die Änderung der Deponie JAHN 

zu rechnen. Insofern sind für das Schutzgut Wasser keine Ausgleichs- oder Er-

satzmaßnahmen durchzuführen. 

 

8.9 Schutzgut Luft 

 Bestandserfassung des Schutzgutes Luft 

8.9.1.1 Wechselbeziehungen 

Biosphäre, Pedo-/Lithosphäre und Hydrosphäre werden in hohem Maße vom Wind 

beeinflusst. Er steht über Austauschprozesse mit den übrigen Bestandteilen der 

Atmosphäre in wechselseitiger Beziehung.  

Die natürlichen Bestandteile der Luft sind für die meisten Lebewesen eine unver-

zichtbare Lebensgrundlage. Viele Luft-Filtersysteme in lebenden Organismen die-

nen primär nicht der Luftreinhaltung, sondern in erster Linie der Versorgung der 

Lebewesen mit Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff, wobei jeweils die benötigten 

Bestandteile aus der Luft herausgezogen werden müssen (vgl. MNU 1995:40). 

Pflanzen sind in der Regel an den Ort gebunden, an dem sie wachsen. Sie können 

sich nicht aktiv neue Lebensräume oder einen Fortpflanzungspartner suchen. Da-

her haben Pflanzen im Laufe der Evolution etliche Strategien entwickelt, Natur-

kräfte als 'Beförderungsunternehmen' für sich arbeiten zu lassen: So dient das 

Transportsystem Luft zur passiven Verbreitung von Pollen, Samen und Lockstof-

fen (vgl. MNU 1995:23). 

 

8.9.1.2 Ausgangssituation und Vorbelastungen 

Durch ihren Aufbau können insbesondere Gehölzbestände Immissionsschutzfunk-

tionen übernehmen und so zur Luftregeneration und in geringerem Umfang zum 

Lärmschutz beitragen. Die Luftregeneration durch Vegetationsbestände besteht in 

deren ‘Fähigkeit’, Schadstoffe aus der Luft auszufiltern und fest zu halten sowie in 
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der Luft verbleibende Schadstoffe auf Grund turbulenter Diffusion zu verdünnen. 

Gleichzeitig trägt aber genau diese 'Fähigkeit' dazu bei, dass solche Vegetations-

bestände durch Luftschadstoffe besonders gefährdet sind. 

Aufgrund der ländlichen Prägung, der umliegenden Waldflächen und der Lage ab-

seits von dichten Siedlungs- oder Industriegebieten sowie stark befahrenen Ver-

kehrswegen kann die Luftqualität im Untersuchungsraum allgemein als gering be-

lastet bezeichnet werden.  

 

Vorbelastungen 

➢ Bodenabbau SÜD 

Der Untersuchungsraum liegt in einem Gebiet, in dem seit vielen Jahren Bodenab-

bau betrieben wird. Für das Schutzgut Luft ist von einer Vorbelastung auf Grund 

der bestehenden Beeinträchtigungen durch den laufenden Bodenabbau OST und 

den Deponiebetrieb der Deponie JAHN und Deponie OST in der näheren und wei-

teren Umgebung auszugehen. Dies umfasst vor allem Schadstoffausstoß durch 

Abgase sowie Staubemissionen, die bei trockenen Wetterlagen im Bereich von 

Abbauflächen und Ackerflächen sowie beim Befahren von unversiegelten Wegen 

entstehen können.  

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Ebenso wie beim Bodenabbau SÜD ist die Luftqualität im Untersuchungsraum 

durch die Abgas- und Staubemissionen vorbelastet, die sich aus dem Betrieb der 

Deponie JAHN und OST und des Bodenabbaus OST ergeben. 

➢ Deponie JAHN 

Die rekultivierte Deponie JAHN bildet den Ausgangszustand für die Bestandsbe-

schreibung und Bewertung der Luft im Untersuchungsraum. Zum Zeitpunkt der 

Fertigstellung wird auch die Deponie OST fertiggestellt sein. Eine Vorbelastung 

der Luftqualität im Untersuchungsraum durch Abgas- und Staubemissionen ande-

rer Bodenabbauflächen und Deponiebetriebe in der Umgebung ist jedoch nicht 

auszuschließen. 

 

8.9.1.3 Bewertung der Ausgangssituation 

Eignung 

Je nach Strukturtyp lassen sich besonders geeignete und weniger geeignete Flächen 

für Immissionsschutz bzw. Luftregeneration differenzieren: 
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 Für Immissionsschutz geeignet 

Wälder mit geringem Baumholzanteil, mit 

lockerem Aufbau; parkartiger Bewuchs mit 

Einzelbäumen, durchströmbar, jedoch luft-

beruhigt (sehr wirksam) 

 

Wälder (Dickung/Stangenholz); Wälder mit 

fehlendem Unterwuchs; Baumreihen, Ge-

büsche, Knicks 

 

offene Flächen; Wiesen; Brachflächen, 

kaum Windbremsung 
 

 Für Immissionsschutz weniger geeignet 

 

➢ Bodenabbau SÜD 

Der Untersuchungsraum beinhaltet neben der Ackerfläche auch Knicks und Ge-

hölzstrukturen, welche Schadstoffe aus der Luft zu filtern sowie in der Luft verblei-

bende Schadstoffe auf Grund turbulenter Diffusion zu verdünnen vermögen. Die 

geschlossenen Waldflächen westlich, südlich und nordöstlich des Bodenabbaus 

SÜD haben diesbezüglich eine hohe Eignung, die Knicks nördlich der Vorhaben-

fläche eine mittlere Eignung. Der Acker hat bezüglich seiner Immissionsschutz-

funktion eine geringe Eignung ebenso wie die Abbau- und Deponieflächen der 

Deponie JAHN im Untersuchungsraum. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Ebenso wie beim Bodenabbau SÜD ist die Eignung der umliegenden Waldflächen 

mit hoch bezüglich der Immissionsschutzfunktion zu bewerten. Der Knick zwi-

schen der Deponie JAHN und der Abbaugrube wird im Zuge des Bodenabbaus 

SÜD gerodet, eine Eignung besteht nicht mehr. Die Rohbodenfläche des Bo-

denabbaus SÜD, welche den Ausgangszustand für die Deponie Jahn-SÜD dar-

stellt, hat aufgrund der Erwärmung des offen gelegten Bodens tagsüber eine ge-

ringe Eignung ebenso wie die Abbau- und Deponieflächen der Deponie JAHN. 

➢ Deponie JAHN 

Die rekultivierte Deponie JAHN bildet den Ausgangszustand für die Bestandsbe-

schreibung und Bewertung der Luft im Untersuchungsraum. Zum Zeitpunkt der 

Fertigstellung wird auch die Deponie OST fertig gestellt sein. Die Grasansaat der 

Deponie JAHN und OST hat eine geringe Eignung bezüglich einer Immissions-

schutzfunktion. Dagegen haben die in dem 2011 planfestgestellten Rekultivie-

rungskonzept vorgesehenen Aufforstungsflächen aus Bäumen und Sträuchern 

und die Knicks eine mittlere Schutzfunktion. 
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Empfindlichkeit 

Die Beschreibung der Empfindlichkeit der Luft im Untersuchungsraum bezieht sich 

auf die möglichen Auswirkungen durch die Vorhaben. Zu betrachten sind zum ei-

nen die Auswirkungen durch Schadstoff- und Staubeintrag und zum anderen die 

Flächenänderung von immissionsschutzbedeutsamen Strukturen. 

➢ Bodenabbau SÜD 

Die Empfindlichkeit gegenüber Verlust eines staub- und schadstoffbindenden 

Knicks wird als mittel eingestuft. Die Ackerfläche weist keine Empfindlichkeit ge-

genüber einem Verlust bezüglich der Immissionsschutzfunktion auf. 

Aufgrund des geringen Belastungsgrades der Luft durch die ackerbauliche Nut-

zung und den angrenzenden Bodenabbau OST sowie den Deponiebetrieb der De-

ponie JAHN und OST besteht eine mittlere Empfindlichkeit gegenüber zusätz-

lichem Abgas-, Schadstoff- und Staubeintrag bei Knicks, Ackerflächen und 

Waldflächen im Untersuchungsraum.  

Bedeutsame Flächennutzungen für das Schutzgut Menschen, die gegenüber einer 

Beeinträchtigung der Luft empfindlich sind, werden im Kapitel „Schutzgut Men-

schen und menschliche Gesundheit“ beschrieben. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Im Ausgangszustand weist die Rohbodenfläche des vorangegangen Bodenab-

baus SÜD keine besondere Empfindlichkeit gegenüber einem Verlust für das 

Schutzgut Luft auf. 

Die Empfindlichkeit gegenüber zusätzlicher Luftverunreinigung durch Abgas-, 

Schadstoff- und Staubeintrag ist, wie beim Bodenabbau SÜD, mittel für Wald-

flächen. Bei der Rohbodenfläche des vorangegangen Bodenabbaus SÜD besteht 

keine Empfindlichkeit gegenüber einer Luftverunreinigung. 

➢ Deponie JAHN 

Die von der Flächenänderung betroffenen Gehölzstrukturen sowie Knicks wei-

sen aufgrund der kleinflächigen Vorkommen mittlere, die Grasansaat geringe 

Empfindlichkeiten gegenüber einer Luftverunreinigung durch Abgase, Staub 

und Schadstoffe oder Veränderung der Flächengrößen auf.  

 

 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Beeinträchtigun-

gen des Schutzgutes Luft 

➢ Technische Maßnahmen zur Vermeidung von Staubemissionen 

Eine Reduzierung möglicher Staubemissionen wird durch betriebliche Maßnah-

men erreicht. Dabei werden die Fahrwege und sonstigen Flächen bei Bedarf be-

feuchtet und - soweit sie befestigt sind - bei Bedarf regelmäßig gereinigt. Abfall-

stoffe, die besonders stauben könnten, werden entweder in verpackter Form in 
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BigBags angenommen oder, soweit das nicht möglich ist, in speziellen geschütz-

ten Bereichen abgeladen, beim Entladen befeuchtet und umgehend mit anderen 

Abfällen abgedeckt.  

Des Weiteren ist die Geschwindigkeit von Fahrzeugen auf dem gesamten Be-

triebsgelände auf 10 km/h beschränkt, um Staubemissionen zu reduzieren. 

 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Luft 

Während des Bodenabbaus SÜD sowie des Baus und Betriebs der Deponie Jahn-

SÜD kann es zu Emissionen durch den Lkw Verkehr sowie einem Staub- und 

Schadstoffeintrag in die Luft kommen. Weiterhin wird infolge des Bodenabbaus 

SÜD ein Knick mit Bedeutung für den Immissionsschutz gerodet. Bei der Deponie 

JAHN sind die Folgen der Änderung des 2011 planfestgestellten Rekultivierungs-

konzepts zu betrachten. 

Die zuvor beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Be-

einträchtigungen des Schutzgutes Luft werden bei der Beschreibung der Auswir-

kungen berücksichtigt.  

 

Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Emissionen durch Lkw-Verkehr 

Derzeit ist im öffentlichen Straßenraum pro Tag von ca. 450 – 500 Lkw-Fahrten 

sowie in Spitzenzeiten von bis zu 550 Lkw-Fahrten auszugehen. Durch den Bo-

denabbau SÜD, die Deponie Jahn-SÜD und die Änderung der Deponie JAHN wer-

den sich gemäß den Angaben der Firma Buhck aufgrund von Nutzungsverschie-

bungen und Ersatz von bisherigen Ressourcen keine Mehrverkehre ergeben. Auf-

grund dessen ist nicht mit einer Einwirkungsintensität durch zusätzliche Abgase 

auf die Luft zu rechnen und folglich ist kein Beeinträchtigungsrisiko gegeben. 

 

Staub- und Schadstoffeintrag 

➢ Bodenabbau SÜD 

Insgesamt ist während des Bodenabbaubetriebes bei trockenen Wetterlagen mit et-

was erhöhten Belastungen durch Schadstoff- und Staubimmissionen der angren-

zenden Ackerfläche, Knicks und Waldflächen zu rechnen. Das Beeinträchtigungs-

risiko einer Belastung wird jedoch vor dem Hintergrund der vorhandenen Emissio-

nen, der Vermeidungsmaßnahmen und der geringen zusätzlichen Belastungsinten-

sität gering für Knicks und Ackerflächen sowie mittel für Waldflächen einge-

schätzt. 



Wesentliche Änderung Deponie Jahn auf den Flurstücken 12/2, 12/5, 81, 26/3, Flur 4, Wiershop - UVS 

  

Seite 178 von 264  

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Ebenso wie beim Bodenabbau SÜD sind Schadstoffeinträge in die Luft bei trocke-

nen Wetterlagen während des Deponiebau und -betriebes geringfügig im Umfeld 

erhöht. Das Beeinträchtigungsrisiko einer Belastung der angrenzenden Ackerflä-

che und Waldflächen, bleibt wie beim Bodenabbau SÜD, bestehen. Bei geringer 

Einwirkungsintensität ergibt sich ein geringes Beeinträchtigungsrisiko für 

Ackerflächen und ein mittleres Beeinträchtigungsrisiko für die umliegenden Wäl-

der. Vor dem Hintergrund der vorhandenen Emissionen beim Bodenabbaus SÜD be-

steht keine Beeinträchtigung der Rohbodenflächen in der Abbaugrube. 

➢ Deponie JAHN 

Es ist davon auszugehen, dass durch die geplanten Änderungen der Deponie 

JAHN weiterhin nur die derzeitig genehmigten Deponieflächen und Betriebsflä-

chen des AWZ in Anspruch genommen werden. Durch eine Erhöhung der Rekul-

tivierungsschicht mit erdfeuchtem Boden oder die Anpassung des Rekultivierungs-

konzeptes durch Flächenänderung der Gehölz- und Grünlandflächen sind keine 

erheblichen Schadstoff- oder Staubimmissionen zu erwarten. Dementsprechend 

wird die Belastungsintensität als auch das Beeinträchtigungsrisiko gegenüber 

einem Schadstoff- und Staubeintrag in die Luft als gering eingestuft. 

 

Verlust bzw. Flächenänderung von luftreinigenden Vegetationsstrukturen 

➢ Bodenabbau SÜD 

Die staub- und schadstoffbindenden Gehölze des Knicks zwischen der Deponie 

JAHN und dem Bodenabbau SÜD weisen gegenüber einer Beseitigung eine mitt-

lere Empfindlichkeit auf. Durch eine Beseitigung des Knicks ergibt sich eine mitt-

lere Einwirkungsintensität. Insgesamt wird das Beeinträchtigungsrisiko auf-

grund der mittleren Eignung mit mittel bewertet. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Durch den Bau und Betrieb der Deponie JAHN werden keine staub- und schad-

stoffbindenden Gehölzstrukturen entfernt. Der Knick zwischen der Deponie JAHN 

und der Vorhabenfläche der Deponie Jahn-SÜD wird bereits beim Bodenabbau 

SÜD gerodet, sofern die Planfeststellung für den Deponiebau und -betrieb für die 

Deponie Jahn-SÜD vorliegt. Es ist kein Beeinträchtigungsrisiko bezüglich einer 

Entfernung von immissionsschutzbedürftigen Gehölzen für den Bau- und Be-

trieb der Deponie Jahn-SÜD gegeben. 

Im Gegenteil: es entstehen auf der Deponieoberfläche nach Anlage der Rekulti-

vierungsschicht extensiv bewirtschaftete Grünland- und Aufforstungsflächen, wel-

che die Luft positiv beeinflussen. 
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➢ Deponie JAHN 

Die Änderung der Deponie JAHN führt nicht zu einem Verlust von Vegetations-

strukturen durch eine Flächeninanspruchnahme, jedoch kommt es durch die Än-

derung des Rekultivierungskonzepts zu einer Flächenänderung der geplanten Ge-

hölzflächen.  

Da die Gehölze zum Zeitpunkt der Änderung noch nicht angelegt wurden, ist eine 

Flächenänderung der immissionsschutzbedürftigen Gehölze mit einer gerin-

gen Einwirkungsintensität sowie eines geringen Beeinträchtigungsrisiko zu 

bewerten.  

 

 Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken des 

Schutzgutes Luft 

Mit der nachfolgenden zusammenfassenden Beurteilung werden die Risiken für 

das Schutzgut Luft, die trotz der unter Ziffer 8.9.2 dargestellten Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen bestehen bleiben, räumlich differenziert für die Vor-

haben (Bodenabbau SÜD, Deponie Jahn-SÜD und Deponie JAHN) einzeln darge-

stellt. In den nachfolgenden Tabellen sind nur Beeinträchtigungen aufgeführt, bei 

denen durch Verknüpfungen von Empfindlichkeit, Einwirkungsintensität und Eig-

nung ein Beeinträchtigungsrisiko besteht. 
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Tab. 22: Bodenabbau SÜD – Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken im Untersuchungsraum 

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Luft 

Staub- und 
Schadstoff-
eintrag 

Acker mittel gering → gering gering → gering 

Knick mittel gering → gering mittel → gering 

Wälder mittel gering → gering hoch → mittel 

Verlust luft-
reinigender 
Vegetati-
onsstruktu-
ren 

Knick zwischen 
Bodenabbau SÜD 
und Deponie 
JAHN 

mittel mittel → mittel mittel → mittel 

 

Tab. 23: Deponie Jahn-SÜD – Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken im Untersuchungsraum 

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Luft 
Staub- und 
Schadstoff-
eintrag 

Acker mittel gering → gering gering → gering 

Wälder mittel gering → gering hoch → mittel 

 



Bodenabbau SÜD, Änderung OA Deponie JAHN, geplante Deponie Jahn-SÜD Wiershop UVP - Bericht 

  
 Seite 181 von 264 

Tab. 24: Deponie JAHN – Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken im Untersuchungsraum 

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Luft 

Staub- und 
Schadstoff-
eintrag 

Grasansaat gering gering → gering gering → gering 

Aufforstungen 
und Knicks 

mittel gering → gering mittel → gering 

Flächenän-
derung luft-
reinigender 
Vegetati-
onsstruktu-
ren 

Aufforstungen 
und Knicks 

mittel gering → gering mittel → gering 
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 Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Luft 

Gemäß § 15 (2) BNatSchG i.V.m. § 9 LNatSchG sind unvermeidbare Beeinträch-

tigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszu-

gleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Kann 

ein Eingriff nicht ausgeglichen oder in sonstiger Weise kompensiert werden, ist vor 

Beginn des Eingriffs ein Ersatz in Geld (Ersatzzahlung) zu leisten (§ 15 (6) 

BNatSchG i.V.m. § 9 (4) LNatSchG). 

Für die unter Ziffer 8.9.3 und 8.9.4 prognostizierten Beeinträchtigungsrisiken sind 

Ausgleichsmaßnahmen oder Ersatzmaßnahmen durchzuführen, sofern sich ein 

hohes Beeinträchtigungsrisiko ergibt. Für das Schutzgut Luft ist gemäß den ermit-

telten Auswirkungen nicht mit einem hohen Beeinträchtigungsrisiko durch den Bo-

denabbau SÜD, die Deponie Jahn-SÜD oder die Änderung der Deponie JAHN zu 

rechnen. Insofern sind für das Schutzgut Luft keine Ausgleichs- oder Ersatzmaß-

nahmen durchzuführen. 

 

8.10 Schutzgut Klima 

 Bestandserfassung des Schutzgutes Klima 

8.10.1.1 Wechselbeziehungen 

Das Klima ist die Steuerungsgröße für alle physikalischen, chemischen und bioti-

schen Prozessabläufe in Ökosystemen. Das betrifft sowohl die Prozessabläufe in-

nerhalb der einzelnen Schutzgüter (Boden, Wasser, Lebewelt) als auch zwischen 

diesen (vgl. LESER u. KLINK 1988:145): 

• Außer der Verwitterung sind bei der Reliefgestaltung der Landschaft Nieder-

schlag und Wind beteiligt. 

• Temperatur, Niederschlag und Verdunstung steuern die chemischen, physikali-

schen und biologischen Vorgänge bei der Bodenentwicklung. 

• Niederschlag, Wind und Verdunstung regeln den für alle landschaftshaushaltli-

chen Prozesse wichtigen Wasserkreislauf. 

• Die natürlichen Lebensbedingungen für Pflanzen und Tiere werden vom Klima 

beeinflusst. Die Lebensgemeinschaften wiederum bedingen durch Strukturierung 

der Landschaft die Voraussetzungen für die landschaftsbezogene Erholung. 

• Das Klima beeinflusst das Wohlbefinden des Menschen. 

 

8.10.1.2 Ausgangssituation und Vorbelastungen 

Die großräumige Situation des Klimas des Kreises Herzogtum Lauenburg ist im 

Vergleich zum Landesdurchschnitt von Schleswig-Holstein eher kontinental ge-

prägt und wurde bereits unter Ziffer 7.4 beschrieben. 



Bodenabbau SÜD, Änderung OA Deponie JAHN, geplante Deponie Jahn-SÜD Wiershop UVP - Bericht 

  
 Seite 183 von 264 

Das Meso- und Mikroklima30 im Untersuchungsraum wird von den landwirtschaft-

lichen Nutzflächen, den benachbarten Abbau- und Deponieflächen mit ihrem spe-

zifischen Relief sowie den vorhandenen Knickstrukturen und Waldflächen geprägt. 

Parameter wie Albedo (kurzwellige Rückstrahlung), Wärme-Leitfähigkeit, Exposi-

tion und spezifische Wärmekapazität spielen hier ebenso eine wichtige Rolle wie 

Frischluftquellgebiete und Kaltluftentstehungsgebiete. 

Als Frischluftquellgebiete mit klimahygienischen Funktionen sind vor allem Wald-

flächen mit einem eigenen Bestandsklima anzusprechen (Mindestbreite von 200 

m in alle Richtungen). Innerhalb dieser Flächen wird Frischluft produziert, d.h. 

staubfreie, wenig schadstoffbelastete, relativ feuchte, kühle und sauerstoffreiche 

Luft. 

Kaltluft entsteht im Allgemeinen in Strahlungsnächten (Abstrahlung von Wärme 

vom Boden bei wolkenlosem Himmel) über allen Oberflächen, bei denen die Wär-

menachlieferung aus dem Boden durch isolierende Eigenschaften gering ist. Dies 

trifft beispielsweise bei organischen Böden (z.B. Niedermoorböden) oder Böden 

mit einer dichten krautigen Vegetationsdecke zu. Ein ähnlicher Effekt – niedrige 

Umgebungstemperatur - entsteht bei Oberflächen mit relativ geringer Ausgangs-

temperatur (z. B. Wasser). Danach lassen sich besonders geeignete und weniger 

geeignete Flächen für die Kaltluftproduktion differenzieren: 

 

 guter Kaltluftproduzent 

unbewachsener Boden, Acker  

Ackerbrache  

Hackfrüchte  

Getreide  

trockene Wiese  

feuchte Wiese  

Schonung oder Niederwald  

Trockenes Moor  

Hochwald  

 schlechter Kaltluftproduzent 

 

  

 

30 Zu den Mesoklimaten werden unterschiedlichste Einzelklimate zusammengefasst, wel-

che eine Ausdehnung zwischen einigen hundert Metern und wenigen hundert Kilome-

tern besitzen, sich im Regelfall jedoch im unteren Kilometerbereich befinden. Mikro-

klima bezeichnet das Klima im Bereich der bodennahen Luftschichten bis etwa 2 Meter 

Höhe, oder das Klima, das sich in einem kleinen, klar umrissenen Bereich (zum Beispiel 

zwischen Gebäuden in einer Stadt) ausbildet. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Luftschicht
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➢ Bodenabbau SÜD 

Als Frischluftquellgebiete mit klimahygienischen Funktionen sind lediglich die 

Waldflächen westlich der Vorhabenfläche des Bodenabbaus SÜD zu nennen, 

denn nur diese erreichen eine Mindestausbreitung von 200 m in alle Richtungen. 

Im Untersuchungsraum ist durch die bestehende Ackerfläche ein guter Kaltluftpro-

duzent gegeben. Gehölzbestände (z.B. Wald- und Forstflächen, Knicks) dagegen 

sind für die Kaltluftproduktion nur von geringer Bedeutung. Das Relief südlich von 

Wiershop sowie östlich und südlich der Vorhabenfläche bietet keine geeigneten 

Ausgangsbedingungen für einen Kaltlufttransport von der Vorhabenfläche des Bo-

denabbaus SÜD in den nördlich gelegenen Ort Wiershop, den östlich gelegenen 

Ort Neu-Gülzow und die südlich gelegene Heinrich-Jebens-Siedlung. Außerdem 

behindern Knicks und Gehölzstrukturen den uneingeschränkten Kaltlufttransport. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Ebenso wie bei dem Bodenabbau SÜD bilden auch beim Ausgangszustand der 

Deponie Jahn-SÜD die Wälder westlich der Vorhabenfläche Frischluftquellgebiete 

mit klimahygienischen Funktionen. 

Die Abbaugrube des Bodenabbaus SÜD als Ausgangssituation ist ein geeigneter 

Kaltluftproduzent. Wegen der fehlenden Vegetationsdecke und der Geländemor-

phologie können jedoch bei bestimmten Wetterlagen höhere Temperaturmaxima 

erreicht werden. Weiterhin ist in Abhängigkeit von der Witterung die Entstehung 

von Kaltluftseen zu erwarten, welche jedoch aufgrund der Abbautiefe kaum in die 

Umgebung abfließen können. Auch hier bietet das Relief südlich von Wiershop 

sowie östlich und südlich der Vorhabenfläche bietet keine geeigneten Ausgangs-

bedingungen für einen Kaltlufttransport von der Vorhabenfläche des Bodenabbaus 

SÜD in den nördlich gelegenen Ort Wiershop, den östlich gelegenen Ort Neu-Gül-

zow und die südlich gelegene Heinrich-Jebens-Siedlung. Weiterhin behindern 

Knicks und Gehölzstrukturen den uneingeschränkten Kaltlufttransport. 

➢ Deponie JAHN 

Im Untersuchungsraum sind als Frischluftquellgebiete mit klimahygienischen 

Funktionen lediglich die Waldflächen südlich und südwestlich der Deponie JAHN 

zu nennen. 

Als Ausgangszustand der Deponie JAHN wird die gemäß Planfeststellung von 

2011 vorgesehene rekultivierte Oberfläche betrachtet. Aufgrund der kaum vorhan-

denen natürlichen Bodenverhältnisse bei einer 1 m mächtigen Rekultivierungs-

schicht weist die Grasansaat auf der Deponie JAHN nur eine geringe bis mittlere 

Funktion für die Kaltluftproduktion auf. Die Knicks und Aufforstungsflächen bieten 

ebenfalls eine geringe Funktion für die Kaltluftproduktion und behindern darüber 

hinaus auch den Kaltluftabfluss. Weiterhin behindern Knicks und Gehölzstrukturen 

zwischen der Deponie JAHN und der Ortschaft Wiershop einen uneingeschränkten 

Kaltlufttransport in Richtung der Ortschaft. 
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Vorbelastungen 

Vorbelastungen des Klimas, z.B. durch großräumige Siedlungsbereiche mit einem 

hohen Anteil an versiegelten Flächen, sind im Untersuchungsraum der Vorhaben 

Bodenabbau SÜD, Deponie Jahn-SÜD und Deponie JAHN nicht vorhanden.  

 

8.10.1.3 Bewertung der Ausgangssituation 

Eignung 

Die Bedeutung einer Fläche für das Mesoklima wird insbesondere dadurch be-

stimmt, wie stark eine Veränderung sich negativ auf das Mikroklima bzw. auf Aus-

gleichsleistungen der umgebenden Bereiche auswirkt oder direkt das Mesoklima 

negativ beeinflusst. Flächen mit Ausgleichsfunktionen haben daher eine höhere 

Bedeutung als Flächen ohne sonderliche klimatische Funktionen. 

➢ Bodenabbau SÜD 

Die Eignung der Ackerfläche für die klimatische Ausgleichsfunktion im Untersu-

chungsraum wird gering bis mittel eingeschätzt. 

Die Waldflächen im westlichen Bereich des Untersuchungsraums haben aufgrund 

ihrer Größe und z.T. der Anknüpfung an das Waldstück nördlich der Heinrich-Je-

bens-Siedlung eine hohe Eignung für die klimatischen Ausgleichsfunktionen. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Die Rohbodenfläche des Bodenabbau SÜD bietet eine geringe Eignung für die 

klimatische Ausgleichfunktion. Ebenso wie beim Bodenabbau SÜD haben auch 

beim Ausgangszustand der Deponie Jahn-SÜD die Wälder westlich der Vorha-

benfläche eine hohe Eignung für die klimatischen Ausgleichsfunktionen. 

➢ Deponie JAHN 

Die rekultivierten Bereiche der Deponie JAHN, bestehend aus der Grasansaat 

und den Gehölzflächen sowie Knicks haben eine geringe bis mittlere Eignung 

als relevante Fläche für das Mikro- und Mesoklima. 

 

Empfindlichkeit 

Die Empfindlichkeit einer Fläche ist hoch, wenn sie Ausgleichsfunktionen für das 

Mesoklima innehat und diese durch einen Flächenverlust verloren gehen. Eine Be-

seitigung von klimarelevanten Strukturen führt zur Verringerung klimatischer Re-

generationsleistungen durch Verhinderung von Kaltluftentstehung. Die Empfind-

lichkeitseinschätzung wird analog zur Einschätzung der Eignung für die Regene-

rationsleistungen vorgenommen. 
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➢ Bodenabbau SÜD 

Die Ackerfläche im Untersuchungsraum hat durch die Eingrenzung von umgeben-

den Waldflächen und Knicks keine besonderen Ausgleichsfunktionen. Somit be-

steht für die Ackerfläche im Untersuchungsraum eine geringe bis mittlere Emp-

findlichkeit gegenüber einem Flächenverlust. 

Großflächige Waldstrukturen haben das Vermögen, Schadstoffe und Staub zu bin-

den, während sie Frischluft produzieren. Aufgrund der Flächengröße und dem Ver-

bund der Waldflächen nördlich der Heinrich-Jebens-Siedlung besteht für die Wald-

flächen im Untersuchungsraum eine hohe Empfindlichkeit gegenüber einem 

Flächenverlust oder einer Flächenveränderung.  

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Die Empfindlichkeit der Rohbodenflächen des Bodenabbaus SÜD, als Aus-

gangszustand für die Deponie Jahn-SÜD, wird gering bewertet. Ebenso haben 

auch beim Ausgangszustand der Deponie Jahn-SÜD die Wälder westlich der Vor-

habenfläche eine hohe Empfindlichkeit gegenüber einem Flächenverlust oder 

einer Flächenveränderung. 

➢ Deponie JAHN 

Die rekultivierten Bereiche der Deponie JAHN, bestehend aus der Grasansaat 

und den Gehölzflächen sowie Knicks haben eine geringe bis mittlere Empfind-

lichkeit gegenüber einer Flächenänderung. 

 

 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Beeinträchtigun-

gen des Schutzgutes Klima 

Für das Schutzgut Klima sind keine Maßnahmen zur Vermeidung und Verringe-

rung von Beeinträchtigungen erforderlich. 

 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima 

Während des Bodenabbaus SÜD sowie des Deponiebaus und -betriebs Jahn-SÜD 

kommt es zu Veränderungen der Oberflächengestalt oder Vegetation des Gelän-

des im Untersuchungsraum. Die Deponie JAHN wird durch die Erhöhung der Re-

kultivierungsschicht nur geringfügig in ihrer Oberflächengestaltung verändert. Den-

noch sind hier die möglichen Folgen der Änderung des Rekultivierungskonzeptes 

zu betrachten. 
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Bau-, betriebs- und anlagenbedingte Auswirkungen 

➢ Bodenabbau SÜD 

Durch den Bodenabbau SÜD ändern sich die Ausgangsbedingungen für das 

Mikroklima. Der Umfang der Veränderungen bleibt lokal auf den Abbaubereich be-

schränkt und wird mit mittel bewertet. Betroffen sind eine Ackerfläche und ein 

Knick mit geringer bis mittlerer Eignung und Empfindlichkeit. Daher wird das 

Beeinträchtigungsrisiko bei der Ackerfläche und des Knicks als mittel einge-

schätzt. Flächen mit höherer Eignung und Empfindlichkeit gegenüber einer Flä-

chenveränderung, wie die umliegenden Waldflächen, sind nicht von dem Bo-

denabbau SÜD betroffen. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Als Ausgangszustand der Deponie Jahn-SÜD ist die Rohbodenfläche nach dem 

sukzessiven Bodenabbau SÜD zu betrachten. Eine Änderung des Reliefs hat be-

reits durch den Abbau in rd. 25 m Tiefe stattgefunden. Durch den Bau und Betrieb 

der Deponie JAHN entsteht ein Deponiekörper als landschaftstypischer Hügel süd-

lich von Wiershop. Der Verlust einer Rohbodenfläche, welche in einer Senke liegt, 

wird mit mittlerer Einwirkungsintensität bewertet. Aufgrund dessen besteht eine 

geringe Belastungsintensität und ein geringes Beeinträchtigungsrisiko durch 

das Überbauen der Rohbodenfläche.  

Der entstehende Deponiekörper und die geplanten Rekultivierungsmaßnahmen 

mit Gehölzen und Grasansaat auf dessen Oberfläche können zu neuen Kaltluft-

entstehungsgebieten beitragen. Eine negative Auswirkung durch die Anlage der 

Deponie Jahn-SÜD auf das Klima ist nicht zu erwarten. Anders als Ackerpflanzen, 

werden die rekultivierten Gehölze nicht wieder entfernt und können damit dauerhaft 

zu einer Verbesserung des Klimas beitragen. Ein Beeinträchtigungsrisiko besteht 

nicht. 

➢ Deponie JAHN 

Die Erhöhung der Rekultivierungsschicht der Deponie JAHN von 1,0 m auf 3,0 m 

führt nicht zu einer nennenswerten Auswirkung auf das Klima und wird somit nicht 

mit einer Einwirkungsintensität bewertet. 

Dahingegen führt die Änderung des Rekultivierungskonzeptes zu eine Flächenän-

derung von geplanten Vegetationsstrukturen. Die auf der Deponie JAHN gemäß 

Planfeststellung von 2011 geplanten Gehölze unterschreiten die Mindestausbrei-

tung von 200 m und sind somit nicht als Frischluftquellgebiete geeignet. Eine Än-

derung der Gehölzflächen, welche noch nicht angelegt sind, führt nicht zu einer 

erheblichen Veränderung des Klimas im Untersuchungsraum. Es besteht keine 

Einwirkungsintensität und kein Beeinträchtigungsrisiko durch die Flächen-

änderung der Vegetationsstrukturen auf der Deponie JAHN. 
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Auswirkungen hinsichtlich des Klimawandels 

Zur Berücksichtigung von Klimawirkungen ist von einem maximalen Zeitraum aus-

zugehen, welcher der Lebensdauer der Vorhaben Bodenabbau SÜD, Deponie 

Jahn-SÜD und der Änderung der Deponie JAHN entspricht. Gemäß der Genehmi-

gung der UNB des Kreises Herzogtum Lauenburg vom 10.06.1997 und der Plan-

feststellung von 2011 besteht eine Frist für die Fertigstellung der Deponie JAHN 

bis 30.12.2050. Bis dahin wird auch die Fertigstellung des Bodenabbaus SÜD und 

der Deponie Jahn-SÜD angestrebt. Diesbezüglich ist der Zeitraum der bau- und 

betriebsbedingten Wirkungen bis 2050 und der anlagebedingten Wirkungen über 

2050 hinaus zu betrachten. 

➢ Treibhausgasemissionen können durch den Einsatz der Geräte und Maschi-

nen beim Bau und Betrieb des Bodenabbaus SÜD, der Deponie Jahn-SÜD und 

der Änderung der Deponie JAHN entstehen. Eine Quantifizierung klimaschäd-

licher Gase ist nicht möglich. Eine Zunahme der Verkehrsintensität zum AWZ 

erfolgt durch die geplanten Vorhaben jedoch nicht, da der Bodenabbau SÜD 

und die Deponie Jahn-SÜD die heutigen Bestandsanlagen ablösen werden, 

d.h. es wird lediglich die Gesamtbetriebsdauer verlängert. 

➢ Durch den Bodenabbau SÜD, die Deponie Jahn-SÜD und die Änderung der 

Deponie JAHN wird nicht in Ökosysteme mit besonderer Senkenfunktion für 

Treibhausgase, wie Wälder oder Moore, eingegriffen. 

➢ Die Vorhaben beeinträchtigen keine Schutzgüter, die infolge des Klimawandels 

besonders empfindlich sind. Der Boden im Plangeltungsbereich besteht über-

wiegend aus Fein-, Mittel- und Grobsand über Geschiebelehm und Geschie-

bemergel. Der Bereich des Bodenabbaus SÜD, der Deponie Jahn-SÜD und 

der Deponie JAHN ist gemäß den Darstellungen des Landschaftsrahmenplans 

von 2020 nicht als klimasensitiver Boden zu klassifizieren. 

➢ Die Vorhabenfläche des Bodenabbaus SÜD mit anschließender Deponie 

Jahn-SÜD und der Deponie JAHN wird nach Fertigstellung der Deponien suk-

zessive rekultiviert. Anstelle von ehemaligen Ackerflächen entstehen durch die 

Rekultivierung extensiv genutzte Grünlandflächen und Aufforstungen mit 

standortheimischen Gehölzen. Die Rekultivierung bewirkt langfristig eine Ver-

besserung des Klimas im Vergleich zum Status quo und kann zu einer Klima-

anpassung beitragen. 

Der Bodenabbau SÜD, die Deponie Jahn-SÜD und die Deponie JAHN sind weder 

erheblich anfällig gegenüber Hitze noch Kälte. Starkregenereignisse können über 

das Sickerwasserfassungssystem bzw. das Oberflächenwasserfassungssystem 

den örtlich bestehenden Systemen zugeführt werden. Im Untersuchungsraum sind 

keine Hochwasserereignisse zu erwarten, da keine größeren Still- oder Fließge-

wässer vorhanden sind. Die Linau liegt rd. 3,1 km nordöstlich der Vorhaben und 

mündet in den Elbe-Lübeck-Kanal.  
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 Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken des 

Schutzgutes Klima 

Mit der nachfolgenden zusammenfassenden Beurteilung werden die Risiken für 

das Schutzgut Klima, die trotz der unter Ziffer 8.10.2 dargestellten Vermeidungs- 

und Verminderungsmaßnahmen bestehen bleiben, räumlich differenziert für die 

Vorhaben (Bodenabbau SÜD, Deponie Jahn-SÜD und Deponie JAHN) einzeln 

dargestellt. In den nachfolgenden Tabellen sind nur Beeinträchtigungen aufge-

führt, bei denen durch Verknüpfungen von Empfindlichkeit, Einwirkungsintensität 

und Eignung ein Beeinträchtigungsrisiko besteht. 
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Tab. 25: Bodenabbau SÜD – Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken im Untersuchungsraum 

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Klima 
Flächen-
verände-
rung 

Acker  gering - mittel mittel → mittel gering - mittel → mittel 

 

Tab. 26: Deponie Jahn-SÜD – Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken im Untersuchungsraum 

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Klima 
Flächen-
verände-
rung 

Rohbodenfläche 
des Bodenabbaus 
SÜD 

gering mittel → gering gering → gering 
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 Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Klima 

Gemäß § 15 (2) BNatSchG i.V.m. § 9 LNatSchG sind unvermeidbare Beeinträch-

tigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszu-

gleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Kann 

ein Eingriff nicht ausgeglichen oder in sonstiger Weise kompensiert werden, ist vor 

Beginn des Eingriffs ein Ersatz in Geld (Ersatzzahlung) zu leisten (§ 15 (6) 

BNatSchG i.V.m. § 9 (4) LNatSchG). 

Für die unter Ziffer 8.10.3 und 8.10.4 prognostizierten Beeinträchtigungsrisiken 

sind Ausgleichsmaßnahmen oder Ersatzmaßnahmen durchzuführen, sofern sich 

ein hohes Beeinträchtigungsrisiko ergibt. Für das Schutzgut Klima ist gemäß den 

ermittelten Auswirkungen nicht mit einem hohen Beeinträchtigungsrisiko durch den 

Bodenabbau SÜD, die Deponie Jahn-SÜD oder die Änderung der Deponie JAHN 

zu rechnen. Insofern sind für das Schutzgut Klima keine Ausgleichs- oder Ersatz-

maßnahmen durchzuführen. 

 

8.11 Schutzgut Landschaft 

 Bestandserfassung des Schutzgutes Landschaft 

8.11.1.1 Wechselbeziehungen 

Für die Wechselbeziehungen des Schutzgutes Landschaft sind unterschiedliche 

Aspekte zu nennen: Veränderungen wirken z.B. auf 

• den Menschen, dessen ästhetisches Empfinden durch die Landschaft, in der er 

lebt, geprägt wird; die Qualität der Landschaft ist bestimmend für das Wohlbe-

finden des Menschen und die Erholungseignung, 

• die Fauna, die durch Änderung der Lebensraumstruktur verdrängt wird; Störung 

(Lärm und optische Reize), Flächenentzug, Zerschneidung und qualitative Ver-

änderung (Degradierung) der Lebensräume, 

• die Flora, die durch Änderung der Lebensraumstruktur überformt (Zwangsve-

getation) und verdrängt wird, 

• den Boden und seine Erosionsneigung, natürliche Entwicklung und Ertragsfä-

higkeit, 

• das Wasser durch veränderte Abflussbedingungen (Oberflächenwasser in Ka-

nalisation der Landschaft entzogen). 

Die Komplexität der Wechselbeziehungen lässt sich am Beispiel der Landschaft 

und ihrer Erholungseignung verdeutlichen. Der Mensch gestaltet durch sein Wir-

ken die Landschaft und setzt damit selbst den Rahmen für die Eignung der Land-

schaft zur Erholung. Die Nutzbarkeit der Landschaft für die Erholung wird wesent-

lich durch die Erreichbarkeit, sprich Infrastruktur, bestimmt. Ein hoher Nutzungs-

druck, gefördert durch eine entsprechend gute Infrastruktur, kann die Erholungs-

eignung der Landschaft letztlich wieder in Frage stellen. 
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8.11.1.2 Ausgangssituation und Vorbelastungen 

Unter dem Schutzgut Landschaft wird das Landschaftsbild als äußere Erschei-

nungsform von Natur und Landschaft ebenso erfasst wie der Bestandteil des Na-

turhaushaltes, der den Lebensraum für Pflanzen und Tiere bildet. Das Lebens-

raumpotenzial der Landschaft für Pflanzen und Tiere besteht aus den vielfältigen 

Beziehungen der abiotischen Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Luft unterei-

nander und zueinander. Die Vielfalt und Eigenart der Lebensformen und Lebens-

räume findet ihren Ausdruck in der Vielfalt und Eigenart der Wahrnehmungsein-

drücke der Landschaft. Optische und ökologische Vielfalt sowie Eigenart erschei-

nen kaum trennbar. 

Das Landschaftsbild im Raum südlich Wiershop ist durch das wellige bis hügelige 

Relief der Geest relativ abwechslungsreich gestaltet. Als markante Reliefform tritt 

die Kuppe des Rappenberges hervor, der als einer von mehreren Erhebungen zwi-

schen Wiershop und der Bundesstraße 5 aus Richtung Norden weithin sichtbar ist. 

Auf den verfüllten und rekultivierten Flächen am Rappenberg entwickeln sich Ge-

hölze, Magerrasen-Biotope sowie Gras- und Staudenfluren. 

Bei den Nutzungen südlich der Ortslage Wiershop überwiegt die intensive Land-

wirtschaft mit dominierender Ackernutzung, die nur selten von einzelnen Grünland-

flächen unterbrochen wird. Ein Großteil dieser Flächennutzung wird durch Knicks 

unterbrochen, die teilweise zur Kammerung der Landschaft beitragen.  

Eine weitere flächige Nutzung südlich Wiershop ist die Forstwirtschaft, die über-

wiegend durch Nadel- und Mischwälder geprägt ist. 

Im Bereich des AWZ erfolgte in der Vergangenheit durch den Bodenabbau, die 

Abfallbehandlungsanlage mit Zwischenlager (sogenanntes Erdenwerk) und die Er-

richtung und anschließende Rekultivierung von Deponien eine Veränderung des 

Landschaftsbildes im Untersuchungsraum. Als bewegliche Elemente beeinflussen 

zudem Lkw, auf dem Betriebsgelände sowie auf den Zufahrtstraßen das Land-

schaftsbild. 

Auf die Eignung der Landschaft für die landschaftsbezogene Erholung liefert die 

Bewertung des Landschaftsbildes Hinweise. So lässt sich die Landschaft südlich 

Wiershop je nach Ausgangssituation der Vorhaben Bodenabbau SÜD, Deponie 

Jahn-SÜD und Änderung der Deponie JAHN in die in folgenden Tabellen beschrie-

benen Landschaftsbildtypen einteilen. 

➢ Bodenabbau SÜD 

Als Ausgangssituation des Bodenabbaus SÜD ist der intensiv bewirtschaftete 

Acker und die im Bau und Betrieb befindliche Deponie JAHN als Vorhabenfläche 

zu bewerten.  
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Tab. 27: Landschaftsbildtypen der Ausgangssituation des Bodenabbaus 

SÜD 

Nr. 

Landschaftsbild-

typ 

Vorherrschende 

Nutzungen  

Funktionselemente 

mit besonderer Be-

deutung 

Morphologie Sichträume 

1 

Acker-Grünland-

Landschaft  

Acker, extensives 

Grünland 

weitmaschiges 

Knicknetz, Einzel-

bäume, Teiche, Suk-

zessionsflächen 

eben bis mä-

ßig gewellt 

begrenzt ein-

sehbar 

2 

Wälder mit Nadel-

forst und Misch-

wald; Laubwälder 

östlich der Depo-

nie JAHN 

Waldwirtschaft; 

Ausgleichsmaßnah-

men 

 

Bestände mit höhe-

rem Laubwaldanteil, 

Bestände mit feuch-

ter Ausprägung, 

Jungwald mit gut ent-

wickelter Strauch- 

und Krautschicht 

gewellt bis 

hügelig 

überwiegend 

dichte, hohe 

Vegetations-

strukturen, 

nicht einseh-

bar 

3 

Siedlungen mit 

vorrangig wohn-

baulicher Nutzung 

(Ortslagen Neu 

Gülzow, Heinrich-

Jebens-Siedlung) 

Wohnbebauung, 

landwirtschaftliche 

Hofstellen, Weiden, 

Gärten 

Ortsränder, Einzel-

formen (Bäume, 

Baumgruppen, 

Baumreihen) 

eben bis 

leicht gewellt 

gering bis 

mittel einseh-

bar 

4 

Gelände der De-

ponie JAHN mit 

Betriebsstraße 

und rekultivierten 

Bereichen 

Im Betrieb befindli-

che Deponie, Mate-

rialan- und -ab-

transport über Be-

triebsstraße, mit 

Grünlandeinsaat 

und Knicks rekulti-

vierte Bereiche 

Neuanlage von 

Knicks, Bäumen und 

Sträuchern  

Deponie teil-

weise in Be-

trieb, teil-

weise rekulti-

viert 

mittel einseh-

bar 

 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Als Ausgangssituation der Deponie Jahn-SÜD ist nach vorangegangenem Bo-

denabbau SÜD eine offene Rohbodenfläche vorhanden. Die in Tabelle 28 aufge-

führten Landschaftsbildtypen der Nr. 1 - 4 bleiben bei der Ausgangssituation der 

Deponie Jahn-SÜD bestehen. Folglich wird in der untenstehenden Tabelle nur der 

Landschaftsbildtyp Nr. 5 zusätzlich betrachtet. 
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Tab. 28: Landschaftsbildtyp der Ausgangssituation der Deponie Jahn-SÜD 

Nr. 

Landschaftsbild-

typ 

Vorherrschende 

Nutzungen  

Funktionselemente 

mit besonderer Be-

deutung 

Morphologie Sichträume 

5 

Bodenabbau SÜD In Betrieb befindli-

cher Bodenabbau 

mit Materialabtrans-

port und Lagerung 

von Material, Sicht-

schutzmaßnahmen 

Abbaugrube, 

Strauchpflanzungen, 

Laubgehölzpflanzun-

gen, begrünte Lärm- 

und Sichtschutzwand 

Abbaugrube 

in Betrieb 

gering ein-

sehbar durch 

Sichtschutz-

maßnahmen 

 

➢ Deponie JAHN 

Als Ausgangssituation für die Deponie JAHN ist die planfestgestellte Rekultivie-

rung der Deponieoberfläche anzunehmen. Die Landschaft im Umfeld der rekulti-

vierten Deponie bleibt wie unter den oben beschriebenen Landschaftsbildtypen Nr. 

1 - 3 des Bodenabbaus SÜD und der Deponie Jahn-SÜD erhalten. Die Deponie 

JAHN wird sich durch das 2011 planfestgestellte Rekultivierungskonzept in die 

umliegenden Grünland- und Waldflächen einbinden. Die durch Knicks strukturierte 

extensiv genutzte Grünlandfläche stellt mit den randlich vorgesehenen Laubgehöl-

zen eine Verbindung zu den umliegenden Waldflächen dar. 

 

Vorbelastungen 

➢ Bodenabbau SÜD 

Die Landschaft weist durch die Bauphasen des genehmigten Bodenabbaus OST, 

der Deponie OST sowie der 2011 planfestgestellten Deponie JAHN eine erhebli-

che Vorbelastung der Landschaft im Untersuchungsraum auf. Die Vorbelastung 

besteht insbesondere durch die Störungen aufgrund der Fahrbewegungen durch 

Lkw, Baumaschinen u.a. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Neben den Vorbelastungen durch den Bodenabbau OST, die Deponie OST sowie 

die Deponie JAHN treten bei der Deponie Jahn-SÜD auch die Vorbelastungen 

durch den voran gegangenen Bodenabbau SÜD in Erscheinung. 

➢ Deponie JAHN 

Als Vorbelastung der Deponie JAHN sind nur der Bodenabbau OST und die De-

ponie OST zu nennen. 
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8.11.1.3 Bewertung der Ausgangssituation 

Eignung 

Bedeutung des Landschaftsbildes 

Unter Landschaftsbild wird die äußere, sinnlich wahrnehmbare Erscheinung der 

Landschaft verstanden. Das Landschaftsbild beschreibt die natürliche Attraktivität 

einer Landschaft und hat grundlegende Bedeutung für die Erholungswirksamkeit 

des beschriebenen Raumes. 

Das Landschaftsbild ergibt sich aus dem Zusammenwirken flächiger, linienhafter 

und punktueller Landschaftselemente, die entweder natürlichen oder anthropoge-

nen Ursprungs sind oder als Element der Kulturlandschaft wie z.B. Knicks und He-

cken Naturnähe vermitteln. 

Das Landschaftsbilderlebnis ist darüber hinaus von einer Vielzahl dynamischer 

Einflussgrößen (Wetterlage, Jahreszeit etc.) sowie personenspezifischer subjekti-

ver Filter beeinflusst. Das Bild der Landschaft vermittelt zugleich Erkenntnisse und 

Erfahrungen über ihre Nutzungs- und Siedlungsstruktur sowie die ökologischen 

Verhältnisse. Der Identifikationsmöglichkeit (Heimat) des Betrachters kommt eine 

hohe Bedeutung zu. 

Die qualitative Bewertung des Landschaftsbildes erfolgt über die Kriterien Eigen-

art, Naturnähe und Vielfalt. 

➢ Eigenart / Leitbild 

Ihre Eigenart erhält die Landschaft nicht nur durch die Naturelemente wie z.B. Re-

lief, Boden, Gewässer, Vegetation, sondern auch durch Kulturelemente wie Sied-

lungsstruktur, Bauformen und Nutzungsart. Als die Eigenart bestimmende Kriterien 

werden die Ursprünglichkeit, die Struktur sowie die Einzigartigkeit der Landschaft 

herangezogen. Die Eigenart lässt die Identifikation mit einer Landschaft zu. 

• Ursprünglichkeit 

Die Ursprünglichkeit eines Raumes bzw. deren Verlust lässt sich durch den Ver-

gleich der heutigen Nutzungen mit dem Bestand von vor zwei bis drei Generatio-

nen dokumentieren. 

• Struktur/Charakter 

Der Grad der Eigenart einer Landschaft ist abhängig davon, ob sie eine erkenn-

bare Struktur, einen definierten Charakter und eine Übersichtlichkeit aufweisen. 

Dieses kann z.B. durch eine regelmäßige oder auch historische Abfolge von For-

men, Nutzungen und Landschaftselementen erzeugt werden. 

• Einzigartigkeit 

Die Eigenart wird außerdem bestimmt durch die Einzigartigkeit und Seltenheit des 

jeweiligen Landschaftsbildtypus innerhalb des Landschaftsraumes und im Ver-

gleich zu anderen Landschaftsräumen. 
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➢ Naturnähe 

Als naturnah werden Landschaften empfunden, die noch zahlreich vom Menschen 

weitgehend unbeeinflusste Strukturen (Wald, Wiese, See, Fluss etc.) aufweisen. 

Je zusammenhängender und durch technische Elemente ungestörter diese Kul-

turlandschaften sind, desto höher ist ihr Wert unter dem Aspekt Naturnähe einzu-

schätzen. 

➢ Vielfalt 

Kennzeichnend für die Vielfalt eines Raumes sind der mehr oder weniger häufige 

Wechsel unterschiedlicher Oberflächenformen sowie die Ausstattung mit typi-

schen Landschaftselementen und Kleinstrukturen. Ein reichhaltig gegliederter 

Landschaftsbildtyp bietet vielfältige Informationen und wird deshalb vom Men-

schen als interessant empfunden. 

Bei der Bewertung werden differenziert: 

• Reliefvielfalt 

Die Reliefvielfalt wird im Wesentlichen durch die Reliefenergie (Höhendifferenzen 

in einer räumlichen Bezugseinheit), die Reliefformen und den Kleinformenschatz 

bestimmt. 

• Strukturvielfalt 

Ein weiteres Kriterium bildet die Kleinstrukturenvielfalt (Knicks, Alleen, Einzel-

bäume, Gebüsche, Fließ- und Stillgewässer, Seen, Wiesen, Weiden), deren Aus-

dehnung und Häufigkeit. Hierzu können auch Kleinsiedlungen und Gehöfte gezählt 

werden.  

Maßgebend für die Qualität des Landschaftsbildes ist der Ausbildungsgrad ihres 

Erscheinungsbildes.  

Die Unterscheidung in Ausprägungsgrade basiert auf der Annahme, dass eine 

Landschaft umso reizvoller ist, je ausgeprägter die einzelnen, für das land-

schaftsästhetische Erleben relevanten Strukturen und Elemente in Erscheinung 

treten. Ein hoher Ausprägungsgrad impliziert insofern eine hohe Qualität des Land-

schaftsbildes im Sinne einer für das alltägliche Erleben und die Erholung beson-

ders attraktiven Landschaftsgestalt. 

Die wertbestimmenden Merkmale zur Ermittlung der Landschaftsbildqualität sind 

in nachfolgender Tabelle aufgeführt: 



Bodenabbau SÜD, Änderung OA Deponie JAHN, geplante Deponie Jahn-SÜD Wiershop UVP - Bericht 

  
 Seite 197 von 264 

Tab. 29: Kriterien zur Ermittlung der Landschaftsbildqualität 

Landschafts-

bild / Wertstufe 

wertbestimmende Merkmale  

hoch • hohe Anzahl bzw. starke Ausprägung von raumbildenden 

Strukturen und Orientierungselementen 

• Naturcharakter dominierend, nahezu keine bzw. nur geringe 

menschliche Einflüsse erkennbar 

• hohe Vielfalt an Elementen und Strukturen 

• geringes Ausmaß städtebaulicher oder landbaulicher Verän-

derungen 

• geringes Ausmaß an Störungen und Beeinträchtigungen des 

Orts- und Landschaftsbildes 

mittel • mäßige Anzahl bzw. mittlere Ausprägung von raumbildenden 

Strukturen und Orientierungselementen 

• halbnatürlich bis naturfern wirkend, starke menschliche Ein-

flüsse erkennbar 

• mittlere Vielfalt an Elementen und Strukturen 

• mittleres Ausmaß städtebaulicher oder landbaulicher Verän-

derungen 

• mittleres Ausmaß an Störungen und Beeinträchtigungen 

gering • geringe Anzahl bzw. geringe Ausprägung von raumbildenden 

• Strukturen und Orientierungselementen 

• künstlich wirkend, sehr starke menschliche Einflüsse erkenn-

bar 

• geringe Vielfalt an Elementen und Strukturen 

• starkes Ausmaß städtebaulicher oder landbaulicher Verände-

rungen 

• starke Störungen und Beeinträchtigungen des Orts- und 

Landschaftsbildes 

 

Dem jeweiligen Landschaftsbildtyp wird die Landschaftsbildqualität zugeordnet, in 

der die Mehrzahl der wertbestimmenden Merkmale auf den zu bewertenden Land-

schaftsbildtyp zutrifft. 

Die folgenden Tabellen zeigen die Eignung des Landschaftsbildes südlich Wier-

shop je nach Ausgangssituation der Vorhaben (Bodenabbau SÜD, Deponie Jahn-

SÜD, Änderung der Deponie JAHN). 
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➢ Bodenabbau SÜD 

Tab. 30: Eignung des Landschaftsbildes 

Nr. 

Funktionsele-

mente mit be-

sonderer Bedeu-

tung 

Eigenart / Anzahl 

und Ausprägung 

raumbildender 

Strukturen und 

Orientierungsele-

mente 

Naturnähe Struk-

turviel-

falt 

Relief-

vielfalt 

Bedeutung 

Landschafts-

bild / Wertstufe 

1 

Knicks, Einzelfor-

men (Einzel-

bäume, Teich), 

Sukzessionsflä-

chen 

mittlere Anzahl und 

gute Ausprägung 

halbnatürlich 

bis naturfern; 

mäßige bis 

starke 

menschliche 

Einflüsse er-

kennbar 

mittel gering-

mittel 

mittel 

2 

Bestände mit hö-

herem Laubwald-

anteil, Bestände 

mit feuchter Aus-

prägung, Jung-

wald mit gut ent-

wickelter Strauch- 

und Krautschicht 

mäßige Anzahl und 

gute Ausprägung 

natürlich bis 

naturfern; 

starke 

menschliche 

Einflüsse er-

kennbar 

gering-

mittel 

mittel mittel 

3 

Ortsränder, Ein-

zelformen 

(Bäume, Baum-

gruppen, Baum-

reihen) 

geringe Anzahl und 

mittlere Ausprä-

gung  

Halbnatürlich 

bis naturfern, 

starke 

menschliche 

Einflüsse er-

kennbar 

gering-

mittel 

gering-

mittel 

gering-mittel 

4 

Neuanlage von 

Knicks, Bäumen 

und Sträuchern 

geringe Anzahl und 

mittlere Ausprä-

gung (aufgrund der 

in Betrieb befindli-

chen Deponie der-

zeit nur bereichs-

weise rekultivierte 

Bereiche) 

künstlich wir-

kend, sehr 

starke 

menschliche 

Einflüsse er-

kennbar  

 

gering gering gering 

 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Als Ausgangssituation der Deponie Jahn-SÜD ist nach vorangegangenem Bo-

denabbau SÜD eine offene Rohbodenfläche vorhanden. Die in Tabelle 31 aufge-

führten Funktionselemente mit besonderer Bedeutung der Nrn. 1 - 4 bleiben bei 

der Ausgangssituation der Deponie Jahn-SÜD bestehen. Folglich werden in der 

untenstehenden Tabelle nur die Funktionselemente mit besonderer Bedeutung für 

Nr. 5 zusätzlich betrachtet. 
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Tab. 31: Eignung des Landschaftsbildes 

Nr. 

Funktionsele-

mente mit be-

sonderer Bedeu-

tung 

Eigenart / Anzahl 

und Ausprägung 

raumbildender 

Strukturen und 

Orientierungsele-

mente 

Naturnähe Struk-

turviel-

falt 

Relief-

vielfalt 

Bedeutung 

Landschafts-

bild / Wertstufe 

5 

Abbaugrube, 

Neuanlage von 

Strauchpflanzun-

gen, Laubgehölz-

pflanzungen, be-

grünte Lärm- und 

Sichtschutzwand 

mittlere Anzahl und 

gute Ausprägung 

halbnatürlich 

bis naturfern, 

starke 

menschliche 

Einflüsse er-

kennbar 

gering gering gering 

 

➢ Deponie JAHN 

Als Ausgangssituation für die Deponie JAHN ist die planfestgestellte Rekultivie-

rung der Deponieoberfläche anzunehmen. Die durch Knicks strukturierte extensiv 

genutzte Grünlandfläche stellt mit den randlich vorgesehenen Laubgehölzen eine 

Verbindung zu den umliegenden Waldflächen dar. Die Bedeutung der rekultivier-

ten Deponie JAHN für das Landschaftsbild südlich Wiershop ist aufgrund der Na-

turnähe und Strukturvielfalt mit mittel bis hoch zu bewerten.  

 

Landschaftsgebundene Erholungseignung 

Landschaftsbildtypen mit einer hohen Qualität / Eignung sind als Landschafts-

räume mit einer besonderen Eignung für landschaftsgebundene Erholung zu be-

werten. 

➢ Bodenabbau SÜD und Deponie Jahn-SÜD 

Das Landschaftsbild im Raum südlich Wiershop weist aufgrund seiner Merkmale 

und Vorbelastungen insgesamt nicht mehr als eine mittlere Wertigkeit auf, so dass 

es sich hierbei nicht um einen Landschaftsraum mit besonderer Erholungseignung 

handelt. 

➢ Deponie JAHN 

Durch die im 2011 planfestgestellten Rekultivierungskonzept vorgesehenen Wan-

derwege über die Deponie JAHN werden Wegeverbindungen zu den bestehenden 

angrenzenden Wegen in Wäldern und Wirtschaftswegen hergestellt. Zudem wird 

die Landschaft südlich Wiershop durch die Rekultivierung von einer intensiven wirt-

schaftlichen Nutzung in eine extensive für Menschen erlebbare Landschaft umge-

wandelt. 

Die rekultivierte Deponie JAHN führt insgesamt zu einer Aufwertung der land-

schaftsgebunden Erholungseignung. 
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Empfindlichkeit 

Bei der Betrachtung des Schutzgutes Landschaft im Hinblick auf die Empfindlich-

keit ist die visuelle Empfindlichkeit maßgeblich. 

Bei der Bewertung der visuellen Empfindlichkeit des Landschaftsbildes gegenüber 

den geplanten Vorhaben werden die Einsehbarkeit des Raumes, die bereits vor-

handenen Störungen und Vorbelastungen sowie auch z.T. der Ausprägungsgrad 

des Landschaftsbildes berücksichtigt. 

Die visuelle Empfindlichkeit einer Landschaft gegenüber Vorhaben ist umso höher, 

je einsehbarer, „durchsichtiger“ eine Landschaft ist, d.h. je geringer die Ausprä-

gung mit gliedernden und belebenden Strukturen ist. So stellt z.B. der Landschafts-

bildtyp Wald im Allgemeinen relativ unempfindliche Bereiche dar, da ein Eingriff 

aufgrund der Bestandsdichte der Bäume nur im unmittelbaren Nahbereich einseh-

bar ist. Bei kuppigen Moränen mittlerer Ausprägung und einem dichten Knicknetz 

(Typ Knick- und Heckenlandschaft in starker Ausprägung) kommt eine Kulissen-

wirkung zum Tragen, die die Sichtbarkeit von Vorhaben deutlich verringert und 

dadurch weniger empfindlich ist.  

Die folgende Tabelle nennt die Kriterienausprägungen für die visuelle Empfindlich-

keit, die in Abhängigkeit der visuellen Verletzlichkeit ermittelt wird. 

Tab. 32: Kriterien zur Beurteilung der visuellen Verletzlichkeit einer Land-

schaft 

(aus MWAV/MUNL 2004: 41) 

Wertstufe Bewertungskriterien 

 Relief / Morphologie Vegetationsstrukturen 

hoch • flach bis wellig 

• große Sichträume, kleine 

Sichtverschattungsräume 

• weite Einsehbarkeit 

• weiträumige Sichtbeziehungen 

• niedrige Vegetationsstruktu-

ren 

• offene Vegetationsstrukturen 

• weite Einsehbarkeit 

mittel • wellig 

• mäßige Höhenunterschiede 

• eingeschränkte Sichträume 

• begrenzte Einsehbarkeit 

• eingeschränkte Sichtbeziehun-

gen 

• unregelmäßig hohe Vegetati-

onsstrukturen 

• lockere Vegetationsstruktu-

ren 

• begrenzte Einsehbarkeit 

gering • stark wellig bis hügelig 

• größere Höhenunterschiede 

• kleine Sichträume, große 

Sichtverschattungsräume 

• geringe Einsehbarkeit 

• kurze Sichtbeziehungen 

• hohe Vegetationsstrukturen 

• dichte Vegetationsstrukturen 

• geringe Einsehbarkeit 
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Die folgenden Tabellen zeigen die visuelle Verletzlichkeit des Landschaftsbildes 

im Raum südlich Wiershop für die jeweilige Ausgangssituation. 

➢ Bodenabbau SÜD 

Tab. 33: Visuelle Verletzlichkeit des Landschaftsbildes südlich Wiershop 

Nr. Morphologie Sichträume Vegetationsstrukturen Visuelle Emp-

findlichkeit 

1 

eben bis mä-

ßig gewellt 

mäßige Höhenunter-

schiede, eingeschränkte 

Sichträume, begrenzte 

Einsehbarkeit 

unregelmäßig hohe, lo-

ckere und dichte Vege-

tationsstrukturen, be-

grenzte Einsehbarkeit 

mittel 

2 
gewellt bis 

hügelig 

überwiegend dichte, 

hohe Vegetationsstruk-

turen, nicht einsehbar 

überwiegend dichte, 

hohe Vegetationsstruk-

turen, nicht einsehbar 

gering 

3 

eben bis 

leicht gewellt 

gering bis mittel einseh-

bar 

unregelmäßig hohe, lo-

ckere und dichte Vege-

tationsstrukturen, be-

grenzte Einsehbarkeit 

mittel 

4 

Deponie teil-

weise in Be-

trieb, teil-

weise rekulti-

viert 

eingeschränkte Sicht-

räume 

niedrige Vegetations-

strukturen, begrenzte 

Einsehbarkeit 

gering 

 

Ermittlung der Gesamtempfindlichkeit 

Die Gesamtempfindlichkeit des Landschaftsbildes ergibt sich durch Überlagerung 

der visuellen Verletzlichkeit mit der Landschaftsbildqualität.  

Tab. 34: Gesamtempfindlichkeit 

Nr. Bedeutung Landschaftsbild /  

Wertstufe 

Visuelle Verletzlich-

keit 

Gesamtempfindlichkeit 

1 mittel mittel mittel 

2 mittel gering mittel 

3 gering-mittel mittel  gering-mittel 

4 gering gering gering 

 

Die Gesamtempfindlichkeit des Landschaftsbildes südlich Wiershop ist demnach 

für die Acker-Grünland-Landschaft und die Wälder mit mittel, für die Siedlungen 

mit gering-mittel und für die z.T. rekultivierte Deponie JAHN mit gering zu bewer-

ten. 
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➢ Deponie Jahn-SÜD 

Als Ausgangssituation der Deponie Jahn-SÜD ist nach vorangegangenem Bo-

denabbau SÜD eine offene Rohbodenfläche vorhanden. Die Empfindlichkeiten der 

im Umfeld der Vorhabenfläche vorhandenen Landschaftsbildtypen der Nrn. 1 - 4 

bleiben bei der Ausgangssituation der Deponie Jahn-SÜD gegenüber dem Bo-

denabbau SÜD bestehen. Folglich wird nur die Empfindlichkeit für den Land-

schaftsbildtyp Nr. 5 zusätzlich betrachtet. 

Tab. 35: Visuelle Verletzlichkeit des Landschaftsbildes südlich Wiershop 

Nr. Morphologie Sichträume Vegetationsstrukturen Visuelle Emp-

findlichkeit 

5 

Abbaugrube 

in Betrieb 

eingeschränkte Sicht-

räume 

überwiegend dichte, 

hohe Vegetationsstruk-

turen, begrenzte Einseh-

barkeit 

gering 

Tab. 36: Gesamtempfindlichkeit 

Nr. Bedeutung Landschaftsbild /  

Wertstufe 

Visuelle Verletzlich-

keit 

Gesamtempfindlichkeit 

5 gering gering gering 

 

➢ Deponie JAHN 

Die visuelle Verletzlichkeit ist aufgrund der begrenzten Einsehbarkeit, vor allem 

der oberen Höhenlagen, mit mittel zu bewerten. Als Gesamtempfindlichkeit ergibt 

sich eine mittlere bis hohe Bewertung.  

 

 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Beeinträchtigun-

gen des Schutzgutes Landschaft 

Gemäß § 15 Abs. 1 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs in die Natur 

verpflichtet, die Beeinträchtigungen, die vermeidbar sind, zu unterlassen.  

Vermeidungsmaßnahmen führen dazu, dass sich der Aufwand für Kompensati-

onsmaßnahmen verringert, da erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen, 

die Ausgleich oder Ersatz erfordern, gar nicht erst entstehen. 

Im Folgenden werden Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen bzw. 

zur Verringerung der Beeinträchtigungsintensität aufgezeigt, die die Folgen des 

Eingriffs für das Schutzgut Menschen vermeiden oder verringern. 

• Ausschöpfung des technisch möglichen Deponievolumens 

Die Deponie Jahn-SÜD bildet die südliche Erweiterung der planfestgestellten De-

ponie JAHN und wird im direkten Anschluss an die Deponie JAHN, ohne Zwi-
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schendamm, errichtet. Die bisherige Südböschung der Deponie JAHN wird bei ei-

ner planmäßigen Folgenutzung als Deponie im Zuge des Bodenabbaus SÜD mit 

abgebaut. 

Die Verfüllung der Deponie erfolgt in jedem Bauabschnitt bis zu dem technisch 

möglichen Verfüllvolumen. 

Die abfallpolitische Vorgabe des Landes Schleswig-Holstein ist die maximale Aus-

schöpfung des technisch möglichen Deponievolumens an vorhandenen Standor-

ten. Um eine Ausweisung eines neuen Deponiestandortes zu vermeiden, wird der 

Ausschöpfung des technisch möglichen Deponievolumens Vorrang eingeräumt. 

➢ Minimierung visueller Beeinträchtigungen 

Sichtverschattungen durch folgende Landschaftsbestandteile und Maßnahmen 

sind bereits vorhanden oder werden zu Beginn des Bodenabbaus SÜD angelegt. 

Bei Beginn des Baus und Betriebs der Deponie Jahn-SÜD sind diese Landschafts-

bestandteile und Maßnahmen folglich schon vorhanden: 

o Knicks, Gehölzflächen, Wälder im Umfeld der Vorhabenfläche,  

o begrünte Lärm- und Sichtschutzwand im Süden und Südosten der Vorha-

benfläche,  

o freiwillige Zwischenpflanzung im Forst nördlich der Heinrich-Jebens-Sied-

lung, 

o freiwillige Waldrandbepflanzung zwischen der Lärm- und Sichtschutzwand 

und dem Forst nördlich der Heinrich-Jebens-Siedlung, 

o ebenerdige dreireihige Strauchpflanzung auf 80 m östlich des Bodenab-

baus SÜD, 

o flächige Pflanzung von standortheimischen Sträuchern östlich und südöst-

lich des Bodenabbaus SÜD, 

o Anpassung des Deponiekörpers durch Abrücken der Deponiegrenze und 

Aufforstung mit standortheimischen Laubgehölzen in der südöstlichen 

Ecke der Vorhabenfläche 

o sowie das bestehende AWZ. 

Durch die o.g. vorhandenen Landschaftsbestandteile und Maßnahmen, welche 

bereits beim Bodenabbau SÜD durchgeführt werden, werden visuelle Auswirkun-

gen auf das Landschaftsbild von vornherein erheblich vermindert. 

Die Fläche der Deponie JAHN ist eine planfestgestellte Deponie der DK II. Der Bau 

und die Rekultivierung der Deponie Jahn-SÜD erfolgen abschnittsweise von Osten 

Richtung Süden und Westen. Erste Abschnitte der Deponie JAHN sind bereits re-

kultiviert. Durch die Bau- und Rekultivierungsrichtung von außen nach innen wer-

den visuelle Beeinträchtigungen durch den Bau und Betrieb der Deponie frühest-

möglich minimiert. 
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Hinweis 

Die Lärm- und Sichtschutzwand wird zu Beginn des Bodenabbaus SÜD errichtet 

und bleibt während des gesamten Bodenabbau- und Deponiebetriebs erhalten. 

Nach Fertigstellung der Maßnahmen zur Rekultivierung der Deponie Jahn-SÜD 

wird die Lärm- und Sichtschutzwand entfernt. 

 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 

Nachfolgend wird insbesondere auf das Landschaftsbild eingegangen. Die Aus-

wirkungen auf die Funktionen der Landschaft als Lebensraum für Menschen, 

Pflanzen und Tiere wurden bereits in den vorhergehenden Kapiteln zu den Schutz-

gütern Menschen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Pflanzen und Tiere dargelegt.  

Als Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind insbesondere der Verlust 

landschaftsbildprägender Strukturen durch die Bauphase des Bodenabbaus SÜD 

sowie visuelle Störungen des Landschaftsbildes durch den Bau und Betrieb des 

Bodenabbaus SÜD und der Deponie Jahn-SÜD zu betrachten.  

Die grundsätzlichen Auswirkungen des Baus und Betriebs der Deponie JAHN wur-

den in den Antragsunterlagen zur Planfeststellung von 2011 ermittelt. Nun gilt es 

die visuellen Störungen zu bewerten, die in der Betriebsphase der Erhöhung der 

Oberflächenabdichtung der Deponie JAHN erfolgen. 

Beeinträchtigungen der landschaftsgebundenen Erholung durch Lärm- und Staub-

einträge wurden bereits unter Ziffer 8.2.3 des Schutzgutes Menschen betrachtet. 

Die zuvor beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Be-

einträchtigungen des Schutzgutes Landschaft werden bei der Beschreibung der 

Auswirkungen berücksichtigt.  

 

Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Verlust landschaftsbildprägender Strukturen 

➢ Bodenabbau SÜD 

Während des geplanten Bodenabbaus SÜD wird die derzeitige Geländetopografie 

nach und nach komplett verändert. Über die Zeit des Abbaus verändern sich die 

Nutzungen und die Vegetationsausstattung auf der Vorhabenfläche. Durch den 

Bodenabbau SÜD geht eine Ackerfläche der typischen Acker- und Grünlandland-

schaft im Raum südlich von Wiershop verloren. Der Verlust erfolgt abschnittsweise 

und sukzessiv von Nordosten über Süden nach Nordwesten. Im Übergangsbereich 

zur Deponie JAHN wird außerdem ein Knick gerodet. 

Betroffen ist ein Landschaftsbildbereich mit mittlerer Eignung und mittlerer Emp-

findlichkeit. Die Einwirkungsintensität für den Verlust wird als mittel eingestuft, da 

die Ackerfläche und der Knick zwar prägend für die Landschaft südlich Wiershop 

sind, aber keine übergeordnete Funktion einnehmen. Insgesamt ergibt sich durch 
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den Verlust der landschaftsbildprägenden Strukturen ein mittleres Beein-

trächtigungsrisiko. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Durch den Bau der Deponie Jahn-SÜD wird die Abbaugrube des vorangegange-

nen Bodenabbaus SÜD sukzessive in Deponiegelände umgewandelt und an-

schließend rekultiviert. Bei dem Verlust eines Rohbodens einer sukzessiv ab-

gebauten Abbaugrube handelt es sich nicht um einen erheblichen Eingriff in das 

Landschaftsbild, die Einwirkungsintensität und das Beeinträchtigungsrisiko 

sind gering. 

➢ Deponie JAHN 

Die Deponie JAHN ist planfestgestelltes Deponiegelände; Einwirkungen auf die 

Landschaft und Verlust von ursprünglich landschaftsbildprägenden Elementen 

durch den Bau der Deponie wurden in der Vergangenheit bereits bewertet und 

bilanziert.  

Durch die Änderung des Rekultivierungskonzeptes findet eine Veränderung der 

Flächengrößen der Gehölzstrukturen und des extensiven Grünlands statt. Die in 

den Antragsunterlagen zur Planfeststellung von 2011 geplanten Rekultivierungs-

maßnahmen sind größtenteils noch nicht umgesetzt. Die bereits rekultivierten Be-

reiche der Deponie JAHN sind nicht durch eine Änderung betroffen. Aufgrund des-

sen ist weder eine Einwirkungsintensität noch ein Beeinträchtigungsrisiko zu be-

werten. Die Auswirkungen auf die landschaftsgebundene Erholung durch die Än-

derung des Rekultivierungskonzeptes sind unter Ziffer 8.2.3 des Schutzgutes Men-

schen beschrieben und bewertet. 

 

Visuelle Störungen des Landschaftsbildes 

➢ Bodenabbau SÜD 

Aufgrund von Sichtverschattungen durch vorhandene Knicks und Gehölzstruktu-

ren, angrenzende Waldflächen, Sichtschutzpflanzungen, Lärm- und Sichtschutz-

wand und die Deponie im AWZ werden visuelle Auswirkungen auf das Land-

schaftsbild von vornherein erheblich vermindert. 

Durch die Flächenveränderungen und den Abbaubetrieb in der Abbauphase ist nur 

im direkten Nahbereich mit erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 

zu rechnen. Da die Abbaufläche abseits von Wegen liegt, sind die Beeinträchti-

gungen im Nahbereich nicht wahrnehmbar. 

Aus den Ortslagen Wiershop und Neu Gülzow heraus sind aufgrund der Kamme-

rung der Landschaft durch Knicks, Gehölz- und Waldflächen, aufgrund des Reliefs 

und der Anlage von Sichtschutzpflanzungen keine erheblichen Beeinträchtigungen 

des Landschaftsbildes in der Abbauphase zu erwarten. 
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Das Gelände um die Vorhabenfläche ist ausschließlich nach Osten hin offen. Zu-

dem ist die Forstfläche im Süden, die die Vorhabenfläche zu der Heinrich-Jebens-

Siedlung hin abgrenzt, nur lückig bewachsen. Um Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbildes aus Richtung der Heinrich-Jebens-Siedlung von vornherein erheb-

lich zu vermindern, wird eine Lärm- und Sichtschutzwand errichtet. Außerdem wer-

den Zwischenpflanzungen im Forst und eine Waldrandbepflanzung nördlich der 

Heinrich-Jebens-Siedlung durchgeführt. Dies führt zu einer Verringerung der Be-

einträchtigungen des Landschaftsbildes. 

Die Vorhabenfläche ist durch die umgebenden Knicks und Gehölzstrukturen be-

reits landschaftsgerecht in die Umgebung eingebunden. Nach Abschluss der Ab-

bauphase erfolgt im Anschluss der Deponiebau.  

Insgesamt ergibt sich aufgrund der Sichtschutzmaßnahmen eine geringe Einwir-

kungsintensität durch visuelle Störungen des Landschaftsbildes. Infolgedessen ist 

das Beeinträchtigungsrisiko für alle Landschaftsbildtypen im Untersuchungs-

raum bezüglich visueller Störungen durch den Bodenabbau SÜD ebenfalls ge-

ring. 

➢ Deponie Jahn-SÜD und Deponie JAHN 

Während der Verfüllung wird die derzeitige Geländetopographie nach und nach 

verändert. Gemäß Abbauplanung wandert der Bodenabbau SÜD sukzessive von 

Ost über Süd nach West und zuletzt nach Nord über die Vorhabenfläche. Die De-

ponie Jahn-SÜD sowie die letzten Abschnitte der Deponie JAHN werden nachfol-

gend abschnittsweise errichtet, verfüllt und rekultiviert.  

Dabei sind die jeweils offenen Deponieseiten in der Bauphase auf Grund der Hö-

henlage zum Teil einsehbar, wobei die bereits rekultivierten Abschnitte mit dem 

Fortschritt der Verfüllung die Einsehbarkeit aus bestimmten Richtungen reduzie-

ren. 

Zur Ermittlung der Beeinträchtigung in der Bau- und Betriebsphase sind für das 

gegenüber dem Vorhaben gering-mittel empfindliche Landschaftsbild die Auswir-

kungsbereiche festzustellen, bis zu denen vorübergehende erhebliche Beeinträch-

tigungen des Landschaftsbildes bestehen (vgl. Plan 3 des LBP in BWW 202031).  

Eine wesentliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes in der Bau- und Be-

triebsphase tritt erst dann ein, wenn die Verfüllung der Deponie die umgebenden 

Knicks, Gehölzflächen, die östlich und nordöstlichen der beiden Deponien liegen-

den Wälder und Sichtschutzpflanzungen sowie Sichtschutzmaßnahmen überra-

gen. Für diese Bereiche besteht eine hohe Empfindlichkeit gegenüber visuellen 

Störungen durch baubedingte Beeinträchtigungen. 

 

31 Brien-Wessels-Werning 2020: Änderung der Oberflächenabdichtung der Deponie 

JAHN (DK II) sowie südliche Erweiterung (sogenannte Deponie Jahn-SÜD) Gemeinde 

Wiershop, Gemarkung Wiershop Flur 4, Flurstücke 81, 12/2 (Betriebsfläche West), 

12/5, 26/3 und 29/1 sowie Flur 5, Flurstücke 27/1 und tlw. 21/4, Landschaftspflegeri-

scher Begleitplan, Stand: Dezember 2020. 
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Die (temporär wirkenden) Störungen durch die Änderungen der Deponie JAHN 

sind vor allem in folgenden Bereichen sichtbar: 

• in den Bereichen nördlich des AWZ 

• im Bereich der Ortslage Wiershop, 

• auf einem Abschnitt der K 47 aus bzw. in Richtung Gülzow. 

Die (temporär wirkenden) Störungen durch den Bau und Betrieb und die Änderun-

gen der Deponie Jahn-SÜD sind vor allem in folgenden Bereichen sichtbar: 

• auf der Ackerfläche östlich der geplanten Deponie Jahn-SÜD, 

• auf einem Abschnitt der K 49 aus bzw. in Richtung Neu Gülzow und im Bereich 

der „Alten Ziegelei“,  

• im Bereich der Waldflächen und des Waldwegs westlich der geplanten Deponie 

Jahn-SÜD. 

Unterschieden wird für die Deponieverfüllung gemäß Orientierungsrahmen zur 

Kompensationsermittlung im Straßenbau (vgl. MWAV/MUNL 2004) in: 

• Visuelle Wirkzone I: Das Eingriffsobjekt ist weniger als 10 m hoch. Die Wirkzone 

reicht vom Rand des Eingriffsobjekts bis in 200 m Entfernung. 

• Visuelle Wirkzone II: Das Eingriffsobjekt besitzt eine Höhe zwischen 10 und 

30 m. Die zusätzliche Wirkzone reicht von 200 m bis 1.500 m. 

In jeder Wirkzone werden nur die Flächen berücksichtigt, von denen das Eingriffs-

objekt tatsächlich gesehen werden kann. Sichtverschattende Elemente verkleinern 

in jeder visuellen Wirkzone die tatsächlichen Sichtflächen.  

Die sichtverschattenden Elemente (Gehölzflächen, Wälder, Knicks, Deponie OST 

und Deponie JAHN) sowie die sich daraus ergebenden nicht sichtverschatteten 

Flächen sind im Plan Nr. 3 des LBP dargestellt (BWW 202032).  

Für die sichtverschattenden Gehölz-Elemente wird gemäß Orientierungsrahmen 

zur Kompensationsermittlung im Straßenbau eine einheitliche Höhe von 15 m an-

genommen, mit Ausnahme der ebenerdigen dreireihigen Strauchpflanzung und 

der flächigen Strauchpflanzung östlich der geplanten Deponie Jahn-SÜD. Für 

diese wird nur eine Höhe von rd. 5 m angenommen. Die über die sichtverschatten-

den Elemente hinausragenden Höhen der geplanten Deponie JAHN und Jahn-

SÜD sind, bezogen auf die jeweiligen anstehenden Geländehöhen, im LBP Plan 

Nr. 3 dargestellt. Die untersten Höhenlinien der Deponie JAHN und Jahn-SÜD, die 

über sichtverschattende Elemente hinausragen liegen zwischen 60 m üNHN und 

 

32 Brien-Wessels-Werning 2020: Änderung der Oberflächenabdichtung der Deponie 

JAHN (DK II) sowie südliche Erweiterung (sogenannte Deponie Jahn-SÜD) Gemeinde 

Wiershop, Gemarkung Wiershop Flur 4, Flurstücke 81, 12/2 (Betriebsfläche West), 

12/5, 26/3 und 29/1 sowie Flur 5, Flurstücke 27/1 und tlw. 21/4, Landschaftspflegeri-

scher Begleitplan, Stand: Dezember 2020. 
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68 m üNHN. So ist z.B. die geplante Deponie Jahn-SÜD ab einer Höhe von 62 m 

üNHN zu sehen, da der Deponiekörper dann über die sichtverschattenden Ele-

mente hinausragt. Die Sichtbarkeit des geplanten Deponiekörpers hängt zudem 

von der Geländehöhe des umliegenden Geländes ab. 

Insgesamt (bezogen auf die Deponie JAHN und Jahn-SÜD) liegen nicht sichtver-

schattete Bereiche insbesondere nördlich (Wiershop; K 47) und östlich (K 49; Alte 

Ziegelei) des AWZ und der geplanten Deponien. Visuelle Beeinträchtigungen in 

den südlich und südöstlich angrenzenden Bereichen (vor allem die südlich an die 

Vorhabenfläche angrenzende Heinrich-Jebens-Siedlung) werden durch die Errich-

tung einer Lärm- und Sichtschutzwand, bereits zu Beginn des Abbaubetriebs, so-

wie durch Aufforstungen und Pflanzungen minimiert. Die Wälder südlich und west-

lich des AWZ und der geplanten Deponien sorgen für Sichtverschattungen in die-

sen Bereichen.  

Unter Berücksichtigung der visuellen Auswirkungstiefe, der Empfindlichkeit des 

betroffenen Landschaftsbildes südlich Wiershop, der Sichtverschattung durch glie-

dernde Elemente und der Sichtbegrenzung durch die vorhandene Geländemor-

phologie werden die beeinträchtigten Flächen ermittelt (siehe LBP in BWW 2020). 

Vorbelastungen der Landschaftsbildqualität wurden bei der Festlegung der Emp-

findlichkeit bereits berücksichtigt. 

Durch die Bau- und Betriebsmaßnahmen oberhalb von sichtverschattenden Berei-

chen ist eine erhebliche Beunruhigung des Schutzgutes Landschaft zu erwarten. 

Insgesamt entsteht durch den Bau der Deponie Jahn-SÜD und die geplanten Än-

derungen der Deponie JAHN während der Bauzeit ein hohes Beeinträchtigungs-

risiko.  

 

Anlagebedingte Beeinträchtigungen 

Gestaltung der Abbaugrube und des Deponiekörpers 

➢ Bodenabbau SÜD 

Durch die Errichtung der Deponie Jahn-SÜD werden die Abbauabschnitte sukzes-

sive wieder verfüllt und rekultiviert. Eine Einwirkungsintensität und ein Beeinträch-

tigungsrisiko bestehen nicht. 

➢ Deponie Jahn-SÜD und Deponie JAHN 

Der Deponiekörper der Deponie JAHN und Jahn-SÜD wird als gemeinsamer De-

poniekörper landschaftsgerecht als Höhenzug geformt. Der Hochpunkt liegt im Be-

reich der Deponie JAHN. Mit einer Höhe von 80,2 m üNHN liegt der geplante Hoch-

punkt 2,2 m über der planfestgestellten Höhe von 78 m.  

Der Deponiekörper ist mit seinen maximal 80,2 m üNHN weder landschaftsunty-

pisch hoch noch landschaftsuntypisch geformt: Westlich der Deponie JAHN wurde 

der Rappenberg durch Verfüllung wieder in seiner ursprünglichen Form hergestellt 

und erreicht eine Höhe von 86 m üNHN. Südlich und südwestlich der Deponie 
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Jahn-SÜD, Richtung Geesthacht, liegen die Geländehöhen von Erhebungen häu-

fig zwischen 70 m üNHN und 80 m üNHN (Schwarzer Berg 80 m), teilweise errei-

chen einige Hügel Höhen bis zu 91 m (Päpersberg) bzw. bis 94 m üNHN (Hafer-

berg).  

Der geplanten Deponie ähnelnde Geländeformen, auch mit vergleichbaren Gelän-

deneigungen, weisen z.B. der Schwarze Berg, der Haferberg, der Fehmberg öst-

lich Geesthacht und die Erhebung südwestlich Neu Gülzow, östlich der K 49 auf. 

Die geplanten Nutzungen auf der Rekultivierungsschicht der geplanten Deponie 

JAHN und Jahn-SÜD greifen die ursprüngliche landwirtschaftliche Nutzung inner-

halb der ehemals durch Knicks geprägten Kulturlandschaft wieder auf. Die entste-

hende halb offene Kulturlandschaft wird durch größere Gehölzflächen ergänzt, die 

an den Flanken des Deponiekörpers die Strukturvielfalt der Landschaft erhöhen. 

Insgesamt entsteht dadurch eine landschaftstypische Nutzung der Deponieober-

fläche. 

Durch die geplante Anlage von Wegen auf der zukünftigen Deponie JAHN und die 

Einbindung dieser Wege in das vorhandene Wegesystem südlich Wiershop ent-

stehen durch die Planung neue Rundwege für die Naherholung. 

Insgesamt sind keine negativen anlagebedingten Auswirkungen auf die Land-

schaft und ihre Erholungsfunktion im Untersuchungsgebiet zu erwarten, sodass 

weder eine Einwirkungsintensität noch ein Beeinträchtigungsrisiko besteht. 

 

 Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken des 

Schutzgutes Landschaft 

Mit der nachfolgenden zusammenfassenden Beurteilung werden die Risiken für 

das Schutzgut Landschaft, die trotz der unter Ziffer 8.11.2 dargestellten Vermei-

dungs- und Verminderungsmaßnahmen bestehen bleiben, räumlich differenziert 

für die Vorhaben (Bodenabbau SÜD, Deponie Jahn-SÜD und Deponie JAHN) ein-

zeln dargestellt. In den nachfolgenden Tabellen sind nur Beeinträchtigungen auf-

geführt, bei denen durch Verknüpfungen von Empfindlichkeit, Einwirkungsintensi-

tät und Eignung ein Beeinträchtigungsrisiko besteht. 
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Tab. 37: Bodenabbau SÜD – Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken im Untersuchungsraum 

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Landschaft 

Verlust land-
schaftsbild-
prägender 
Strukturen 

Acker-Grün-
land-Land-
schaft 

mittel mittel → mittel mittel → mittel 

Visuelle Stö-
rungen 

Alle Land-
schaftsbildty-
pen im Unter-
suchungsraum 

mittel33 gering → gering mittel34 → gering 

 

Tab. 38: Deponie Jahn-SÜD – Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken im Untersuchungsraum 

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Landschaft 

Verlust land-
schaftsbild-
prägender 
Strukturen 

Abbaugrube gering gering → gering gering → gering 

 

33 Eine Gesamtempfindlichkeit aller Landschaftsbildtypen von mittel ergibt sich aus dem gemittelten Durchschnitt aller Empfindlichkeiten der Landschafts-

bildtypen im Untersuchungsraum. 

34 Eine Gesamteignung aller Landschaftsbildtypen von mittel ergibt sich aus dem gemittelten Durchschnitt aller Eignungen der Landschaftsbildtypen im 

Untersuchungsraum. 
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Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Visuelle Stö-
rungen 

Alle Land-
schaftsbildty-
pen im Unter-
suchungsraum 

hoch35 hoch → hoch mittel36 → hoch 

 

Tab. 39: Deponie JAHN – Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken im Untersuchungsraum 

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Landschaft 
Visuelle Stö-
rungen 

Alle Land-
schaftsbildty-
pen im Unter-
suchungsraum 

hoch37 hoch → hoch mittel38 → hoch 

 

 

35 Aufgrund der Beeinträchtigung in der Bau- und Betriebsphase, die über die sichtverschattenden Strukturen hinausgehen, wird eine hohe Empfindlichkeit 

für die umliegenden Landschaftsbildtypen angenommen. 

36 Eine Gesamteignung aller Landschaftsbildtypen von mittel ergibt sich aus dem gemittelten Durchschnitt aller Eignungen der Landschaftsbildtypen im 

Untersuchungsraum. 

37 Aufgrund der Beeinträchtigung in der Bau- und Betriebsphase, die über die sichtverschattenden Strukturen hinausgehen, wird eine hohe Empfindlichkeit 

für die umliegenden Landschaftsbildtypen angenommen. 

38 Eine Gesamteignung aller Landschaftsbildtypen von mittel ergibt sich aus dem gemittelten Durchschnitt aller Eignungen der Landschaftsbildtypen im 

Untersuchungsraum. 
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 Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Land-

schaft 

Gemäß § 15 (2) BNatSchG i.V.m. § 9 LNatSchG sind unvermeidbare Beeinträch-

tigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszu-

gleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Kann 

ein Eingriff nicht ausgeglichen oder in sonstiger Weise kompensiert werden, ist vor 

Beginn des Eingriffs ein Ersatz in Geld (Ersatzzahlung) zu leisten (§ 15 (6) 

BNatSchG i.V.m. § 9 (4) LNatSchG). 

Für die unter Ziffer 8.11.3 und 8.11.4 prognostizierten Beeinträchtigungsrisiken 

sind Ausgleichsmaßnahmen oder Ersatzmaßnahmen durchzuführen, sofern sich 

ein hohes Beeinträchtigungsrisiko ergibt. Für das Schutzgut Landschaft ist gemäß 

den ermittelten Auswirkungen mit einem hohen Beeinträchtigungsrisiko durch vi-

suelle Störungen in einem Teil der Bauphase von der Deponie Jahn-SÜD und der 

Änderung der Deponie JAHN zu rechnen.  

➢ Beeinträchtigung des Landschaftsbildes in der Bau- und Betriebsphase 

der Deponien JAHN und Jahn-SÜD 

Durch die Bau- und Betriebsmaßnahmen oberhalb von sichtverschattenden Berei-

chen ist eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Landschaft zu erwarten. Für die 

temporären Beeinträchtigungen der Landschaft in der Bau- und Betriebsphase 

durch die Änderung der Deponie JAHN sowie die südliche Erweiterung (Deponie 

Jahn-SÜD) ergeben sich gemäß LBP zur Änderung der Deponie JAHN und Erwei-

terung (Deponie Jahn- SÜD) insgesamt 1,438 ha Ausgleichserfordernis. Der Aus-

gleich des Schutzgutes Landschaft durch die Änderung der Deponie JAHN und 

den Bau der Deponie Jahn-SÜD wird mit dem Ausgleich über die Deponie JAHN 

und Jahn-SÜD abgegolten. 

 

8.12 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

 Bestandserfassung des Schutzgutes Kulturelles Erbe und sonstige 

Sachgüter 

8.12.1.1 Wechselbeziehungen 

Als kulturelles Erbe werden raumwirksame Ausdrucksformen der Entwicklung von 

Land und Leuten, die für die Geschichte des Menschen von Bedeutung sind, be-

zeichnet. Dazu zählen bauliche Anlagen (Baudenkmale), Bodenfunde und Fund-

stellen (z.B. archäologische Objekte), Vegetation (Kulturlandschaften), Sicht- und 

Wegebeziehungen und Standorte mit immateriellen kulturellen Funktionen (z.B. 

Flächen der Brauchtumspflege) (vgl. KÜHLING, D. / RÖHRIG, W. 199639).  

 

39 Kühling, D.; Röhrig, W. (1996): Mensch, Kultur- und Sachgüter in der UVP, Dortmund. 
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Sonstige Sachgüter können als raumwirksame körperliche Gegenstände definiert 

werden, deren vorzeitiger Verlust durch ein Vorhaben zu umweltrelevanten Folge-

wirkungen i.S. von Ressourcen- und Energieverbrauch sowie Abfallaufkommen 

bei Abriss und Wiederherstellung führt (vgl. ebenda). 

Kultur- und Sachgüter können in vielfältiger Weise durch die Umweltbedingungen 

beeinflusst werden. Historische Gebäude können beispielsweise durch bestimmte 

Luftschadstoffe, Pflanzen und Tiere oder durch Schwankungen des Grundwasser-

standes beschädigt werden. Bodendenkmäler können durch Erosion oder 

menschliche Bodennutzung nachteilig beeinflusst werden.  

Die Wirkung von Kultur- und sonstigen Sachgütern auf die anderen Schutzgüter 

ist dagegen begrenzt. Sie können jedoch einen erheblichen Einfluss auf die Erleb-

nisqualität der Landschaft und das Wohlbefinden der Menschen haben. 

 

8.12.1.2 Ausgangssituation und Vorbelastungen 

Im Untersuchungsraum der Vorhaben Bodenabbau SÜD, Deponie Jahn-SÜD und 

Deponie JAHN sind keine Kulturdenkmale oder sonstige Sachgüter vorhanden 

bzw. nachgewiesen. 

 

Vorbelastungen 

Da im Untersuchungsraum keine Kulturdenkmale oder sonstige Sachgüter vorhan-

den sind, gibt es auch keine Vorbelastungen dieses Schutzgutes. 

 

8.12.1.3 Bewertung der Ausgangssituation  

Eignung 

Da im Untersuchungsraum keine Kulturdenkmale oder sonstige Sachgüter vorhan-

den sind, weist er keine Eignung in Bezug auf dieses Schutzgut auf.  

 

Empfindlichkeit 

Da im Untersuchungsraum keine Kulturdenkmale oder sonstige Sachgüter vorhan-

den sind, besteht keine Empfindlichkeit gegenüber Beseitigung oder Beschädi-

gung dieses Schutzgutes. 

 

 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Beeinträchtigun-

gen des Schutzgutes kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Für das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter werden keine Maß-

nahmen zur Vermeidung und Verringerung von Beeinträchtigungen ergriffen. 
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 Auswirkungen auf das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige 

Sachgüter 

Da im Untersuchungsraum keine Kulturdenkmale oder sonstige Sachgüter vorhan-

den sind, sind keine Auswirkungen durch Beseitigung oder Beschädigung zu er-

warten. 

 

 Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken des 

Schutzgutes kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Die Vorhaben Bodenabbaus SÜD, Deponie Jahn-SÜD und Änderung der Deponie 

JAHN bewirken keine Beeinträchtigungsrisiken für das Schutzgut kulturelles Erbe 

und sonstige Sachgüter im Untersuchungsraum. 

 

 Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Kul-

turelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Gemäß § 15 (2) BNatSchG i.V.m. § 9 LNatSchG sind unvermeidbare Beeinträch-

tigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszu-

gleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Kann 

ein Eingriff nicht ausgeglichen oder in sonstiger Weise kompensiert werden, ist vor 

Beginn des Eingriffs ein Ersatz in Geld (Ersatzzahlung) zu leisten (§ 15 (6) 

BNatSchG i.V.m. § 9 (4) LNatSchG). 

Für die unter Ziffer 8.12.3 und 8.12.4 prognostizierten Beeinträchtigungsrisiken 

sind Ausgleichsmaßnahmen oder Ersatzmaßnahmen durchzuführen, sofern sich 

ein hohes Beeinträchtigungsrisiko ergibt. Für das Schutzgut kulturelles Erbe und 

sonstige Sachgüter ist gemäß den ermittelten Auswirkungen nicht mit einem hohen 

Beeinträchtigungsrisiko durch den Bodenabbau SÜD, die Deponie Jahn-SÜD oder 

die Änderung der Deponie JAHN zu rechnen. Insofern sind für das Schutzgut kul-

turelles Erbe und sonstige Sachgüter keine Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen 

durchzuführen. 

 

8.13 Wechselwirkungen 

Bei der Betrachtung der Umweltauswirkungen eines Vorhabens sind auch stets 

die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern zu berücksichtigen.  

Unter Wechselwirkungen im Sinne des UVPG lassen sich erhebliche Auswirkungs-

verlagerungen und Sekundärauswirkungen zwischen verschiedenen Schutzgütern 
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und auch innerhalb dieser verstehen, die sich gegenseitig in ihrer Wirkung addie-

ren, verstärken, potenzieren, aber auch vermindern bzw. sogar aufheben können 

(vgl. MNU 1994:1640). 

Im Untersuchungsraum ist das Wirkungsgeflecht der Wechselbeziehungen der 

einzelnen Schutzgüter untereinander in starkem Maße durch die Auswirkungen 

des menschlichen Handelns geprägt. 

Die wesentlichen Veränderungen durch das geplante Vorhaben ergeben sich in 

der Abbau- und Verfüllphase, insbesondere durch den Verlust und die Beeinträch-

tigung der Bodenfunktionen. Eingriffe in den Boden als zentrales Umweltmedium 

rufen bei allen anderen Schutzgütern Wechselwirkungen hervor, da sie intensiv 

mit dem Boden in Wechselbeziehung stehen. Wechselwirkungen sind daher ins-

besondere in der Abbauphase zu erwarten, reichen aber auch in die Phase nach 

Umsetzung des Rekultivierungskonzeptes hinein.  

So verändern sich z.B. durch den Abtrag von Boden und die Überprägung des 

Bodens die Oberflächengestalt und die Bodeneigenschaften im Untersuchungs-

raum. Dies hat Einfluss auf das Mikroklima, die Pflanzen- und Tierwelt und die 

menschliche Nutzung (Wohnen, Landwirtschaft). 

Durch das Entfernen einer Knickstruktur wird die Lebensraumqualität für Tiere be-

einflusst, die auf diese entweder angewiesen sind oder diese als beschränkenden 

Faktor meiden. Darüber hinaus beeinflussen Gehölze positiv das Mikroklima in der 

Form, dass die Luftfeuchtigkeit erhöht wird.  

Insgesamt werden die vorhandenen Wechselbeziehungen durch die Maßnahmen 

in Bezug auf die Schutzgüter Menschen und menschliche Gesundheit, Boden, 

Wasser, biologische Vielfalt, Tiere und Pflanzen, sowie Landschaft verändert. 

Während die Wechselwirkungen in der Abbauphase teilweise stark beeinträchti-

gend auf die anderen Schutzgüter wirken können, sind durch die sukzessive Er-

richtung der Deponie nach Umsetzung des Rekultivierungskonzeptes auch posi-

tive Wechselwirkungen mit den anderen Schutzgütern zu erwarten. 

Die wesentlichen Wechselwirkungen des Vorhabens sind in der nachfolgenden 

Matrix dargestellt (siehe Abb. 10). 

 

40 MNU (Ministerin für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein) (Hrsg.) (1994): ”Wechsel-

wirkungen” in der Umweltverträglichkeitsprüfung. Von der Begriffsdefinition zur An-

wendbarkeit. Kiel. 
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Abb. 10: Wirkungsmatrix projektbedingter Auswirkungen 

Lesebeispiel: Der Bodenabtrag ist eine erhebliche, vorübergehende Veränderung 

der Belastungssituation und wirkt über die Bodenressourcen auf den Boden- und 

Wasserschutz. 

 

8.14 Kumulierung mit anderen Projekten 

 Prüfungsaufgabe 

Die Betrachtung der kumulierenden Wirkungen wird im Sinne des § 10 UVPG 

Abs. 4 durchgeführt. Gemäß Anlage 4 Nr. 4 c) ff) des UVPG ist im UVP-Bericht 

das Zusammenwirken mit den Auswirkungen anderer bestehender oder zugelas-

sener Vorhaben oder Tätigkeiten zu berücksichtigen. Dabei ist auch auf Umwelt-

probleme einzugehen, die sich daraus ergeben, dass ökologisch empfindliche Ge-

biete nach Anlage 3 Nummer 2.3 des UVPG betroffen sind oder die sich aus einer 

Nutzung natürlicher Ressourcen ergeben. 

Nach § 10 Abs. 4 UVPG liegen kumulierende Vorhaben vor, wenn mehrere Vor-

haben derselben Art von einem oder mehreren Vorhabenträgern durchgeführt wer-

den und in einem engen Zusammenhang stehen.  



Bodenabbau SÜD, Änderung OA Deponie JAHN, geplante Deponie Jahn-SÜD Wiershop UVP - Bericht 

  
 Seite 217 von 264 

Ein enger Zusammenhang liegt vor, wenn 

1. sich der Einwirkungsbereich der Vorhaben überschneidet und 

2. die Vorhaben funktional und wirtschaftlich aufeinander bezogen sind. 

Technische und sonstige Anlagen müssen zusätzlich mit gemeinsamen betriebli-

chen oder baulichen Einrichtungen verbunden sein. 

Östlich der Deponie JAHN besteht ein laufender Bodenabbau und eine sukzessiv 

gebaute Deponie auf dem Flurstück 40/1 der Flur 5, Gemarkung Wiershop, Ge-

meinde Wiershop. Die Genehmigung für den Bodenabbau wurde bereits 2016 und 

die Folgenutzung als Deponie in 2017 erteilt. Das Grundstück hat eine Größe von 

rd. 15,2 ha und wurde vor Beginn des Bodenabbaus intensiv als Ackerfläche ge-

nutzt. Die Betriebszeit für den Bodenabbau mit anschließender Deponie OST ist 

bis Ende 2050 angesetzt. 

Im Folgenden ist zu prüfen, ob es sich bei der oben genannten genehmigten Ab-

bautätigkeit und dem Bau und Betrieb der Deponie OST um eine Kumulierung im 

Sinne des § 10 Abs. 4 UVPG handelt. 

Gleichartigkeit 

Nach § 10 Abs. 4 UVPG ist eine Voraussetzung für die Kumulation, dass es sich 

um Vorhaben derselben Art handelt. Vorhaben derselben Art sind nur solche, de-

ren Größen- und Leistungswerte vergleichbar und addierbar sind. Auch müssen 

die Umweltauswirkungen vergleichbar sein. 

Bei der Deponie JAHN, dem Bodenabbau OST und der Deponie OST handelt es 

sich um gleichartige Vorhaben. Infolgedessen ist das Kriterium "Gleichartigkeit" 

erfüllt. 

Träger der Abbauvorhaben 

Der Träger der genehmigten Vorhaben ist derselbe, sodass das Kriterium erfüllt 

ist.  

Enger Zusammenhang 

§ 10 Abs. 4 UVPG regelt die Voraussetzungen für einen engen Zusammenhang 

zwischen kumulierenden Vorhaben. 

Die Voraussetzungen für einen engen Zusammenhang sind erfüllt, wenn sich ei-

nerseits der Einwirkungsbereich der Vorhaben überschneidet. Unter Einwirkungs-

bereich kann bspw. ein durch Lärm- oder Staubimmissionen geprägter Bereich 

verstanden werden.  

Der Bodenabbau OST und die Deponie OST sind durch einen Gemeindeweg und 

dem an den Weg angrenzenden Redder zu der Deponie JAHN getrennt. Der Ge-

meindeweg gilt dabei als gemeinsamer Einwirkbereich, in dem sich Lärm- und 

Staubausbreitung überlagern können. Zwischen dem Bodenabbau SÜD mit Fol-

genutzung der Deponie Jahn-SÜD und dem Bodenabbau OST mit Folgenutzung 
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Deponie OST liegen die Ausgleichsflächen des AWZ (Schürfen und Waldanpflan-

zung) sowie ein feucht ausgeprägter Laubwald, ein Gemeindeweg und Knicks. 

Durch die Nutzung der Betriebsstraße über die Deponie JAHN sind alle geplanten 

und die genehmigten Vorhaben jedoch miteinander verbunden. 

Infolgedessen ist zwischen der Deponie JAHN, dem Bodenabbau SÜD mit Folge-

nutzung der Deponie Jahn-SÜD und dem genehmigten Bodenabbau OST mit Fol-

genutzung der genehmigten Deponie OST ein enger Zusammenhang gegeben. 

Gemeinsame betriebliche oder bauliche Einrichtungen 

Der Bodenabbau OST, die Deponie OST, die Deponie JAHN, der Bodenabbau 

SÜD und die Deponie Jahn-SÜD werden von einer Firma betrieben und nutzen 

gemeinsame betriebliche und bauliche Einrichtungen im Umfeld des AWZ. 

Zusammenfassung 

Alle Kriterien für die Kumulierung der beantragten Vorhaben (Bodenabbau SÜD, 

Deponie Jahn-SÜD und Änderung der Deponie JAHN) mit folgenden bestehenden 

und/oder zugelassenen Vorhaben sind erfüllt: 

• Deponie JAHN 

• Bodenabbau OST 

• Bau und Betrieb der Deponie OST 

 

 Umweltauswirkungen durch Kumulierung 

Im Folgenden werden die Umweltauswirkungen der Kumulierung unter Berück-

sichtigung entstehender Umweltprobleme in möglicherweise betroffenen ökolo-

gisch empfindlichen Gebieten oder infolge einer Nutzung natürlicher Ressourcen 

betrachtet. 

Natura 2000-Gebiete 

Der gemeinsame Einwirkungsbereich des Bodenabbaus SÜD mit Folgenutzung der 

Deponie Jahn-SÜD, der Deponie JAHN und dem Bodenabbau OST mit Folgenut-

zung der Deponie OST liegt nicht in oder an einem FFH-Gebiet oder einem EU-Vo-

gelschutzgebiet. Somit sind keine Zerstörung, Zerschneidung, Beseitigung, Be-

schädigung oder Veränderung der FFH-Gebiete oder des EU- Vogelschutzgebietes 

sowie deren geschützte Tierarten und Lebensräume anzunehmen. 

Denkbare Fernwirkungen durch bau-, betriebs- und anlagenbedingte Beeinträch-

tigungen der Vogelarten und ihrer Lebensräume, Lebensraumtypen sowie der Ar-

ten des Anhangs II der FFH-Richtlinie, ausgehend von der Gesamtbelastung der 

zusammenwirkenden Vorhaben, treten auf die Distanz von über 3 km zum Einwir-

kungsbereich der Vorhaben nicht in Erscheinung. Eine Verschlechterung des Er-

haltungszustandes des EU-Vogelschutzgebietes und der FFH-Gebiete, ihrer Le-

bensraumtypen von besonderer Bedeutung und von Bedeutung sowie ihrer Arten 

des Anhangs II der FFH-Richtlinie durch ein Zusammenwirken des Bodenabbaus 
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SÜD mit Folgenutzung der Deponie Jahn-SÜD, der Deponie JAHN und dem Bo-

denabbau OST mit Folgenutzung der Deponie OST ist daher nicht ableitbar. 

Schutzgebiete, Naturdenkmäler und geschützte Landschaftsbestandteile 

Der gemeinsame Einwirkungsbereich des Bodenabbaus SÜD mit Folgenutzung der 

Deponie Jahn-SÜD, der Deponie JAHN und dem Bodenabbau OST mit Folgenut-

zung der Deponie OST liegt nicht in oder an einem Naturschutzgebiet, Nationalpark, 

Biosphärenreservat, Landschaftsschutzgebiet oder Naturdenkmal.  

Denkbare Fernwirkungen durch bau-, betriebs- und anlagenbedingte Beeinträch-

tigungen der geschützten Lebensstätten, Bäume, Biotope und Lebensgemein-

schaften, ausgehend von der Gesamtbelastung der zusammenwirkenden Vorha-

ben, treten auf die Distanz von über 2,4 km zum Einwirkungsbereich nicht in Er-

scheinung. Eine nachhaltige Störung durch ein Zusammenwirken des Bodenab-

baus SÜD mit Folgenutzung der Deponie Jahn-SÜD, der Deponie JAHN und dem 

Bodenabbau OST mit Folgenutzung der Deponie OST ist daher nicht ableitbar. 

Gesetzlich geschützte Biotope 

Im Umfeld der geplanten und bereits genehmigten Vorhaben sind einige Kleinge-

wässer vorhanden. Innerhalb des gemeinsamen Einwirkungsbereichs des Bo-

denabbaus SÜD mit Folgenutzung der Deponie Jahn-SÜD, der Deponie JAHN und 

dem Bodenabbau OST mit Folgenutzung der Deponie OST sind keine Kleingewäs-

ser vorhanden, sodass ein direkter Eingriff durch Verlust der geschützten Biotope 

auszuschießen ist. Indirekte Eingriffe durch den Eintrag von summierten Emissio-

nen in die umliegenden Kleingewässer durch zusammenwirken der Vorhaben kön-

nen ausgeschlossen werden. Die Kleingewässer nördlich der Vorhaben sind durch 

die vorhandenen Gehölzstrukturen vor Emissionen geschützt und das Kleingewäs-

ser östlich des Bodenabbaus SÜD mit Folgenutzung der Deponie Jahn-SÜD liegt 

außerhalb der Hauptwindrichtung im Untersuchungsraum. 

Bei dem Bodenabbau SÜD mit Folgenutzung der Deponie Jahn-SÜD wird ein 

Knick am Rand der Südböschung der Deponie JAHN gerodet. Eine Eingriffs- Aus-

gleichsbilanzierung für die Rodung des Knicks erfolgt im LBP zum Bodenabbau 

SÜD. Ein Zusammenwirken mit dem genehmigten Bodenabbau OST und der ge-

nehmigten Deponie OST ist nicht vorhanden. 

Der Transport des abgebauten Materials sowie des Verfüllmaterials für die geplan-

ten und genehmigten Vorhaben erfolgt über die Betriebsstraße über die Deponie 

JAHN. Angrenzend an die Betriebsstraße sind bereits rekultivierte Bereiche mit 

neu angelegten Knicks und einer Einsaat von Grünland vorhanden. Diese bereits 

rekultivierten Bereiche werden durch den bestehenden Lkw-Verkehr der geneh-

migten Abbaubereiche und den genehmigten und planfestgestellten Deponiebau 

JAHN und OST bereits vorbelastet. Eine Bewertung des Eingriffs und Ermittlung 

des Ausgleichs erfolgte unter Ziffer 8.4 und im LBP zum Bodenabbau SÜD in BWW 

2020.  
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Weitere ökologisch empfindliche Gebiete sind nicht im nahen und auch nicht im 

weiteren Umfeld des Bodenabbaus SÜD mit Folgenutzung der Deponie Jahn-SÜD, 

der Deponie JAHN und dem Bodenabbau OST mit Folgenutzung der Deponie OST 

vorhanden. 

Natürliche Ressourcen 

Die erheblichen nachteiligen Auswirkungen des Bodenabbaus SÜD mit Folgenut-

zung der Deponie Jahn-SÜD und die Änderung der Deponie JAHN auf die Schutz-

güter Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

wurden bereits unter Ziffer 8.3 bis 8.10 beschrieben und bewertet.  

Die Lebensraumbedingungen für Tiere und Pflanzen sowie die biologische Vielfalt 

werden durch die Kumulierung, mit Ausnahme im Bereich der Betriebsstraße, nicht 

erheblich zusätzlich beeinträchtigt. Die Vorhaben befinden sich in einem Umfeld, 

in dem zeitlich und räumlich versetzt schon seit Jahrzehnten Bodenabbau und Ver-

füllungen betrieben werden, mit jeweils ähnlichen Wirkungen auf die Pflanzen- und 

Tierwelt. Durch die Renaturierung und Rekultivierung von Abbaugruben und De-

ponien entsteht langfristig eine strukturreichere Landschaft als zuvor.  

Bei sachgemäßer Pflege und Wartung einschließlich der Durchführung von Repa-

ratur- und Wartungsarbeiten außerhalb des Abbau- und Deponiegeländes beste-

hen überwiegend erheblich nachteilige Auswirkungen durch den Bodenabtrag 

beim Bodenabbau (siehe Ziffer 8.7). Die Versieglung durch den Bau der Deponie 

ergibt zusätzliche nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Boden, welche je-

doch mit Auftrag der Rekultivierungsschicht nach Fertigstellung der Deponie teil-

weise relativiert werden können. Aufgrund der Vorbelastung durch die intensive 

Landwirtschaft, ist der Natürlichkeitsgrad der Böden bereits eingeschränkt. Durch 

die Vorhaben Deponie JAHN, Bodenabbau SÜD mit Folgenutzung der Deponie 

Jahn-SÜD und Bodenabbau OST mit Folgenutzung Deponie OST wird der Natür-

lichkeitsgrad der Böden durch die anthropogene Nutzung weiter verringert. Den-

noch bestehen auch positive Auswirkungen durch die Folgenutzung von Bodenab-

bau mit Deponiebau und -betrieb: Durch den Bau der Deponie innerhalb der zuvor 

abgebauten Grube wird keine neue Fläche für den Deponiebau in Anspruch ge-

nommen. 

Am Standort des AWZ werden seit 1993 Langzeitmessungen von Grundwasser-

ständen durchgeführt. Gemäß den Aussagen des Hydrogeologischen Gutachtens 

des Büros für Rohstoff- und Umweltgeologie BRUG GmbH (2020) ist durch den 

geplanten Bodenabbau SÜD mit Folgenutzung der Deponie Jahn-SÜD unter den 

derzeit herrschenden Grundwasserverhältnissen nicht mit einer Verschlechterung 

des Schutzpotenzials für das Grundwasser zu rechnen. Erhebliche nachteilige 

Auswirkungen auf umliegende schützenswerte Bereiche, wie die angrenzenden 

Waldflächen sind gemäß dem Hydrogeologischen Gutachten nicht zu erwarten. 

Aufgrund der Boden- und Grundwasserverhältnisse beziehen die Bäume im Um-

feld den Wasserbedarf vor allem aus oberflächennahen Bodenfeuchten und ggf. 

aus engbegrenzten lokalen Stauwasservorkommen. Sowohl die Bodenfeuchte als 
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auch die lokalen Stauwasservorkommen sind abhängig von den zeitlich variieren-

den Niederschlagsereignissen und stehen, unabhängig von den Vorhaben, ohne-

hin nicht kontinuierlich in gleicher Menge zur Verfügung. 

Durch die Kumulierung der Vorhaben kommt es zu keiner erheblichen Beeinträch-

tigung von lokal bedeutsamen Gehölzbeständen, wie den Wäldern im Umfeld der 

Deponien JAHN und OST und der geplanten Deponie Jahn-SÜD. Eine erhebliche 

Beeinträchtigung der Luft und des Klimas durch die Kumulierung der Vorhaben 

wird deshalb ausgeschlossen. 

Infolge der Kumulierung des Bodenabbaus SÜD mit Folgenutzung der Deponie 

Jahn-SÜD, der Deponie JAHN und dem Bodenabbau OST mit Folgenutzung der De-

ponie OST ist nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung in Bezug auf ökologisch 

empfindliche Gebiete oder die Nutzung von natürlichen Ressourcen auszugehen.  

 

 

9 Methoden oder Nachweise zur Ermittlung erhebli-
cher nachteiliger Umweltauswirkungen 

Nach Anlage 4 Nr. 11 des UVPG ist im UVP-Bericht eine Beschreibung der Me-

thoden oder Nachweise, die zur Ermittlung und Bewertung der erheblichen nach-

teiligen Umweltauswirkungen genutzt wurden, auch im Hinblick auf die Schwierig-

keiten aufzuführen, die bei der Zusammenstellung der Angaben auftraten. Dabei 

geht es in erster Linie um Wissenslücken bei der technischen Planung und/oder 

bei der Einschätzung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf Grund der 

nicht erfolgten Erhebung ‘harter Daten’. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass ins-

besondere bei ökologischen Fragestellungen der Stand der Wissenschaft eine 

konkrete Beantwortung von Fragen nach dem Risiko möglicher erheblicher nach-

teiliger Auswirkungen (noch) nicht zulässt. Auch bei Einschätzung von Wechsel-

wirkungen ist aus dem gleichen Grund und aufgrund (noch) fehlender Methoden 

eine konkrete Ermittlung und Einstufung der Risiken nicht möglich.  

Verwendete Methoden zur Ermittlung erheblicher nachteiliger Umweltauswirkun-

gen auf die einzelnen Schutzgüter werden in den jeweiligen Abschnitten der 

Schutzgüter beschrieben. Bei der Erarbeitung des UVP-Berichts traten keine 

Schwierigkeiten auf.  
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10 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswir-
kungen des Vorhabens auf die Umwelt infolge 
schwerer Unfälle und/oder Katastrophen 

Die Deponie JAHN ist Teil des AWZ Wiershop und grenzt an verschiedene immis-

sionsschutzrechtlich genehmigte Abfallbehandlungsanlagen und Läger an, u.a. 

eine Kompostierungsanlage, eine Bauabfallsortieranlage, eine Bauschuttaufberei-

tung und eine Bodenbehandlungsanlage. Des Weiteren befindet sich auf dem 

AWZ-Gelände der Recyclinghof des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers so-

wie dessen Annahmestelle für Schadstoffe aus privaten Haushalten. Für jede im-

missionsschutzrechtlich genehmigte Anlage sind Sicherheitsvorschriften und Vor-

schriften zum Arbeitsschutz einzuhalten. Durch die Schutzmaßnahmen besteht 

generell kein Risiko für schwere Unfälle oder Katastrophen, die sich auf die an-

grenzende Deponie JAHN und Jahn-SÜD auswirken können.  

Aufgrund dessen ist eine Anfälligkeit der Vorhabenfläche des Bodenabbaus SÜD, 

der Deponie Jahn-SÜD und der Deponie JAHN für schwere Unfälle oder Katastro-

phen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gegeben. Im Umfeld der Vorhabenflä-

che befinden sich weiterhin keine Einrichtungen oder Flächen, von denen ein Ri-

siko für nachteilige Auswirkungen infolge schwerer Unfälle und/oder Katastrophen 

besteht:  

• Es befinden sich im Umfeld der Vorhabenfläche keine derartig erhöhten Ge-

ländeformen, sodass infolge von Erdrutschen nachteilige Auswirkungen für 

das Vorhaben entstehen könnten.  

• Die Vorhabenfläche ist nicht Teil eines Hochwasserrisikogebietes und die 

nächstgelegenen größeren Oberflächengewässer sind in einer so großen Ent-

fernung (mind. 3,1 km), sodass bei Hochwasser keine nachteiligen Auswirkun-

gen auf die Vorhabenfläche zu erwarten sind. 

• Im Umfeld befinden sich keine landwirtschaftlichen Großbetriebe, die bei Un-

fällen nachteilige Auswirkungen auf den Untersuchungsraum bewirken könn-

ten.  

• Die Vorhaben schließen mehrseitig an Wälder an und sind Bestandteil des 

AWZ. Bei einem Unfall mit Brandgefahr, ist nicht mit einem auf die Deponie 

übergehenden Brand oder mit Explosionen zu rechnen. Da es sich bei der be-

stehenden Deponie JAHN und geplanten Deponie Jahn-SÜD um Mineralstoff-

deponien handelt, ist eine Entstehung von brennbaren Gasen oder einem 

Brand des Deponieguts ausgeschlossen. 

• Die Vorhaben liegen nicht in einem Risikogebiet für Erdbeben. 

• Die Standsicherheit des Deponiekörpers wird durch ein gemäß der bestehen-

den Planfeststellung der Deponie gefordertes erdstatisches Standsicherheits-

konzept gewährleistet. Dieses wird in gleicher Weise auch für die Deponie 
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Jahn-SÜD fortgeschrieben und umgesetzt. Mittels regelmäßig erfolgender Ei-

gen- und Fremdüberwachung durch Sachverständige wird die Umsetzung des 

Konzepts sichergestellt. 

Somit sind keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Flä-

che, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Menschen sowie sonstige Sachgüter 

und kulturelles Erbe durch schwere Unfälle und/oder Katastrophen zu erwarten. 

 

 

11 Zusammenfassende Beurteilung der unvermeidli-
chen Eingriffe in Natur und Landschaft 

Mit der nachfolgenden zusammenfassenden Beurteilung werden die Risiken für 

die einzelnen Schutzgüter, die trotz der dargestellten Vermeidungs- und Vermin-

derungsmaßnahmen bestehen bleiben, räumlich differenziert dargestellt.  

Die Analyse der erheblichen nachteiligen Auswirkungen des Bodenabbaus SÜD, 

der Deponie Jahn-SÜD und der Änderung der Deponie JAHN auf die Schutzgüter 

ergab, dass für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden und Landschaft 

z.T. hohe Beeinträchtigungsrisiken im Untersuchungsraum entstehen. 

Für das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter ist aufgrund des Nicht-

Vorkommens von Kulturdenkmalen und Sachgütern im Untersuchungsraum kein 

Beeinträchtigungsrisiko vorhanden. 

Für das Schutzgut Klima ist nur ein geringes und mittleres Beeinträchtigungsrisiko 

während der Durchführung des Bodenabbaus sowie des Baus und Betriebs der 

Deponie Jahn-SÜD zu erwarten. Die geplanten Vorhaben sind gegenüber den Fol-

gen des Klimawandels nicht anfällig, z.B. gegenüber einer Zunahme der Wetter-

extreme.  

Das Schutzgut Luft wird sowohl durch den Bodenabbau SÜD, die Deponie Jahn-

SÜD und die Änderung der Deponie JAHN beeinflusst. Es ergeben sich geringe 

und mittlere Beeinträchtigungsrisiken durch Staub- und Schadstoffeinträge sowie 

den Verlust und die Flächenänderung von luftreinigenden Vegetationsstrukturen. 

Für das Schutzgut Menschen und die menschliche Gesundheit ergibt sich unter 

Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen für fast alle Wohnstandorte im Un-

tersuchungsraum ein geringes Risiko durch die Lärm- und Staubauswirkungen 

während der Durchführung des Bodenabbaus SÜD, der Deponie Jahn-SÜD und 

den Änderungen der Deponie JAHN. Eine Ausnahme bilden hier die Wohnhäuser 

der Heinrich-Jebens-Siedlung, die durch die geringe Entfernung ein mittleres Be-

einträchtigungsrisiko gegenüber Lärmauswirkungen durch den geplanten Bo-

denabbau SÜD und die geplante Deponie Jahn-SÜD aufweisen. Die geplanten 

Vermeidungsmaßnahmen bewirken eine Verminderung der Lärmimmissionen auf 

die Heinrich-Jebens-Siedlung. Visuelle Beeinträchtigungen als Auswirkung auf 

das Schutzgut sind durch die Anlage einer begrünten Lärm- und Sichtschutzwand 
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und Sichtschutzpflanzungen von vornherein vermindert und z.T. verhindert. Von 

den meisten Wohnstandorten sind Blickbeziehungen erst oberhalb von sichtver-

schattenden Elementen vorhanden. Die Auswirkungen durch visuelle Störungen 

in der Bauphase sind beim Schutzgut Landschaft konkret beschrieben und bewer-

tet. Nach Abschluss der Rekultivierung der Vorhaben verbleiben keine Risiken. 

Tiere sind während des Vorhabens, insbesondere durch den Verlust von Lebens-

räumen einer gefährdeten Brutvogelart risikobehaftet. Die anderen erheblich nach-

teiligen Auswirkungen durch Verlust von Knicks als Lebensraum von der Hasel-

maus und Gehölzbrüter sowie Verdrängung aus dem Habitat des Neuntöters kön-

nen vor dem Bodenabbau SÜD durch Gehölzanpflanzungen im östlichen Randbe-

reich der Vorhabenfläche ausgeglichen werden. Die Lebensraumverluste des 

Ackers und des Knicks ergeben für Amphibien und Fledermäuse wiederum nur ein 

geringes und mittleres Risiko. Lärm- und Staubeinflüsse beim Bodenabbau SÜD 

bewirken ebenfalls ein mittleres Risiko für die Brutvögel der angrenzenden Ge-

hölze. Der Verlust der Abbaugrube durch den Bau und Betrieb der Deponie JAHN 

ergibt ein geringes Risiko aufgrund der Dynamik des Bodenabbaus mit Folgenut-

zung der Deponie. Die Lebensraumverluste können nach Abschluss der Rekulti-

vierungs- und Ausgleichsmaßnahmen vollständig ausgeglichen werden. 

Bei den Pflanzen entstehen Belastungen vor allem durch die Rodung eines Knicks 

beim Bodenabbau SÜD und durch die Beeinträchtigung von Biotopen angrenzend 

an die Betriebsstraße über die Deponie JAHN. Die betroffenen Biotope weisen 

einen höheren Biotopwert (mittlere Eignung) auf. Der Verlust des Knicks und die 

Schadstoff- und Staubbelastung der Biotope entlang der Betriebsstraße stellen 

hohe Beeinträchtigungsrisiken dar. Mittlere und geringe Beeinträchtigungsrisiken 

des Schutzgutes Pflanzen entstehen durch die Flächeninanspruchnahme der 

Ackerfläche und Abbaugrube beim Bodenabbau SÜD und der Deponie Jahn-SÜD, 

der Flächenänderung von Rekultivierungsmaßnahmen auf der Deponie JAHN, 

Schattenwurf durch die Rekultivierung der Deponie Jahn-SÜD sowie die generelle 

Staubbelastung der umliegenden Pflanzen bei dem Bodenabbau SÜD und der De-

ponie Jahn-SÜD. 

Durch den temporären Lebensraumverlust für Tiere und Pflanzen durch den Bo-

denabbau SÜD und die Deponie Jahn-SÜD werden keine umliegenden Schutzge-

biete oder Biotopverbundachsen beeinträchtigt. Infolgedessen ergibt sich für die 

biologische Vielfalt durch den Verlust einer intensiv bewirtschafteten Ackerfläche 

und der Rohbodenfläche der Abbaugrube ein geringes Beeinträchtigungsrisiko. 

Die nach Rekultivierung vorgesehene extensive landwirtschaftliche Nachnutzung 

führt im Gegensatz zur intensiven Ackerbewirtschaftung zu einem dauerhaft at-

traktiven Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Die Flächenänderung der Rekulti-

vierungsmaßnahmen der Deponie JAHN bewirkt ein geringes Beeinträchtigungs-

risiko. Infolge der Rekultivierungskonzepte der geplanten und umliegenden Vorha-

ben sorgt das vielfältigere Standortangebot für Tiere und Pflanzen für einen groß-

flächigen neuen attraktiven Lebensraum. 
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Das Schutzgut Fläche ist durch den temporären Flächenverlust und dem damit 

einhergehenden Nahrungsmittelproduktionsverlust betroffen. Aufgrund der Rekul-

tivierungsmaßnahmen in Form von extensiver Beweidung oder Mahd können die 

Belastungen ausgeglichen werden. 

Für das Schutzgut Boden bedeuten der Abtrag und damit der Verlust aller Boden-

funktionen durch den Bodenabbau SÜD ein hohes Beeinträchtigungsrisiko. Das 

Risiko der Versiegelung durch die Deponie Jahn-SÜD wird aufgrund der Vorbelas-

tung durch den vorangegangenen Bodenabbau SÜD mit mittel eingestuft. Nach 

Abschluss der Vorhaben ist durch den Auftrag von Rekultivierungsboden eine Re-

generation der Bodenfunktionen möglich, dies wird jedoch teilweise einen langen 

Zeitraum einnehmen. Dieser Prozess wird durch die geplante extensive Nutzung 

auf den Grünlandflächen und die Anpflanzung von Gehölzen gefördert.  

Beim Schutzgut Wasser entstehen keine erheblich nachteiligen Auswirkungen auf 

Oberflächengewässer. Ein Risiko durch Schadstoffeintrag für das Grundwasser 

wird im Regelbetrieb während der Vorhaben nicht gesehen, wenn der Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen, z.B. bei Wartung, Pflege oder Reparatur der Maschi-

nen und Geräte, außerhalb des Abbau- und Deponiebaubereichs erfolgt. Es ver-

bleibt lediglich ein unwahrscheinliches Unfallrisiko. Durch die Folgenutzung der 

Deponie Jahn-SÜD nach dem Bodenabbau SÜD besteht ein mittleres Beeinträch-

tigungsrisiko durch Veränderung des Grundwasserhaushaltes bei der Versiege-

lung durch die Deponie. Das auf der Deponieoberfläche anfallende Oberflächen-

wasser und das die Rekultivierungsschicht durchsickernde Wasser aus der Ent-

wässerungsschicht fließt zukünftig dem der Deponie umlaufenden Graben und da-

mit dem naturnah gestalteten Regenrückhaltebecken zu, eine Versickerung des 

Wassers im Boden ist aufgrund des mittels Abdichtungssystemen eingekapselten 

Deponiekörpers nicht mehr möglich. 

Das Schutzgut Landschaft ist durch den Verlust prägender Strukturen und durch 

visuelle Störungen der umgebenden Landschaft während des Bodenabbaus Süd, 

dem Bau der Deponie Jahn-SÜD und der Deponie JAHN betroffen. Der Verlust 

des Ackers und eines Knicks durch den Bodenabbau SÜD bewirkt ein mittleres 

Beeinträchtigungsrisiko, da die Sicht auf den Eingriff durch umliegende beste-

hende Strukturen und Sichtschutzmaßnahmen überwiegend eingeschränkt wird. 

Sobald in der Bauphase die Verfüllung der Deponie Jahn-SÜD und der Deponie 

JAHN die umliegenden sichtverschattenden Strukturen, wie Wälder, Knicks und 

Sichtschutzmaßnahmen überschreiten, tritt ein hohes Beeinträchtigungsrisiko für 

die Landschaft im Untersuchungsraum auf. Nach Abschluss der Rekultivierung der 

Vorhaben verbleiben keine Risiken. 

 

Die Ermittlung der Beeinträchtigungsrisiken für die einzelnen Schutzgüter für das 

jeweilige Vorhaben (Bodenabbau SÜD, Deponie Jahn-SÜD und Änderung der De-

ponie JAHN) ist in den nachfolgenden Tabellen zusammengestellt. Es sind nur 



Wesentliche Änderung Deponie Jahn auf den Flurstücken 12/2, 12/5, 81, 26/3, Flur 4, Wiershop - UVS 

  

Seite 226 von 264  

Beeinträchtigungen aufgeführt, bei denen durch Verknüpfungen von Empfindlich-

keit, Einwirkungsintensität und Eignung ein Beeinträchtigungsrisiko besteht. Es 

sind keine Auswirkungen aufgeführt, die auf ein betriebsbedingtes Unfallrisiko be-

schränkt sind. 
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Tab. 40: Bodenabbau SÜD – Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken im Untersuchungsraum 

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Menschen 
und mensch-
liche  
Gesundheit:  
Wohnen  

Lärmbelas-
tung:  

Wiershop mittel gering → gering gering - mittel → gering 

Neu Gülzow mittel gering → gering mittel → gering 

Heinrich-Jebens-
Siedlung 

mittel  mittel → mittel mittel → mittel 

Landwirtschaftli-
che Hofstelle 

mittel gering → gering gering - mittel → gering 

Staubbelas-
tung  

Wiershop, Neu-
Gülzow und land-
wirtschaftliche 
Hofstelle 

mittel gering → gering gering - mittel → gering 

Heinrich-Jebens-
Siedlung 

mittel  gering → gering mittel → gering 

Menschen 
und mensch-
liche  
Gesundheit:  
Freizeit,  
Erholung 

Lärmbelas-
tung  

Rad-, Wirtschafts- 
und Feldwege 
nördlich des Bo-
denabbaus SÜD 

mittel gering → gering mittel → gering 

Forst und Reit-
wege westlich des 
Bodenabbaus 
SÜD 

mittel mittel - hoch → mittel mittel → mittel 

Wege der Hein-
rich-Jebens-Sied-
lung südlich des 

mittel mittel → mittel mittel → mittel 
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Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Bodenabbaus 
SÜD 

Staubbelas-
tung 

Wege im Umfeld 
des Bodenabbaus 
SÜD 

mittel gering → gering mittel → gering 

Tiere  

Lebens-
raumver-
lust: Acker  

Offenland-Brüter, 
v.a. Feldlerche 

mittel hoch → hoch hoch → hoch 

Amphibien gering mittel → gering mittel → gering 

Lebens-
raumver-
lust: Knick 

Brutvögel der Ge-
hölze und Hasel-
maus 

hoch hoch → hoch hoch → hoch 

Fledermäuse hoch gering → mittel mittel → mittel 

Lärm- und 
Staubein-
trag 

Brutvögel der Ge-
hölze 

mittel gering → gering hoch → mittel 

Optische 
Störungen 

Brutvögel der Ge-
hölze v.a. Neuntö-
ter 

mittel hoch → hoch mittel → hoch 

Pflanzen  

Flächenin-
anspruch-
nahme 
/Verlust 

Intensivacker sehr gering hoch → gering - mittel sehr gering → gering 

Typischer Knick hoch hoch → hoch mittel → hoch 

Staub- und 
Schadstoff-
belastung  

Knicks am Wald-
rand nordöstlich 
des Bodenabbaus 
SÜD 

mittel gering → gering mittel → gering 

bodensaure Laub-
wälder feuchter 

mittel gering → gering hoch → mittel 
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Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Ausprägung und 
älteren Bestands 

Biotope entlang 
der Betriebs-
straße der Depo-
nie JAHN 

mittel hoch → hoch mittel → hoch 

Schatten-
wurf durch 
Lärm- und 
Sicht-
schutzwand 

Nadelwald mittel sehr gering → gering gering → gering 

Mischwald mittel sehr gering → gering mittel → gering 

Sonstiger Boden-
saurer Mischwald 

gering sehr gering → gering mittel → gering 

Biologische 
Vielfalt 

Lebens-
raumverlust 

Intensivacker und 
typischer Knick 

mittel gering - mittel → mittel gering → gering 

Fläche 
Flächenver-
lust 

Intensivacker  hoch hoch → hoch hoch → hoch 

Boden Bodenabtrag / Abgrabung hoch hoch → hoch mittel → hoch 

Luft 

Staub- und 
Schadstoff-
eintrag 

Acker mittel gering → gering gering → gering 

Knick mittel gering → gering mittel → gering 

Wälder mittel gering → gering hoch → mittel 

Verlust luft-
reinigender 
Vegetati-
onsstruktu-
ren 

Knick zwischen 
Bodenabbau SÜD 
und Deponie 
JAHN 

mittel mittel → mittel mittel → mittel 



Wesentliche Änderung Deponie Jahn auf den Flurstücken 12/2, 12/5, 81, 26/3, Flur 4, Wiershop - UVS 

  

Seite 230 von 264  

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Klima 
Flächenver-
änderung 

Acker  gering - mittel mittel → mittel gering - mittel → mittel 

Landschaft 

Verlust 
land-
schaftsbild-
prägender 
Strukturen 

Acker-Grünland-
Landschaft 

mittel mittel → mittel mittel → mittel 

Visuelle 
Störungen 

Alle Landschafts-
bildtypen im Un-
tersuchungsraum 

mittel41 gering → gering mittel42 → gering 

 

Tab. 41: Deponie Jahn-SÜD – Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken im Untersuchungsraum 

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Menschen 
und mensch-
liche Gesund-
heit:  
Wohnen 

Lärmbelas-
tung:  

Wiershop mittel gering → gering gering - mittel → gering 

Neu Gülzow mittel gering → gering mittel → gering 

 

41 Eine Gesamtempfindlichkeit aller Landschaftsbildtypen von mittel ergibt sich aus dem gemittelten Durchschnitt aller Empfindlichkeiten der Landschafts-

bildtypen im Untersuchungsraum. 
42 Eine Gesamteignung aller Landschaftsbildtypen von mittel ergibt sich aus dem gemittelten Durchschnitt aller Eignungen der Landschaftsbildtypen im 

Untersuchungsraum. 



Bodenabbau SÜD, Änderung OA Deponie JAHN, geplante Deponie Jahn-SÜD Wiershop UVP - Bericht 

  
 Seite 231 von 264 

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Heinrich-Jebens-
Siedlung 

mittel mittel → mittel mittel → mittel 

Landwirtschaftli-
che Hofstelle 

mittel gering → gering gering - mittel → gering 

Staubbelas-
tung  

Wiershop, Neu-
Gülzow und land-
wirtschaftliche 
Hofstelle 

mittel gering → gering gering - mittel → gering 

Heinrich-Jebens-
Siedlung 

mittel gering → gering mittel → gering 

Menschen 
und mensch-
liche  
Gesundheit:  
Freizeit,  
Erholung 

Lärmbelas-
tung  

Rad-, Wirtschafts- 
und Feldwege 
nördlich der De-
ponie Jahn-SÜD 

mittel gering → gering mittel → gering 

Forst und Reit-
wege westlich der 
Deponie Jahn-
SÜD 

mittel mittel - hoch → mittel mittel → mittel 

Wege der Hein-
rich-Jebens-Sied-
lung südlich der 
Deponie Jahn-
SÜD 

mittel mittel → mittel mittel → mittel 

Staubbelas-
tung 

Wege im Umfeld 
der Deponie 
Jahn-SÜD 

mittel gering → gering mittel → gering 
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Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Tiere 

Lebens-
raumver-
lust: Abbau-
grube 

Uferschwalbe gering mittel → gering gering → gering 

Pflanzen 

Flächenin-
anspruch-
nahme 
/Verlust 

Abgrabungsfläche 
sehr gering - 

gering 
gering → gering sehr gering → gering 

Staubbelas-
tung 

Knicks am Wald-
rand nordöstlich 
des Bodenabbaus 
SÜD 

mittel gering → gering mittel → gering 

bodensaure Laub-
wälder feuchter 
Ausprägung und 
älteren Bestands 

mittel gering → gering hoch → mittel 

Schatten-
wurf 

Nadelwald mittel gering → gering gering → gering 

Mischwald mittel gering → gering mittel → gering 

Bodensaure 
Laubwälder 
feuchter Ausprä-
gung und älterer 
Bestände 

mittel gering → gering hoch → mittel 

Sonstige boden-
saure Laubwälder 

gering gering → gering mittel → gering 

Knicks am Wald-
rand 

gering gering → gering mittel → gering 
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Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Biologische 
Vielfalt 

Lebens-
raumverlust 

Abgrabungsfläche gering gering → gering sehr gering → gering 

Fläche 
Flächenver-
lust 

Abgrabungsfläche gering gering → gering gering → gering 

Boden 
Versiegelung von Boden durch 
Deponiekörper 

hoch hoch → hoch gering → mittel 

Wasser 

Veränderung des Grundwas-
serhaushaltes durch Versiege-
lung  

mittel gering - mittel → mittel gering - mittel → mittel 

Luft 

Staub- und 
Schadstoff-
eintrag 

Acker mittel gering → gering gering → gering 

Wälder mittel gering → gering hoch → mittel 

Klima 
Flächenver-
änderung 

Rohbodenfläche 
des Bodenabbaus 
SÜD 

gering mittel → gering gering → gering 

Landschaft 

Verlust 
land-
schaftsbild-
prägender 
Strukturen 

Abbaugrube gering gering → gering gering → gering 
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Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Visuelle 
Störungen 

Alle Landschafts-
bildtypen im Un-
tersuchungsraum 

hoch43 hoch → hoch mittel44 → hoch 

 

Tab. 42: Deponie JAHN – Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungsrisiken im Untersuchungsraum 

Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Menschen und 
menschliche 
Gesundheit:  
Wohnen 

Lärmbe-
lastung:  

Wiershop mittel gering → gering gering - mittel → gering 

Neu Gülzow mittel gering → gering mittel → gering 

Heinrich-Jebens-
Siedlung 

mittel  gering → gering mittel → gering 

Landwirtschaftli-
che Hofstelle 

mittel gering → gering gering - mittel → gering 

Menschen und 
menschliche  

Lärmbe-
lastung  

Wege angren-
zend an die De-
ponie JAHN 

gering - mittel gering → gering mittel → gering 

 

43 Aufgrund der Beeinträchtigung in der Bau- und Betriebsphase, die über die sichtverschattenden Strukturen hinausgehen, wird eine hohe Empfindlichkeit 

für die umliegenden Landschaftsbildtypen angenommen. 

44 Eine Gesamteignung aller Landschaftsbildtypen von mittel ergibt sich aus dem gemittelten Durchschnitt aller Eignungen der Landschaftsbildtypen im 

Untersuchungsraum. 
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Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Gesundheit:  
Freizeit,  
Erholung 

Staubbe-
lastung 

Weg zwischen 
der Deponie 
JAHN und der 
Deponie OST 

gering - mittel gering → gering mittel → gering 

Pflanzen 
Flächen-
änderung   

Rekultivierungs-
maßnahmen auf 
der Deponie 
JAHN 

mittel  gering → gering gering - mittel → gering 

Biologische 
Vielfalt 

Flächen-
änderung  

Rekultivierungs-
maßnahmen auf 
der Deponie 
JAHN 

mittel gering → gering mittel  → gering 

Luft 

Staub- und 
Schadstof-
feintrag 

Grasansaat gering gering → gering gering → gering 

Aufforstungen 
und Knicks 

mittel gering → gering mittel → gering 

Flächen-
änderung 
luftreini-
gender Ve-
getations-
strukturen 

Aufforstungen 
und Knicks 

mittel gering → gering mittel → gering 
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Schutzgut 
Art der Beeinträchtigung be-
zogen auf das Vorhaben 

Empfindlich-
keit 

Einwirkungs-
intensität 

werden 
verknüpft 

Belastungs-
intensität 

Eignung 
werden 
verknüpft 

Beeinträchti-
gungsrisiko 

Landschaft 
Visuelle 
Störungen 

Alle Landschafts-
bildtypen im Un-
tersuchungsraum 

hoch45 hoch → hoch mittel46 → hoch 

 

 

 

 

45 Aufgrund der Beeinträchtigung in der Bau- und Betriebsphase, die über die sichtverschattenden Strukturen hinaus gehen, wird eine hohe Empfindlichkeit 

für die umliegenden Landschaftsbildtypen angenommen. 

46 Eine Gesamteignung aller Landschaftsbildtypen von mittel ergibt sich aus dem gemittelten Durchschnitt aller Eignungen der Landschaftsbildtypen im 

Untersuchungsraum. 
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12 Zusammenfassende Darstellung der Kompensation 
der unvermeidlichen Eingriffe in Natur und Land-
schaft 

Gemäß § 15 (2) BNatSchG i.V.m. § 9 LNatSchG sind unvermeidbare Beeinträch-

tigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszu-

gleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Kann 

ein Eingriff nicht ausgeglichen oder in sonstiger Weise kompensiert werden, ist vor 

Beginn des Eingriffs ein Ersatz in Geld (Ersatzzahlung) zu leisten (§ 15 Abs. 6 

BNatSchG). 

Für die unter Ziffer 8.2 bis 8.12 sowie zusammenfassend unter Ziffer 11 prognos-

tizierten Beeinträchtigungsrisiken sind Ausgleichsmaßnahmen oder Ersatzmaß-

nahmen durchzuführen, sofern sich ein hohes Beeinträchtigungsrisiko ergibt. Das 

Kompensationserfordernis wurde in den Landschaftspflegerischen Begleitplänen 

zum Bodenabbau SÜD in BWW 202047 und zur Änderung der Deponie JAHN so-

wie südliche Erweiterung (sogenannte Deponie Jahn-SÜD) in BWW 202048 ermit-

telt. 

 

12.1 Kompensationserfordernis und Kompensationsmaßnahmen 

Im Folgenden werden die Kompensationserfordernisse für die Vorhaben (Bo-

denabbau SÜD, Deponie Jahn-SÜD und Änderung der Deponie JAHN) und die 

dafür vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für den planmäßigen Fall 

des Bodenabbaus SÜD mit Folgenutzung Deponie Jahn-SÜD beschrieben. Dabei 

handelt es sich um eine kurze Zusammenfassung der in den LBPs zum Bodenab-

baus SÜD in BWW 2020 und zur Änderung der Deponie JAHN und südlichen Er-

weiterung (sogenannte Deponie Jahn-SÜD) in BWW 2020 ausführlich dargestell-

ten Eingriffsbilanzierung und Kompensationsmaßnahmen. 

➢ Bodenabbau SÜD 

• Verlust eines Knicks durch Rodung 

Im Zuge des Bodenabbau SÜD mit Folgenutzung Deponie Jahn-SÜD wird ein 

Knick auf einer Länge von 250 m gerodet.  

 

47 Brien-Wessels-Werning 2020: Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zum Abbau von 

oberflächennahen Bodenschätzen in der Gemeinde Wiershop, Gemarkung Wiershop 

Flur 4, Flurstück 81, 29/1 und 26/3 sowie Flur 5, 27/1 und 21/4 (anteilig) gemäß § 17 

BNatSchG i.V.m. § 11a LNatSchG, Landschaftspflegerischer Begleitplan, Stand: Au-

gust 2020. 

48 Brien-Wessels-Werning 2020: Änderung der Oberflächenabdichtung der Deponie 

JAHN (DK II) sowie südliche Erweiterung (sogenannte Deponie Jahn-SÜD) Gemeinde 

Wiershop, Gemarkung Wiershop Flur 4, Flurstücke 81, 12/2 (Betriebsfläche West), 

12/5, 26/3 und 29/1 sowie Flur 5, Flurstücke 27/1 und tlw. 21/4, Landschaftspflegeri-

scher Begleitplan, Stand: Dezember 2020. 
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Kompensationserfordernis gemäß LBP:  500 m 

Ausgleich über die Anlage einer flächigen Pflanzung von standortheimischen 

Sträuchern im östlichen Randbereich der Vorhabenfläche (ca. 170 m), einen 

Knicküberschuss der Firma Buhck (ca. 65 m) und über die Neuanlage eines Knicks 

in der Gemeinde Kollow (265 m) (siehe LBP zum Bodenabbau SÜD in BWW 

2020). 

• Beeinträchtigung von Biotopen durch Betriebsstraße 

Die Verlängerung und verlängerte Nutzung der bestehenden Betriebsstraße für 

den Bodenabbau SÜD bewirkt Eingriffe durch Schadstoff- und Staubbelastung der 

an die Betriebsstraße angrenzenden Biotope bzw. Pflanzen. 

Kompensationserfordernis gemäß LBP:  6.585 m² flächiger Ausgleich, 267 m 

Knick und 2 Einzelbäume 

Ausgleich für 6.585 m² über das Ökokonto Rülauer Forst, Ausgleich des Knicks 

und der Einzelbäume über Knickneuanlage in Kollow (267 m). 

• Beeinträchtigung des Bodens durch Bodenabtrag 

Durch den Bodenabtrag der Böschungs- und Sohlflächen des Bodenabbaus SÜD 

sowie der Südböschung der Deponie JAHN und des Damms zwischen dem Bo-

denabbau SÜD und der Deponie JAHN entstehen erhebliche Beeinträchtigungen 

des Bodens. 

Kompensationserfordernis gemäß LBP:  109.240 m² 

Ausgleich über verfügbare Ökokonten (29.352 Ökopunkte über die Ökokonten: 

Müssen-Dorf 2, Müssen-Dorf 3 und Rülauer Forst) sowie über Ersatzzahlungen in 

Höhe von € 303.574,40 für die Umwandlung von Acker in eine natürliche Sukzes-

sionsfläche mit einer Größe von 79.888 m². 

➢ Deponie Jahn-SÜD und Änderung der Deponie JAHN 

• Beeinträchtigung des Landschaftsbildes in der Bauphase 

Durch die Baumaßnahmen oberhalb von sichtverschattenden Bereichen ergibt 

sich eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Landschaft. 

Kompensationserfordernis gemäß LBP:  1,438 ha 

Ausgleich über den Ökopool der Deponie JAHN und Deponie Jahn-SÜD für 

14.380 m². 

 

12.2 Rekultivierungsmaßnahmen 

Aufgrund der Folgenutzung der Deponie Jahn-SÜD nach dem vorangegangenen 

Bodenabbau SÜD wird im Folgenden nur auf die Rekultivierung der Deponie JAHN 

und Deponie Jahn-SÜD eingegangen. Die Rekultivierungsmaßnahmen für die De-

ponie JAHN und Jahn-SÜD sind in den Plänen des LBP in BWW 2020 dargestellt. 
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Maßnahmen aus dem Antrag zum Bodenabbau SÜD 

Als Maßnahmen aus dem Antrag zum Bodenabbau SÜD (siehe LBP Bodenabbau 

SÜD in BWW 2020) bilden die als Sichtschutz-, Ausgleichs- und CEF-Maßnahmen 

geplanten Gehölzpflanzungen einen Teil des Gesamtkonzepts zur Rekultivierung 

des Abbau- und Deponie-Geländes. Diese Maßnahmen betreffen vor allem die 

Gestaltung der direkten Umgebung der geplanten Abbau- und Deponiefläche. Die 

folgenden aufgelisteten Maßnahmen dienen der landschaftsgerechten Neugestal-

tung des Landschaftsbildes sowie der Erhöhung des Lebensraumangebotes für 

die Fauna: 

• Aufforstung mit standortheimischen Laubgehölzen in der südöstlichen Ecke 

der Vorhabenfläche 

• Ebenerdige dreireihige Strauchpflanzung als vorgezogene Ausgleichsmaß-

nahme für die Haselmaus und als Sichtschutz im östlichen Randbereich der 

Vorhabenfläche 

• Flächige Pflanzung standortheimischer Sträucher als vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahme für die Haselmaus, Sichtschutz und tlw. als Ausgleichsmaß-

nahme für die Knickrodung 

Gemäß § 40 (4) Nr. 4 BNatSchG werden für die Anlage von Gehölzen in der freien 

Landschaft nur gebietsheimische Arten gepflanzt. 

Rekultivierung der Deponie JAHN und Jahn-SÜD 

Die Maßnahmen zur Rekultivierung und Gestaltung der Oberfläche der Deponie 

JAHN werden gegenüber dem 2011 planfestgestellten Rekultivierungskonzept nur 

geringfügig angepasst und auf die südlich angrenzende Fläche der Deponie Jahn-

SÜD erweitert. 

Mit der Gestaltung wird die ursprüngliche Nutzung vor Beginn des Bodenabbaus 

SÜD wieder aufgegriffen: durch Knicks strukturierte extensiv genutzte Grünland-

flächen. Dabei werden die Deponiekörper der Deponien JAHN und Jahn-SÜD zu 

einem gemeinsamen Höhenzug geformt.  

• Entwicklung von naturnahem Laubwald bzw. naturnaher Feldgehölze ohne 

forstwirtschaftliche Nutzung in den Randbereichen der Deponien als Übergang 

zu umliegenden Waldflächen und Gehölzen. 

• Pflanzungen mit standortheimischen Sträuchern im Bereich der westlichen und 

östlichen Böschungen der ehemaligen Betriebsfläche im Norden der Deponie 

JAHN. 

• Knickneuanlage überwiegend entlang der Höhenlinien der Deponie JAHN, 

dreireihig. 

• Anlage von extensivem Grünland mit Saatgut aus natürlichen, gebietsheimi-

schen Pflanzenarten (Regio-Saatgut). Extensive Bewirtschaftung durch Mahd 

oder Beweidung. 
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• Ablage von Geröll und Totholz für Tiere 

• Gestaltungsmaßnahmen durch Anlage von Wegen über den Hochpunkt der 

Deponie JAHN. Anschluss der Wege zur Deponie OST, dem Hasenthaler Weg 

und dem Weg am Borgsoll. 

Gemäß § 40 (4) Nr. 4 BNatSchG werden für die Anlage von Gehölzen in der freien 

Landschaft nur gebietsheimische Arten gepflanzt. 

Zeitliche Abfolge für die Durchführung der Maßnahmen 

Neu geschaffene Biotope erfüllen ihre Funktionen für Naturschutz und Land-

schaftsbild nicht sofort nach ihrer Anlage (z.B. keine sofortige Besiedlung der neu 

geschaffenen Lebensräume durch Tierpopulationen). Deshalb werden die geplan-

ten landschaftspflegerischen Maßnahmen möglichst früh durchgeführt.  

Mit der Anlage der Gehölzpflanzungen und der Anlage des extensiven Grünlandes 

wird direkt nach Abschluss der Abdeckung der für die jeweiligen Maßnahmen er-

forderlichen Deponiebereiche und dem dortigen Aufbringen der Rekultivierungs-

schicht begonnen.  

Der Zeitpunkt der Fertigstellung der Wege richtet sich nach den Fortschritten der 

einzelnen Verfüllabschnitte, wobei der Weg erst angelegt wird, wenn die für eine 

gesamte Wegstrecke erforderlichen Verfüllabschnitte rekultiviert sind. 

 

 

13 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Gegenstand des vorliegenden UVP-Berichts ist der Antrag der Buhck GmbH & Co. 

KG auf Planfeststellung der Änderung der Oberflächenabdichtung und des Rekul-

tivierungskonzepts der Deponie JAHN sowie der südlichen Erweiterung der Depo-

nie (sogenannte Deponie Jahn-SÜD) in der Gemeinde Wiershop. Aufgrund des 

inhaltlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenwirkens mit dem Bodenabbau 

SÜD, welcher vorauslaufend im Bereich der Deponieerweiterung vorgesehen ist, 

werden im vorliegenden UVP-Bericht folgende Vorhaben betrachtet: 

• Bodenabbau SÜD, 

• Bau und Betrieb der Deponie Jahn-SÜD und 

• Änderung der Deponie JAHN.  

Die Vorhabenfläche für den Bodenabbau SÜD mit Folgenutzung der Deponie 

Jahn-SÜD umfasst knapp 10 ha. Die Fläche der planfestgestellten Deponie JAHN 

beträgt rd. 22 ha. Die Gesamtflächengröße für die vorgesehenen Vorhaben beträgt 

somit insgesamt 32 ha. 

Der Bodenabbau SÜD erfolgt im Trockenabbau. Die bereits planfestgestellte De-

ponie JAHN gehört der Deponie Klasse DKII an. Die geplante Deponie Jahn-SÜD 
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soll im direkten Anschluss an die Deponie Jahn ebenfalls als DKII-Deponie errich-

tet werden. 

Für den Bodenabbau wird parallel ein Genehmigungsverfahren gemäß § 11a 

LNatSchG durchgeführt. Gemäß § 35 Abs. 2 KrWG in Verbindung mit Punkt 12.2.1 

der Anlage 1 UVPG ist für die Deponie Jahn-SÜD aufgrund der geplanten Kapazi-

tät eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Als Grundlage für die 

Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung wurde der vorliegende UVP-Be-

richt erstellt. 

Lage der Flächen und Beschreibung des geplanten Vorhabens 

Das Betriebsgelände der Firma Buhck in Wiershop liegt im südöstlichen Teil von 

Schleswig-Holstein im Kreis Herzogtum Lauenburg. Großräumig gesehen, befin-

det sich das Betriebsgelände zwischen den beiden Städten Geesthacht und 

Schwarzenbek. Als umliegende Städte und Gemeinden sind die Folgenden zu 

nennen: Stadt Geesthacht, Gemeinde Wiershop, Gemeinde Krukow, Gemeinde 

Hamwarde, Gemeinde Gülzow, Einzelhausbebauungen in Neu Gülzow, Heinrich-

Jebens-Siedlung. 

Die Fläche für den Bodenabbau SÜD mit Folgenutzung der Deponie Jahn-SÜD 

liegt im südlichen Anschluss an die Deponie JAHN. Die Fläche grenzt sowohl im 

Westen und Süden an Forstflächen. Östlich setzt sich die landwirtschaftliche Nut-

zung als Intensivacker fort. Nordöstlich des geplanten Bodenabbaus SÜD mit Fol-

genutzung Deponie Jahn-SÜD liegt die Aufforstungsfläche des AWZ. Zwischen 

dem geplanten Bodenabbau SÜD und der Deponie JAHN ist ein Knick vorhanden. 

Nordöstlich der Deponie JAHN befinden sich ein durch Knicks eingefasster Ge-

meindeweg und daran angrenzend der Bodenabbau OST und die Deponie OST. 

Im südlichen Anschluss an die Deponie JAHN soll der Bodenabbau SÜD mit Fol-

genutzung Deponie Jahn-SÜD auf einer knapp 10 ha großen Fläche erfolgen, die 

Abbaufläche beträgt dabei nur rd. 9,2 ha. Auf der Restfläche werden eine Lärm- 

und Sichtschutzwand sowie Gehölzpflanzungen als Sichtschutz und zum Aus-

gleich angelegt. Der Abbau erfolgt in voraussichtlich 6 Abbauabschnitten bis auf 

eine Höhe von maximal 24,0 m üNHN. Sobald der erste Abbauabschnitt ausge-

beutet und der Abbaubetrieb in den zweiten Abschnitt gerückt ist, soll mit dem 

abschnittsweisen Bau einer Deponie der DKII (Deponie Jahn-SÜD) begonnen wer-

den. Die Gesamtabbaumenge von Boden beträgt rd. 1.892.000 m3. Dies umfasst 

ebenfalls den Abbauanteil im Übergang der Böschung der heutigen Grube JAHN. 

Die Deponie JAHN soll im Zuge des Baus der Deponie Jahn-SÜD einen gemein-

samen Deponiekörper bilden. Dadurch, dass die Deponiekörper der vorhandenen 

Deponie JAHN und Deponie Jahn-SÜD zu einem Deponiekörper zusammenge-

fasst werden, ergibt sich ein zusätzliches Deponievolumen von rd. 2.825.000 m³. 

Dieses zusätzliche Volumen ergibt sich aus der Formänderung auf der heutigen 

Deponiefläche mit rd. 375.000 m³ und dem Volumen auf der Erweiterungsfläche 

von rd. 2.450.000 m³. Hinsichtlich der in der Deponie JAHN und im Erweiterungs-
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bereich Jahn-SÜD geplanten abzulagernden Abfälle findet keine Änderung gegen-

über dem genehmigten Katalog der zulässigen Abfallarten statt. Da es sich aus-

schließlich um mineralische Abfälle handelt, besteht keine relevante Gasbildung in 

der Deponie. 

Die Zufahrt zum Bodenabbau SÜD mit Folgenutzung Deponie Jahn-SÜD erfolgt 

ausschließlich über die vorhandene westliche Zufahrtstraße und über das Gelände 

des Abfallwirtschaftszentrums Wiershop. Außerhalb des AWZ werden weder neue 

Straßen errichtet, noch erfolgt eine Nutzung zusätzlicher bestehender öffentlicher 

Straßen. Als Zufahrt zur Abbaugrube wird die bestehende Betriebsstraße über die 

Deponie JAHN genutzt, welche im östlichen Randbereich der Deponie JAHN Rich-

tung Süden verlängert wird. 

Während der Betriebsphase des Bodenabbaus SÜD mit Folgenutzung Deponie 

Jahn-SÜD besteht ein Energiebedarf für den Betrieb der Maschinen. Ebenso be-

steht ein Kraftstoffbedarf für den verwendeten Radlader und die Lkw. Die Menge 

des Energie- und Kraftstoffbedarfs ist im Vorfeld nicht abzuschätzen. 

Der Bau und Betrieb der Deponie JAHN ist bis Ende 2050 genehmigt und plan-

festgestellt. Innerhalb dieser Zeit werden auch der Bodenabbau SÜD und der Bau 

und Betrieb der Deponie Jahn-SÜD sowie die Änderungen der Deponie JAHN und 

die Rekultivierung der gemeinsamen Deponieoberfläche gemäß dem im Land-

schaftspflegerischen Begleitplan aufgeführten Konzept abgeschlossen.  

Standortbegründung/Alternativenprüfung 

Die Nachfrage nach DKII – Kapazität ist in den letzten Jahren aufgrund der lan-

desweit, insbesondere in der Metropolregion Hamburg sehr hohen Bau- und Flä-

chensanierungstätigkeit kontinuierlich und deutlich gestiegen. Um den Bedarf an 

Deponie-Kapazität bis  DKII zu sichern, ist eine Vergrößerung der Deponie JAHN 

am Standort Wiershop vorgesehen. Hierfür wurde im UVP-Bericht ein Standortver-

gleich von zusätzlich 6 Standorten im Umfeld des AWZ durchgeführt. Als Alterna-

tiven wurden weitere landwirtschaftliche Flächen, Waldflächen und bereits beste-

hende Ausgleichsflächen mit vergleichbarer Flächengröße untersucht. 

Der geplante Bau und Betrieb der Deponie Jahn-SÜD auf dem Intensivacker am 

geplanten Standort weist insgesamt das geringste Konfliktpotenzial gegenüber na-

turschutzrechtlichen Vorschriften, Umweltbelangen, wie Beeinträchtigungen von 

Luft, Klima, Boden und Wasser, visuellen Störungen, Beeinträchtigungen von 

Menschen durch Immissionen oder städtebaulichen Planungen der umliegenden 

Gemeinden auf. Es besteht zwar ein Konfliktpotenzial hinsichtlich Beeinträchtigun-

gen von Menschen mit Immissionen aufgrund der Nähe zur Heinrich-Jebens-Sied-

lung, welche jedoch durch eine Lärm- und Sichtschutzwand sowie zahlreiche wei-

tere abschirmende Maßnahmen und nicht zuletzt durch eine Reduzierung der Vor-

habenfläche gegenüber der Ursprungsplanung vermieden werden. 
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Beschreibung des aktuellen Zustands und Entwicklung bei Nichtdurchfüh-

rung 

Der Ist-Zustand stellt die aktuelle Situation vor Beginn des Bodenabbaus SÜD dar. 

Die Fläche des geplanten Bodenabbaus SÜD mit Folgenutzung der Deponie Jahn-

SÜD befindet sich südlich der im Bau befindlichen Deponie JAHN. Derzeit ist die 

Fläche des geplanten Bodenabbaus SÜD durch eine intensive Ackerbewirtschaf-

tung geprägt. 

Ohne die Realisierung des Vorhabens würde auf der Abbaufläche wahrscheinlich 

weiter intensive landwirtschaftliche Nutzung herrschen. Der Einsatz von Maschi-

nen zur Bodenbearbeitung und Ernte sowie die Ausbringung von Pflanzenschutz- 

oder Düngemitteln würde zukünftig weiter stattfinden und den Boden, das Wasser, 

die Luft und die in der Agrarlandschaft lebenden Tiere und Pflanzen beeinflussen. 

Zudem wurden die Auswirkungen bei Nichtdurchführung der Änderung der Depo-

nie JAHN betrachtet: Ohne die geplanten Änderungen der Deponie JAHN würde 

der planfestgestellte Zielzustand gebaut werden, welcher nicht  

Untersuchungsräume 

Im Bereich der Vorhabenfläche des Bodenabbaus SÜD mit Folgenutzung Deponie 

Jahn-SÜD werden die Umweltauswirkungen des Vorhabens innerhalb verschie-

den großer Räume untersucht. Dabei wurde ein engerer Untersuchungsraum für 

die Auswirkungen auf Fläche, Boden, Pflanzen, Luft und Klima sowie sonstige 

Sachgüter und kulturelles Erbe festgelegt. Für die Untersuchung der Umweltaus-

wirkungen des Vorhabens auf Tiere, Wasser und biologische Vielfalt wurde ein 

mittlerer und für Menschen sowie die Landschaft wurde ein größerer Untersu-

chungsraum festgelegt. Der Untersuchungsraum für die Umweltauswirkungen der 

Änderungen der Deponie JAHN beschränkt sich überwiegend auf die Deponieflä-

che selbst, mit Ausnahme der Untersuchung auf Menschen und Landschaft. 

Bestand, Bewertung und Auswirkungen auf die Umwelt 

Im vorliegenden UVP-Bericht wurde der Bestand im jeweiligen Untersuchungs-

raum beschrieben und bewertet, im Anschluss wurden die Vermeidungsmaßnah-

men aufgeführt und die trotz Vermeidung verbleibenden Risiken bei Durchführung 

des jeweilig geplanten Vorhabens erläutert. 
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Menschen 

Als Wohnstandorte im Untersuchungsraum sind mehrere Ortschaften, Wohnge-

bäude und landwirtschaftliche Hofstellen vorhanden. Die südlich der Vorhabenflä-

che gelegene Splittersiedlung „Heinrich-Jebens-Siedlung“ der Stadt Geesthacht 

liegt dabei teilweise sehr nah an dem geplanten Bodenabbau SÜD mit Folgenut-

zung Deponie Jahn-SÜD. 500 m östlich der Vorhabenfläche ist eine landwirtschaft-

liche Hofstelle entlang der Kreisstraße K 49 vorhanden und nördlich der Deponie 

JAHN befindet sich die Ortslage Wiershop, welche mit ihren Wohnhäusern rd. 

600 entfernt liegt. Weitere Gemeinden liegen in einer Entfernung von über 2 km 

zur Deponie JAHN und dem Bodenabbau SÜD mit Folgenutzung Deponie Jahn-

SÜD. 

Als Einrichtung für Freizeit und Erholung sind lediglich die Radwege des Radwege-

netzes, verlaufend durch die Ortschaft Wiershop und die Reitwege durch den west-

lich des Bodenabbaus SÜD vorhandenen Forst zu nennen. Als weitere, nicht aus-

gewiesene Wege im Untersuchungsraum sind viele der Wirtschafts- und Feldwege 

zu nennen, welche jedoch z.T. in Sackgassen enden oder zugewachsen sind und 

somit keine Verbindungsfunktion aufweisen.  

Die Ortschaft Wiershop und die landwirtschaftliche Hofstelle entlang der K 49 wei-

sen eine geringe bis mittlere Eignung als Wohnstandort auf. Wohnhäuser in Neu 

Gülzow und der Heinrich-Jebens-Siedlung weisen eine mittlere Eignung als Wohn-

standorte auf. Die Empfindlichkeiten gegenüber Lärm, Staub und Schadstoffe wer-

den aufgrund des alltäglichen Verkehrs und der umliegenden Vegetation mittel für 

Wiershop, Neu Gülzow, die Heinrich-Jebens-Siedlung und die landwirtschaftliche 

Hofstelle eingestuft. Aufgrund des Reliefs variieren die Empfindlichkeiten gegen-

über visuellen Störungen der Wohnstandorte im Untersuchungsraum: Neu Gülzow 

ist gering empfindlich, Wiershop ist gering bis mittel empfindlich, die landwirtschaft-

liche Hofstelle und die Heinrich-Jebens-Siedlung weisen eine mittlere Empfindlich-

keit auf. 

Um visuelle und Lärmbeeinträchtigungen von vornherein zu mindern, werden 

Sichtschutzpflanzungen östlich angelegt und eine Lärm- und Sichtschutzwand 

südlich der Vorhabenfläche vor dem Beginn des Bodenabbaus SÜD errichtet. Zu-

dem wurde die Planung des Deponiekörpers angepasst und die Deponiegrenze 

von den nächstgelegenen Wohnhäusern abgerückt. Weiterhin wird die Firma 

Buhck GmbH und Co. KG eine Zwischenpflanzung im Forst nördlich der Heinrich-

Jebens-Siedlung sowie eine Waldrandbepflanzung freiwillig durchführen. Zur Ver-

meidung von Staub werden Fahrbahnen befeuchtet. Auch die frühzeitig angeleg-

ten Pflanzungen tragen zur Staubabschirmung bei. 

Die Auswirkungen wurden für jedes Vorhaben gesondert betrachtet. Es wurde eine 

Schalltechnische Untersuchung durchgeführt, die die Vorhaben des Bodenabbaus 

SÜD mit Folgenutzung der Deponie Jahn-SÜD unter der Voraussetzung der be-

stehenden Vorbelastungen durch die Deponie JAHN untersuchte. Zudem wurde 
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eine Staubimmissionsprognose für die Bau- und Betriebstätigkeiten des Bodenab-

baus SÜD mit Folgenutzung Deponie Jahn-SÜD erstellt. 

➢ Bodenabbau SÜD 

Grundsätzlich bestehen Vorbelastungen durch die Tätigkeiten im Abfallwirtschaft-

szentrum und der Deponie JAHN sowie dem Bodenabbau OST und der Deponie 

OST. 

Durch den Bodenabbau SÜD entsteht gemäß der Schalltechnischen Untersu-

chung keine Überschreitung von Immissionsrichtwerden an den Wohnstandorten 

Wiershop, Neu Gülzow und der landwirtschaftlichen Hofstelle. Bei einer geringen 

Einwirkung in die Wohnstandorte verbleibt ein geringes Risiko für eine Beeinträch-

tigung durch Lärm. Bei der Heinrich-Jebens-Siedlung wirken sich die Vermei-

dungsmaßnahmen in Form von einem Abrücken der Deponiegrenze zu den 

nächstgelegenen Wohnhäusern, die begrünte Lärm- und Sichtschutzwand sowie 

die Pflanzungen lärmmindern aus, sodass eine mittlere Einwirkung und ein mittle-

res Risiko für eine Beeinträchtigung durch Lärm bestehen. Insgesamt werden die 

die Immissionsrichtwerte durch Errichtung der Lärm- und Sichtschutzwand für die 

gesamte Heinrich-Jebens-Siedlung eingehalten.  

Gemäß der Staubimmissionsprognose entsteht an den umliegenden Wohnstand-

orten nur eine unerhebliche Zusatzbelastung durch Staub durch den Bodenabbau 

SÜD. Die Immissionswerte werden an allen Wohnstandorten eingehalten, sodass 

grundsätzlich ein geringes Risiko für eine Beeinträchtigung durch Staub im Unter-

suchungsraum besteht.  

Visuelle Störungen durch den Bodenabbau SÜD werden für die umliegenden 

Wohnstandorte und die Wege zur Erholung aufgrund der Lärm- und Sichtschutz-

wand, den Sichtschutzpflanzungen und dem Abbau in die Tiefe nur in geringem 

Maße hervorgerufen. 

Die Wegestrukturen im Untersuchungsraum werden durch die geringe Ausbreitung 

von Staub nur einem geringen Risiko ausgesetzt. Die Entstehung von Lärm durch 

den Bodenabbau SÜD bewirkt ein geringes Risiko der Beeinträchtigung für Rad-

wege und Wirtschaftswege. Die an die Vorhabenfläche angrenzenden Forst- und 

Reitwege sowie die Wege der Heinrich-Jebens-Siedlung werden werktags einem 

mittleren Risiko durch Lärmbelastung ausgesetzt. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Wie beim Bodenabbau SÜD bestehen Vorbelastungen durch die umliegenden Ab-

bau- und Verfülltätigkeiten sowie durch das AWZ. Zudem ist der Bodenabbau SÜD 

als Vorbelastung zu nennen. 

Da die Untersuchungen zu Lärm und Staub für den Bodenabbau SÜD mit Folge-

nutzung der Deponie Jahn-SÜD durchgeführt wurden, ergeben sich für die Wohn-

standorte identische Risiken für Beeinträchtigungen durch Lärm und Staub bei 

dem Bau und Betrieb der Deponie Jahn-SÜD. 
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Die Risiken für visuelle Störungen bleiben ebenfalls so lange identisch zu denen 

vom Bodenabbau SÜD bis der Deponiebau und -betrieb über die sichtverschatten-

den Elemente hinaus durchgeführt wird. Das Risiko für eine Beeinträchtigung 

durch Sicht auf die Deponie im Bau und Betrieb wird beim Schutzgut Landschaft 

ausführlich thematisiert. 

Ein Ausgleich von Beeinträchtigungen der Menschen im Untersuchungsraum ist 

nicht erforderlich, da keine hohen Risiken für eine Beeinträchtigung bestehen. Die 

Beeinträchtigungen durch visuelle Störungen werden im Rahmen der Eingriffe in 

die Landschaft ausgeglichen. 

➢ Deponie JAHN 

Da die Deponie JAHN 2011 planfestgestellt wurde, sind die Auswirkungen nur be-

zogen auf die Erhöhung der Oberflächenabdichtung und die Änderung des Rekul-

tivierungskonzeptes zu betrachten. Eine Vorbelastung ist nicht vorhanden. Auf-

grund des Einsatzes weniger Maschinen für die Erhöhung der Dichtung und der 

Rekultivierungsschicht sind nur geringe Risiken für die umliegenden Wohnstand-

orte durch eine Beeinträchtigung von Staub und Lärm vorhanden.  

Die Risiken für eine visuelle Beeinträchtigung durch den Bau und Betrieb oberhalb 

von sichtverschattenden Elementen wird bei der Landschaft thematisiert. 

Tiere  

Untersucht wurden die Tierartengruppen Vögel, Säugetiere, Amphibien, Reptilien 

und Insekten. Für die Untersuchung wurden bestehenden Daten überprüft und die 

in den Jahren 2016 bis 2020 aufgenommen Daten hinzugefügt. Arten, die nur 

durch Altdaten nachgewiesen wurden, wurden, sofern die Untersuchungshäufig-

keiten von standardisierten Methoden abweichen, als Potenzial mit aufgenommen.  

Die Untersuchung stellt die Artenzusammensetzung im Untersuchungsraum vor 

Beginn des Bodenabbaus SÜD dar. Mit Ausnahme der vor dem Bodenabbau SÜD 

vorkommenden Ackerfläche und des Knicks im südlichen Randbereich der Depo-

nie JAHN, bleibt die Artenzusammensetzung auch bei Beginn des Baus und Be-

triebs der Deponie Jahn-SÜD erhalten. Anstelle der Ackerfläche werden bei der 

Deponie Jahn-SÜD die potenziell vorkommenden Arten der Abbaufläche betrach-

tet. 

Im Untersuchungsraum wurden 62 Brutvogelarten ermittelt. Auf der Ackerfläche 

und dem Knick am Südrand der Deponie JAHN wurden 14 Brutvogelarten nach-

gewiesen. Dabei wurde die in Schleswig-Holstein als gefährdet eingestufte Feld-

lerche auf der Ackerfläche festgestellt. Zusätzlich wurden weit verbreitete Arten 

der Gehölze sowie Gras- und Staudenfluren, weitere Offenland-Brutvögel und Ar-

ten der menschlichen Bauten im Untersuchungsraum beobachtet. Der Untersu-

chungsraum stellt für verschiedene Arten ein Nahrungsgebiet dar. 

Im Untersuchungsraum wurden zahlreiche heimische Fledermäuse nachgewiesen 

bzw. werden als Potenzial angenommen. Der Knick am Südrand der Deponie 

JAHN bietet nur im geringen Umfang Gehölze für Tagesquartiere. Winterquartiere 
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sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden. Der Untersuchungsraum dient mit 

den Knicks und Gehölzsäumen als Jagd- und Nahrungshabitat der Fledermäuse. 

Die Vorhabenfläche liegt im Verbreitungsgebiet der Haselmaus, sodass diese im 

Untersuchungsraum angenommen wird. 

Für Amphibien wird der vorhandene Acker als Wanderkorridor zwischen den in der 

weiteren Umgebung liegenden Gewässern genutzt. Potenziell kann der Acker 

auch als Landlebensraum einzelner Arten genutzt werden. Reptilienvorkommen 

sind im Untersuchungsraum nachgewiesen. Die gesetzlich geschützte Zauneid-

echse wurde nicht gefunden und wird aus Mangel an vorhandenen Habitatstruktu-

ren im Bereich der Vorhabenfläche ausgeschlossen. 

Bei den Insekten ist ein Vorkommen von Schmetterlingen, Bienen, Wespen, 

Schwebfliegen, Heuschrecken, Libellen, sonstigen Wirbellosen und Käfern im Un-

tersuchungsraum möglich. Nach FFH-Richtlinie geschützte Arten der Insekten 

werden jedoch ausgeschlossen. 

Für Vögel, Fledermäuse und Haselmäuse sind Bauzeitenregelungen einzuhalten, 

um ein Töten von Individuen zu vermeiden. Zudem ist ein Amphibienschutzzaun 

vorgesehen, um ein Einwandern in die im Abbau  bzw. Betrieb befindliche Fläche 

zu verhindern. 

➢ Bodenabbau SÜD 

Die intensive Ackerbewirtschaftung bis an den Knickfuß heran, stellt grundsätzlich 

eine Vorbelastung der Tiere im Untersuchungsraum dar.  

Für Brutvögel besteht aufgrund der Vielzahl an Habitatmöglichkeiten eine hohe 

Eignung des Untersuchungsraums als Lebensraum. Gegenüber einem Verlust von 

Gehölzen besteht eine hohe und gegenüber einem Verlust der Ackerfläche eine 

mittlere Empfindlichkeit. Die Empfindlichkeit von Vögeln gegenüber Lärm, Staub 

und optischen Störungen ist mittel. Fledermäusen bieten die Gehölzstrukturen im 

Untersuchungsraum eine mittlere Eignung als Lebensraum. Sie sind hoch emp-

findlich gegenüber einem Verlust der Lebensraumstrukturen und gegenüber opti-

schen Störungen durch Licht. Haselmäuse kommen vor allem in Knicks und Ge-

hölzstrukturen vor, sodass die Gehölze im Untersuchungsraum eine hohe Eignung 

und eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Verlust für die Art aufweisen. Ein großer 

Bestand an Amphibien wurde nicht festgestellt, sodass für die Ackerfläche eine 

mittlere Eignung für Amphibien angenommen wird. Es wird eine geringe Empfind-

lichkeit gegenüber einem Verlust der Ackerfläche für Amphibien angenommen. Da 

keine europäisch geschützten Arten und auch keine großen Bestände national ge-

schützter Arten vorkommen, besteht eine geringe bis mittlere Eignung und keine 

Empfindlichkeit für Insekten. 

Durch den Verlust der Ackerfläche besteht für Brutvögel, wie der Feldlerche, ein 

hohes Risiko einer Beeinträchtigung. Für Amphibien ist das Risiko durch einen 

Verlust des Lebensraumes gering anzunehmen. Der Verlust des Knicks am Süd-

rand der Deponie JAHN bewirkt ein hohes Risiko für Haselmäuse und Vögel sowie 
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ein mittleres für Fledermäuse. Insgesamt wird das Risiko durch eine Beeinträchti-

gung durch Lärm und Staub für Brutvögel als gering angenommen. Für Gehölz-

brüter kommt es durch die Nutzung und Verlängerung der Betriebsstraße zu einem 

hohen Risiko einer optischen Störung. Aufgrund des Betriebes zu Tageszeiten 

(06:00 bis 20:00 Uhr) werden nachtaktive Fledermäuse nicht durch optische Stö-

rungen beeinträchtigt. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Der Bodenabbau SÜD stellt eine Vorbelastung der Tiere im Untersuchungsraum 

dar. Die Abbaufläche stellt einen potenziellen Lebensraum für Vögel dar. Aufgrund 

der stetigen Abbau- und geplanten nachfolgenden Deponiebauarbeiten besteht je-

doch nur eine geringe Eignung als Lebensraum. Durch die Anlage eines Amphibi-

enschutzzauns vor Beginn des Bodenabbaus SÜD ist eine Lebensraumeignung 

der Abbaufläche für Amphibien überwiegend ausgeschlossen. Gegenüber einem 

Verlust der Abbaufläche besteht nur eine geringe Empfindlichkeit für Tiere. 

Uferschwalben besiedeln häufig die ungestörten Steilwände und Abbruchkanten 

von Abbaugruben. Die Abbauböschungen werden aufgrund der Folgenutzung der 

Deponie Jahn-SÜD überwiegend nicht für einen längeren Zeitraum bestehen. Das 

Risiko für einen Verlust der Abbaugrube ist gering für Brutvögel. Aufgrund der Vor-

belastungen durch den Bodenabbau SÜD werden keine weitergehenden Wirkun-

gen des Baus und Betriebs der Deponie Jahn-SÜD erwartet, welche über die beim 

Bodenabbau SÜD vorherrschenden Lärm, Staub und optischen Wirkungen hin-

ausgehen.  

➢ Deponie JAHN 

Gemäß den Unterlagen zur Planfeststellung ist auf der rekultivierten Deponie 

JAHN ein Vorkommen von Brutvögeln, Haselmaus, Fledermäusen, Amphibien, 

Reptilien, weiterer Kleinsäuger und Insekten möglich. Die geplante extensive 

Grünlandbewirtschaftung und die Vielzahl an Gehölzen und Knicks besitzt poten-

ziell eine hohe Bedeutung als Lebensraumfunktion. Durch die Änderung des Re-

kultivierungskonzeptes ergibt sich eine Flächenänderung des Grünlands, der 

Knicks und Gehölzflächen. Aus gutachterlicher Sicht sind trotz der Flächenände-

rung die Bedingungen zur Erhaltung der lokalen Artenvielfalt und zum Fortbestand 

einer großen Zahl lokal nachgewiesener und durch den Planfeststellungsbe-

schluss zur Deponie JAHN prognostizierter Arten im Gebiet Wiershop gesichert. 

Ein Risiko gegenüber einer Beeinträchtigung durch die Flächenänderung der Re-

kultivierungsmaßnahmen besteht nicht. 

➢ Gesamtbetrachtung 

Insgesamt sind der Verlust der Ackerfläche für die Feldlerche und der Verlust des 

Knicks für die Haselmaus und Brutvögel der Gehölze auszugleichen. Zudem be-

steht ein Ausgleichsbedarf für die Beeinträchtigung des Neuntöters durch die Be-

triebsstraße. Durch die Anlage von Sichtschutzpflanzungen im östlichen Randbe-
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reich der Vorhabenfläche können die Beeinträchtigungen der Haselmaus und Brut-

vögel der Gehölze ausgeglichen werden. Für die Feldlerche wird eine nahelie-

gende Ackerfläche für den Zeitraum von 20 Jahren gepachtet und in eine Acker-

brache umgewandelt. Die Bewirtschaftung wird den Erfordernissen für eine Feld-

lerchenansiedlung angepasst. 

Pflanzen 

Der Untersuchungsraum wird überwiegend geprägt durch Intensivackerflächen, 

Laubwälder, Mischwälder und Nadelforste, einen gesetzlich geschützten Knick mit 

typischer Ausprägung und Knicks am Waldrand, ruderale Staudenfluren, Straßen 

und Wege sowie Abgrabungen und Deponie (sowohl im Bau und Betrieb befindli-

che Abschnitte als auch rekultivierte Abschnitte). 

Anstelle der Ackerfläche ist in der Ausgangssituation der Deponie Jahn-SÜD eine 

Abgrabungsfläche vorhanden. Zudem ist der Knick am Südrand der Deponie 

JAHN durch den Bodenabbau SÜD bereits gerodet. 

Bei der Deponie JAHN wird das planfestgestellte Rekultivierungskonzept mit den 

geplanten Pflanzungen und Grünland als Ausgangssituation betrachtet. 

Um Beeinträchtigungen durch Staub- und Schadstoffeintrag in die Biotope zu ver-

mindern, werden Fahrbahnen bei Bedarf befeuchtet, die Fahrgeschwindigkeit auf 

10 km/h beschränkt und staubender Abfall wird grundsätzlich in verpackter Form 

angenommen und abgeladen. 

➢ Bodenabbau SÜD 

Die intensive Ackernutzung wirkt zusätzlich zu der Deponie JAHN als Vorbelas-

tung auf die Pflanzen im Untersuchungsraum. 

Die Laubwälder mit feuchten und älteren Beständen besitzen eine hohe Bedeu-

tung im Untersuchungsraum. Biotope mit mittlerer Bedeutung sind sonstige Laub-

wälder, Knicks, ruderale Staudenfluren, Mischwälder, Einzelbäume und die rekul-

tivierten Bereiche der Deponie JAHN. Eine geringe Bedeutung weisen hingegen 

Nadelforste, Knickwälle ohne Gehölze und ruderale Grasfluren auf. Die Bedeutung 

der im Bau und Betrieb befindlichen Deponie JAHN sowie des Intensivackers und 

unversiegelter Wege ist sehr gering. 

Gegenüber einem Verlust durch Flächeninanspruchnahme besteht bei den Acker-

flächen eine sehr geringe bis geringe und beim Knick eine hohe Empfindlichkeit. 

Weiterhin ist die Ackerfläche gering empfindlich gegenüber Staub- und Schadstof-

feintrag. Gehölzgeprägte Biotope, wie Knicks und Waldflächen weisen eine mitt-

lere Empfindlichkeit gegenüber Staub und Schadstoffen auf. 

Durch den Verlust einer Ackerfläche entsteht nur ein geringes Risiko für eine Be-

einträchtigung der Pflanzen im Untersuchungsraum. Die Rodung des Knicks zwi-

schen der Deponie JAHN und dem Bodenabbau SÜD bewirkt ein hohes Risiko für 

die Pflanzen. Durch den Abbau in die Tiefe sind die umliegenden Biotope, wie 

Laubwälder und Knicks nur einem geringen Risiko durch Beeinträchtigung durch 
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Staub und Schadstoffe ausgesetzt. Für den Laubwald feuchter Ausprägung und 

mit älterem Bestand besteht ein mittleres Risiko für eine Beeinträchtigung durch 

Staub und Schadstoffe. Durch die Nutzung und Verlängerung der Betriebsstraße 

sind die angrenzenden Biotope durch den Transport von staubendem Material ei-

nem hohen Beeinträchtigungsrisiko ausgesetzt. Durch die Lärm- und Sichtschutz-

wand als Vermeidungsmaßnahme kann der südlich angrenzende Wald (Nadel-

forst, Mischwald und Laubwald) durch Schattenwurf beeinträchtigt werden. Auf-

grund des Standes der Sonne im Tagesverlauf ist nur ein geringes Risiko durch 

eine Beeinträchtigung von Schatten auf die umliegenden Wälder vorhanden. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Für die Betrachtung des Bestandes und der Auswirkungen ist die Abbaufläche des 

Bodenabbaus SÜD als Vorbelastung zu betrachten.  

Die Abbaufläche hat nur eine sehr geringe Bedeutung für die Pflanzen im Unter-

suchungsraum. Es besteht auch nur eine geringe Empfindlichkeit gegenüber einer 

Flächeninanspruchnahme, Staub- und Schadstoffeintrag in die Abbaufläche. Zu-

sätzlich ist die Schattenverträglichkeit der umliegenden Biotope zu bewerten. Auf-

grund der Artenzusammensetzung reagieren Knicks am Waldrand und Laubwäl-

der gering empfindlich, Laubwälder feuchter Ausprägung und mit älterem Bestand 

sowie Nadelforste und Mischwälder mittel empfindlich gegenüber Schatteneintrag. 

Durch den Verlust der Abbaufläche besteht ein geringes Risiko für Pflanzen. Bei 

dem Bau der Deponie oberhalb der Geländeoberkante entsteht ein geringes Risiko 

für die umliegenden Biotope durch Staubeintrag, für den Laubwald feuchter Aus-

prägung und mit älterem Bestand ist das Risiko mittel einzustufen. Durch den De-

poniekörper und die Rekultivierung werden die umliegenden Biotope teilweise be-

schattet. Der Schattenwurf wurde visualisiert. Die Visualisierung ergab nur ein ge-

ringes Risiko einer Beeinträchtigung der umliegenden gehölzgeprägten Biotope 

durch Schattenwurf. 

➢ Deponie JAHN 

Bei der Deponie JAHN wird der potenzielle Bestand des 2011 planfestgestellten 

Rekultivierungskonzeptes bewertet. 

Direkt nach der Anlage der Gehölzflächen, Knicks und der Grünlandansaat besteht 

eine geringe bis mittlere Bedeutung für die Pflanzen. Je älter die Bestände werden, 

desto wertvoller werden die geplanten Biotope für die Pflanzen, sodass langfristig 

von einer mittleren bis hohen Eignung für die Pflanzen im Untersuchungsraum 

auszugehen ist. Die Empfindlichkeit gegenüber einer Flächenänderung ist mittel. 

Durch die Änderung des Rekultivierungskonzepts der Deponie JAHN entstehen 

veränderte Flächengrößen der Gehölze und des Grünlands. Das Risiko für eine 

Verschlechterung der Habitatausstattung durch die Änderung wird gering bewer-

tet. 

Die erheblichen Auswirkungen auf die Pflanzen durch den Verlust eines Knicks 

werden an anderer Stelle im Verhältnis 1:2 ausgeglichen. Die Beeinträchtigungen 



Bodenabbau SÜD, Änderung OA Deponie JAHN, geplante Deponie Jahn-SÜD Wiershop UVP - Bericht 

  
 Seite 251 von 264 

durch die Betriebsstraße werden durch Kauf von Ökopunkten in einem Ökokonto 

und die Anlage eines Knicks in der Gemeinde Kollow ausgeglichen. 

Biologische Vielfalt 

Der Untersuchungsraum liegt außerhalb eines weitläufigen Areals aus verschie-

denen Schutzgebieten, Natura 2000-Gebieten und dem Biotopverbund von 

Schleswig-Holstein. Der Untersuchungsraum wird durch die intensive Ackernut-

zung, Kreisstraßen und die Abbau- und Deponieflächen vorbelastet. Die Eignung 

und Empfindlichkeit gegenüber Verlust der Ackerfläche und der späteren Abbau-

fläche ist für die biologische Vielfalt im Untersuchungsraum gering. Das Risiko ge-

genüber einer Beeinträchtigung durch Verlust der Acker- und Abbaufläche wird 

ebenfalls mit gering bewertet. 

Die Deponie JAHN hat im rekultivierten Zustand potenziell eine mittlere Eignung 

und mittlere Empfindlichkeit gegenüber einer Flächenänderung. Durch die Flä-

chenänderung von gehölzgeprägten Biotopen besteht ein geringes Risiko einer 

Beeinträchtigung der biologischen Vielfalt im Untersuchungsraum. 

Fläche 

Die Fläche des Bodenabbaus SÜD wird derzeit auf knapp 10 ha ackerbaulich ge-

nutzt. Bei der Fläche besteht eine hohe Eignung für diverse Nutzungen der Nah-

rungsmittelproduktion und eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Flächenverlust. 

Durch den Bodenabbau SÜD wird die Fläche umgenutzt und steht nicht mehr zum 

Anbau von Feldfrüchten zur Verfügung. Es besteht ein hohes Risiko für eine Be-

einträchtigung der Fläche durch Verlust. Die Abbaugrube selbst besitzt nur eine 

geringe Eignung und eine geringe Empfindlichkeit gegenüber einem Verlust. Der 

Verlust der Fläche durch den Bau und Betrieb der Deponie Jahn SÜD wird auf-

grund der Vorbelastungen aus dem vorhergehenden Bodenabbau mit gering be-

wertet. 

Die Deponie JAHN ist planfestgestelltes Deponiegelände. Durch die Rekultivie-

rung ergeben sich Flächen für extensive Grünlandnutzung. 

Boden 

Im Untersuchungsraum ist der Boden durch Mittel- und Grobsand über Geschie-

belehm und Geschiebemergel geprägt. 

Um Beeinträchtigungen in den Boden zu vermeiden wird der abgeschobene 

Oberboden an anderer Stelle für die Rekultivierung wiederverwendet. Weiterhin 

werden Arbeiten an Maschinen außerhalb von natürlich anstehenden Böden 

durchgeführt, sodass ein Eintrag von wassergefährdenden Stoffen wie Diesel, 

Benzin und Schmiermittel in den Boden verhindert werden. 
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➢ Bodenabbau SÜD 

Für den Boden im Untersuchungsraum besteht eine allgemeine Vorbelastung 

durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung und durch genehmigten Bodenab-

bau sowie die planfestgestellte Deponie JAHN. 

Der natürlich anstehende Boden im Bereich der Vorhabenfläche hat eine mittlere 

Feldkapazität. Die Nährstoffverfügbarkeit und der Bodenwasseraustausch sind ge-

ring bis mittel ausgeprägt, sodass deren Lebensraumfunktion für natürliche Vege-

tation von mittlerer Bedeutung ist. Die Eignung wird insgesamt mittel bewertet. 

Grundsätzlich besteht für natürlich anstehende Böden eine hohe Empfindlichkeit 

gegenüber Abgrabungen. Aufgrund der Bodeneigenschaften besteht eine mittlere 

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeintrag. 

Das Risiko für einen Eintrag von Schadstoffen ist aufgrund der Maßnahmen zur 

Vermeidung auf ein Unfallrisiko minimiert. Der Verlust des Bodens durch den Bo-

denabbau SÜD stellt ein hohes Risiko für den Boden auf der Vorhabenfläche dar.  

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Der Bodenabbau gilt als Vorbelastung für den Bau und Betrieb der Deponie Jahn-

SÜD. Der abgegrabene Rohboden besitzt aufgrund des Fehlens der humusrei-

chen Oberbodenschicht und der nur kurzzeitigen Verfügbarkeit nur eine geringe 

Eignung. Die Empfindlichkeit des Rohbodens gegenüber einer Versiegelung ist 

hoch. 

Das Risiko für einen Eintrag von Schadstoffen ist aufgrund der Maßnahmen zur 

Vermeidung auf ein Unfallrisiko minimiert. Der Verlust des Rohbodens durch die 

Versiegelung durch den Bau der Deponie Jahn-SÜD stellt ein mittleres Risiko für 

den Boden im Untersuchungsraum dar. 

➢ Deponie JAHN 

Die Deponie JAHN ist planfestgestelltes Deponiegelände. Nach Fertigstellung ei-

nes Deponieabschnittes wird die Deponieoberfläche abgedichtet und mit Rekulti-

vierungsboden abgedeckt. Die geplante Änderung der Deponie JAHN sieht eine 

Erhöhung der Rekultivierungsschicht vor. Ein Risiko für eine Beeinträchtigung des 

Bodens durch Erhöhung des Rekultivierungsbodens ist nicht gegeben. 

Als Ausgleich für den Eingriff in den Boden durch den Bodenabbau SÜD erfolgt 

die Kompensation z.T. über Ökokonten und die restliche Kompensation erfolgt 

über Ersatzzahlungen. 

Wasser 

Als Oberflächengewässer sind im Untersuchungsraum mehrere Kleingewässer 

vorhanden, welche jedoch nicht von dem Bodenabbau SÜD, der Deponie Jahn-

SÜD oder den Änderungen der Deponie JAHN betroffen sind. 
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Der oberste Grundwasserleiter im Untersuchungsraum liegt zwischen 24,00 m 

üNHN bis 22,60 m üNHN innerhalb der Fläche für den Bodenabbau SÜD mit Fol-

genutzung der Deponie Jahn-SÜD.  

Um Beeinträchtigungen in das Wasser zu vermeiden, werden Arbeiten an Maschi-

nen außerhalb von natürlich anstehenden Böden durchgeführt, sodass ein Eintrag 

von wassergefährdenden Stoffen wie Diesel, Benzin und Schmiermittel in das 

Grundwasser verhindert wird. 

➢ Bodenabbau SÜD  

Die Eignung des Wassers für die Grundwasserneubildung ist gering bis mittel. Die 

Empfindlichkeit gegenüber einer Veränderung des Grundwasserhaushaltes ist mit-

tel und gegenüber Schadstoffeintrag gering bis mittel. 

Das Risiko für einen Eintrag von Schadstoffen ist aufgrund der Maßnahmen zur 

Vermeidung auf ein Unfallrisiko minimiert. Aufgrund des Verbleibs einer Deck-

schicht über dem Grundwasserleiter besteht durch den Bodenabbau SÜD kein Ri-

siko für eine Veränderung des Grundwasserhaushaltes. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Die Eignung des Wassers für die Grundwasserneubildung ist gering bis mittel. Die 

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeintrag ist sehr gering, da ein Basisabdich-

tungssystem hergestellt wird. Es besteht eine mittlere Empfindlichkeit gegenüber 

einer Verhinderung von Versickerung anfallenden Niederschlagswassers und so-

mit Änderung des Grundwasserhaushaltes. 

Das Risiko für einen Eintrag von Schadstoffen ist aufgrund der Maßnahmen zur 

Vermeidung auf ein Unfallrisiko minimiert. Durch die Versiegelung mit den Abdich-

tungssystemen des Deponiekörpers besteht ein mittleres Risiko für eine Verände-

rung des Grundwasserhaushaltes. 

➢ Deponie JAHN 

Die Deponie JAHN ist planfestgestelltes Deponiegelände. Die Eignung des Rekul-

tivierungsbodens für die Grundwasserneubildung ist gering. Eine Empfindlichkeit 

gegenüber Schadstoffeintrag wird sehr gering eingeschätzt. 

Das Grundwasser ist durch das vorhandene Basisabdichtungssystem vor Stoffein-

trägen geschützt. Die geplanten Änderungen der Deponie JAHN bewirken kein 

Risiko für das Grundwasser im Untersuchungsraum 

Luft und Klima 

Aufgrund der ländlichen Prägung liegt im Untersuchungsraum eine gering belas-

tete Luftqualität vor.  

Um Beeinträchtigungen durch Staub und Schadstoffeintrag in die Luft zu vermin-

dern, werden Fahrbahnen bei Bedarf befeuchtet, die Fahrgeschwindigkeit auf 

10 km/h beschränkt und staubender Abfall wird grundsätzlich in verpackter Form 

angenommen und abgeladen. 
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➢ Bodenabbau SÜD  

Die Eignung der Flächen für die Luftregeneration ist für Acker von geringer, Knicks 

mittlerer und Wäldern hoher Bedeutung für den Naturhaushalt. Flächen mit einer 

besonderen Ausgleichsfunktion für das Klima (z.B. Waldflächen) sind im Untersu-

chungsraum vor allem im westlichen Bereich angrenzend an die Vorhabenfläche 

vorhanden, welche eine hohe Bedeutung für das Klima aufweisen. Die Ackerfläche 

selbst hat nur eine geringe Bedeutung für das Klima und geringe Empfindlichkeit 

gegenüber einem Verlust. Die Empfindlichkeit gegenüber einem Verlust von einem 

Knick ist mittel. Es besteht eine mittlere Empfindlichkeit gegenüber einem Staub- 

und Schadstoffeintrag in die Luft. 

Vor dem Hintergrund der vorhandenen Emissionen und der Vermeidungsmaßnah-

men wird das Risiko durch Staubeintrag gering bis mittel eingeschätzt. Die Rodung 

des Knicks auf der Südseite der Deponie JAHN und der Verlust der Ackerfläche 

birgt ein mittleres Risiko für die Luft und das Klima im Untersuchungsraum. 

➢ Deponie Jahn-SÜD 

Die Eignung der umliegenden Flächen für die Luftregeneration bleibt wie beim Bo-

denabbau SÜD bestehen. Die Eignung des Rohbodens der Abbaufläche ist gering 

für Luft und Klima. 

Vor dem Hintergrund der vorhandenen Emissionen und der Vermeidungsmaßnah-

men wird das Risiko durch Staubeintrag gering bis mittel eingeschätzt. Durch die 

Überbauung der Rohbodenfläche entsteht ein geringes Risiko für die Luft und das 

Klima im Untersuchungsraum. 

➢ Deponie JAHN 

Die rekultivierte Deponie JAHN bildet den Ausgangszustand für die Bestandsbe-

schreibung und Bewertung der Luft und des Klimas im Untersuchungsraum. Die 

geplante Grasansaat hat potenziell eine geringe, Knicks und Aufforstungsflächen 

eine mittlere Bedeutung für die Luft und insgesamt eine gering bis mittlere Bedeu-

tung für das Klima. Die geplanten Rekultivierungsmaßnahmen sind gering bis mit-

tel empfindlich gegenüber einer Flächenänderung. 

Durch die Änderung des Rekultivierungskonzeptes erfolgt eine Flächenänderung 

der Gehölze und des Grünlands, was ein geringes Risiko für die Luft und das Klima 

im Untersuchungsraum verursacht. 

Die Vorhaben Bodenabbau SÜD, Deponie Jahn-SÜD und Deponie JAHN bewir-

ken keine erheblichen Beeinträchtigungen hinsichtlich des Klimawandels. Es wird 

nicht in Ökosysteme mit Senkenfunktion für Treibhausgase, wie Wälder oder 

Moore und nicht in klimasensitive Böden eingegriffen. 
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Landschaft 

Die Landschaft südlich von Wiershop ist durch das wellige bis hügelige Relief der 

Geest relativ abwechslungsreich gestaltet umfasst überwiegend landwirtschaftli-

che Nutzungen, randliche Knickstrukturen und Wälder sowie bereits abgebaute 

Flächen und Deponieflächen. 

Zu Beginn des Bodenabbaus SÜD werden Sichtschutzmaßnahmen in Form einer 

begrünten Lärm- und Sichtschutzwand inkl. Wall sowie Sichtschutzpflanzungen 

angelegt. Die Firma Buhck GmbH & Co. KG führt zusätzlich freiwillige Zwischen-

pflanzungen im Forst nördlich der Heinrich-Jebens-Siedlung und eine Waldrand-

bepflanzung durch. 

➢ Bodenabbau SÜD 

Vorbelastungen der Landschaft bestehen aufgrund der anthropogenen Verände-

rung des Reliefs und der Flächennutzungen. 

Die Landschaft im Untersuchungsraum lässt sich in 4 unterschiedliche Land-

schaftsbildbereiche abgrenzen: Acker-Grünland-Landschaft, Wälder, Siedlungen 

und das Gelände der Deponie JAHN. Die Acker-Grünland-Landschaft wird auf-

grund der Strukturvielfalt und der Knicks als raumbildende Strukturen in ihrer Ei-

genart und Vielfalt mit mittel bewertet. Die Wälder nehmen mit Laub-, Misch- und 

Nadelwäldern unterschiedlicher Altersstufen auch eine mittlere Bedeutung im Un-

tersuchungsraum ein. Siedlungen mit Baumgruppen haben eine geringe bis mitt-

lere Bedeutung für die Eigenart und Vielfalt der Landschaft. Die Deponie JAHN mit 

bereits rekultivierten Abschnitten wird gering bewertet. 

Die Empfindlichkeit gegenüber einer Zunahme von visuellen Störungen ist iden-

tisch zu den Bedeutungen der einzelnen Landschaftsbildbereiche. 

Infolge des Bodenabbaus ist der Landschaftsbildbereich der Acker-Grünland-

Landschaft durch den Verlust einer Ackerfläche und eines Knicks betroffen. Da der 

Landschaftsbildbereich keine übergeordnete Rolle innerhalb der Landschaft süd-

lich von Wiershop einnimmt, besteht ein mittleres Risiko gegenüber einer Beein-

trächtigung durch den Verlust landschaftsprägender Strukturen. Visuelle Störun-

gen durch den Bodenabbau SÜD werden von vornherein durch die Vermeidungs-

maßnahmen vermindert, sodass ein geringes Risiko einer Beeinträchtigung der 

Landschaft verbleibt. 

➢ Deponie Jahn-SÜD und Deponie JAHN 

Neben den bereits genannten 4 Landschaftsbildbereichen kommt im Zuge der vo-

rauslaufenden Abbautätigkeiten noch ein fünfter Landschaftsbildbereich hinzu: Die 

Abbaugrube des Bodenabbau SÜD. Aufgrund der stark erkennbaren anthropoge-

nen Einflüsse und der Sichtschutzmaßnahmen besteht eine geringe Eignung für 

die Landschaft im Untersuchungsraum. Die Empfindlichkeit gegenüber visuellen 

Störungen ist gering. 
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Durch den Verlust der Abbaugrube bei Überbauung durch die Deponie Jahn-SÜD 

besteht nur ein geringes Risiko für eine Beeinträchtigung der Landschaft. Bei der 

Verfüllung wird die Geländetopografie verändert. Die Einsehbarkeit in die offenen 

Deponieseiten wird durch Sichtschutzmaßnahmen und die umliegenden Wälder 

überwiegend reduziert. Sobald die Deponie JAHN und die Deponie Jahn-SÜD in 

der Bau- und Betriebsphase die sichtverschattenden Strukturen überragt, entste-

hen hohe Empfindlichkeiten gegenüber visuellen Störungen und ein temporär ho-

hes Risiko der Beeinträchtigung der Landschaft und Menschen im Untersuchungs-

raum. Nach Durchführung der Rekultivierungsmaßnahmen ist kein Risiko einer Be-

einträchtigung mehr vorhanden. 

Der Kompensationsbedarf durch die Beeinträchtigung der Landschaft in der Bau- 

und Betriebsphase wurde durch die Einteilung der betroffenen Bereiche, in denen 

der Eingriff tatsächlich gesehen werden kann, mit Hilfe von Wirkzonen ermittelt. 

Die Kompensation erfolgt über den Ökopool der Deponie JAHN und Jahn-SÜD . 

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter  

Im Untersuchungsraum befinden sich keine Kultur oder Sachgüter. Eine Beein-

trächtigung des kulturellen Erbes und der sonstigen Sachgüter wird ausgeschlos-

sen.  

Kumulierung mit anderen Projekten 

Aufgrund der Gleichartigkeit und des engen Zusammenhangs besteht eine Kumu-

lierung der Vorhaben Bodenabbau SÜD, Deponie Jahn-SÜD und Änderung der 

Deponie JAHN mit angrenzenden genehmigten Abbau- und Deponieflächen des 

Vorhabenträgers. Infolge der Kumulierung der Projekte ergeben sich jedoch mit 

Ausnahme der Beeinträchtigungen durch die Betriebsstraße durch die Kumulie-

rung keine zusätzlichen Auswirkungen auf die Umwelt. Auswirkungen auf ökolo-

gisch empfindliche Gebiete, wie Natura 2000-Gebiete werden ausgeschlossen.  

Erheblich nachteilige Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt infolge 

schwerer Unfälle und/oder Katastrophen 

Von dem Vorhaben selbst gehen keine nachteiligen Auswirkungen infolge schwe-

rer Unfälle oder Katastrophen aus. Durch die Ablagerung von mineralischen Ab-

fällen ist von keiner relevanten Gasbildung und somit auch von keinem Brand- oder 

Explosionsrisiko auszugehen. Der Deponiekörper wird standsicher errichtet. Im 

Umfeld der Vorhaben befinden sich keine Einrichtungen oder Flächen, von denen 

ein Risiko für nachteilige Auswirkungen auf die beantragte Abbaufläche infolge 

schwerer Unfälle und/oder Katastrophen besteht. 
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ABBILDUNG 6 ZU ZIFFER 3.3.2 (Seite 47) 

Übersicht über Biotopverbundsystem Schleswig-Holstein, Schutzgebiete 

und NATURA 2000 Gebieten im Umfeld der Vorhabenfläche 
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Abb. 6: Bodenabbau SÜD,

Deponie Jahn-SÜD und Änderung

Deponie JAHN, Wiershop

Übersicht über Natura 2000-Gebiete, 
Schutzgebiete und Biotopverbund 
Schleswig-Holstein

Datum: 01.12.2020 Plan-Nr.: L589.1       ohne Maßstab
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und geplante Deponie Jahn-SÜD

Geplanter Bodenabbau SÜD und

geplante Deponie Jahn-SÜD
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ABBILDUNG 7 ZU ZIFFER 4 (Seite 57) 

Alternativenprüfung der geplanten Deponie Jahn-SÜD, Wiershop 
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Abb. 7:Alternativenprüfung geplante

Deponie Jahn-SÜD,  Wiershop

Darstellung von Alternativstandorten

mit vergleichbarer Flächengröße

Datum: 01.12.2020       Maßstab 1:7.500Plan-Nr.: L589.1

ELISABETH - HASELOFF - STRASSE 1     23564 LÜBECK
TEL.: 0451 / 610 68 - 0                    FAX: 0451 / 610 68 - 33
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Zeichenerklärung:

Alternativstandorte für die Errichtung einer

Deponie mit vergleichbarer Flächengröße,

mit Nummer

Planfeststellungsgrenze Deponie JAHN

und geplante Deponie Jahn-SÜD

Gemeindegrenze

Geplanter Bodenabbau SÜD und

geplante Deponie Jahn-SÜD als

Alternativstandort 6
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ABBILDUNG 8 ZU ZIFFER 5 (Seite 63) 

Untersuchungsräume 
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Stadt Geesthacht

Gemeinde Gülzow

Gemeinde Krukow

Gemeinde Hamwarde

Gemeinde Wiershop

ehemalige

1 : 12.500

Abb. 8: Bodenabbau SÜD,

Deponie Jahn-SÜD und Änderung

Deponie JAHN, Wiershop

Untersuchungsräume für die Schutzgüter

Datum: 12.01.2020       Maßstab 1:12.500Plan-Nr.: L589.1
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und geplante Deponie Jahn-SÜD
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ANHANG 1 ZU ZIFFER 4 

Tabelle: Alternativenprüfung von Standorten für die Deponie Jahn-SÜD 

Konfliktpotenzial gegenüber einer Deponieerweiterung 
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Tabelle: Alternativenprüfung von Standorten für die Deponie Jahn-SÜD - Konfliktpotenzial gegenüber einer Deponieerweiterung 

Kriterien 

Nr. der Standorte, Nutzung (Flächengröße) 

1 2 3 4 5 6 7 

Acker  

(> 9,2 ha) 

Acker  

(max. 9,2 ha) 

Ausgleichs-

fläche  

(< 9,1 ha) 

Acker  

(> 9,2 ha) 

Ausgleichs-

fläche  

(> 9,2 ha) 

Acker  

(9,2 ha) 

Nadelwald  

(> 9,2 ha) 

Naturschutz und 

mögliche Umwelt-

belange  

Gesetzliche Vorschriften 

zur Sicherung 
- - ++49

 - ++52 - ++50 

Biotische Faktoren: Tiere 

und Lebensräume 
- - ++ - ++ - o 

Abiotische Faktoren: Luft, 

Klima, Wasser, Boden 
- - + - ++ - ++ 

Landschaftsbild  

(Sichtbarkeit in Bauphase) 
++ ++ ++ ++ o o - 

Städtebaulicher 

Bestand und  

Planung 

Beeinträchtigungen von  

Menschen durch Immissio-

nen (Lärm, Staub) 

+ ++ ++ ++ o + - 

Beeinträchtigung der 

Erholungseignung 
++ ++ ++ ++ + o ++ 

 

49 Geschützt gemäß BNatSchG / LNatSchG 

50 Geschützt gemäß LWaldG 
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Kriterien 

Nr. der Standorte, Nutzung (Flächengröße) 

1 2 3 4 5 6 7 

Acker  

(> 9,2 ha) 

Acker  

(max. 9,2 ha) 

Ausgleichs-

fläche  

(< 9,1 ha) 

Acker  

(> 9,2 ha) 

Ausgleichs-

fläche  

(> 9,2 ha) 

Acker  

(9,2 ha) 

Nadelwald  

(> 9,2 ha) 

Geplante Bauleitpläne ++51 +52 - - - - - 

Merkmale der  

Alternativstand-

orte für die ge-

plante Deponieer-

weiterung 

Verkehr - o + + - o - 

Nutzung der Infrastruktur 

des AWZ und der betriebs-

internen Wege 

o o + + - - - 

Bestmögliche Ausnutzung 

des Standortes 
+ + + + o - o 

Erweiterung mit dem Ziel 

der Gestaltung eines ge-

meinsamem Deponiekör-

per 

++ ++ ++ + - - - 

++ = sehr hoch, + = hoch, o = mittel, - = gering.  

 

51 Nutzung der Ackerfläche z.T. als gewerbliche Entwicklungsflächen nach STADT-UMLAND-Konzept der Region Geesthacht 

52 Aufstellungsbeschluss B-Plan Nr. 2 der Gemeinde Wiershop für ein Mischgebiet 


